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 Dritte Satzung zur Änderung der Neufassung der Prüfungsordnung 
für die Bachelorstudiengänge 

der Philosophischen Fakultät der Universität Bonn 
vom 30. September 2009 

 
 
 
 
Aufgrund der §§ 2 Abs. 4 und 64 Abs. 1 des Gesetzes über die 
Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz - 
HG) in der Fassung des Hochschulfreiheitsgesetzes (HFG) vom 31. 
Oktober 2006 (GV. NRW S. 474), zuletzt geändert durch Artikel 2 
des Gesetzes zur Reform der Lehrerausbildung vom 12. Mai 2009 
(GV. NRW S. 308), hat die Philosophische Fakultät der Rheinischen 
Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn folgende Prüfungsordnung er-
lassen: 
 
 
 

 
Artikel I 

 
 
 
 

Die Neufassung der Prüfungsordnung für die Bachelorstudiengänge 
der Philosophischen Fakultät der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-
Universität Bonn vom 05. Oktober 2007 (Amtl. Bek. Universität 
Bonn, 37. Jg. Nr. 35 vom 08. Oktober 2007), zuletzt geändert 
durch Änderungssatzung vom 30. April 2009 (Amtl. Bek. Universi-
tät Bonn, 39. Jg. Nr. 25, 15. Mai 2009) wird wie folgt geändert: 
 
 
 
1. In § 4 wird der Absatz 5 wie folgt neu gefasst:  
 
„(5) Die Philosophische Fakultät bietet folgende Bachelorstudien-
gänge an: 
 
A. Kernfächer:  
 
Institut für Philosophie (I): 

• Philosophie 
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Institut für Geschichtswissenschaft (IV): 
• Geschichte 

Institut für Germanistik, Vergleichende Literatur- und Kulturwissen-
schaft (V): 

• Germanistik, Vergleichende Literatur- und Kulturwissen-
schaft 

Institut für Anglistik, Amerikanistik und Keltologie (VI): 
• English Studies 

Institut für Griechische und Lateinische Philologie, Romanistik und 
Altamerikanistik (VII): 

• Romanistik 
• Lateinamerika- und Altamerikastudien 

 
 
B. Abweichend von der Regelung unter Absatz 4: Interdisziplinäre  

internationale Studiengänge mit zwei Fächern (168 LP): 

Institut für Germanistik, Vergleichende Literatur- und Kulturwissen-
schaft (V) und Institut für Griechische und Lateinische Philologie, 
Romanistik und Altamerikanistik (VII): 

• Deutsch-Französische Studien (DFS) 
• Deutsch-Italienische Studien (DIS) 

 
 
C. Abweichend von der Regelung unter Absatz 4: Studiengänge oh-

ne Begleitfach (168 LP): 

Institut für Psychologie (II): 
• Psychologie 

Institut für Politische Wissenschaft und Soziologie (III): 
• Politik und Gesellschaft 

Institut für Orient- und Asienwissenschaften (VIII): 
• Asienwissenschaften 

Institut für Kommunikationswissenschaften (IX): 
• Kommunikationswissenschaften 

Institut für Kunstgeschichte und Archäologie (X): 
• Kunstgeschichte 
• Archäologien 
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D. Begleitfächer: 
 
Institut für Philosophie (I): 

• Philosophie 

Institut für Psychologie (II): 
• Psychologie 

Institut für Politische Wissenschaft und Soziologie (III): 
• Politik und Gesellschaft 

Institut für Geschichtswissenschaft (IV): 
• Geschichte 

Institut für Germanistik, Vergleichende Literatur- und Kulturwissen-
schaft (V): 

• Germanistik, Vergleichende Literatur- und Kulturwissen-
schaft 

Institut für Anglistik, Amerikanistik und Keltologie (VI): 
• Keltologie 
• Anglistik und Amerikanistik 

Institut für Griechische und Lateinische Philologie, Romanistik und 
Altamerikanistik (VII): 

• Romanistik 
• Griechische und Lateinische Literatur der Antike und ihr 

Fortleben 

Institut für Kommunikationswissenschaften (IX): 
• Musikwissenschaft 
• Medienkommunikation 
• Sprachlernforschung  
• Sprachliche Kommunikation 
• Deutsch als Zweit- und Fremdsprache 

Institut für Kunstgeschichte und Archäologie (X): 
• Kunstgeschichte und Archäologie. 

 
Weitere Begleitfächer aus anderen Fakultäten der Universität Bonn, 
die in den dortigen Prüfungsordnungen als Begleitfächer ausgewie-
sen sind, können gewählt werden. Mögliche Begleitfächer gemäß 
Satz 2 werden durch das Prüfungsamt durch Aushang oder in elek-
tronischer Form bekannt gegeben.“ 
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2. In § 7 Absatz 1 wird Satz 1 wie folgt neu gefasst: 
 
„Für folgende Aufgaben bedient sich das Prüfungsamt der Philoso-
phischen Fakultät des Prüfungsbeirates: Anerkennung von Prü-
fungsleistungen in Problem- und Zweifelsfällen, Auswahl der Prüfer, 
Härtefallentscheidungen, Entscheidungen über Widersprüche gegen 
die im Prüfungsverfahren getroffenen Entscheidungen, Anregungen 
zur Reform der Prüfungsordnung und der Studienpläne.“ 
 
3. In § 12 Absatz 2 werden die Sätze 3 bis 5 wie folgt neu ge-
fasst: 
 
„Die Modulprüfung kann auch aus bewerteten Teilprüfungen beste-
hen. Teilprüfungen finden als schriftliche Klausurarbeiten, mündli-
che Prüfungsleistungen oder als Seminarprüfung statt. Die jeweils 
möglichen Prüfungsformen sowie die Zulassungsvoraussetzungen 
und ggf. die Untergliederung in bewertete Teilprüfungen und deren 
Gewichtung werden in den Modulplänen festgelegt.“ 
 
4. In § 13 Absatz 1 Satz 4 wird das Wort „frühst“ durch „frühest“ 
ersetzt: 
 
5. § 18 Absatz 6 wird durch folgenden Satz 2 ergänzt: 
 
„Abweichungen von diesen Vorgaben können in den jeweiligen stu-
diengangsspezifischen Bestimmungen festgelegt werden.“ 
 
6. § 20 Absatz 5 Satz 1 wird wie folgt neu gefasst: 
 
„Die Gesamtnote der Bachelorprüfung errechnet sich aus dem mit 
den Leistungspunkten des jeweiligen Moduls gewichteten Durch-
schnitt (arithmetisches Mittel) der einzelnen Noten der bestande-
nen Module einschließlich der Note der Bachelorarbeit.“ 
 
7. § 21 Absatz 1 wird wie folgt neu gefasst: 
 
„Über die Ergebnisse der bestandenen Bachelorprüfung wird dem 
Prüfling unmittelbar nach endgültigem Vorliegen aller Noten eine 
vorläufige Bescheinigung ausgestellt. Sodann wird – möglichst in-
nerhalb von vier Wochen – ein Zeugnis in deutscher Sprache ausge-
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stellt. Auf Antrag des Prüflings kann auch eine englische Fassung 
des Zeugnisses vom Prüfungsamt ausgestellt werden. 
Das Zeugnis enthält 
 
 

- sämtliche Module, aus denen Leistungspunkte erworben wor-
den sind, wobei Anrechnungen als solche kenntlich gemacht 
werden, 

- das Semester des Erwerbs der Leistungspunkte,  
- die bei den einzelnen Prüfungsleistungen erzielten Noten,  
 - das Thema und die Note der Bachelorarbeit und die Ge-

samtnote der Bachelorprüfung sowie die entsprechende 
ECTS-Stufe.“ 

 
 
8. § 26 wird wie folgt neu gefasst: 
 
„Die Studierenden können, solange noch nicht alle Prüfungsleistun-
gen erbracht sind, auf Antrag Module im Umfang von max. 24 Lei-
stungspunkten erbringen, die an einer Fakultät der Universität Bonn 
als Prüfungsfach anerkannt sind. Über die Zulassung zu zusätzli-
chen Modulen entscheidet auf Antrag des Studierenden das Prü-
fungsamt. Das Ergebnis der Prüfungsleistungen in diesen Modulen 
wird auf Antrag des Studierenden in das Zeugnis aufgenommen, je-
doch bei der Festsetzung der Gesamtnote nicht berücksichtigt.“ 
 
 
9. § 27 Übergangsregelungen 
 
(1) Die Regelungen dieser Prüfungsordnung gelten für alle Studie-
renden, die erstmals zum Wintersemester 2009/10 in einen der 
Studiengänge der Philosophischen Fakultät eingeschrieben werden.  
 
(2) Für Studierende, die bereits vor dem Wintersemester 2009/10 
eingeschrieben wurden, gelten die neuen Regelungen für alle Modu-
le, bei denen das Prüfungsverfahren noch nicht begonnen wurde. 
Ausnahmen sind die Studiengänge Kommunikationswissenschaften 
(Kernfach) sowie Kunstgeschichte und Archäologie (Kernfach und 
Begleitfach). Für diese Studiengänge gelten die Bestimmungen der 
Bachelorprüfungsordnung vom 5.10.2007. Studierende dieser Stu-
diengänge können auf Antrag, der unwiderruflich ist, in die neuen 
Regelungen wechseln. Im Fall des Studiengangs Kunstgeschichte 
und Archäologie (Kernfach) ist damit zugleich ein Fachwechsel in 
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einen der neuen Studiengänge Kunstgeschichte oder Archäologien 
verbunden, für die die bisherigen Prüfungsleistungen in einem 
förmlichen Verfahren anerkannt werden müssen. 
 
 
10. Die studiengangspezifischen Bestimmungen und die Modul-
pläne werden wie folgt neu gefasst:
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Anlage zur  Prüfungsordnung für die Bachelorstudiengänge der  
   Philosophischen Fakultät an der Universität Bonn 
 
Studiengangspezifische Bestimmungen und Modulpläne 

 
 
Institut I  Philosophie 
 
Studiengänge: Philosophie ( Kernfach) 
   Philosophie ( Begleitfach) 
 
Institut II  Psychologie 
 
Studiengänge: Psychologie  
   Psychologie (Begleitfach) 
    
Institut III  Politische Wissenschaft und Soziologie 
 
Studiengänge: Politik und Gesellschaft 
   Politik und Gesellschaft (Begleitfach) 
 
Institut IV  Geschichtswissenschaften 
 
Studiengänge: Geschichte (Kernfach) 
   Geschichte (Begleitfach) 
 
Institut V Germanistik, Vergleichende Literatur- und  

Kulturwissenschaft 
 
Studiengänge: Germanistik, Vergleichende Literatur- und 

Kulturwissenschaft ( Kernfach) 
Germanistik, Vergleichende Literatur- und 
Kulturwissenschaft ( Begleitfach) 

 
Institut VI   Anglistik, Amerikanistik und Keltologie 
 
Studiengänge:  English Studies (Kernfach) 

Keltologie (Begleitfach) 
Anglistik und Amerikanistik (Begleitfach) 
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Institut VII  Griechische und Lateinische Philologie,  
Romanistik und Altamerikanistik 

 
Studiengänge: Romanistik (Kernfach) 
   Romanistik (Begleitfach) 

Lateinamerika- und Altamerikastudien (Kernfach) 
Griechische und Lateinische Literatur der Antike 
und ihr Fortleben (Begleitfach) 

 
Internationale Studiengänge: 

Deutsch-Französische Studien (DFS) 
Deutsch-Italienische Studien (DIS) 
Eignungsfeststellungsverfahren 

 
Institut VIII Orient- und Asienwissenschaften 
 
Studiengang: Asienwissenschaften 
 
Institut IX  Kommunikationswissenschaften 
 
Studiengänge: Kommunikationswissenschaften 
   Musikwissenschaft (Begleitfach) 
   Medienkommunikation (Begleitfach) 
   Sprachlernforschung (Begleitfach) 
   Sprachliche Kommunikation (Begleitfach) 
   Deutsch als Zweit- und Fremdsprache (Begleitfach) 
 
Institut X   Kunstgeschichte und Archäologie 
 
Studiengänge: Kunstgeschichte (Kernfach) 
   Archäologien (Kernfach) 
   Kunstgeschichte und Archäologie (Begleitfach) 



Anlage zur Bachelorprüfungsordnung der Philosophischen Fakultät  Studiengangsspezifische Bestimmungen 
 

 10

Institut I 

- Philosophie - 
 
 
 
 
 
 

Studiengänge:  
 

 B.A. Philosophie 
(Kernfach) 

 B.A. Philosophie  
(Begleitfach) 
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Studiengangspezifische Bestimmungen für den Studiengang 

B.A. Philosophie (Kernfach) 

1. Zugangsvoraussetzungen (§ 3, Abs. 3) 

Keine spezifischen Bestimmungen 

2. Regelstudienzeit, Studienaufbau, Umfang des Lehrangebots (§ 4, Abs. 4) 

Die Regelstudienzeit beträgt einschließlich der Bachelorprüfung sechs Semester 
(drei Studienjahre). Insgesamt sind während des Studiums 180 Leistungspunkte 
zu erwerben. Das Studium umfasst im Kernfach die unter 5. genannten Module 
im Umfang von insgesamt 120 Leistungspunkten. Zusätzlich entfallen auf die 
Bachelorarbeit 12 Leistungspunkte. Weitere 48 Leistungspunkte sind durch Be-
legung eines Begleitfachs mit 36 LP und durch Optionalmodule mit 12 LP zu 
erwerben. Das Kernfach Philosophie kann mit allen Begleitfächern der Universi-
tät Bonn im Umfang von 36 LP, mit Ausnahme des Begleitfachs Philosophie, 
kombiniert werden. 

3. Studienleistungen als Voraussetzung zur Teilnahme an Prüfungen 

Voraussetzung für die Teilnahme an Modulprüfungen ist die regelmäßige Teil-
nahme an den Lehrveranstaltungen des Moduls. Die Teilnahme ist nicht regel-
mäßig, wenn ein Studierender eine Lehrveranstaltung von 2 SWS mehr als zwei 
Mal, bei einem Umfang von zwei Lehrveranstaltungen mit je 2 SWS mehr als vier 
Lehrveranstaltungen und in einer Blockveranstaltung mehr als 20% der Unter-
richtszeit versäumt. Wenn schwerwiegende Umstände für das Versäumnis gel-
tend gemacht werden, kann von dieser Regel abgewichen werden. Im Konfliktfall 
entscheidet der Prüfungsbeirat. Weitere Studienleistungen, die Voraussetzung 
für die Teilnahme an den Prüfungen sind, werden im Modulplan angeführt und 
den Studierenden spätestens zu Beginn der Veranstaltung bekannt gegeben. 

4. Wiederholung von Prüfungen (§ 13, Abs. 3) 

Wird ein Wahlpflichtmodul endgültig nicht bestanden, so kann ein anderes, bis-
her nicht gewähltes Wahlpflichtmodul aus dem entsprechenden Wahlpflichtbe-
reich kompensierend gewählt werden. Eine solche Kompensation ist nur ein Mal 
möglich. 

5. Module des B.A. Philosophie (Kernfach) (§ 4, Abs. 6) 

Siehe Modulplan. 
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Modulplan B.A. Philosophie Studiengang Nr. 283  

(V = Vorlesung, Ü = Übung, S = Seminar, PL = Plenum, PR = Praktikum, T = Tutorium) 

1. Studienjahr – Pflichtmodule 

 

 Modultitel und 
-bestandteile 
 

Teilnahme-
voraus-
setzungen 

Studienleistungen als 
Voraussetzung zur  
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand/Lernziel Prüfungsform LP 

M
od

.-
N

r.
 5

0
1

1
0

0
1

0
0
 

Kürzel: LG 

Logik und Grundlagen 

 
(V, T, Ü) 

 

Dauer: 2 Sem. 

keine Logikkurs: Klausur 

Tutorium: Teilnahme 

Übung: Ausarbeitung für 
Referat (mind. 5 Seiten) 

oder  

gleichwertige Leistungen 

Kenntnis der Prädikatenlogik erster Stufe (Begriff der 
logischen Folgerung, Beweiskalkül) 

Fähigkeit, natürlichsprachliche Argumente mit logi-
schen Mitteln zu analysieren 

Einsicht in die Reichweite wie Begrenztheit formaler 
Methoden 

Fähigkeit der genauen Lektüre philosophischer Texte 
im Hinblick auf die Argumentationsstruktur 

Mündliche Prüfung  

oder  

Klausur 
 

12 

M
od

.-
N

r.
 5

0
1

1
0

0
2

0
0
 

Kürzel: ET 

Erkenntnistheorie 

 

(V, T, Ü) 

 

Dauer: 2 Sem. 

 

 

keine Vorlesung: Klausur 

Tutorium: Teilnahme 

Übung: Ausarbeitung für 
Referat (mind. 5 Seiten) 

oder  

gleichwertige Leistungen 

Überblick über zentrale Positionen, Fragestellungen 
und Methoden der Erkenntnistheorie 

kompetenter Umgang mit philosophischen Textquel-
len und Methoden 

Einblick in spezifische Teilgebiete und Problemstel-
lungen der Erkenntnistheorie 

Beherrschung der erkenntnistheoretischen Fachter-
minologie 

Mündliche Prüfung  

oder  

Klausur 
 

12 
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 Modultitel und 
-bestandteile 
 

Teilnahme-
voraus-
setzungen 

Studienleistungen als 
Voraussetzung zur  
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand/Lernziel Prüfungsform LP 

M
od

.-
N

r.
 5

0
1

1
0

0
3

0
0
 

Kürzel: MP 

Moralphilosophie 

(V, T, Ü) 

Dauer: 2 Sem. 

 

 

 

keine Vorlesung: Klausur 

Tutorium: Teilnahme 

Übung: Ausarbeitung f. Refe-
rat (mind. 5 Seiten) 

oder  

gleichwertige Leistungen 

Überblick über zentrale Begriffe, Argumente, Theo-
rien, Ansätze und Schultraditionen im Bereich der 
Moralphilosophie 

Einblicke in speziellere Fragestellungen und kontro-
verse Diskussionsfelder im Bereich der Moralphilo-
sophie 

Rationales philosophisches Argumentieren in Fragen 
der Moral 

Lektüre und Interpretation moralphilosophischer 
Texte 

Mündliche Prüfung 

oder  

Klausur 

 

 

12 

M
od

.-
N

r.
 5

0
1

1
0

0
7

0
0
 

Kürzel: PGI 

Philosophiegeschichte I  
(Antike und  
Mittelalter) 

(V, T, Ü) 

Dauer: 2 Sem. 

 

keine Vorlesung: Klausur 

Tutorium: Teilnahme 

Übung: Ausarbeitung f. 
Referat (mind. 5 Seiten) 

oder  
gleichwertige Leistungen 

Überblick über zentrale Begriffe, Argumente, Theorien, 
Ansätze und Schultraditionen im Bereich der älteren 
Philosophiegeschichte 

Einblicke in speziellere Fragestellungen und kontrover-
se Diskussionsfelder im Bereich der älteren Philoso-
phiegeschichte 

Lektüre und Interpretation historischer Texte der Philo-
sophie 

textnahes philosophisches Argumentieren und Interpre-
tieren 
 

Mündliche Prüfung 

oder  

Klausur 

 

 

12 
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2. Studienjahr – Pflichtmodule 

 Modultitel und 
-bestandteile 

Teilnahme-
voraus-
setzungen 

Studienleistungen als 
Voraussetzung zur  
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand/Lernziel Prüfungsform LP 

M
od

.-
N

r.
 5

0
1

1
0

0
5

0
0
 

Kürzel: WP 

Wissenschafts-
philosophie 

(V, Ü, S) 

Dauer: 2 Sem. 
 

keine Vorlesung: Klausur 

Übung: Teilnahme  

Seminar: Ausarbeitung f. 
Referat (mind. 5 Seiten) 

oder 

gleichwertige Leistungen 

Überblick über zentrale Forschungsansätze, Methoden 
und Modelle der Wissenschaftsphilosophie 

kompetenter Umgang mit philosophischen Textquellen 

Einblick in spezifische Teilgebiete und Problemstellun-
gen der Wissenschaftsphilosophie 

Vertiefte Kenntnisse der philosophischen Methodik 

Beherrschung der wissenschaftsphilosophischen Fach-
terminologie 

Mündliche Prüfung 

oder  

Klausur 

 

12 

M
od

.-
N

r.
 5

0
1

1
0

0
6

0
0
 

Kürzel: KP 

Kulturphilosophie 

(V, Ü, S) 

Dauer: 2 Sem. 

 

 

 

keine Vorlesung: Klausur 

Übung: Teilnahme  

Seminar: Ausarbeitung f. 
Referat (mind. 5 Seiten) 

oder  

gleichwertige Leistungen 

Überblick über zentrale Positionen, Fragestellungen 
und Methoden der Erkenntnistheorie 

kompetenter Umgang mit philosophischen Textquellen 
und Methoden 

Einblick in spezifische Teilgebiete und Problemstellun-
gen der Erkenntnistheorie 

Beherrschung der erkenntnistheoretischen Fachtermi-
nologie 
 

Mündliche Prüfung 

oder  

Klausur 

 

12 
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 Modultitel und 
-bestandteile 

Teilnahme-
voraus-
setzungen 

Studienleistungen als 
Voraussetzung zur  
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand/Lernziel Prüfungsform LP 

M
od

.-
N

r.
 5

0
1

1
0

0
8

0
0
 

Kürzel: PGII 

Philosophie- 
geschichte II 
(Neuzeit und  
Gegenwart) 

(V, Ü, S) 

Dauer: 2 Sem. 

 

keine 

 

Vorlesung: Klausur 

Übung: Teilnahme  

Seminar: Ausarbeitung f. 
Referat (mind. 5 Seiten) 

oder  
gleichwertige Leistungen 
 

Überblick über zentrale Positionen, Fragestellungen 
und Methoden der Philosophiegeschichte 

kompetenter Umgang mit philosophischen Textquellen 
und Methoden 

Einblicke in spezifische Teilgebiete und Problemstel-
lungen der Philosophiegeschichte 

Beherrschung der philosophiehistorischen Fachtermi-
nologie 
 

Mündliche Prüfung 

oder  

Klausur 

 

 

12 

M
od

.-
N

r.
 5

0
1

1
0

0
4

0
0
 

Kürzel: LR 

Literaturrecherche 

(Ü) 

Dauer: 1 Sem. 

 

 

keine Teilnahme Nutzung von Bibliotheken und Bibliothekskatalogen 

Anlage, Aufbau und Erschließung philosophischer Bi-
bliographien und Nachschlagewerke 

Recherche in philosophischen Fachdatenbanken 

Ermittlung philosophischer Literatur- und Informati-
onsquellen im Internet 

Übung formaler Aspekte der wissenschaftlichen Zitie-
rens 

Seminarprüfung 

 

 

6 
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3. Studienjahr – Pflichtmodule 

Modultitel und 
-bestandteile 

Teilnahme-
voraus-
setzungen 

Studienleistungen als 
Voraussetzung zur  
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand/Lernziel Prüfungsform LP 

M
od

.-
N

r.
 5

0
1

1
0

0
8

0
0
 Kürzel: BB 

Begleitung der  
Bachelorarbeit 

(S) 

Dauer: 1 Sem. 

keine Ausarbeitung f. Referat 

oder  

gleichwertige Leistungen 

Literaturrecherche, -sichtung und -auswertung mit Be-
zug auf die Themenstellung der BA-Arbeit 

Vertiefter Einblick in zentrale Begriffe, Argumente, 
Theorien und spezifische Ansätze der jeweiligen The-
menstellung der BA-Arbeit 

Einblicke in spezifische Fragestellungen und Kontro-
versen der Themenstellung der BA-Arbeit 

Mündliche Prüfung 

 

6 
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3. Studienjahr – Wahlpflichtmodule (es sind 2 aus 3 Modulen zu wählen) 

Modultitel und 
-bestandteile 

Teilnahme-
voraus-
setzungen 

Studienleistungen als 
Voraussetzung zur  
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand/Lernziel Prüfungsform LP 

M
od

.-
N

r.
 5

0
1

1
0

0
9

0
0
 

Kürzel: TP 

Theoretische  
Philosophie 

(S, S, S) 

Dauer: 2 Sem. 

 

keine Seminar 1:  
Hausarbeit 

Seminar 2:  
Hausarbeit 

Seminar 3:  
Hausarbeit 

oder  
gleichwertige Leistungen 

Vertiefter Überblick über zentrale Probleme, Methoden 
und Ergebnisse der Erkenntnistheorie, Sprachphiloso-
phie, Logik und Ontologie 

Überblick über zentrale Positionen der modernen Phi-
losophie des Geistes 

Einblick in spezifische Teilgebiete und Problemstellun-
gen der Theoretischen Philosophie 

Vertiefte Kenntnisse der philosophischen Methodik 

Beherrschung der Fachterminologie der Theoretischen 
Philosophie 

Mündliche Prüfung 

oder  

Klausur 

 

 

12 

M
od

.-
N

r.
 5

0
1

1
0

0
9

0
0
 

Kürzel: PP 

Praktische 
Philosophie 

(S, S, S) 

Dauer: 2 Sem. 

 

keine Seminar 1:  
Hausarbeit 

Seminar 2:  
Hausarbeit 

Seminar 3:  
Hausarbeit  

oder  
gleichwertige Leistungen 

Vertiefter Überblick über zentrale Begriffe, Argumente, 
Theorien, Ansätze und Schultraditionen im Bereich der 
Praktischen Philosophie 

Einblicke in speziellere Fragestellungen und Kon-
troversen 

Diskussionsfelder im Bereich der Praktischen Philoso-
phie 

Rationales philosophisches Argumentieren in Fragen 
der Moral 

Lektüre und Interpretation praktisch-philosophischer 
Texte 

Mündliche Prüfung 

oder 

Klausur  

 

12 
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Modultitel und 
-bestandteile 

Teilnahme-
voraus-
setzungen 

Studienleistungen als 
Voraussetzung zur  
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand/Lernziel Prüfungsform LP 

M
od

.-
N

r.
 5

0
1

1
0

0
9

0
 

Kürzel: WG 

Wissenschaftliche 
Grundlagen  
(Importmodul) 

 

Siehe  
Modulbe-
schreibung 
des exportie-
renden Insti-
tuts 

Siehe Modulbeschreibung 
des exportierenden Insti-
tuts 

Siehe Modulbeschreibung  
des exportierenden Instituts 

Siehe Modulbe-
schreibung des ex-
portierenden Insti-
tuts 

12 

Weitere Studienleistungen im Studiengang Philosophie (Kernfach) 

1) Optionalmodule zu Schlüsselkompetenzen (Präsentation, Projektmanagement, Datenverarbeitung, weitere methodische, sprachliche und so-
ziale Kompetenzen etc.) im Umfang von 12 LP. Das Prüfungsamt gibt rechtzeitig bekannt, welche Module aus dem Angebot der Universität 
gewählt werden können. 

2) Bachelorarbeit im Umfang von 12 LP.  
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Studiengangspezifische Bestimmungen für den Studiengang 

B.A. Philosophie (Begleitfach) 

1. Zugangsvoraussetzungen (§ 3, Abs. 3) 

Keine spezifischen Bestimmungen 

2. Regelstudienzeit, Studienaufbau, Umfang des Lehrangebots (§ 4, Abs. 4) 

Das Studium der Philosophie umfasst im Begleitfach die unter 5. genannten 
Module im Umfang von insgesamt 36 Leistungspunkten. Es kann nicht in Zu-
sammenhang mit dem Kernfach Philosophie studiert werden. 

3. Studienleistungen als Voraussetzung zur Teilnahme an Prüfungen 

Voraussetzung für die Teilnahme an Modulprüfungen ist die regelmäßige Teil-
nahme an den Lehrveranstaltungen des Moduls. Die Teilnahme ist nicht regel-
mäßig, wenn ein Studierender eine Lehrveranstaltung von 2 SWS mehr als zwei 
Mal, bei einem Umfang von zwei Lehrveranstaltungen mit je 2 SWS mehr als vier 
Lehrveranstaltungen und in einer Blockveranstaltung mehr als 20% der Unter-
richtszeit versäumt. Wenn schwerwiegende Umstände für das Versäumnis gel-
tend gemacht werden, kann von dieser Regel abgewichen werden. Im Konfliktfall 
entscheidet der Prüfungsbeirat. Weitere Studienleistungen, die Voraussetzung 
für die Teilnahme an den Prüfungen sind, werden im Modulplan angeführt und 
den Studierenden spätestens zu Beginn der Veranstaltung bekannt gegeben. 

4. Wiederholung von Prüfungen (§ 13, Abs. 3) 

Wird ein Wahlpflichtmodul endgültig nicht bestanden, so kann ein anderes, bis-
her nicht gewähltes Wahlpflichtmodul aus dem entsprechenden Wahlpflichtbe-
reich kompensierend gewählt werden. Eine solche Kompensation ist nur ein Mal 
möglich. 

5. Module des B.A. Philosophie (Begleitfach) (§ 4, Abs. 6) 

Siehe Modulplan. 
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Modulplan B.A. Philosophie (Begleitfach) Studiengang Nr. 283  

 (V = Vorlesung, U = Übung, S = Seminar, PL = Plenum, PR = Praktikum, T = Tutorium) 

1. Studienjahr – Wahlpflichtmodule (es ist 1 Modul aus 4 Modulen zu wählen) 

Modultitel und  
-bestandteile 

Teilnahme- 
voraus- 
setzungen 

Studienleistungen als 
Voraussetzung zur  
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand/Lernziel Prüfungsform LP 

M
od

.N
r.

 5
0
1

1
0

0
1

0
0
 

Kürzel: LG 

Logik und Grundlagen 

(V, T, Ü) 

Dauer: 2 Sem. 

keine Logikkurs: Klausur 

Tutorium: Teilnahme  

Übung: Ausarbeitung f. 
Referat (mind. 5 Seiten) 
oder gleichwertige Lei-
stungen 

Kenntnis der Prädikatenlogik erster Stufe (Begriff 
der logischen Folgerung, Beweiskalkül) 

Fähigkeit, natürlichsprachliche Argumente mit logi-
schen Mitteln zu analysieren  

Einsicht in die Reichweite wie Begrenztheit formaler 
Methoden 

Fähigkeit der genauen Lektüre philosophischer Tex-
te im Hinblick auf die Argumentationsstruktur 

Mündliche Prüfung 

oder  

Klausur  

 

 

12 

M
od

.N
r.

 5
0
1

1
0

0
2

0
0
 

Kürzel: ET 

Erkenntnistheorie 

(V, T, Ü) 

Dauer: 2 Sem. 

keine Vorlesung: Klausur 

Tutorium: Teilnahme  

Übung: Ausarbeitung f. 
Referat (mind. 5 Seiten) 
oder gleichwertige Lei-
stungen 

Überblick über zentrale Positionen, Fragestellungen 
und Methoden der Erkenntnistheorie 

kompetenter Umgang mit philosophischen Textquel-
len und Methoden 

Einblick in spezifische Teilgebiete und Problemstel-
lungen der Erkenntnistheorie 

Beherrschung der erkenntnistheoretischen Fachter-
minologie 

Mündliche Prüfung 

oder 

Klausur 

 

 

12 
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Modultitel und  
-bestandteile 

Teilnahme- 
voraus- 
setzungen 

Studienleistungen als 
Voraussetzung zur  
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand/Lernziel Prüfungsform LP 

M
od

.N
r.

 5
0
1

1
0

0
3

0
0
 

Kürzel: MP 

Moralphilosophie 

(V, T, Ü) 

Dauer: 2 Sem. 

keine Vorlesung: Klausur 

Tutorium: Teilnahme  

Übung: Ausarbeitung f. 
Referat (mind. 5 Seiten) 
oder gleichwertige Lei-
stungen 

Überblick über zentrale Begriffe, Argumente, Theo-
rien, Ansätze und Schultraditionen im Bereich der 
Moralphilosophie 

Einblicke in speziellere Fragestellungen und kontro-
verse Diskussionsfelder im Bereich der Moralphilo-
sophie 

Rationales philosophisches Argumentieren in Fragen 
der Moral 

Lektüre und Interpretation moralphilosophischer 
Texte 

Mündliche Prüfung 

oder  

Klausur 

 

 

12 

M
od

.N
r.

 5
0
1

1
0

0
8

0
0
 

Kürzel: PGI 

Philosophiegeschichte 
I (Antike und Mittelal-
ter) 

(V, T, Ü) 

Dauer: 2 Sem. 

 

keine Vorlesung: Klausur 

Übung: Teilnahme  

Seminar: Ausarbeitung f. 
Referat (mind. 5 Seiten) 
oder gleichwertige Lei-
stungen 

Überblick über zentrale Begriffe, Argumente, Theo-
rien, Ansätze und Schultraditionen im Bereich der 
älteren Philosophiegeschichte 

Einblicke in speziellere Fragestellungen und kontro-
verse Diskussionsfelder im Bereich der älteren Phi-
losophiegeschichte 

Lektüre und Interpretation historischer Texte der 
Philosophie 

textnahes philosophisches Argumentieren und In-
terpretieren 

Mündliche Prüfung 

oder  

Klausur 

 

 

12 
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2. Studienjahr – Wahlpflichtmodule (es ist 1 Modul aus  3 Modulen zu wählen)  

Modultitel und 
-bestandteile 

Teilnahme-
voraus-
setzungen 

Studienleistung als 
Voraussetzung zur  
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand/Lernziel Prüfungsform LP 

M
od

.N
r.

 5
0
1

1
0

0
6

0
0
 

Kürzel: WP 

Wissenschaftsphiloso-
phie 

(V, Ü, S) 

Dauer: 2 Sem. 

keine Vorlesung: Klausur 

Übung: Teilnahme  

Seminar: Ausarbeitung f. 
Referat (mind. 5 Seiten) 
oder gleichwertige Lei-
stungen 

Überblick über zentrale Forschungsansätze, Metho-
den und Modelle der Wissenschaftsphilosophie 

kompetenter Umgang mit philosophischen Textquel-
len 

Einblick in spezifische Teilgebiete und Problemstel-
lungen der Wissenschaftsphilosophie 

Vertiefte Kenntnisse der philosophischen Methodik 

Beherrschung der wissenschaftsphilosophischen 
Fachterminologie 

Mündliche Prüfung 

oder 

Klausur 

 

 

12 

M
od

.N
r.

 5
0
1

1
0

0
7

0
0
 

Kürzel: KP 

Kulturphilosophie 

(V, Ü, S) 

Dauer: 2 Sem. 

keine Vorlesung: Klausur 

Übung: Teilnahme  

Seminar: Ausarbeitung f. 
Referat (mind. 5 Sei-
ten)oder gleichwertige 
Leistungen 

Überblick über zentrale Positionen, Fragestellungen 
und Methoden der Erkenntnistheorie 

kompetenter Umgang mit philosophischen Textquel-
len und Methoden 

Einblick in spezifische Teilgebiete und Problemstel-
lungen der Erkenntnistheorie 

Beherrschung der erkenntnistheoretischen Fachter-
minologie 

Mündliche Prüfung 

oder 

Klausur 

 

 

12 
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Modultitel und 
-bestandteile 

Teilnahme-
voraus-
setzungen 

Studienleistung als 
Voraussetzung zur  
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand/Lernziel Prüfungsform LP 

M
od

.N
r.

 5
0
1

1
0

0
9

0
0
 

Kürzel: PGII 

Philosophiegeschichte 
II (Neuzeit und Gegen-
wart) 

(V, Ü, S) 

Dauer: 2 Sem. 

keine Vorlesung: Klausur 

Übung: Teilnahme  

Seminar: Ausarbeitung f. 
Referat (mind. 5 Seiten) 
oder gleichwertige Lei-
stungen 

Überblick über zentrale Positionen, Fragestellungen 
und Methoden der Philosophiegeschichte 

kompetenter Umgang mit philosophischen Textquel-
len und Methoden 

Einblicke in spezifische Teilgebiete und Problemstel-
lungen der Philosophiegeschichte 

Beherrschung der philosophiehistorischen Fachter-
minologie 

Mündliche Prüfung 

oder  

Klausur 

 

 

12 
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3. Studienjahr – Wahlpflichtmodule (es ist 1 Modul aus 2 Modulen zu wählen) 

Modultitel und  
-bestandteile 

Teilnahme-
voraus-
setzungen 

Studienleistung als 
Voraussetzung zur  
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand/Lernziel Prüfungsform LP 

M
od

.N
r.

 5
0
1

1
0

1
2

0
0
 

Kürzel: TP 

Theoretische  
Philosophie 

(S, S, S) 

Dauer: 2 Sem. 

Modul Logik und 
Grundlagen oder 
Modul Erkennt-
nistheorie 

 

Seminar 1: Hausarbeit 

Seminar 2: Hausarbeit 

Seminar 3: Hausarbeit 

oder gleichwertige Lei-
stungen 

Vertiefter Überblick über zentrale Probleme, Metho-
den und Ergebnisse der Erkenntnistheorie, Sprach-
philosophie, Logik und Ontologie 

Überblick über zentrale Positionen der modernen 
Philosophie des Geistes 

Einblick in spezifische Teilgebiete und Problemstel-
lungen der Theoretischen Philosophie 

Vertiefte Kenntnisse der philosophischen Methodik 

Beherrschung der Fachterminologie der Theoreti-
schen Philosophie 

Mündliche Prüfung 

oder  

Klausur 

 

 

12 

M
od

.N
r.

 5
0
1

1
0

1
3

0
0
 

Kürzel: PP 

Praktische Philosophie 

(S, S, S) 

Dauer: 2 Sem. 

Modul Logik und 
Grundlagen oder 
Modul Moralphilo-
sophie 

 

Seminar 1: Hausarbeit 

Seminar 2: Hausarbeit 

Seminar 3: Hausarbeit  

oder gleichwertige Lei-
stungen 

Vertiefter Überblick über zentrale Begriffe, Argu-
mente, Theorien, Ansätze und Schultraditionen im 
Bereich der Praktischen Philosophie 

Einblicke in speziellere Fragestellungen und Kontro-
versen 

Diskussionsfelder im Bereich der Praktischen Philo-
sophie 

Rationales philosophisches Argumentieren in Fragen 
der Moral 

Lektüre und Interpretation praktisch-
philosophischer Texte 

Mündliche Prüfung 

oder  

Klausur  

 

 

12 
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Institut II 

Psychologie 

Studiengänge:  B.Sc. Psychologie 

 B.A. Psychologie (Begleitfach) 
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Studiengangspezifische Bestimmungen für den Studiengang 

B.Sc. Psychologie 

1. Akademischer Grad (§ 2) 

Ist die Bachelorprüfung bestanden, verleiht die Philosophische Fakultät der 
Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn den akademischen Grad „Ba-
chelor of Science (B. Sc.)“ im Studiengang Psychologie. 

2. Empfehlungen 

Zum Verständnis der zum großen Teil englischsprachigen Literatur sind gute 
Englischkenntnisse erforderlich. 

3. Regelstudienzeit, Studienaufbau, Umfang des Lehrangebots (§ 4 Abs. 4) 

Die Regelstudienzeit beträgt sechs Semester. Insgesamt sind während des Stu-
diums 180 Leistungspunkte zu erwerben. Das Studium umfasst 15 Pflichtmodu-
le im Umfang von insgesamt 120 LP in den ersten zwei Studienjahren (A-O), 4 
Wahlpflichtmodule im dritten Studienjahr, von denen die Studierenden 3 mit ins-
gesamt 24 LP auswählen müssen, den Optionalbereich von 12 LP, ein berufsbe-
zogenes Praktikum mit 12 LP und die Bachelorarbeit im Umfang von 12 LP.  

Im Optionalbereich muss mindestens ein Modul außerhalb der Psychologie be-
legt werden. Die Studierenden können dabei sowohl die Optionalmodule der 
Universität Bonn (z.B. Softskills und Sprachlernmodule) als auch Module sub-
stanzwissenschaftlicher Fächer (z.B. Arbeitsrecht, Wirtschaftswissenschaft, Bio-
logie, Informatik, Mathematik, Medizin, Medienwissenschaft, Soziologie, Politi-
sche Wissenschaft, Psychopathologie etc.) wählen, soweit diese auf Grund von 
entsprechenden Vereinbarungen mit anderen Fächern und Fakultäten zur Ergän-
zung und Abrundung der Studienschwerpunkte bei den Wahlpflichtmodulen (P-
S) angeboten werden. 

4. Studienleistungen als Voraussetzung zur Teilnahme an Prüfungen 

Voraussetzung für die Teilnahme an Modulprüfungen ist die regelmäßige Teil-
nahme an den Lehrveranstaltungen des Moduls. Die Teilnahme ist nicht regel-
mäßig, wenn ein Studierender eine Lehrveranstaltung von 2 SWS mehr als zwei 
Mal, bei einem Umfang von zwei Lehrveranstaltungen mit je 2 SWS mehr als vier 
Lehrveranstaltungen und in einer Blockveranstaltung mehr als 20% der Unter-
richtszeit versäumt. Wenn schwerwiegende Umstände für das Versäumnis gel-
tend gemacht werden, kann von dieser Regel abgewichen werden. Im Konfliktfall 
entscheidet der Prüfungsbeirat. Weitere Studienleistungen, die Voraussetzung 
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für die Teilnahme an den Prüfungen sind, werden im Modulplan angeführt und 
den Studierenden spätestens zu Beginn der Veranstaltung bekannt gegeben. 

5. Wiederholung von Prüfungen (§ 13, Abs. 3) 

Wird ein Wahlpflichtmodul endgültig nicht bestanden, so kann ein anderes, bis-
her nicht gewähltes Wahlpflichtmodul aus dem entsprechenden Wahlpflichtbe-
reich kompensierend gewählt werden. Eine solche Kompensation ist nur ein Mal 
möglich. 

6. Module des B.Sc. Psychologie (§ 4, Abs. 6) 

Siehe Modulplan. 
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Modulplan B.Sc. Psychologie Studiengang Nr. 285  

(V = Vorlesung, T = Tutorium, Ü = Übung, S = Seminar, P = Praktikum) 

1. Studienjahr – Pflichtmodule  

 Modultitel und 
-bestandteile 

 

Teilnahme-
voraus-
setzungen 

Studienleistung als  
Voraussetzung zur  
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand/Lernziel Prüfungsform LP 

M
od

.N
r.

: 
5

0
2

1
0

0
1

0
0
 Kürzel: A 

Einführung in die Psy-
chologie und ihr Studi-
um  

(V, S) 

1 Sem. 

Keine - regelmäßige Teilnahme 

- Präsentationen 

- schriftliche Ausarbeitungen 

- Testate 

- Kleingruppenarbeit 

Erwerb grundlegender Kenntnisse im 
wissenschaftshistorischen Kontext zu 
Arbeits- und Themenfeldern der Psy-
chologie 

 

Klausur 6 

M
od

.N
r.

: 
5

0
2

1
0

2
1

0
0
 

Kürzel: B1 

Statistik 1 

(S, T) 

1 Sem. 

Keine - regelmäßige Teilnahme  

- angeleitetes Selbststudium (Aufgaben-
blätter Probeklausuren) 

Vermittlung von Grundlagen und 
Prinzipien der deskriptiven und 
schließenden Statistik, Einführung in 
multivariate Verfahren 

Klausur 

 

6 

M
od

.N
r.

: 
5

0
2

1
0

2
2

0
0
 

Kürzel: B2 

Statistik 2  

(S, T) 

1 Sem. 

erfolgreicher 
Abschluss des 
Moduls B1 

- regelmäßige Teilnahme  

- angeleitetes Selbststudium (Aufgaben-
blätter Probeklausuren) 

Inferenzstatistische Verfahren, Über-
blick über die Anwendung multivaria-
ter Verfahren 

Klausur 

 

6 
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 Modultitel und 
-bestandteile 

 

Teilnahme-
voraus-
setzungen 

Studienleistung als  
Voraussetzung zur  
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand/Lernziel Prüfungsform LP 

M
od

.N
r.

: 
5

0
2

1
0

0
3

0
0
 Kürzel: C 

Einführung in empirisch 
wissenschaftliches Ar-
beiten 

(S, S) 

1 Sem. 

Keine - regelmäßige  
Teilnahme  

- angeleitetes Selbststudium 
 (Aufgabenblätter Probeklausuren) 

Vermittlung von Grundkompetenzen 
zur Durchführung einer eigenen em-
pirischen Untersuchung, Datenerhe-
bung und -auswertung unter Zuhilfe-
nahme statistischer Analysesoftware 
sowie Berichtslegung 

Zwei Teilprüfungen: 

Seminarprüfung 

und 

Klausur 

Gewichtung: 0,4 :0,6 

8 

M
od

.N
r.

: 
5

0
2

1
0

0
4

0
0
 Kürzel: G 

Allgemeine  
Psychologie I  

(V, S) 

2 Sem. 

Keine - regelmäßige Teilnahme 

- regelmäßiges Vor- und Nachbereiten der 
Veranstaltungen 

- Testate, Übernahme von Referaten, 
Kleingruppenarbeit, Thesenpapiere, Po-
sitionspapiere, Literaturrecherchen  

Vermittlung soliden Basiswissens 
über die kognitiven und neuronalen 
Grundlagen psychischer Funktionen. 

Klausur 8 

M
od

.N
r.

: 
5

0
2

1
0

0
5

0
0
 

Kürzel: I 

Biologische  
Psychologie  

(V, S) 

2 Sem. 

Keine - regelmäßige Teilnahme 

- konkrete Leistungsanforderung wie Refe-
rate, Kleingruppenarbeit, Literaturre-
cherche etc. werden zu Beginn der Ver-
anstaltungen bekannt gegeben 

- angeleitetes Selbststudium 

- Testate 

Kennenlernen der biologischen 
Grundlagen des Verhaltens, der Me-
thoden der Biologischen Psychologie 
sowie deren Anwendung in klinischen 
& nicht-klinischen Kontexten 

Klausur 8 
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 Modultitel und 
-bestandteile 

 

Teilnahme-
voraus-
setzungen 

Studienleistung als  
Voraussetzung zur  
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand/Lernziel Prüfungsform LP 

M
od

.N
r.

: 
5

0
2

1
0

0
6

0
0
 

Kürzel: K 

Differentielle  
Psychologie und  
Persönlichkeitsfor-
schung 

(V, S) 

1 Sem. 

keine - regelmäßige Teilnahme 

- regelmäßiges Vor- und Nachbereiten der 
Veranstaltungen 

- Testate, Übernahme von Referaten, 
Kleingruppenarbeit, Thesenpapiere, Po-
sitionspapiere, Literaturrecherchen 

Lernziele sind, ausgewählte Persön-
lichkeitstheorien vorzustellen, Ge-
meinsamkeiten und Unterschiedlich-
keiten der diversen theoretischen 
Konzeptionen  verständlich zu ma-
chen sowie die unterschiedlichen 
methodischen Herangehensweisen 
darzustellen, ihre jeweilige Aussage-
kraft kritisch zu würdigen  und Be-
züge zur Anwendung aufzuzeigen. 

Klausur 8 

M
od

.N
r.

: 
5

0
2

1
0

0
7

0
0
 Kürzel: L 

Sozialpsychologie 

(V, S, S) 

2 Sem. 

keine - regelmäßige Teilnahme 

- Referate, Kleingruppenarbeit, Literatur-
recherche etc. 

- angeleitetes Selbststudium 

- Testate 

Einführung in die Theorien, Metho-
den und Anwendungsgebiete der 
Sozialpsychologie 

Klausur 10 
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2. Studienjahr – Pflichtmodule 

 Modultitel und 
-bestandteile 

 

Teilnahme-
voraus-
setzungen 

Studienleistung als Voraussetzung zur 
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand/Lernziel Prüfungsform LP 

f.
N

r.
: 
5

0
2

1
0
0
1

0
0

 

Kürzel: D 

Empirisch-
experimentelles  
Praktikum 

(P) 

1 Sem. 

Module B2 
und C 

- regelmäßige  
Teilnahme  

- Untersuchungsplanung, 

- -durchführung 

- -auswertung 

- und schriftliche Berichtlegung 

Planung, Durchführung, Auswertung 
und Dokumentation einer empirisch-
psychologischen Untersuchung unter 
fachlicher Anleitung 

Seminarprüfung 6 

M
od

.N
r.

: 
5

0
2

1
0

0
2

0
0
 

Kürzel: E 

Grundlagen der  
psychologischen  
Diagnostik 

(V, S) 

1 Sem. 

Module B2 
und C 

- regelmäßige  
Teilnahme 

- angeleitetes Selbststudium via Litera-
turhinweise & Fragenkataloge 

- Referate 

Vermittlung von Kenntnissen und 
Techniken für die psychologisch-
diagnostische und interventive Pra-
xis, in der auch Einzelfall bezogen 
von Psychologen praktische Proble-
me gelöst werden. Erwerb von 
Kenntnissen über die Definition und 
Messung psychologischer Attribute, 
Einzel- vs. Gruppentestung, Eigen-
schafts- vs. Verhaltensdiagnostik, 
Speed- vs. Power-Tests, testtheoreti-
sche Axiomatik und ihre Implikatio-
nen. 

Klausur 8 
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 Modultitel und 
-bestandteile 

 

Teilnahme-
voraus-
setzungen 

Studienleistung als Voraussetzung zur 
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand/Lernziel Prüfungsform LP 

M
od

.N
r.

: 
5

0
2

1
0

0
3

0
0
 

Kürzel: F 

Diagnostische  
Verfahren 

(S, S) 

1 Sem. 

Module A–E - regelmäßige Teilnahme  

- Erstellung einer Testmappe 

- Exemplarische Erstellung eines Inter-
viewleitfadens 

- Exemplarische Erstellung eines Beob-
achtungsschemas 

Kennenlernen von ausgewählten, 
zentralen Verfahren der psychologi-
schen Leistungs- und Persönlich-
keitsdiagnostik. 

Fähigkeit zur Anwendung von Evalua-
tionskriterien für psychodiagnosti-
schen Verfahren. 

Planung, Durchführung und Evaluati-
on des Einsatzes von Beobach-
tungsmethoden und Interviews in 
Anwendungsdisziplinen der Psycho-
logie 

Klausur 6 

M
od

.N
r.

: 
5

0
2

1
0

0
4

0
0
 Kürzel: H 

Allgemeine  
Psychologie II 

(V, S) 

2 Sem. 

Keine - regelmäßige Teilnahme 

- regelmäßiges Vor- und Nachbereiten der 
Veranstaltungen 

- Testate, Übernahme von Referaten, 
Kleingruppenarbeit, Thesenpapiere, Po-
sitionsrefererate, Literaturrecherchen 

Erwerb soliden Basiswissens über die 
Bedeutung von Emotion, Motivation  
sowie basaler Lernprozesse für die 
Erklärung menschlichen Erlebens 
und Verhaltens.   

Klausur 8 
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 Modultitel und 
-bestandteile 

 

Teilnahme-
voraus-
setzungen 

Studienleistung als Voraussetzung zur 
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand/Lernziel Prüfungsform LP 

M
od

.N
r.

: 
5

0
2

1
0

0
5

0
0
 

Kürzel: J 

Entwicklungspsychologie 

(V, S) 

1 Sem. 

Keine - regelmäßige Teilnahme an der Vorle-
sung und am  Seminar 

- regelmäßige Nachbereitung der Inhalte 
der Veranstaltungen 

- Seminar: konkrete Leistungsanforderun-
gen wie Testate, Übernahme von Refera-
ten, Kleingruppenarbeit, Thesenpapiere, 
Positionspapiere, Literaturrecherchen 

Erwerb von Kenntnissen über Metho-
den, Theorien und Forschungsergeb-
nisse der Entwicklungspsychologie 

 

Klausur 

oder 

Seminarprüfung 

 

8 

M
od

.N
r.

: 
5

0
2

1
0

0
6

0
0
 

Kürzel: M 

Klinische Psychologie & 
Psychotherapie I 

(V, S) 

1 Sem. 

Keine - regelmäßige Teilnahme 

- Referate, Kleingruppenarbeit, Thesen-
papiere,     Positionspapiere; Literatur-
recherchen  

- Angeleitetes Selbststudium (Textleitfra-
gen, Fragenkatalog) 

- Testate 

Vermittlung von Basiswissen zur 
Klinischen Psychologie und Psycho-
therapie  

 

Klausur 8 

M
od

.N
r.

: 
5

0
2

1
0

0
7

0
0
 

Kürzel: N 

Arbeits- und  
Organisationspsycholo-
gie,  
Basis 

(V, S) 

2 Sem. 

Keine - regelmäßige Teilnahme 

- Nachbereitung der Vorlesungen 

- angeleitetes Selbststudium mittels Fra-
genkatalog 

Vermittlung des wissenschaftlichen 
Basiswissens über die Gegenstände, 
Methoden und zentralen Befunde der 
aktuellen arbeits-, organisations- und 
wirtschaftspsychologischen For-
schung 

Klausur 8 
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 Modultitel und 
-bestandteile 

 

Teilnahme-
voraus-
setzungen 

Studienleistung als Voraussetzung zur 
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand/Lernziel Prüfungsform LP 

 
Kürzel: O 

Pädagogische Psycholo-
gie 

(V, S) 

1 Sem. 

Keine - regelmäßige Teilnahme an der Vorle-
sung und am  Seminar 

- regelmäßige Nachbereitung der Inhalte 
der Veranstaltungen 

- Testate, Übernahme von Referaten, 
Kleingruppenarbeit, Thesenpapiere, Po-
sitionspapiere, Literaturrecherchen 

Erwerb von Kenntnissen über Metho-
den, Theorien und Forschungsergeb-
nisse der Pädagogischen Psychologie 

Klausur 

oder 

Seminarprüfung 

8 
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3. Studienjahr – Wahlpflichtmodule  

(Es sind 3 aus den 4 Modulen P-S zu wählen) 

 Modultitel und 
-bestandteile 

Teilnahme-
voraus- 
setzungen 

Studienleistung als Vorausset-
zung zur Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand/Lernziel Prüfungsform LP 

M
od

.-
N

r.
 5

0
1

1
0

0
5

0
0
 Kürzel: P 

Klinische Psychologie & 
Psychotherapie, Aufbau  

(V, S) 

2 Sem. 

Module E, F und M Regelmäßige Teilnahme an den  Ver-
anstaltungen 

Referate, Kleingruppenarbeit, The-
senpapiere, Positionspapiere; 

Angeleitetes Selbststudium  (Text-
leitfragen, Fragenkatalog) 

Testate 

Vermittlung von Basiswissen der Me-
thoden und Strategien klinisch-
psychologischer Intervention 

Klausur 8 

M
od

.-
N

r.
 5

0
1

1
0

0
6

0
0
 

Kürzel: Q 

Arbeits- und Organisations-
psychologie, Aufbau 

(S, S) 

2 Sem. 

 

Module E, F und N regelmäßige Teilnahme 

Vor- und Nachbereitung der Sitzun-
gen z.B. anhand von Leitfragen 

Testate, Übernahme von Referaten, 
Kleingruppenarbeit, Thesenpapiere, 
Positionspapiere, Literaturrecher-
chen  

 

Die Studierenden sollen die aktuellen 
Theorien, Methoden, Forschungsbefun-
de und Praxisanwendungen in zwei 
exemplarischen Bereichen der Arbeits- 
und Organisationspsychologie kennen 
und kritisch beurteilen lernen. 

Klausur 8 
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 Modultitel und 
-bestandteile 

Teilnahme-
voraus- 
setzungen 

Studienleistung als Vorausset-
zung zur Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand/Lernziel Prüfungsform LP 

M
od

.-
N

r.
 5

0
1

1
0

0
7

0
0
 Kürzel: R 

Rechtspsychologie 

(V, S) 

2 Sem. 

Keine - regelmäßige Teilnahme 

- regelmäßige Nachbereitung der 
Inhalte der Veranstaltungen 

- Testate, Übernahme von Refera-
ten, Kleingruppenarbeit, Thesen-
papiere, Positionspapiere, Litera-
turrecherchen  

Erwerb von Basiskenntnissen über Me-
thoden, Theorien, Forschungsergebnis-
se und Anwendungsgebiete der Rechts-
psychologie 

Klausur 

oder 

Seminarprüfung 

8 

M
od

.-
N

r.
 5

0
1

1
0

0
8

0
0
 

Kürzel: S 

Veränderung und Lernen 
über die Lebensspanne 

(S, S) 

2 Sem. 

Module E, F und O - regelmäßige Teilnahme 

- regelmäßige Nachbereitung der 
Inhalte der Veranstaltungen 

- Testate, Übernahme von Refera-
ten, Kleingruppenarbeit, Thesen-
papiere, Positionspapiere, Litera-
turrecherchen 

 

Erwerb von Kenntnissen über Theorien 
und Fakten der ontogenetischen Ent-
wicklung und deren geschichtliche Ein-
bettung, Erwerb von Kenntnissen über 
Theorien und Fakten kulturvergleichen-
der Psychologie 

Klausur 

oder 

Seminarprüfung 

8 
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3. Studienjahr – Praktikumsmodul 

 Modul 

 

Teilnah-
mevoraus-
setzungen 

Studienleistung als Voraus- 

setzung zur Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand/Lernziel Prüfungsform LP 

 Kürzel: U 

Berufsbezogenes  
Praktikum 

(P) 

Dauer: 2.– 6. Sem.* 

Keine Die Tätigkeit wird in der Regel von einer be  
rufserfahrenen Person angeleitet, die das Studi-
um der Psychologie mit einem Diplom- oder 
Mastertitel abgeschlossen hat. 

 

Praktikumsbericht 

Erstes Verständnis für die besonderen 
Merkmale einer wissenschaftlich fundierten 
Berufspraxis; anwendungsorientiertes Den-
ken; Gesprächsführung 

spezifische Kenntnisse und Kompetenzen in 
dem gewählten Praxisbereich  

Seminarprüfung 12 

Das berufsbezogene Praktikum soll in der veranstaltungsfreien Zeit nach Ende der Veranstaltungen des 2. bis zum Beginn der Veranstaltungen im 6. Semester ab-
solviert werden. 

Weitere Prüfungsleistungen im Studiengang Psychologie 

3) Optionalmodule zu Schlüsselkompetenzen (Präsentation, Projektmanagement, Datenverarbeitung, weitere methodische, sprachliche und so-
ziale Kompetenzen) oder Module aus einem anderen Fach (substanzwissenschaftliche Ergänzung) im Umfang von insgesamt 12 LP. Das Prü-
fungsamt gibt rechtzeitig bekannt, welche Module aus dem Angebot der Universität gewählt werden können. 

4) Bachelorarbeit im Umfang von 12 LP 
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Studiengangsspezifische Bestimmungen für den Studiengang  

B.A. Psychologie (Begleitfach)  

1. Zugangsvoraussetzungen (§ 3, Abs. 3) und Empfehlungen  

Englischkenntnisse zum Verständnis der zum Teil englischsprachigen Fachlitera-
tur sind erforderlich.  

2. Regelstudienzeit, Studienaufbau, Umfang des Lehrangebots (§ 4, Abs. 4.1)  

Das Studium der Psychologie als Begleitfach umfasst die in der Anlage ange-
führten Module im Umfang von insgesamt 36 Leistungspunkten. Es kann mit al-
len Kernfächern der Philosophischen Fakultät kombiniert werden.  

3. Studienleistungen als Voraussetzung zur Teilnahme an Prüfungen  

Voraussetzung für die Teilnahme an Modulprüfungen ist die regelmäßige Teil-
nahme an den Lehrveranstaltungen des Moduls. Die Teilnahme ist nicht regel-
mäßig, wenn ein Studierender eine Lehrveranstaltung von 2 SWS mehr als zwei 
Mal, bei einem Umfang von zwei Lehrveranstaltungen mit je 2 SWS mehr als vier 
Lehrveranstaltungen und in einer Blockveranstaltung mehr als 20% der Unter-
richtszeit versäumt. Wenn schwerwiegende Umstände für das Versäumnis gel-
tend gemacht werden, kann von dieser Regel abgewichen werden. Im Konfliktfall 
entscheidet der Prüfungsbeirat. Weitere Studienleistungen, die Voraussetzung 
für die Teilnahme an den Prüfungen sind, werden im Modulplan angeführt und 
den Studierenden spätestens zu Beginn der Veranstaltung bekannt gegeben. 

4. Module des B.A. Psychologie (Begleitfach) (§ 4, Abs. 6) 

Siehe Modulplan. 

 



Anlage zur Bachelorprüfungsordnung der Philosophischen Fakultät  Modulplan B.A. Psychologie 

 

 39

Modulplan B.A. Psychologie Studiengang Nr. 321  

(V = Vorlesung, T = Tutorium, Ü = Übung, S = Seminar, P = Praktikum) 

1. Studienjahr Pflichtmodul 

 
Modultitel und -
bestandteile 

 

Teilnahme-
voraus-
setzungen 

Studienleistung als  
Voraussetzung zur  
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand/Lernziel Prüfungsform LP 

M
od

. 
N

r.
: 
5

0
2
1

3
0

1
0

0
 

Gegenstand,  
Geschichte und  
Methoden der  
Psychologie  

(V, V) 

Dauer: 1–2. Sem. 

Keine Referate, Kleingruppenarbeit, The-
senpapiere, Positionspapiere 

Angeleitetes Selbststudium (Textleit-
fragen, Fragenkatalog) 

Testate 

 

Vermittlung des Gegenstandes der 
Psychologie, der empirischen und ex-
perimentellen sowie der introspektiven 
Methoden der Psychologie, der Pro-
blemgeschichte 

Klausur 
6 
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1./2. Studienjahr Pflichtmodule 

 
Modultitel und -
bestandteile 

 

Teilnahme- 
voraus- 
setzungen 

Studienleistung als  
Voraussetzung zur  
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand/Lernziel Prüfungsform LP 

M
od

. 
N

r.
: 
5

0
2

1
3
0

2
0
0

 Allgemeine  
Psychologie  

(V, Ü) 

Dauer: 1–2. Sem. 

Modul  
„Gegenstand, Ge-
schichte und Me-
thoden der Psycho-
logie“ 

Referate, Kleingruppenarbeit, The-
senpapiere,  
Positionspapiere 

Angeleitetes Selbststudium (Text-
leitfragen, Fragenkatalog) 

Testate 

 

Vermittlung der Basismechanismen 
des Erlebens und Verhaltens, nämlich 
Wahrnehmung, Gedächtnis, Denken, 
Emotion, Motivation, Lernen und 
Sprache   

Klausur 6 

M
od

. 
N

r.
: 
5

0
2
1

3
0

3
0

0
 Biologische  

und Klinische  
Psychologie  

(V, Ü) 

Dauer: 1–2. Sem. 

Modul  
„Gegenstand, Ge-
schichte und Me-
thoden der Psycho-
logie“ 

Referate, Kleingruppenarbeit, The-
senpapiere,  
Positionspapiere 

Angeleitetes Selbststudium (Text-
leitfragen, Fragenkatalog) 

Testate 

 

Aufbau und Funktion der somati-
schen informationsaufnehmenden 
und –verarbeitenden Systeme kennen 
lernen. Taxonomie, Genese, Beurtei-
lung und Behandlung psychischer 
Störungen kennen lernen 

Klausur 6 
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2./3. Studienjahr Pflichtmodule 

 
Modultitel und -
bestandteile 

 

Teilnahme- 
voraus- 
setzungen 

Studienleistung als  
Voraussetzung zur  
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand/Lernziel Prüfungsform LP 

M
od

. 
N

r.
: 

5
0

2
1

3
0

4
0
0

 Entwicklungs- und Päd-
agogische Psychologie 

(V, Ü) 

Dauer: 1–2. Sem. 

Modul  
„Gegenstand, 
Geschichte und 
Methoden der 
Psychologie“ 

Referate, Kleingruppenarbeit, The-
senpapiere,  
Positionspapiere 

Angeleitetes Selbststudium (Text-
leitfragen, Fragenkatalog) 

Testate 

 

Erwerb von Kenntnissen über Methoden, 
Theorien, Forschungsergebnisse und 
Anwendungsfelder der Entwicklungspsy-
chologie und Pädagogischen Psycholo-
gie 

 

Klausur 
6 

M
od

. 
N

r.
: 
5

0
2
1

3
0

5
0
0

 Differenzielle sowie 
Arbeits-, Betriebs- und 
Organisationspsycholo-
gie 

 (V, V) 

Dauer: 1–2. Sem. 

Modul  
„Gegenstand, 
Geschichte und 
Methoden der 
Psychologie“ 

Referate, Kleingruppenarbeit, The-
senpapiere,  
Positionspapiere 

Angeleitetes Selbststudium (Text-
leitfragen, Fragenkatalog) 

Testate 

 

Vermittlung des wissenschaftlichen Ba-
siswissens über die Gegenstände, Me-
thoden und zentralen Befunde der aktu-
ellen arbeits-, betriebs- und organisati-
onspsychologischen Forschung sowie 
der Differentiellen Psychologie und Per-
sönlichkeitsforschung 

Klausur 
6 

M
od

. 
N

r.
: 

5
0

2
1

3
0

6
0
0

 Sozial- und Rechtspsy-
chologie 

 (V, V) 

Dauer: 1–2. Sem. 

Modul  
„Gegenstand, 
Geschichte und 
Methoden der 
Psychologie“ 

Referate, Kleingruppenarbeit, The-
senpapiere,  
Positionspapiere 

Angeleitetes Selbststudium (Text-
leitfragen, Fragenkatalog) 

Testate 

 

Vermittlung des wissenschaftlichen Ba-
siswissens über die Gegenstände, Me-
thoden und zentralen Befunde der aktu-
ellen sozialpsychologischen Forschung 
(Intra- und Intergruppenprozesse, Ver-
arbeitung sozialer Informationen, soziale 
Interaktion) sowie der Rechtspsychologie 

Klausur 
6 
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Institut III 

Politische Wissenschaft  

und Soziologie 
 

 

 

Studiengänge: 

 

 B. A. Politik und Gesellschaft  

  B. A. Politik und Gesellschaft 
(Begleitfach) 
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Studiengangspezifische Bestimmungen 

B. A. Politik und Gesellschaft 

1. Zugangsvoraussetzungen (§ 3 Abs. 3) und Empfehlungen 

Für den B.A. Studiengang „Politik und Gesellschaft“ sind folgende Fremdsprachen-
kenntnisse nachzuweisen: 

 Englischkenntnisse von mindestens drei Schuljahren mit mindestens der 
Schulnote ‚ausreichend’ oder von entsprechenden, aufeinander aufbauenden 
Sprachkursen an Universitäten oder Sprach- und Kulturinstituten 

 Empfohlen wird weiter eine weitere moderne Fremdsprache (z.B. Französisch, 
Italienisch, Spanisch u.a.). 

2. Regelstudienzeit, Studienaufbau, Umfang des Lehrangebots (§ 4 Abs. 4) 

Das Studium umfasst die in Nummer 6 genannten Module im Umfang von insge-
samt 168 Leistungspunkten. Zusätzlich entfallen auf die Bachelorarbeit 12 Lei-
stungspunkte.  

3. Studienleistungen als Voraussetzung zur Teilnahme an Prüfungen 

Voraussetzung für die Teilnahme an Modulprüfungen ist die regelmäßige Teilnah-
me an den Lehrveranstaltungen des Moduls. Die Teilnahme ist nicht regelmäßig, 
wenn ein Studierender eine Lehrveranstaltung von 2 SWS mehr als zwei Mal, bei 
einem Umfang von zwei Lehrveranstaltungen mit je 2 SWS mehr als vier Lehrver-
anstaltungen und in einer Blockveranstaltung mehr als 20% der Unterrichtszeit 
versäumt. Wenn schwerwiegende Umstände für das Versäumnis geltend gemacht 
werden, kann von dieser Regel abgewichen werden. Im Konfliktfall entscheidet der 
Prüfungsbeirat. Weitere Studienleistungen, die Voraussetzung für die Teilnahme an 
den Prüfungen sind, werden im Modulplan angeführt und den Studierenden späte-
stens zu Beginn der Veranstaltung bekannt gegeben. 

4. Wiederholung von Prüfungen (§ 13 Abs. 3)  

Wird ein Wahlpflichtmodul endgültig nicht bestanden, so bestehen folgende Kom-
pensationsmöglichkeiten: 

 In der Basisphase: 
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Wird in der Basisphase eine Modulprüfung bzw. Modulteilprüfung eines Wahl-
pflichtmoduls auch nach der zweiten Wiederholungsprüfung nicht bestanden, 
so kann das bislang ausgeschlossene dritte Modul als Kompensation gewählt 
werden.  

 In der Vertiefungsphase: 

Wird in der Vertiefungsphase das ausgewählte Modul nach zweimaliger Wie-
derholung nicht bestanden, kann das Vertiefungsmodul aus dem zweiten in 
der Basisphase gewählten Bereich zur Kompensation studiert werden. 

5. Seminarprüfungen (§§ 12, 15) 

Jede schriftliche Arbeit in der Basisphase soll einen Umfang von mindestens 10 bis 
höchstens 15 Seiten (maschinenschriftlich, DIN A 4) haben. 

Jede schriftliche Arbeit in der Vertiefungsphase soll einen Umfang von mindestens 
15 und höchstens 20 Seiten (maschinenschriftlich, DIN A 4) haben.  

6. Module des BA Politik und Gesellschaft (§ 4, Abs. 6) 

Siehe Modulplan.
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Modulplan B.A. Politik und Gesellschaft Studiengang Nr. 284  

(V = Vorlesung, Ü = Übung, S  = Seminar, P = Praktikum, T = Tutorium, AG = Arbeitsgemeinschaft, WS = Workshop) 

Pflichtbereich  (Basisphase) 

Modultitel und  
-bestandteile 

Teilnahme-
voraus-
setzungen 

Studienleistung als 
Voraussetzung zur 
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand/ Lernziel Prüfungsform LP 

M
od

.N
r.

 5
0

3
1
0

0
1

0
0

 Kürzel: BMM 

Basismodul 
Methoden 

(V, V, Ü) 

Dauer: 1-2 Sem. 

keine Vorlesungen: Teilnahme 

Übung: Übungsaufgaben  

Methoden der Datenerhebung;  

Frage- und Interviewtechniken 

Statistische Datenanalyse 

Klausur 

 

12 

M
od

.N
r.

 5
0
3

1
0

0
2

0
0
 Kürzel: BMPG 

Basismodul 
Einf. in Politik & Ge-
sellschaft 

(Ü, Ü) 

Dauer:1-2 Sem. 

keine Übung 1: Referat oder 

Übungsaufgaben 

Übung 2: Referat oder 

Übungsaufgaben 

Fachliche und methodische Grundkenntnis-
se der Politischen Wissenschaft und Sozio-
logie 

Klausur 

 

6 

M
od

.N
r.

 5
0
3

1
0

0
3

0
0
 Kürzel: BMRL 

Basismodul 
Regierungslehre 

(V, Ü, S)  

Dauer: 1-2 Sem. 

keine Vorlesung: Teilnahme 

Übung: Referat oder 
Übungsaufgaben 

Seminar: Referat oder 
Übungsaufgaben 

Grundkenntnisse über politische Herr-
schaftssysteme, Grundstrukturen des deut-
schen Regierungssystems 

Klausur  

oder 

Modulteilprüfungen: Klau-
sur und Seminarprüfung 
(Gewichtung 1:1) 

 

12 
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Modultitel und  
-bestandteile 

Teilnahme-
voraus-
setzungen 

Studienleistung als 
Voraussetzung zur 
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand/ Lernziel Prüfungsform LP 
M

od
.N

r.
 5

0
3

1
0

0
4

0
0
 

Kürzel: BMIB 

Basismodul 
Internationale 
Beziehungen  

(V, Ü, S) 

Dauer: 1-2 Sem. 

keine  Vorlesung: Teilnahme 

Übung: Referat oder 
Übungsaufgaben 

Seminar: Referat oder 
Übungsaufgaben 

Prozesse und Strukturen des internationalen 
Systems,  

Grundlagen für Geschichte und Gegenwart 
der Weltpolitik 

Klausur 

 

oder 

 

Modulteilprüfungen: Klau-
sur und Seminarprüfung 
(Gewichtung 1:1) 

 

12 

M
od

.N
r.

 5
0

3
1
0

0
5

0
0

 

Kürzel: BMTI 

Basismodul 
Theorie & 
Ideengeschichte  

(V, Ü, S) 

Dauer: 1-2 Sem. 

keine Vorlesung: Teilnahme 

Übung: Referat oder 
Übungsaufgaben 

Seminar: Referat oder 
Übungsaufgaben 

Denktraditionen und Theorien der Politik 
und Gesellschaft 

Klausur 

 

oder 

 

Modulteilprüfungen: Klau-
sur und Seminarprüfung 
(Gewichtung 1:1) 

12 

M
od

.N
r.

 5
0
3

1
0

0
6

0
0
 

Kürzel: BMDE 

Basismodul 
Deutsche &  
Europ. Politik 

(V, Ü, S) 

Dauer: 1-2 Sem. 

keine Vorlesung: Teilnahme 

Übung: Referat oder 
Übungsaufgaben 

Seminar: Referat oder 
Übungsaufgaben  

Prozesse und Strukturen des europäischen 
Integrationsprozesses und der deutschen 
Politik  

Klausur  

 

oder 

 

Modulteilprüfungen: Klau-
sur und Seminarprüfung 
(Gewichtung 1:1) 

12 
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Modultitel und  
-bestandteile 

Teilnahme-
voraus-
setzungen 

Studienleistung als 
Voraussetzung zur 
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand/ Lernziel Prüfungsform LP 
M

od
.N

r.
 5

0
3

1
0

0
7

0
0
 

Kürzel: BMGK 

Basismodul 
Gesellschaft & 
Kommunikation 

(V, Ü, S) 

Dauer: 1-2 Sem. 

keine Vorlesung: Teilnahme 

Übung: Referat oder 
Übungsaufgaben 

Seminar: Referat oder 
Übungsaufgaben 

Kultur und Sozialstruktur (Grundlagen), 
Grundlagen der Mikro / Makrosoziologie, 
gesellschaftl. Kommunikation (Grundlagen) 

Klausur  

 

oder 

 

Modulteilprüfungen: Klau-
sur und Seminarprüfung 
(Gewichtung 1:1) 

12 
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Wahlpflichtmodule (Basisphase) 

(Es müssen zwei aus drei Modulen studiert werden.) 

Modultitel und  
-bestandteile 

Teilnahme- 
voraus-
setzungen 

Studienleistung als 
Voraussetzung zur 
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand / Lernziel Prüfungsform LP 

M
od

.N
r.

 5
0
3

1
0

0
8

0
0
 Kürzel: MÖR1 

Modul 1 
Öffentliches Recht 

 

 

s. Modulplan des anbietenden Bachelorstudiengangs 

 

12 

M
od

.N
r.

 5
0
3

1
0

0
9

0
0
 

Kürzel: MWI 1 

Modul 1 
Wirtschaft 

 

 

 

s. Modulplan des anbietenden Bachelorstudiengangs 

 

 

12 

M
od

.N
r.

 5
0
3

1
0

1
0

0
0
 

Kürzel: MNG 1 

Modul 1 
Neuere Geschichte: 
Epochenmodul Neu-
zeit  

 

 

 

s. Modulplan des anbietenden Bachelorstudiengangs 

 

12 

Der Dekan kann weitere Wahlpflichtmodule auf Vorschlag des Prüfungsbeirates genehmigen. Das Prüfungsamt gibt die genehmigten 
Wahlpflichtmodule rechtzeitig zu Beginn des Semesters durch Aushang oder elektronisch bekannt. 
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Wahlpflichtbereich  

(Aus dem Wahlpflichtbereich werden Module im Umfang von 18 LP studiert – davon muss mindestens ein Modul ein Praktikum (OMPR-Modul) beinhal-
ten.) 

Modultitel und  
-bestandteile 

Teilnahme- 
voraus-
setzungen 

Studienleistung als 
Voraussetzung zur 
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand/ Lernziel Prüfungsform  LP 

 M
od

.N
r.

 5
0

3
1
0

1
3

0
0

 

Kürzel: OMPR1 

Praktikum 1  

(P) 

Dauer: 4 Wochen  

Keine Fachnahes Praktikum im 
Umfang von 4 Wochen 
Vollzeittätigkeit. (Teil-
zeitpraktikum ist mög-
lich) 

Einblick in berufliche Tätigkeitsfelder 

Erwerb berufsorientierter Qualifikationen 

Erfahrung von Teamarbeit 

Seminarprüfung 6 

M
od

.N
r.

 5
0
3

1
0

1
4

0
0
 

Kürzel: OMPR2 

Praktikum 2  

(P) 

Dauer: 4 Wochen 

Keine Fachnahes Praktikum im 
Umfang von 4 Wochen 
Vollzeittätigkeit. (Teil-
zeitpraktikum ist mög-
lich) 

Einblick in berufliche Tätigkeitsfelder 

Erwerb berufsorientierter Qualifikationen 

Erfahrung von Teamarbeit 

Seminarprüfung 6 

M
od

.N
r.

 5
0
3

1
0

1
1

0
0
 Kürzel: OMTP 

Techniken der Präsen-
tation und Recherche 

(Ü, Ü oder WS) 

Dauer: 1 Sem. 

Keine Keine Umgang mit Kommunikations- und Präsen-
tationstechniken 

Erlernen von Recherchetechniken und wis-
senschaftlichen Arbeitstechniken im Umgang 
mit fachspezifischer Literatur, elektronischen 
Medien, oder quantitativen wie qualitativen 
Daten. 

Seminarprüfung 6 
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Modultitel und  
-bestandteile 

Teilnahme- 
voraus-
setzungen 

Studienleistung als 
Voraussetzung zur 
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand/ Lernziel Prüfungsform  LP 
M

od
.N

r.
 5

0
3

1
0

1
5

0
0

 

Kürzel: OMBF 

Berufsfeldanalyse 

(Ü, Ü oder WS) 

Dauer: 1Sem. 

Keine Übung oder Workshop: 
Teilnahme oder Übungs-
aufgaben oder Referat 

 

Übung oder Workshop 1: 
Teilnahme (Referat) 

Übung oder Workshop 2: 
Teilnahme (Referat)  

Mindestens 1 Referat 

Information über verschiedene Berufsfelder 
und Anforderungsprofile 

Erfahrungsaustausch mit Praktikern, Ar-
beitsmarkt-Experten und Absolventen 

Seminarprüfung 6 

M
od

.N
r.

 5
0
3

1
0

2
4

0
0
 Kürzel: OMFA1 

Fakultätsangebot 

. 

 (gemäß den Modulvorga-
ben des anbietenden 
Faches) 

Schlüsselkompetenzen (Präsentation, Pro-
jektmanagement, Datenverarbeitung, me-
thodische, sprachliche und soziale Kompe-
tenzen etc.)  

(gemäß den Modulvorga-
ben des anbietenden Fa-
ches) 

6/1
2 

M
od

.N
r.

 5
0
3

1
0

2
5

0
0
 Kürzel: OMFA2 

Fakultätsangebot 

 

 (gemäß den Modulvorga-
ben des anbietenden 
Faches 

Schlüsselkompetenzen (Präsentation, Pro-
jektmanagement, Datenverarbeitung, me-
thodische, sprachliche und soziale Kompe-
tenzen etc.)  

 

(gemäß den Modulvorga-
ben des anbietenden Fa-
ches) 

6/1
2 
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Modultitel und  
-bestandteile 

Teilnahme- 
voraus-
setzungen 

Studienleistung als 
Voraussetzung zur 
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand/ Lernziel Prüfungsform  LP 
M

od
.N

r.
 5

0
3

1
0

1
2

0
0
 

Kürzel: OMEX 

Exkursion 

Dauer: 1 Sem. 

Keine Teilnahme an Exkursio-
nen (i.d.R. 3 Studientage) 

Kennenlernen von Forschungsfeldern und 
potenziellen Tätigkeitsbereichen 

Seminarprüfung 6 

Pflichtbereich (Vertiefungsphase)  

(aus den 5 Basismodulen BMRL, BMIB, BMTI, BMDE und BMGK werden 3 zur Vertiefung ausgewählt) 

Modultitel und  
-bestandteile 

Teilnahme-
voraus-
setzungen 

 

Studienleistung als 
Voraussetzung zur 
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand/ Lernziel Prüfungsform LP 

M
od

.N
r.

 5
0
3

1
0

1
6

0
0
 Kürzel: VMRL 

Vertiefungsmodul Re-
gierungslehre 

(S, S) 

Dauer: 1-2 Sem. 

Basismodul 
BMRL 

Seminar 1: Referat 

Seminar 2: Referat 

Vertiefte Analyse von Regierungssystemen und 
pol. Entscheidungsverfahren 

Seminarprüfung  

oder 

mündliche Prüfung  

oder 

Klausur 

12 
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Modultitel und  
-bestandteile 

Teilnahme-
voraus-
setzungen 

 

Studienleistung als 
Voraussetzung zur 
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand/ Lernziel Prüfungsform LP 
M

od
.N

r.
 5

0
3

1
0

1
7

0
0

 Kürzel: VMIB 

Vertiefungsmodul In-
ternationale 
Beziehungen  

(S, S) 

Dauer: 1-2 Sem. 

Basismodul 
BMIB 

Seminar 1: Referat 

Seminar 2: Referat 

Vertiefte Analyse intern. Beziehungen  Seminarprüfung oder 
mündliche Prüfung 
oder Klausur 

12 

M
od

.N
r.

 5
0

3
1
0

1
8

0
0

 Kürzel: VMTI 

Vertiefungsmodul The-
orie u. Ideengeschich-
te  

(S, S) 

Dauer: 1-2 Sem. 

Basismodul 
BMTI 

Seminar 1: Referat 

Seminar 2: Referat 

Vertiefte Analyse der Theorie und Ideengeschichte 
in Politik und Soziologie 

Seminarprüfung  

oder  

mündliche Prüfung  

oder Klausur 

12 

M
od

.N
r.

 5
0

3
1
0

1
9

0
0

 Kürzel: VMDE 

Vertiefungsmodul 
Deutsche & Europ. 
Politik 

(S, S) 

Dauer:1-2 Sem. 

Basismodul 
BMDE 

Seminar 1: Referat 

Seminar 2: Referat 

Vertiefte Analyse der deutschen Politik und der 
Europäischen Integration 

Seminarprüfung  

oder  

mündliche Prüfung  

oder Klausur 

12 
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Modultitel und  
-bestandteile 

Teilnahme-
voraus-
setzungen 

 

Studienleistung als 
Voraussetzung zur 
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand/ Lernziel Prüfungsform LP 
M

od
.N

r.
  

5
0
3

1
0

2
0

0
0
 Kürzel: VMGK 

Vertiefungsmodul 
Gesellschaft und 
Kommunikation 

(S, S) 

Dauer: 1-2 Sem. 

Basismodul 
BMGK 

Seminar 1: Referat 

Seminar 2: Referat 

Vertiefung von „Kultur und Sozialstruktur“ moder-
ner Gesell-schaften sowie gesellschaftlicher Kom-
munikation  

Seminarprüfung  

oder  

mündliche Prüfung  

oder  

Klausur 

12 

Wahlpflichtmodule (Vertiefungsphase)  

(Aus dem Bereich der zwei bereits gewählten Wahlpflichtmodule aus der Basisphase wird ein weiteres Modul zur Vertiefung gewählt) 

Modultitel und  
-bestandteile 

Teilnahme-
voraus-
setzungen 

Studienleistung als 
Voraussetzung zur 
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand/ Lernziel Prüfungsform LP 

M
od

.N
r.

 5
0
3

1
0

2
1

0
0
 Kürzel: MÖR2 

Modul 2 
Öffentliches Recht 

 

 

 

s. Modulplan des anbietenden Bachelorstudiengangs 

 

 

 

12 
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Modultitel und  
-bestandteile 

Teilnahme-
voraus-
setzungen 

Studienleistung als 
Voraussetzung zur 
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand/ Lernziel Prüfungsform LP 
M

od
.N

r.
 5

0
3

1
0

2
2

0
0
 Kürzel: MWI2 

Modul2 
Wirtschaft 

 

 

 

s. Modulplan des anbietenden Bachelorstudiengangs 

 

 

12 

M
od

.N
r.

 5
0

3
1
0

2
3

0
0

 

Kürzel: MNG2 

Modul2  
Neuere Geschichte: 
Profilmodul  
Verfassungs-, Sozial- 
und Wirtschafts-
geschichte 

 

 

 

s. Modulplan des anbietenden Bachelorstudiengangs 

 

12 

 

Der Dekan kann weitere Wahlpflichtmodule auf Vorschlag des Prüfungsbeirates genehmigen. Das Prüfungsamt gibt die genehmigten Wahlpflichtmodule 
rechtzeitig zu Beginn des Semesters durch Aushang oder elektronisch bekannt. 

 

Weitere Prüfungsleistungen im Studiengang Politik und Gesellschaft 
Bachelorarbeit im Umfang von 12 LP 



Anlage zur Bachelorprüfungsordnung der Philosophischen Fakultät Studiengangsspezifische Bestimmungen 
   

Studiengangspezifische Bestimmungen 

B. A. Politik und Gesellschaft (Begleitfach) 

1. Zugangsvoraussetzungen (§ 3 Abs. 3) und Empfehlungen 

Für den B.A. Studiengang „Politik und Gesellschaft“ sind folgende Fremdsprachen-
kenntnisse nachzuweisen: 

 Englischkenntnisse von mindestens drei Schuljahren mit mindestens der 
Schulnote ‚ausreichend‘ oder von entsprechenden, aufeinander aufbauenden 
Sprachkursen an Universitäten oder Sprach- und Kulturinstituten 

 Empfohlen wird eine weitere moderne Fremdsprache (z. B. Französisch, Ita-
lienisch, Spanisch u.a.). 

2. Regelstudienzeit, Studienaufbau, Umfang des Lehrangebots (§ 4 Abs. 4) 

Das Studium des Fachs „Politik und Gesellschaft“ umfasst im Begleitfach die in 
Nummer 6 genannten Module im Umfang von insgesamt 36 Leistungspunkten. 

3. Studienleistungen als Voraussetzung zur Teilnahme an Prüfungen 

Voraussetzung für die Teilnahme an Modulprüfungen ist die regelmäßige Teilnah-
me an den Lehrveranstaltungen des Moduls. Die Teilnahme ist nicht regelmäßig, 
wenn ein Studierender eine Lehrveranstaltung von 2 SWS mehr als zwei Mal, bei 
einem Umfang von zwei Lehrveranstaltungen mit je 2 SWS mehr als vier Lehrver-
anstaltungen und in einer Blockveranstaltung mehr als 20% der Unterrichtszeit 
versäumt. Wenn schwerwiegende Umstände für das Versäumnis geltend gemacht 
werden, kann von dieser Regel abgewichen werden. Im Konfliktfall entscheidet der 
Prüfungsbeirat. Weitere Studienleistungen, die Voraussetzung für die Teilnahme an 
den Prüfungen sind, werden im Modulplan angeführt und den Studierenden späte-
stens zu Beginn der Veranstaltung bekannt gegeben. 

4. Wiederholung von Prüfungen (§ 13 Abs. 3) 

Wird ein Wahlpflichtmodul endgültig nicht bestanden, so bestehen folgende Kom-
pensationsmöglichkeiten: 

 In der Basisphase: 

Wird in der Basisphase eine Modulprüfung bzw. Modulteilprüfung eines Wahl-
pflichtmoduls auch nach der zweiten Wiederholungsprüfung nicht bestanden, 
so kann ein weiteres Modul als Kompensation gewählt werden.  
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 In der Vertiefungsphase: 

Wird in der Vertiefungsphase das ausgewählte Modul nach zweimaliger Wie-
derholung nicht bestanden, kann das Vertiefungsmodul aus dem zweiten in 
der Basisphase gewählten Bereich zur Kompensation studiert werden. 

5. Seminarprüfungen (§§ 12, 15) 

Jede schriftliche Arbeit in der Basisphase soll einen Umfang von mindestens 10 bis 
höchstens 15 Seiten (maschinenschriftlich, DIN A 4) haben. 

Jede schriftliche Arbeit in der Vertiefungsphase soll einen Umfang von mindestens 
15 und höchstens 20 Seiten (maschinenschriftlich, DIN A 4) haben.  

6. Module des B. A. Politik und Gesellschaft (Begleitfach) (§ 4 Abs. 6) 

Siehe Modulplan. 
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Modulplan B.A. Politik und Gesellschaft (Begleitfach) Studiengang Nr. 284  

 (V = Vorlesung, Ü = Übung, S  = Seminar, P = Praktikum, T = Tutorium) 

Wahlpflichtbereich (Basisphase) 

(Aus den 6 Basismodulen müssen 2 ausgewählt werden.) 

Modultitel und  
-bestandteile 

Teilnahme- 
voraus-
setzungen 

Studienleistung als 
Voraussetzung zur 
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand/ Lernziel Prüfungsform LP 

M
od

.N
r.

 5
0
3

1
0

0
1

0
0
 Kürzel: BMM 

Basismodul 
Methoden 

(V, V, Ü) 

Dauer: 1-2 Sem. 

Keine Vorlesungen: Teilnahme 

Übung: Übungsaufgaben  

Methoden der Datenerhebung;  

Frage- und Interviewtechniken 

Statistische Datenanalyse 

Klausur 

 

12 

M
od

.N
r.

 5
0
3

1
0

0
3

0
0
 

Kürzel: BMRL 

Basismodul 
Regierungslehre 

(V, Ü, S)  

Dauer: 1-2 Sem. 

Keine Vorlesung: Teilnahme 

Übung: Referat oder 
Übungsaufgaben 

Seminar: Referat oder 
Übungsaufgaben 

Grundkenntnisse über politische Herr-
schaftssysteme, Grundstrukturen des deut-
schen Regierungssystems 

Klausur  

oder 

Modulteilprüfungen: 
Klausur und Seminar-
prüfung (Gewichtung 
1:1) 

12 

M
od

.N
r.

 5
0
3

1
0

0
4

0
0
 Kürzel: BMIB 

Basismodul 
Internationale 
Beziehungen  

(V, Ü, S) 

Dauer: 1-2 Sem. 

Keine  Vorlesung: Teilnahme 

Übung: Referat oder 
Übungsaufgaben 

Seminar: Referat oder 
Übungsaufgaben 

Prozesse und Strukturen des internationalen 
Systems,  

Grundlagen für Geschichte und Gegenwart der 
Weltpolitik 

Klausur 

oder 

Modulteilprüfungen: 
Klausur und Seminar-
prüfung  
(Gewichtung 1:1) 

12 
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Modultitel und  
-bestandteile 

Teilnahme- 
voraus-
setzungen 

Studienleistung als 
Voraussetzung zur 
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand/ Lernziel Prüfungsform LP 
M

od
.N

r.
 5

0
3

1
0

5
5

0
0
 Kürzel: BMTI 

Basismodul 
Theorie & 
Ideengeschichte  

(V, Ü, S) 

Dauer: 1-2 Sem. 

Keine Vorlesung: Teilnahme 

Übung: Referat oder 
Übungsaufgaben 

Seminar: Referat oder 
Übungsaufgaben 

Denktraditionen und Theorien der  

Politik und Gesellschaft 

Klausur 

oder 

Modulteilprüfungen: 
Klausur und Seminar-
prüfung  
(Gewichtung 1:1) 

12 

M
od

.N
r.

 5
0
3

1
0

0
6

0
0
 Kürzel: BMDE 

Basismodul 
Deutsche & 
Europ. Politik 

(V, Ü, S) 

Dauer: 1-2 Sem. 

Keine Vorlesung: Teilnahme 

Übung: Referat oder 
Übungsaufgaben 

Seminar: Referat oder 
Übungsaufgaben  

Prozesse und Strukturen des europäischen 
Integrationsprozesses und der deutschen Poli-
tik  

Klausur  

oder 

Modulteilprüfungen: 
Klausur und Seminar-
prüfung  
(Gewichtung 1:1) 

12 

M
od

.N
r.

 5
0
3

1
0

0
7

0
0
 Kürzel: BMGK 

Basismodul 
Gesellschaft & Kom-
munikation 

(V, Ü, S) 

Dauer: 1-2 Sem. 

Keine Vorlesung: Teilnahme 

Übung: Referat oder 
Übungsaufgaben 

Seminar: Referat oder 
Übungsaufgaben 

Kultur und Sozialstruktur (Grundlagen), Grund-
lagen der Mikro / Makrosoziologie, gesell-
schaftl. Kommunikation (Grundlagen) 

Klausur  

oder 

Modulteilprüfungen: 
Klausur und Seminar-
prüfung  
(Gewichtung 1:1) 

12 
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Wahlpflichtbereich (Vertiefungsphase) 

Aus den 2 Bereichen der im Wahlpflichtbereich 1 ausgewählten Module (aus: BMRL, BMIB, BMTI, BMDE und BMGK) wird eines in der Vertiefungsphase 
ausgewählt. Es kann im Wahlpflichtbereich 2 nur ein Modul aus einem Bereich gewählt werden, der bereits in der Basisphase gewählt wurde. 

Modultitel und  
-bestandteile 

Teilnahme-
voraus-
setzungen 

Studienleistung als 
Voraussetzung zur 
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand/ Lernziel Prüfungsform LP 

M
od

.N
r.

 5
0
3

1
0

1
6

0
0
 Kürzel: VMRL 

Vertiefungsmodul Re-
gierungslehre 

(S, S) 

Dauer: 1-2 Sem. 

Basismodul 
BMRL 

Seminar 1: Referat 

Seminar 2: Referat 

Vertiefte Analyse von Regierungssystemen und 
pol. Entscheidungsverfahren 

Seminarprüfung  

oder  

mündliche Prüfung  

oder  

Klausur 

12 

M
od

.N
r.

 5
0
3

1
0

1
7

0
0
 Kürzel: VMIB 

Vertiefungsmodul In-
ternationale Bezie-
hungen  

(S, S) 

Dauer: 1-2 Sem. 

Basismodul 
BMIB 

Seminar 1: Referat 

Seminar 2: Referat 

Vertiefte Analyse intern. Beziehungen  Seminarprüfung  

oder  

mündliche Prüfung  

oder  

Klausur 

12 

M
od

.N
r.

 5
0

3
1
0

1
8

0
0

 

Kürzel: VMTI 

Vertiefungsmodul 
Theorie u. Ideenge-
schichte  

(S, S) 

Dauer: 1-2 Sem. 

Basismodul 
BMTI 

Seminar 1: Referat 

Seminar 2: Referat 

Vertiefte Analyse der Theorie und Ideengeschichte 
in Politik und Soziologie 

Seminarprüfung  

oder 

mündliche Prüfung  

oder  

Klausur 

12 
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Modultitel und  
-bestandteile 

Teilnahme-
voraus-
setzungen 

Studienleistung als 
Voraussetzung zur 
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand/ Lernziel Prüfungsform LP 
M

od
.N

r.
  

5
0
3

1
0

1
9

0
0
 

Kürzel: VMDE 

Vertiefungsmodul 
Deutsche & Europ. 
Politik  

(S, S) 

Dauer: 1-2 Sem. 

Basismodul 
BMDE 

Seminar 1: Referat 

Seminar 2: Referat 

Vertiefte Analyse der deutschen Politik und der 
Europäischen Integration 

Seminarprüfung  

oder  

mündliche Prüfung  

oder  

Klausur 

12 

M
od

.N
r.

 5
0

3
1
0

2
0

0
0

 

Kürzel: VMGK 

Vertiefungsmodul 
Gesellschaft und 
Kommunikation 

(S, S) 

Dauer: 1-2 Sem. 

Basismodul 
BMGK 

Seminar 1: Referat 

Seminar 2: Referat 

Vertiefung von „Kultur und Sozialstruktur“ moder-
ner Gesellschaften sowie gesellschaftlicher Kom-
munikation  

Seminarprüfung  

oder  

mündliche Prüfung  

oder  

Klausur 

12 
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Institut IV 

Geschichtswissenschaften 
 
 

 

   

Studiengänge:  Geschichte 
(Kernfach) 

 Geschichte 
(Begleitfach) 
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Studiengangspezifische Bestimmungen für den Studiengang  

B.A. Geschichte (Kernfach) 

1. Zugangsvoraussetzungen (§ 3, Abs. 3) und Empfehlungen 

Für das Kernfach Geschichte sind folgende Fremdsprachenkenntnisse nachzu-
weisen: 

 Latinum oder Lateinkenntnisse, die durch den erfolgreichen Abschluss des 
im Optionalbereich angebotenen Lateinkurses an der Universität Bonn im 
Umfang von 12 LP oder einen dazu äquivalenten Lateinkurs nachgewiesen 
werden, 

 Englischkenntnisse im Umfang von mindestens vier Schuljahren oder von 
entsprechenden, aufeinander aufbauenden Sprachkursen an Universitäten 
oder Sprach- und Kulturinstituten (CEF-Niveau B1), 

 wahlweise Altgriechisch-, Französisch-, Italienisch-, Spanischkenntnisse 
oder Kenntnisse einer modernen slawischen Sprache im Umfang von we-
nigstens drei Schuljahren oder von entsprechenden, aufeinander aufbau-
enden Sprachkursen an Universitäten oder Sprach- und Kulturinstituten 
(CEF-Niveau A2). 

Der Nachweis erfolgt spätestens am Ende des zweiten Studienjahres. 

Über ausländische und andere äquivalente Nachweise sowie weitere äquivalente 
Fremdsprachen entscheidet auf Antrag der Prüfungsbeirat. 

2. Studienumfang (§ 4, Abs. 4) 

Das Kernfach Geschichte hat einen Umfang von 132 LP. Der Umfang eines Be-
gleitfaches beträgt 36 LP. Hinzu kommt ein Optionalbereich mit 12 LP. 

Das Kernfach Geschichte kann mit allen Begleitfächern der Universität Bonn im 
Umfang von 36 LP kombiniert werden, außer mit dem Begleitfach Geschichte.  

3. Studienleistungen als Voraussetzung zur Teilnahme an Prüfungen 

Voraussetzung für die Teilnahme an Modulprüfungen ist die regelmäßige Teil-
nahme an den Lehrveranstaltungen des Moduls. Die Teilnahme ist nicht regel-
mäßig, wenn ein Studierender eine Lehrveranstaltung von 2 SWS mehr als zwei 
Mal, bei einem Umfang von zwei Lehrveranstaltungen mit je 2 SWS mehr als vier 
Lehrveranstaltungen und in einer Blockveranstaltung mehr als 20% der Unter-
richtszeit versäumt. Wenn schwerwiegende Umstände für das Versäumnis gel-
tend gemacht werden, kann von dieser Regel abgewichen werden. Im Konfliktfall 
entscheidet der Prüfungsbeirat. Weitere Studienleistungen, die Voraussetzung 
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für die Teilnahme an den Prüfungen sind, werden im Modulplan angeführt und 
den Studierenden spätestens zu Beginn der Veranstaltung bekannt gegeben. 

4. Schriftliche Arbeiten und Ausarbeitungen (§ 17, Abs. 2) 

Jede schriftliche Arbeit oder Ausarbeitung gemäß Absatz 1 umfasst mindestens 
5 und höchstens 25 DIN-A 4-Seiten und ist von zwei Prüfern zu bewerten. 

5. Module des BA Geschichte (Kernfach) (§ 4, Abs. 6) 

Siehe Modulplan. 
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Modulplan B.A. Geschichte (Kernfach) 
 

Studiengangs Nr. 276 

 (V = Vorlesung, Ü = Übung, S = Seminar, O = Orientierungsveranstaltung, P = Praktikum) 

1. Studienjahr – Pflichtmodule 

Modultitel und  
-bestandteile 

Teilnahme- 
voraus- 
setzungen 

Studienleistung als 
Voraussetzung zur  
Prüfungsteilnahme 

Lernziel/Prüfungsgegenstand Prüfungsform LP 

M
od

.N
r.

 5
0
4

1
0

0
1

0
0
 

Grundlagen- 
modul I 

(O, O, O) 

Dauer: 2 Sem. 

Keine ggf. Klausuren  

oder  

mündliche Gespräche 

Orientierungswissen zur Geschichte der 
drei Großepochen Antike, Mittelalter und 
Neuzeit 

3 Klausuren  

oder  

mündliche  
Prüfungen 

(Gewichtung 1:1:1) 

12 

M
od

.N
r.

 5
0
4

1
0

0
2

0
0
 

Grundlagenmodul II 

(Ü, Ü) 

Dauer: 1-2 Sem. 

Grundkenntnisse des  
Lateinischen  

Schriftliche Hausaufgaben Grundlegende Arbeitstechniken, Fremd-
sprachkenntnisse 

Klausur 6 

M
od

.N
r.

 5
0
4

1
0

0
3

0
0
 Epochenmodul  

Neuzeit 

(V, S, Ü) 

Dauer: 2 Sem. 

Keine ggf. Hausarbeiten, 

Referate, Klausuren,  

schriftliche Hausaufgaben, 
Sitzungsprotokolle 

Methodisches und inhaltliches Grundla-
genwissen zur neueren Geschichte 

Klausur  

oder  

mündliche  
Prüfung  

oder  

Seminarprüfung 

12 
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Modultitel und  
-bestandteile 

Teilnahme- 
voraus- 
setzungen 

Studienleistung als 
Voraussetzung zur  
Prüfungsteilnahme 

Lernziel/Prüfungsgegenstand Prüfungsform LP 

M
od

.N
r.

 5
0
4

1
0

0
4

0
0
 

Epochenmodul Antike 

(V, S, Ü) 

Dauer: 2 Sem. 

Keine ggf. Hausarbeiten, 

Referate, Klausuren, 

schriftliche Hausaufgaben, 
Sitzungsprotokolle  

Methodisches und inhaltliches Grundla-
genwissen zur alten Geschichte 

Klausur  

oder 

mündliche Prüfung  

oder  

Seminarprüfung 

12 

2. Studienjahr – Pflichtmodule 

Modultitel und 
-bestandteile 

Teilnahme- 
voraus- 
setzungen 

Studienleistung als 
Voraussetzung zur  
Prüfungsteilnahme 

Lernziel/Prüfungsgegenstand Prüfungsform LP 

M
od

.N
r.

 5
0
4

1
0

0
5

0
0
 Epochenmodul 

Mittelalter 

(V, S, Ü) 

Dauer: 2 Sem. 

Keine ggf. Hausarbeiten, 

Referate, Klausuren, 

schriftliche Hausaufgaben, 
Sitzungsprotokolle  

Methodisches und inhaltliches Grundla-
genwissen zur mittelalterlichen Geschich-
te 

Klausur  

oder  

mündliche  
Prüfung  

oder  

Seminarprüfung 

12 
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Modultitel und 
-bestandteile 

Teilnahme- 
voraus- 
setzungen 

Studienleistung als 
Voraussetzung zur  
Prüfungsteilnahme 

Lernziel/Prüfungsgegenstand Prüfungsform LP 

M
od

.N
r.

 5
0
4

1
0

0
6

0
0
 Profilmodul I 

(V, V, Ü) 

Dauer: 1-2 Sem. 

Keine ggf. Hausarbeit,  

Referat, Klausur, schriftli-
che Hausaufgaben, Sit-
zungsprotokoll  

Methodisches und inhaltliches Grundla-
genwissen zu ausgewählten Teilfächern 
der Geschichtswissenschaft 

Klausur  

oder  

mündliche  
Prüfung  

oder  

Seminarprüfung 

10 

M
od

.N
r.

 5
0
4

1
0

0
7

0
0
 Profilmodul II 

(V, V, Ü) 

Dauer: 1-2 Sem. 

Keine ggf. Hausarbeit,  

Referat, Klausur,  

schriftliche Hausaufgaben, 
Sitzungsprotokoll  

Methodisches und inhaltliches Grundla-
genwissen zu ausgewählten Teilfächern 
der Geschichtswissenschaft 

Klausur  

oder  

mündliche  
Prüfung  

oder  

Seminarprüfung 

12 

M
od

.N
r.

 5
0
4

1
0

0
8

0
0
 

Schlüssel-
qualifikationen 

(Ü, Ü) 

Dauer: 1-2 Sem. 

Keine Ggf. Hausarbeiten,  

Referate, Klausuren, 

schriftliche Hausaufgaben, 
Sitzungsprotokolle  

Je nach Veranstaltung Dokumentations-, 
Präsentations- und Vortragstechniken,  

Medienkompetenz, Fremdsprachen- oder 
hilfswissenschaftliche Kenntnisse 

2 Klausuren  

oder  

mündliche  
Prüfungen 

oder  

Seminarprüfungen  

(Gewichtung 1:1) 

8 
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3. Studienjahr-Pflichtmodule 

Modultitel  und 
-bestandteile 

Teilnahme- 
voraus- 
setzungen 

Studienleistung als 
Voraussetzung zur  
Prüfungsteilnahme 

Lernziel/Prüfungsgegenstand Prüfungsform LP 

M
od

.N
r.

 5
0
4

1
0

0
9

0
0
 

Hauptmodul 
Antike/ 
Mittelalter/Profil 

(S, Ü) 

Dauer: 1 Sem. 

Module des ersten Studien-
jahres; Nachweis der er-
forderlichen Lateinkennt-
nisse gemäß den Zugangs-
voraussetzungen 

 

ggf. Hausarbeiten, 

Referate, Klausuren,  

schriftliche Hausaufgaben, 
Sitzungsprotokolle  

Vertiefte methodische und inhaltliche 
Kenntnisse zu ausgewählten Themen und 
Problemfeldern einer Epoche bzw. eines 
Teilfaches 

Klausur  

oder  

mündliche  
Prüfung 

 oder Seminarprüfung 

12 

M
od

.N
r.

 5
0
4

1
0

1
0

0
0
 Hauptmodul  

Neuzeit/Profil 

(S, Ü) 

Dauer: 1 Sem. 

Module des ersten Studien-
jahres; Nachweis der er-
forderlichen Englisch-
kenntnisse und Kenntnisse 
der dritten Fremdsprache 
gemäß den Zugangsvor-
aussetzungen 

ggf. Hausarbeiten, 

Referate, Klausuren,  

schriftliche Hausaufgaben, 
Sitzungsprotokolle  

Vertiefte methodische und inhaltliche 
Kenntnisse zu ausgewählten Themen und 
Problemfeldern einer Epoche bzw. eines 
Teilfaches 

Klausur  

oder  

mündliche  
Prüfung  

oder  

Seminarprüfung 

12 

M
od

.N
r.

 5
0
4

1
0

1
1

0
0
 

Bachelor-Kolloquium 

(S) 

Dauer: 1 Sem. 

eines der beiden Haupt-
module 

 

ggf. Referat, schriftliche 
Hausaufgaben,  

Sitzungsprotokoll 

Methodische und inhaltliche Sicherheit 
bei der Bearbeitung einer wissenschaftli-
chen Problemstellung; fachlich und 
sprachlich korrekte Darstellung des Er-
gebnisses 

Mündliche  
Prüfung 

 

4 
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3. Studienjahr – Wahlpflichtmodule (1 aus 2) 

Modultitel und 
-bestandteile 

Teilnahme- 
voraus- 
setzungen 

Studienleistung als 
Voraussetzung zur  
Prüfungsteilnahme 

Lernziel/ Prüfungsgegenstand Prüfungsform LP 

M
od

.N
r.

 5
0
4

1
0

1
2

0
0
 

Praxismodul A 

(P) 

Dauer: 1 Sem. 

Keine  Berufsfeldorientierung, berufsbezogene Schlüs-
selqualifikationen 

Seminarprüfung 

 

8 

M
od

.N
r.

 5
0
4

1
0

1
3

0
0
 Praxismodul B 

(V, Ü) 

Dauer: 1-2 Sem. 

Keine ggf. Hausarbeit, Referat,  

Klausur, schriftliche Haus-
aufgaben,  

Sitzungsprotokoll, regel-
mäßige Begleitlektüre 

Berufsfeldorientierung, berufsbezogene Schlüs-
selqualifikationen 

Klausur  

oder  

mündliche  
Prüfung  

oder  

Seminarprüfung 

8 

Weitere Prüfungsleistungen im Studiengang Geschichte (Kernfach) 

Optionalmodule zu Schlüsselkompetenzen (Präsentation, Projektmanagement, Datenverarbeitung, weiter methodische, sprachliche und soziale 
Kompetenzen etc.) im Umfang von 12 LP. Das Prüfungsamt gibt rechtzeitig bekannt, welche Module aus dem Angebot der Universität gewählt 
werden können. 

Bachelorarbeit im Umfang von 12 LP. 
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Studiengangspezifische Bestimmungen für den Studiengang 

B.A. Geschichte (Begleitfach) 

1. Zugangsvoraussetzungen (§ 3, Abs. 3) und Empfehlungen 

Für das Begleitfach Geschichte sind Fremdsprachenkenntnisse im Umfang von 
vier Schuljahren in zwei der folgenden Sprachen nachzuweisen: 

 Englisch, Latein, Französisch (ersatzweise Spanisch oder Italienisch), Rus-
sisch oder eine andere moderne slawische Sprache, Altgriechisch. 

 Der Erwerb von Kenntnissen in einer dritten Fremdsprache über den Optio-
nalbereich wird nachdrücklich empfohlen.  

Der Nachweis erfolgt am Ende des ersten Studienjahres. 

Über ausländische und andere äquivalente Nachweise sowie weitere äquivalente 
Fremdsprachen entscheidet auf Antrag der Prüfungsbeirat. 

2. Studienumfang (§ 4, Abs. 4) 

Das Begleitfach Geschichte hat einen Umfang von 36 LP. Es kann nicht mit dem 
Kernfach Geschichte kombiniert werden. 

3. Studienleistungen als Voraussetzung zur Teilnahme an Prüfungen 

Voraussetzung für die Teilnahme an Modulprüfungen ist die regelmäßige Teil-
nahme an den Lehrveranstaltungen des Moduls. Die Teilnahme ist nicht regel-
mäßig, wenn ein Studierender eine Lehrveranstaltung von 2 SWS mehr als zwei 
Mal, bei einem Umfang von zwei Lehrveranstaltungen mit je 2 SWS mehr als vier 
Lehrveranstaltungen und in einer Blockveranstaltung mehr als 20% der Unter-
richtszeit versäumt. Wenn schwerwiegende Umstände für das Versäumnis gel-
tend gemacht werden, kann von dieser Regel abgewichen werden. Im Konfliktfall 
entscheidet der Prüfungsbeirat. Weitere Studienleistungen, die Voraussetzung 
für die Teilnahme an den Prüfungen sind, werden im Modulplan angeführt und 
den Studierenden spätestens zu Beginn der Veranstaltung bekannt gegeben. 

4. Schriftliche Arbeiten und Ausarbeitungen (§ 17, Abs. 2) 

Jede schriftliche Arbeit oder Ausarbeitung gemäß Nr. 1 umfasst mindestens 5 
und höchstens 25 DIN-A 4-Seiten und ist von zwei Prüfern zu bewerten. 

5. Module des B.A. Geschichte (Begleitfach) (§ 4, Abs. 6) 

Siehe Modulplan. 
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Modulplan B.A. Geschichte (Begleitfach) 
 

Studiengangs Nr. 276 

 (V = Vorlesung, Ü = Übung, S = Seminar, O = Orientierungsveranstaltung, P = Praktikum) 

1. Studienjahr – Pflichtmodul 

Modultitel und 
-bestandteile 

Teilnahme- 
voraus- 
setzungen 

Studienleistung als  
Voraussetzung zur  
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand/Lernziel Prüfungsform LP 

M
od

.N
r.

 5
0
4

1
0

0
1

0
0
 

Grundlagenmodul I 

(O, O, O) 

Dauer: 2 Sem. 

Keine ggf. Klausuren 

oder  

mündliche Gespräche 

Orientierungswissen zur Geschichte der 
drei Großepochen Antike, Mittelalter und 
Neuzeit 

3 Klausuren  

oder  

mündliche  
Prüfungen 

(Gewichtung 1:1:1) 

12 

2. Studienjahr – Wahlpflichtmodul (1 aus 3) 

Modultitel und  
-bestandteile 

Teilnahme- 
voraus- 
setzungen 

Studienleistung als 
Voraussetzung zur  
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand/Lernziel Prüfungsform LP 

M
od

.N
r.

 5
0
4

1
0

0
3

0
0
 Epochenmodul  

Neuzeit 

(V, S, Ü) 

Dauer: 2 Sem. 

Keine ggf. Hausarbeiten, 

Referate, Klausuren, 

schriftliche Hausaufgaben, 
Sitzungsprotokolle 

Methodisches und inhaltliches Grundla-
genwissen zur neueren Geschichte 

Klausur  

oder  

mündliche  
Prüfung  

oder  

Seminarprüfung 

12 
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Modultitel und  
-bestandteile 

Teilnahme- 
voraus- 
setzungen 

Studienleistung als 
Voraussetzung zur  
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand/Lernziel Prüfungsform LP 

M
od

.N
r.

 5
0
4

1
0

1
4

0
0
 Profilmodul 

Verfassungs-,  
Sozial- und 
Wirtschaftsgeschichte 

(V, Ü, Ü) 

Dauer: 2 Sem. 

Keine ggf. Hausarbeiten, 

Referate, Klausuren, 

schriftliche Hausaufgaben, 
Sitzungsprotokolle 

Methodisches und inhaltliches Grundla-
genwissen zu ausgewählten Teilfächern 
der Geschichtswissenschaft 

Klausur  

oder  

mündliche  
Prüfung  

oder  

Seminarprüfung 

12 

M
od

.N
r.

 5
0
4

1
0

1
5

0
0
 Profilmodul Osteuro-

päische Geschichte 

(V, Ü, Ü) 

Dauer: 2 Sem. 

Keine ggf. Hausarbeiten, 

Referate, Klausuren,  

schriftliche Hausaufgaben, 
Sitzungsprotokolle 

Methodisches und inhaltliches Grundla-
genwissen zu ausgewählten Teilfächern 
der Geschichtswissenschaft 

Klausur  

oder  

mündliche  
Prüfung  

oder  

Seminarprüfung 

12 
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3. Studienjahr – Wahlpflichtmodul (1 aus 2) 

Modultitel  und  
-bestandteile 

Teilnahme- 
voraus- 
setzungen 

Studienleistung als 
Voraussetzung zur  
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand/Lernziel Prüfungsform LP 

M
od

.N
r.

 5
0
4

1
0

0
4

0
0
 Epochenmodul Antike 

(V, S, Ü) 

Dauer: 2 Sem. 

erforderliche Fremdspra-
chenkenntnisse gemäß 
den Zugangsvoraussetzun-
gen  

ggf. Hausarbeiten,  

Referate, Klausuren, 

schriftliche Hausaufgaben, 
Sitzungsprotokolle 

Methodisches und inhaltliches Grundla-
genwissen zur alten Geschichte 

Klausur  

oder  

mündliche  
Prüfung  

oder  

Seminarprüfung 

12 

M
od

.N
r.

 5
0
4

1
0

0
5

0
0
 Epochenmodul 

Mittelalter 

(V, S, Ü) 

Dauer: 2 Sem. 

erforderliche Fremdspra-
chenkenntnisse gemäß 
den Zugangsvoraussetzun-
gen  

ggf. Hausarbeiten,  

Referate, Klausuren, 

schriftliche Hausaufgaben, 
Sitzungsprotokolle 

Methodisches und inhaltliches Grundla-
genwissen zur mittelalterlichen Geschich-
te 

Klausur  

oder  

mündliche  
Prüfung  

oder  

Seminarprüfung 

12 
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Institut V 

Germanistik, Vergleichende 
Literatur- und 

Kulturwissenschaft  
 

 

Studien-
gänge:  
 

 Germanistik, Vergleichende Literatur- 
und Kulturwissenschaft (Kernfach) 

 Germanistik, Vergleichende Literatur- 
und Kulturwissenschaft (Begleitfach) 
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Studiengangsspezifische Bestimmungen für den Studiengang 

B. A. Germanistik, Vergleichende Literatur- und Kulturwissenschaft  
(Kernfach) 

1. Zugangsvoraussetzungen (§ 3 Abs.3) 

Keine spezifischen Bestimmungen. 

2. Regelstudienzeit, Studienaufbau, Umfang des Lehrangebots (§ 4 Abs. 4.1) 

Die Regelstudienzeit beträgt einschließlich der Bachelorprüfung sechs Semester 
(drei Studienjahre). Insgesamt sind während des Studiums 180 Leistungspunkte 
(LP) zu erwerben. Das Studium umfasst im Kernfach Module im Umfang von 
insgesamt 120 LP. Zusätzlich entfallen auf die Bachelorarbeit 12 LP. Weitere 48 
LP sind durch die Belegung eines Begleitfachs mit 36 LP und Optionalmodule 
im Umfang von 12 LP zu erwerben. Das Kernfach Germanistik, Vergleichende 
Literatur- und Kulturwissenschaft kann mit allen Begleitfächern der Universität 
Bonn im Umfang von 36 LP, mit Ausnahme des Begleitfachs Germanistik, Ver-
gleichende Literatur- und Kulturwissenschaft, kombiniert werden. 

3. Studienleistungen als Voraussetzungen zur Teilnahme an Prüfungen 

Voraussetzung für die Teilnahme an Modulprüfungen ist die regelmäßige Teil-
nahme an den Lehrveranstaltungen des Moduls. Die Teilnahme ist nicht regel-
mäßig, wenn ein Studierender eine Lehrveranstaltung von 2 SWS mehr als zwei 
Mal, bei einem Umfang von zwei Lehrveranstaltungen mit je 2 SWS mehr als vier 
Lehrveranstaltungen und in einer Blockveranstaltung mehr als 20% der Unter-
richtszeit versäumt. Wenn schwerwiegende Umstände für das Versäumnis gel-
tend gemacht werden, kann von dieser Regel abgewichen werden. Im Konfliktfall 
entscheidet der Prüfungsbeirat. Weitere Studienleistungen, die Voraussetzung 
für die Teilnahme an den Prüfungen sind, werden im Modulplan angeführt und 
den Studierenden spätestens zu Beginn der Veranstaltung bekannt gegeben. 

4. Wiederholung von Prüfungen (§ 13 Abs. 3) 

Wird ein Wahlpflichtmodul aus dem Vertiefungsbereich endgültig nicht bestan-
den, so kann ein anderes, bisher nicht gewähltes Wahlpflichtmodul aus dem 
entsprechenden Wahlpflichtbereich kompensierend gewählt werden. Eine solche 
Kompensation ist nur ein Mal möglich. Diese Kompensationsmöglichkeit wird 
vom Prüfungsamt nach Rücksprache mit dem Studiengangsbeauftragten des In-
stituts festgelegt.  
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5. Module des BA Germanistik, Vergleichende Literatur- und Kulturwissen-
schaft (§ 4 Abs. 6) 

Siehe Modulplan.
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Modulplan B.A. Germanistik, Vergleichende Literatur- und Kulturwissenschaft (Kernfach) 
 

Studiengangs Nr. 276 

(V = Vorlesung, Ü = Übung, S = Seminar, Pl = Plenum, P = Praktikum, T = Tutorium) 

1. Studienjahr – Pflichtmodul 

Modultitel und  
-bestandteile 

Teilnahme-
voraus-
setzungen 

Studienleistungen als  
Voraussetzung zur  
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand / Lernziel Prüfungsform LP 

M
od

.N
r.

 5
0
5

1
0

0
1

0
0
 

Kürzel: A 

Studienportal  

(Pl, T) 

Dauer: 1 Sem. 

keine regelmäßige (aktive) Teilnahme an allen 
Lehrveranstaltungen 

angeleitetes Selbststudium  

ggf. Testate 

Erbringen sämtlicher vorgeschriebener Lei-
stungsanforderungen (z. B. regelm. Begleit-
lektüre, regelm. Vor- und Nachbereitung der 
Sitzungen, Anfertigung von Sitzungsproto-
kollen, Exzerpten, Handouts etc.), 

Übernahme von Moderationen und Referaten 
(ggf. in Kleingruppen), 

Absolvieren schriftl. Tests, 

die konkreten Leistungsanforderungen wer-
den zu Beginn der jeweiligen Lehrveranstal-
tungen bekannt gegeben 

Einführung in die Grundlagen der Literatur-
wissenschaft unter historischen und systema-
tischen Aspekten, Erörterung ästhetisch-
poetologischer Fragen, Heranführung an Me-
thoden und Verfahren der Literaturwissen-
schaft.  

Grundkenntnisse der medialen und histori-
schen Bedingungen gegenwärtiger Kultur. 
Einführung in Informationsbeschaffung, Tech-
niken, Formen und Strukturen wissenschaftli-
chen Arbeitens 

Klausur 12 
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Wahlpflichtmodule  

(Es müssen 4 aus 5 Modulen gewählt werden.) 

Modultitel und  
-bestandteile 

Teilnahme-
voraus-
setzungen 

Studienleistungen als  
Voraussetzung zur  
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand / Lernziel Prüfungsform 

 

LP 

M
od

.N
r.

 5
0
5

1
0

0
2

0
0
 

Kürzel: B1 

Basismodul: 
Germanistische Me-
diävistik  

(Pl, Ü, Ü) 

Dauer: 1-2 Sem. 

Abschluss oder 
paralleler Be-
such des Studi-
enportals 

regelmäßige (aktive) Teilnahme an allen 
Lehrveranstaltungen 

angeleitetes Selbststudium  

ggf. Testate 

Erbringen sämtlicher vorgeschriebener 
Leistungsanforderungen (z.B. regelm. Be-
gleitlektüre, regelm. Vor- und Nachberei-
tung der Sitzungen, Anfertigung von Sit-
zungsprotokollen, Exzerpten, Handouts 
etc.), 

Übernahme von Moderationen und Refera-
ten (ggf. in Kleingruppen), 

Absolvieren schriftl. Tests; 

die konkreten Leistungsanforderungen 
werden zu Beginn der jeweiligen Lehrver-
anstaltungen bekannt gegeben 

Vermittlung grundlegender Kenntnisse und 
Kompetenzen im Bereich der dt. Sprache, 
Literatur und Kultur des Mittelalters.  

Vermittlung methodischer und theoreti-
scher Kenntnisse und Kompetenzen zur 
Rezeption, Analyse und Interpretation der 
dt. Literatur d. Mittelalters 

Seminarprüfung  

oder  

mündliche Prüfung 

oder 

Klausur  

12 
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Modultitel und  
-bestandteile 

Teilnahme-
voraus-
setzungen 

Studienleistungen als  
Voraussetzung zur  
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand / Lernziel Prüfungsform 

 

LP 

M
od

.N
r.

 5
0
5

1
0

0
3

0
0
 

Kürzel: B2 

Basismodul: Deut-
sche Sprachwis-
senschaft  

(Pl, Ü, Ü) 

Dauer: 1-2 Sem. 

Abschluss oder 
paralleler Be-
such des Studi-
enportals 

regelmäßige (aktive) Teilnahme an allen 
Lehrveranstaltungen 

angeleitetes Selbststudium  

ggf. Testate 

Erbringen sämtlicher vorgeschriebener 
Leistungsanforderungen (z.B. regelm. Be-
gleitlektüre, regelm. Vor- und Nachberei-
tung der Sitzungen, Anfertigung von Sit-
zungsprotokollen, Exzerpten, Handouts 
etc.), 

Übernahme von Moderationen und Refera-
ten (ggf. in Kleingruppen), 

Absolvieren schriftl. Tests; 

die konkreten Leistungsanforderungen 
werden zu Beginn der jeweiligen Lehrver-
anstaltungen bekannt gegeben 

Vermittlung grundlegender linguistischer 
Arbeitsweisen und Beschreibungsverfahren 
sowie systematischer Grundkenntnisse für 
die Analyse von Formen, Funktionen und 
Verwendungsweisen der dt. Sprache.  

Überblick über zentrale Modelle und Me-
thoden der germanistischen Linguistik in 
diachroner und synchroner Perspektive 

Seminarprüfung  

oder 

mündliche Prüfung  

oder 

Klausur  

12 
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Modultitel und  
-bestandteile 

Teilnahme-
voraus-
setzungen 

Studienleistungen als  
Voraussetzung zur  
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand / Lernziel Prüfungsform 

 

LP 

M
od

.N
r.

 5
0
5

1
0

0
4

0
0
 

Kürzel: B3 

Basismodul: Neuere 
Deutsche Literatur-
wissenschaft  

(Pl, Ü, Ü) 

Dauer: 1-2 Sem. 

Abschluss oder 
paralleler Be-
such des Studi-
enportals 

regelmäßige (aktive) Teilnahme an allen 
Lehrveranstaltungen 

angeleitetes Selbststudium  

ggf. Testate 

Erbringen sämtlicher vorgeschriebener 
Leistungsanforderungen (z.B. regelm. Be-
gleitlektüre, regelm. Vor- und Nachberei-
tung der Sitzungen, Anfertigung von Sit-
zungsprotokollen, Exzerpten, Handouts 
etc.), 

Übernahme von Moderationen und Refera-
ten (ggf. in Kleingruppen), 

Absolvieren schriftl. Tests; 

die konkreten Leistungsanforderungen 
werden zu Beginn der jeweiligen Lehrver-
anstaltungen bekannt gegeben 

Auseinandersetzung mit Grundlagen der 
Literaturwissenschaft in historischer und 
systematischer Perspektive.  

Schwerpunkt: Erörterung und Problemati-
sierung literaturtheoretischer und histori-
scher Konzepte (Autor, Werk, Leser, Gat-
tung, Epoche, Text und Kontext) 

Seminarprüfung  

oder  

mündliche Prüfung 

oder 

Klausur  

12 
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Modultitel und  
-bestandteile 

Teilnahme-
voraus-
setzungen 

Studienleistungen als  
Voraussetzung zur  
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand / Lernziel Prüfungsform 

 

LP 

M
od

.N
r.

 5
0
5

1
0

0
5

0
0
 

Kürzel: B4  

Basismodul: Deut-
sche Literatur im 
europäischen Kon-
text  

(Pl, Ü, Ü) 

Dauer: 1-2 Sem. 

Abschluss oder 
paralleler Be-
such des Studi-
enportals 

regelmäßige (aktive) Teilnahme an allen 
Lehrveranstaltungen 

angeleitetes Selbststudium  

ggf. Testate 

Erbringen sämtlicher vorgeschriebener 
Leistungsanforderungen (z.B. regelm. Be-
gleitlektüre, regelm. Vor- und Nachberei-
tung der Sitzungen, Anfertigung von Sit-
zungsprotokollen, Exzerpten, Handouts 
etc.), 

Übernahme von Moderationen und Refera-
ten (ggf. in Kleingruppen), 

Absolvieren schriftl. Tests;  

die konkreten Leistungsanforderungen 
werden zu Beginn der jeweiligen Lehrver-
anstaltungen bekannt gegeben 

Vertiefung des literaturwissenschaftlichen 
Teils des Studienportals: Vermittlung 
grundlegender Fragestellungen und Verfah-
rensweisen komparatistischer Textanalyse. 

Einblick in die diachrone Vernetzung der 
deutschen mit der europäischen Literatur 

Seminarprüfung  

oder 

mündliche Prüfung 

oder 

Klausur  

12 
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Modultitel und  
-bestandteile 

Teilnahme-
voraus-
setzungen 

Studienleistungen als  
Voraussetzung zur  
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand / Lernziel Prüfungsform 

 

LP 

M
od

.N
r.

 5
0
5

1
0

0
6

0
0
 

Kürzel: B5 

Basismodul: Skan-
dinavische Sprachen 
(Spracherwerb)  

(Ü 4std., Ü 2std.) 

Dauer: 2 Sem. 

Abschluss oder 
paralleler Be-
such des Studi-
enportals 

regelmäßige (aktive) Teilnahme an allen 
Lehrveranstaltungen 

angeleitetes Selbststudium  

ggf. Testate 

Erbringen sämtlicher vorgeschriebener 
Leistungsanforderungen (z.B. regelm. Be-
gleitlektüre, regelm. Vor- und Nachberei-
tung der Sitzungen, Anfertigung von Sit-
zungsprotokollen, Exzerpten, Handouts 
etc.), 

Übernahme von Moderationen und Refera-
ten (ggf. in Kleingruppen), 

Absolvieren schriftl. Tests; 

die konkreten Leistungsanforderungen 
werden zu Beginn der jeweiligen Lehrver-
anstaltungen bekannt gegeben 

Erwerb einer ersten skandinavischen Spra-
che,  

Heranführung an das Selbststudium und 
den Umgang mit technischen Einrichtun-
gen des Sprachunterrichts, 

Informationssuche in den Medien des Lan-
des der gewählten Sprache 

Seminarprüfung  

oder 

mündliche Prüfung  

oder 

Klausur  

12 
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2. und 3. Studienjahr – Pflichtmodul 

Modultitel und  
-bestandteile 

Teilnahme-
voraus-
setzungen 

Studienleistungen als Voraussetzung 
zur Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand / Lernziel Prüfungsform LP 

M
od

.N
r.

 5
0
5

1
0

0
7

0
0
 

Kürzel: P1 

Praxismodul  

(P, Ü, Ü) 

Dauer: 1-2 Sem. 

Erfolgreicher 
Abschluss von 
Studienportal 
und mind. 3 
Basismodulen 

regelmäßige (aktive) Teilnahme an allen 
Lehrveranstaltungen 

angeleitetes Selbststudium  

ggf. Testate 

Erbringen sämtlicher vorgeschriebener 
Leistungsanforderungen (z.B. regelm. Be-
gleitlektüre, regelm. Vor- und Nachberei-
tung der Sitzungen, Anfertigung von Sit-
zungsprotokollen, Exzerpten, Handouts 
etc.), 

Übernahme von Moderationen und Refera-
ten (ggf. in Kleingruppen), 

Absolvieren schriftl. Tests;  

die konkreten Leistungsanforderungen 
werden zu Beginn der jeweiligen Lehrver-
anstaltungen bekannt gegeben 

Anwendung der studienbezogenen Fähig-
keiten in einem berufsrelevanten Praxis-
feld.  

Vermittlung kultur- und medienwissen-
schaftlicher Arbeitstechniken, berufsorien-
tiertes Einüben praktischer Tätigkeiten 
(Textproduktion, filmische Praxis),  

ggf.  Tätigkeit als Praktikant/in in einem 
berufl. Arbeitsfeld  

Seminarprüfung  

oder 

mündliche Prüfung 

oder 

Klausur  

12 
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Wahlpflichtmodule  

(Es müssen 4 aus 19 Modulen gewählt werden.) 

Modultitel und 
-bestandteile 

Teilnahme-
voraus-
setzungen 

Studienleistungen als  
Voraussetzung  zur  
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand / Lernziel Prüfungsform LP 

M
od

.N
r.

 5
0
5

1
0

0
8

0
0
 

Kürzel: C1a 

Vertiefungsmodul: 
Formen und Funk-
tionen der Deut-
schen Sprache  

(Pl, S, Ü) 

Dauer: 1-2 Sem. 

Erfolgreicher 
Abschluss von 
Studienportal 
und mind. 3 
Basismodulen 

regelmäßige (aktive) Teilnahme an allen 
Lehrveranstaltungen 

angeleitetes Selbststudium  

ggf. Testate 

Erbringen sämtlicher vorgeschriebener 
Leistungsanforderungen (z.B. regelm. 
Begleitlektüre, regelm. Vor- und Nachbe-
reitung der Sitzungen, Anfertigung von 
Sitzungsprotokollen, Exzerpten, Hand-
outs etc.), 

Übernahme von Moderationen und Refe-
raten (ggf. in Kleingruppen), Absolvieren 
schriftl. Tests; 

die konkreten Leistungsanforderungen 
werden zu Beginn der jeweiligen Lehrver-
anstaltungen bekannt gegeben 

Vertiefung der im Basismodul erworbenen 
Kenntnisse im Bereich der linguistischen 
Teildisziplinen Phonologie, Morphologie, 
Syntax, Semantik und Pragmatik. 

Untersuchung der kommunikativen Funk-
tionen sprachlicher Formen 

Seminarprüfung  

oder 

mündliche Prüfung 

oder 

Klausur  

12 
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Modultitel und 
-bestandteile 

Teilnahme-
voraus-
setzungen 

Studienleistungen als  
Voraussetzung  zur  
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand / Lernziel Prüfungsform LP 

M
od

.N
r.

 5
0
5

1
0

0
9

0
0
 

Kürzel: C1b 

Sprachwandel und 
Sprachvariation  

(Pl, S, Ü) 

Dauer: 1-2 Sem. 

 regelmäßige (aktive) Teilnahme an allen 
Lehrveranstaltungen 

angeleitetes Selbststudium  

ggf. Testate 

Erbringen sämtlicher vorgeschriebener 
Leistungsanforderungen (z.B. regelm. 
Begleitlektüre, regelm. Vor- und Nachbe-
reitung der Sitzungen, Anfertigung von 
Sitzungsprotokollen, Exzerpten, Hand-
outs etc.), 

Übernahme von Moderationen und Refe-
raten (ggf. in Kleingruppen),  

Absolvieren schriftl. Tests; 

die konkreten Leistungsanforderungen 
werden zu Beginn der jeweiligen Lehrver-
anstaltungen bekannt gegeben 

Vertiefte Auseinandersetzung mit  Sprach-
wandeltheorien und der Sprachgeschichte 
des Deutschen sowie mit sprachlicher Va-
riation im Deutschen unter theoretischen 
und empirischen Aspekten 
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Modultitel und 
-bestandteile 

Teilnahme-
voraus-
setzungen 

Studienleistungen als  
Voraussetzung  zur  
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand / Lernziel Prüfungsform LP 

M
od

.N
r.

 5
0
5

1
0

1
0

0
0
 

Kürzel: C1c 

Vertiefungsmodul: 
Aspekte der 
Sprachverwendung  

(Pl, S, Ü) 

Dauer: 1-2 Sem. 

Erfolgreicher 
Abschluss von 
Studienportal 
und mind. 3 
Basismodulen 

regelmäßige (aktive) Teilnahme an allen 
Lehrveranstaltungen 

angeleitetes Selbststudium  

ggf. Testate 

Erbringen sämtlicher vorgeschriebener 
Leistungsanforderungen (z.B. regelm. 
Begleitlektüre, regelm. Vor- und Nachbe-
reitung der Sitzungen, Anfertigung von 
Sitzungsprotokollen, Exzerpten, Hand-
outs etc.), 

Übernahme von Moderationen und Refe-
raten (ggf. in Kleingruppen), 

Absolvieren schriftl. Tests; 

die konkreten Leistungsanforderungen 
werden zu Beginn der jeweiligen Lehrver-
anstaltungen bekannt gegeben 

Vertiefte Auseinandersetzung mit linguisti-
schen Arbeitsfeldern und Methoden, die für 
das Verständnis und die Bewertung 
sprachlich-kommunikativer Praktiken be-
sonders relevant sind (unter Einschluss 
interdisziplinärer Aspekte) 

Seminarprüfung  

oder 

mündliche Prüfung 

oder 

Klausur  

12 
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Modultitel und 
-bestandteile 

Teilnahme-
voraus-
setzungen 

Studienleistungen als  
Voraussetzung  zur  
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand / Lernziel Prüfungsform LP 

M
od

.N
r.

 5
0
5

1
0

1
1

0
0
 

Kürzel: C2a  

Vertiefungsmodul: 
Skandinavische 
Sprachen (Sprach-
gebrauch) 

(Ü, Ü, Ü) 

Dauer: 1-2 Sem. 

Erfolgreicher 
Abschluss von 
Studienportal 
und mind. 3 
Basismodulen 
(darunter jeden-
falls B5) 

regelmäßige (aktive) Teilnahme an allen 
Lehrveranstaltungen 

angeleitetes Selbststudium  

ggf. Testate 

Erbringen sämtlicher vorgeschriebener 
Leistungsanforderungen (z.B. regelm. 
Begleitlektüre, regelm. Vor- und Nachbe-
reitung der Sitzungen, Anfertigung von 
Sitzungsprotokollen, Exzerpten, Hand-
outs etc.), 

Übernahme von Moderationen und Refe-
raten (ggf. in Kleingruppen), 

Absolvieren schriftl. Tests; 

die konkreten Leistungsanforderungen 
werden zu Beginn der jeweiligen Lehrver-
anstaltungen bekannt gegeben 

Fortgesetzter Spracherwerb (Grammatik, 
Vokabular) in der gewählten Sprache; 

Praxis des Übersetzens 

Seminarprüfung  

oder 

mündliche Prüfung 

oder 

Klausur  

12 
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Modultitel und 
-bestandteile 

Teilnahme-
voraus-
setzungen 

Studienleistungen als  
Voraussetzung  zur  
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand / Lernziel Prüfungsform LP 

M
od

.N
r.

 5
0
5

1
0

1
2

0
0
 

Kürzel: C2b 

Vertiefungsmodul: 
Sprache und Litera-
tur des deutschen 
Mittelalters  

(Pl, S, Ü) 

Dauer: 1-2 Sem. 

Erfolgreicher 
Abschluss von 
Studienportal 
und mind. 3 
Basismodulen 

regelmäßige (aktive) Teilnahme an allen 
Lehrveranstaltungen 

angeleitetes Selbststudium  

ggf. Testate 

Erbringen sämtlicher vorgeschriebener 
Leistungsanforderungen (z.B. regelm. 
Begleitlektüre, regelm. Vor- und Nachbe-
reitung der Sitzungen, Anfertigung von 
Sitzungsprotokollen, Exzerpten, Hand-
outs etc.), 

Übernahme von Moderationen und Refe-
raten (ggf. in Kleingruppen), 

Absolvieren schriftl. Tests; 

die konkreten Leistungsanforderungen 
werden zu Beginn der jeweiligen Lehrver-
anstaltungen bekannt gegeben 

Festigung, Vertiefung, Erweiterung der 
Kenntnisse und Kompetenzen auf den Ge-
bieten der deutschen Sprachgeschichte, 
der älteren Sprachstufen des Deutschen 
und der deutschen Literatur des Mittelal-
ters. 

Akzentuierung der Verschränkung von 
sprachlichen und literarischen Phänome-
nen und der Interdependenz von linguisti-
schen und literaturwissenschaftlichen 
Zugriffsweisen. Es können auch Perspekti-
ven auf die Frühe Neuzeit einbezogen wer-
den 

Seminarprüfung  

oder 

mündliche Prüfung 

oder 

Klausur  

12 
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Modultitel und  
-bestandteile 

Teilnahme-
voraus-
setzungen 

Studienleistungen als  
Voraussetzung zur  
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand / Lernziel Prüfungsform LP 

M
od

.N
r.

 5
0
5

1
0

1
3

0
0
 

Kürzel: C2c  

Literarische Fremd-
sprachenkompetenz 
und literarische 
Übersetzung 

(Pl, S, Ü) 

Dauer: 1-2 Sem. 

Erfolgreicher 
Abschluss von 
Studienportal 
und mind. 3 
Basismodulen 

 regelmäßige (aktive) Teilnahme an allen 
Lehrveranstaltungen 

angeleitetes Selbststudium  

ggf. Testate 

Erbringen sämtlicher vorgeschriebener 
Leistungsanforderungen (z.B. regelm. Be-
gleitlektüre, regelm. Vor- und Nachberei-
tung der Sitzungen, Anfertigung von Sit-
zungsprotokollen, Exzerpten, Handouts 
etc.), 

Übernahme von Moderationen und Refera-
ten (ggf. in Kleingruppen), 

Absolvieren schriftl. Tests; 

die konkreten Leistungsanforderungen 
werden zu Beginn der jeweiligen Lehrver-
anstaltungen bekannt gegeben 

Förderung von Fremdsprachenkompeten-
zen in fachspezifischer Ausrichtung, Be-
schäftigung mit literarischer Übersetzung 
als Vermittlungsform im Kontext interna-
tionaler Austauschprozesse.  

Vermittlung der Grundbegriffe der literari-
schen Übersetzungstheorie und von Kennt-
nissen der wichtigsten Theoriemodelle 

Seminarprüfung  

oder 

mündliche Prüfung 

oder  

Klausur  

12 
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Modultitel und  
-bestandteile 

Teilnahme-
voraus-
setzungen 

Studienleistungen als  
Voraussetzung zur  
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand / Lernziel Prüfungsform LP 

M
od

.N
r.

 5
0
5

1
0

1
4

0
0
 

Kürzel: C3a  

Vertiefungsmodul: 
Deutsche Literatur 
des Mittelalters  

(Pl, Ü, Ü) 

Dauer: 1-2 Sem. 

Erfolgreicher 
Abschluss von 
Studienportal 
und mind. 3 
Basismodulen 

regelmäßige (aktive) Teilnahme an allen 
Lehrveranstaltungen 

angeleitetes Selbststudium  

ggf. Testate 

Erbringen sämtlicher vorgeschriebener 
Leistungsanforderungen (z.B. regelm. Be-
gleitlektüre, regelm. Vor- und Nachberei-
tung der Sitzungen, Anfertigung von Sit-
zungsprotokollen, Exzerpten, Handouts 
etc.), 

Übernahme von Moderationen und Refera-
ten (ggf. in Kleingruppen), 

Absolvieren schriftl. Tests; 

die konkreten Leistungsanforderungen 
werden zu Beginn der jeweiligen Lehrver-
anstaltungen bekannt gegeben 

Vertiefende und weiterführende Auseinan-
dersetzung mit der dt. Literatur des Mit-
telalters, insbesondere unter literaturhisto-
rischen (Epochen, Autoren, Texttypen, lite-
rarische Formen etc.) und literatursyste-
matischen Fragestellungen (Literarizität, 
Fiktionalität, Poetologie, Literaturtheorie 
etc.).  

Es können auch Perspektiven auf die frühe 
Neuzeit einbezogen werden 

Seminarprüfung  

oder 

mündliche Prüfung 

oder 

Klausur  

12 
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Modultitel und  
-bestandteile 

Teilnahme-
voraus-
setzungen 

Studienleistungen als  
Voraussetzung zur  
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand / Lernziel Prüfungsform LP 

M
od

.N
r.

 5
0
5

1
0

1
5

0
0
 

Kürzel: C3b  

Vertiefungsmodul: 
Deutsche Literatur 
bis zum Beginn des 
19. Jahrhunderts 

(Pl, S, Ü) 

Dauer: 1-2 Sem. 

Erfolgreicher Ab-
schluss von Stu-
dienportal und 
mind. 3 Basis-
modulen 

regelmäßige (aktive) Teilnahme an allen 
Lehrveranstaltungen 

angeleitetes Selbststudium  

ggf. Testate 

Erbringen sämtlicher vorgeschriebener 
Leistungsanforderungen (z.B. regelm. Be-
gleitlektüre, regelm. Vor- und Nachberei-
tung der Sitzungen, Anfertigung von Sit-
zungsprotokollen, Exzerpten, Handouts 
etc.), 

Übernahme von Moderationen und Refera-
ten (ggf. in Kleingruppen), 

Absolvieren schriftl. Tests; 

die konkreten Leistungsanforderungen 
werden zu Beginn der jeweiligen Lehrver-
anstaltungen bekannt gegeben 

Vertiefende Auseinandersetzung mit litera-
turgeschichtlichen Fragestellungen und 
ausgewählten poetologischen und themati-
schen Einzelaspekten. 

Betrachtung der medialen und kulturellen 
Bedingtheit von Literatur und des Über-
gangs von der Regelpoetik zur Autonomie-
ästhetik in historischer Perspektive. 

Seminarprüfung  

oder 

mündliche Prüfung 

oder 

Klausur  

12 
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Modultitel und  
-bestandteile 

Teilnahme-
voraus-
setzungen 

Studienleistungen als  
Voraussetzung zur  
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand / Lernziel Prüfungsform LP 

M
od

.N
r.

 5
0
5

1
0

1
6

0
0
 

Kürzel: C3c 

Vertiefungsmodul: 
Deutsche Literatur 
seit dem Beginn 
des 19. Jahrhun-
derts 

(Pl, S, Ü) 

Dauer: 1-2 Sem. 

Erfolgreicher Ab-
schluss von Stu-
dienportal und 
mind. 3 Basis-
modulen 

regelmäßige (aktive) Teilnahme an allen 
Lehrveranstaltungen 

angeleitetes Selbststudium  

ggf. Testate 

Erbringen sämtlicher vorgeschriebener 
Leistungsanforderungen (z.B. regelm. Be-
gleitlektüre, regelm. Vor- und Nachberei-
tung der Sitzungen, Anfertigung von Sit-
zungsprotokollen, Exzerpten, Handouts 
etc.), 

Übernahme von Moderationen und Refera-
ten (ggf. in Kleingruppen), 

Absolvieren schriftl. Tests; 

die konkreten Leistungsanforderungen 
werden zu Beginn der jeweiligen Lehrver-
anstaltungen bekannt gegeben 

Vertiefte Auseinandersetzung mit literatur-
geschichtlichen Fragestellungen und aus-
gewählten poetologischen und themati-
schen Einzelaspekten.  

Schwerpunkt: Betrachtung der literarisch-
kulturellen Entwicklung vom Beginn des 
19. Jahrhunderts bis zur Gegenwart in 
historischer Perspektive 

Seminarprüfung  

oder 

mündliche Prüfung 

oder 

Klausur  

12 
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Modultitel und 
-bestandteile 

Teilnahme-
voraus-
setzungen 

Studienleistungen als  
Voraussetzung zur  
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand / Lernziel Prüfungsform LP 

M
od

.N
r.

 5
0
5

1
0

1
7

0
0
 

Kürzel: C3d  

Vertiefungsmodul: 
Literaturtheorie 
und Textanalyse  

(Pl, S, Ü) 

Dauer: 1-2 Sem. 

Erfolgreicher Ab-
schluss von Stu-
dienportal und 
mind. 3 Basismo-
dulen 

regelmäßige (aktive) Teilnahme an allen 
Lehrveranstaltungen 

angeleitetes Selbststudium  

ggf. Testate 

Erbringen sämtlicher vorgeschriebener 
Leistungsanforderungen (z.B. regelm. Be-
gleitlektüre, regelm. Vor- und Nachberei-
tung der Sitzungen, Anfertigung von Sit-
zungsprotokollen, Exzerpten, Handouts 
etc.), 

Übernahme von Moderationen und Refera-
ten (ggf. in Kleingruppen), 

Absolvieren schriftl. Tests; 

die konkreten Leistungsanforderungen 
werden zu Beginn der jeweiligen Lehrver-
anstaltungen bekannt gegeben 

Vertiefende Auseinandersetzung mit litera-
tur- und kulturtheoretischen Fragestellun-
gen.  

Schwerpunkt: Betrachtung der Pluralität 
der seit dem 19. Jahrhundert entwickelten 
theoretischen Positionen sowie der histori-
schen Ausformung von Autorenpoetiken.  

Methodische Reflexion des Zusammen-
hangs von Theoriebildung und konkreter 
Literaturanalyse 

Seminarprüfung  

oder 

mündliche Prüfung 

oder 

Klausur  

12 
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Modultitel und 
-bestandteile 

Teilnahme-
voraus-
setzungen 

Studienleistungen als  
Voraussetzung zur  
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand / Lernziel Prüfungsform LP 

M
od

.N
r.

 5
0
5

1
0

1
8

0
0
 

Kürzel: C4a  

Vertiefungsmodul: 
Europäische Litera-
tur der Neuzeit  

(Pl, S, Ü) 

Dauer: 1-2 

Erfolgreicher Ab-
schluss von Stu-
dienportal und 
mind. 3 Basismo-
dulen 

regelmäßige (aktive) Teilnahme an allen 
Lehrveranstaltungen 

angeleitetes Selbststudium  

ggf. Testate 

Erbringen sämtlicher vorgeschriebener 
Leistungsanforderungen (z.B. regelm. Be-
gleitlektüre, regelm. Vor- und Nachberei-
tung der Sitzungen, Anfertigung von Sit-
zungsprotokollen, Exzerpten, Handouts 
etc.), 

Übernahme von Moderationen und Refera-
ten (ggf. in Kleingruppen),  

Absolvieren schriftl. Tests;  

die konkreten Leistungsanforderungen 
werden zu Beginn der jeweiligen Lehrver-
anstaltungen bekannt gegeben 

Überblickshafte Darstellung und vertiefen-
der Zugang zu ausgewählten Kapiteln eu-
ropäischer Literaturgeschichte der Neuzeit. 
Betrachtung der Interaktion der großen 
europäischen Nationalliteraturen von der 
Renaissance bis zur Gegenwart 

Seminarprüfung  

oder 

mündliche Prüfung 

oder 

Klausur  

12 
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Modultitel und 
-bestandteile 

Teilnahme-
voraus-
setzungen 

Studienleistungen als  
Voraussetzung zur  
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand / Lernziel Prüfungsform LP 

M
od

.N
r.

 5
0
5

1
0

1
9

0
0
 

Kürzel: C4b  

Vertiefungsmodul: 
Kultur und Alltag in 
Europa (spez. 
Deutschland) in 
Geschichte und 
Gegenwart  

(Pl, S, Ü) 

Dauer: 1-2 Sem. 

Erfolgreicher Ab-
schluss von Stu-
dienportal und 
mind. 3 Basismo-
dulen 

regelmäßige (aktive) Teilnahme an allen 
Lehrveranstaltungen 

angeleitetes Selbststudium  

ggf. Testate 

Erbringen sämtlicher vorgeschriebener 
Leistungsanforderungen (z.B. regelm. Be-
gleitlektüre, regelm. Vor- und Nachberei-
tung der Sitzungen, Anfertigung von Sit-
zungsprotokollen, Exzerpten, Handouts 
etc.),  

Übernahme von Moderationen und Refera-
ten (ggf. in Kleingruppen),  

Absolvieren schriftl. Tests; 

die konkreten Leistungsanforderungen 
werden zu Beginn der jeweiligen Lehrver-
anstaltungen bekannt gegeben 

Regional- und Lokalforschung im Kontext 
translokaler, europäischer und globaler 
Entwicklungen,  

Untersuchung europäischer Kulturentwick-
lung,  

Auseinandersetzung mit kollektiven Identi-
tätskonstruktionen sowie Analyse von Le-
benswelten in der Diachronie.  

Vermittlung von Kenntnissen zu Teil- und 
Sachgebieten der Kulturanthropolo-
gie/Volkskunde 

Seminarprüfung  

oder 

mündliche Prüfung 

oder 

Klausur  

12 
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Modultitel und 
-bestandteile 

Teilnahme-
voraus-
setzungen 

Studienleistungen als  
Voraussetzung zur  
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand / Lernziel Prüfungsform LP 

M
od

.N
r.

 5
0
5

1
0

2
0

0
0
 

Kürzel: C4c  

Vertiefungsmodul: 
Mittelalterliche 
Literatur im kultu-
rellen Kontext  

(Pl, S, Ü) 

Dauer: 1-2 Sem. 

Erfolgreicher Ab-
schluss von Stu-
dienportal und 
mind. 3 Basismo-
dulen 

regelmäßige (aktive) Teilnahme an allen 
Lehrveranstaltungen 

angeleitetes Selbststudium  

ggf. Testate 

Erbringen sämtlicher vorgeschriebener 
Leistungsanforderungen (z.B. regelm. Be-
gleitlektüre, regelm. Vor- und Nachberei-
tung der Sitzungen, Anfertigung von Sit-
zungsprotokollen, Exzerpten, Handouts 
etc.),  

Übernahme von Moderationen und Refera-
ten (ggf. in Kleingruppen), 

Absolvieren schriftl. Tests;  

die konkreten Leistungsanforderungen 
werden zu Beginn der jeweiligen Lehrver-
anstaltungen bekannt gegeben 

Vertiefende und weiterführende Auseinan-
dersetzung mit der dt. Literatur des Mit-
telalters, insbesondere unter medienge-
schichtlichen und kulturhistorischen Fra-
gestellungen (Mündlichkeit-Schriftlichkeit, 
Materialität der Kommunikation, Text-
Kontext-Relationen, vormoderne kulturelle 
Figurationen etc.). 

Es können auch Perspektiven auf die Frühe 
Neuzeit einbezogen werden. 

Seminarprüfung  

oder 

mündliche Prüfung  

oder  

Klausur  

12 
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Modultitel und 
-bestandteile 

Teilnahme-
voraus-
setzungen 

Studienleistungen als  
Voraussetzung zur  
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand / Lernziel Prüfungsform LP 

M
od

.N
r.

 5
0
5

1
0

2
1

0
0
 

Kürzel: C4d 

Wikingerzeitliche 
und mittelalterliche 
skandinavische 
Kultur und Litera-
tur 

(Pl, S, Ü) 

Dauer: 1-2 Sem. 

Erfolgreicher Ab-
schluss von Stu-
dienportal und 
mind. 3 Basismo-
dulen 

regelmäßige (aktive) Teilnahme an allen 
Lehrveranstaltungen 

angeleitetes Selbststudium  

ggf. Testate 

Erbringen sämtlicher vorgeschriebener 
Leistungsanforderungen (z.B. regelm. Be-
gleitlektüre, regelm. Vor- und Nachberei-
tung der Sitzungen, Anfertigung von Sit-
zungsprotokollen, Exzerpten, Handouts 
etc.),  

Übernahme von Moderationen und Refera-
ten (ggf. in Kleingruppen),  

Absolvieren schriftl. Tests;  

die konkreten Leistungsanforderungen 
werden zu Beginn der jeweiligen Lehrver-
anstaltungen bekannt gegeben 

Vertiefung der Kenntnisse und Kompeten-
zen zur Analyse von kulturellen, literari-
schen und historischen Traditionen in 
Skandinavien,  

Ausbau des  passiven Spracherwerbs und 
der Lesefähigkeit in einer Quellensprache, 

Erweiterung der Kompetenz, sprach- und 
kulturhistorische Kenntnisse und Fähigkei-
ten anzuwenden  

Seminarprüfung  

oder 

mündliche Prüfung 

oder 

Klausur  

12 
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Modultitel und 
-bestandteile 

Teilnahme-
voraus-
setzungen 

Studienleistungen als  
Voraussetzung zur  
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand / Lernziel Prüfungsform LP 

M
od

.N
r.

 5
0
5

1
0

2
2

0
0
 

Kürzel: C4e  

Skandinavische 
Literaturen und 
Kulturen der Neu-
zeit 

(Pl, S, Ü) 

Dauer: 1-2 Sem. 

Erfolgreicher Ab-
schluss von Stu-
dienportal und 
mind. 3 Basismo-
dulen 

regelmäßige (aktive) Teilnahme an allen 
Lehrveranstaltungen 

angeleitetes Selbststudium  

ggf. Testate 

Erbringen sämtlicher vorgeschriebener 
Leistungsanforderungen (z.B. regelm. Be-
gleitlektüre, regelm. Vor- und Nachberei-
tung der Sitzungen, Anfertigung von Sit-
zungsprotokollen, Exzerpten, Handouts 
etc).,  

Übernahme von Moderationen und Refera-
ten (ggf. in Kleingruppen),  

Absolvieren schriftl. Tests;  

die konkreten Leistungsanforderungen 
werden zu Beginn der jeweiligen Lehrver-
anstaltungen bekannt gegeben 

Vertiefung der wissenschaftlichen und 
praktischen Anwendung der in den Basis-
modulen erworbenen Fähigkeiten auf dem 
Gebiet der neuzeitlichen skandinavischen 
Literaturen und Kulturen;  

besondere Berücksichtigung der verglei-
chenden Perspektive deutschsprachiger 
Skandinavistik in Bezug auf Kulturtransfer 
und transnationale Fragestellung 

Seminarprüfung  

oder 

mündliche Prüfung  

oder 

Klausur  

12 
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Modultitel und 
-bestandteile 

Teilnahme-
voraus-
setzungen 

Studienleistungen als  
Voraussetzung zur  
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand / Lernziel Prüfungsform LP 

M
od

.N
r.

 5
0
5

1
0

2
3

0
0
 

Kürzel: C5a  

Vertiefungsmodul: 
Kulturelle Reprä-
sentationen  

(Pl, S, Ü) 

Dauer: 1-2 Sem. 

Erfolgreicher Ab-
schluss von Stu-
dienportal und 
mind. 3 Basismo-
dulen 

regelmäßige (aktive) Teilnahme an allen 
Lehrveranstaltungen 

angeleitetes Selbststudium  

ggf. Testate 

Erbringen sämtlicher vorgeschriebener 
Leistungsanforderungen (z.B. regelm. Be-
gleitlektüre, regelm. Vor- und Nachberei-
tung der Sitzungen, Anfertigung von Sit-
zungsprotokollen, Exzerpten, Handouts 
etc.),  

Übernahme von Moderationen und Refera-
ten (ggf. in Kleingruppen), 

Absolvieren schriftl. Tests; 

die konkreten Leistungsanforderungen 
werden zu Beginn der jeweiligen Lehrver-
anstaltungen bekannt gegeben 

Kulturwissenschaftliche Betrachtung von 
alltagskulturellen Ausdrucksformen aus 
den Bereichen Sprache, Bild, Performanz 
und symbolischer Repräsentationen in 
unterschiedlichen Medien.  

Analyse und Interpretation von Kulturphä-
nomenen, 

Auseinandersetzung mit der Problematik 
öffentlicher Präsentation kulturanalytischer 
Forschungen in den Bereichen Museum, 
Ausstellung, Medien, Event, etc. 

Seminarprüfung  

oder 

mündliche Prüfung  

oder 

Klausur  

12 
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Modultitel und 
-bestandteile 

Teilnahme-
voraus-
setzungen 

Studienleistungen als  
Voraussetzung zur  
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand / Lernziel Prüfungsform LP 

M
od

.N
r.

 5
0
5

1
0

2
4

0
0
 

Kürzel: C5b 

Vertiefungsmodul: 
Kulturelle Institu-
tionen 

(Pl, S, Ü) 

Dauer: 1-2 Sem. 

Erfolgreicher Ab-
schluss von Stu-
dienportal und 
mind. 3 Basismo-
dulen 

regelmäßige (aktive) Teilnahme an allen 
Lehrveranstaltungen 

angeleitetes Selbststudium  

ggf. Testate 

Erbringen sämtlicher vorgeschriebener 
Leistungsanforderungen (z.B. regelm. Be-
gleitlektüre, regelm. Vor- und Nachberei-
tung der Sitzungen, Anfertigung von Sit-
zungsprotokollen, Exzerpten, Handouts 
etc.), 

Übernahme von Moderationen und Refera-
ten (ggf. in Kleingruppen), 

Absolvieren schriftl. Tests; 

die konkreten Leistungsanforderungen 
werden zu Beginn der jeweiligen Lehrver-
anstaltungen bekannt gegeben 

Einführung in die Untersuchung der Gene-
se, Funktion und Wirkung kultureller Insti-
tutionen.  

Schwerpunkt: Analyse von Formen kulturel-
ler Produktion, Distribution, Rezeption und 
Vermittlung in Geschichte und Gegenwart 

Seminarprüfung  

oder 

mündliche Prüfung 

oder 

Klausur  

12 
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Modultitel und 
-bestandteile 

Teilnahme-
voraus-
setzungen 

Studienleistungen als  
Voraussetzung zur  
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand / Lernziel Prüfungsform LP 

M
od

.N
r.

 5
0
5

1
0

2
5

0
0
 

Kürzel: C5c  

Kultur und Medien 
– Geschichte und 
Konzepte 

(Pl, S, Ü) 

Dauer: 1-2 Sem. 

Erfolgreicher Ab-
schluss von Stu-
dienportal und 
mind. 3 Basismo-
dulen 

regelmäßige (aktive) Teilnahme an allen 
Lehrveranstaltungen 

angeleitetes Selbststudium  

ggf. Testate 

Erbringen sämtlicher vorgeschriebener 
Leistungsanforderungen (z.B. regelm. Be-
gleitlektüre, regelm. Vor- und Nachberei-
tung der Sitzungen, Anfertigung von Sit-
zungsprotokollen, Exzerpten, Handouts 
etc.), 

Übernahme von Moderationen und Refera-
ten (ggf. in Kleingruppen), 

Absolvieren schriftl. Tests; 

die konkreten Leistungsanforderungen 
werden zu Beginn der jeweiligen Lehrver-
anstaltungen bekannt gegeben 

Einführung in Konzepte von Kultur und in 
Verfahren kulturwissenschaftlicher Arbeit 
in kulturhistorischer und systematischer 
Perspektive. 

Schwerpunkt: vergleichende Analyse kultu-
reller Traditionen und Erarbeitung eines 
wissenschaftlich fundierten Kulturbegriffs. 

Vermittlung von Konzepten und Verfahren 
medienwissenschaftlicher Analyse, Ausein-
andersetzung mit unterschiedlichen Medi-
enbegriffen sowie Untersuchung medienhi-
storischer Entwicklungen.  

Seminarprüfung  

oder 

mündliche Prüfung 

oder 

Klausur  

12 
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Modultitel und 
-bestandteile 

Teilnahme-
voraus-
setzungen 

Studienleistungen als  
Voraussetzung zur  
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand / Lernziel Prüfungsform LP 

M
od

.N
r.

 5
0
5

1
0

2
6

0
0
 

Kürzel: C5d 

Vertiefungsmodul: 
Intermedialität  

(Pl, S, Ü) 

Dauer: 1-2 Sem. 

Erfolgreicher Ab-
schluss von Stu-
dienportal und 
mind. 3 Basismo-
dulen 

regelmäßige (aktive) Teilnahme an allen 
Lehrveranstaltungen 

angeleitetes Selbststudium  

ggf. Testate 

Erbringen sämtlicher vorgeschriebener 
Leistungsanforderungen (z.B. regelm. Be-
gleitlektüre, regelm. Vor- und Nachberei-
tung der Sitzungen, Anfertigung von Sit-
zungsprotokollen, Exzerpten, Handouts 
etc.),  

Übernahme von Moderationen und Refera-
ten (ggf. in Kleingruppen), 

Absolvieren schriftl. Tests; 

die konkreten Leistungsanforderungen 
werden zu Beginn der jeweiligen Lehrver-
anstaltungen bekannt gegeben 

Analyse intermedialer Konstellationen in 
historischer und systematischer Perspekti-
ve.  

Erarbeitung und Reflexion medienspezifi-
scher Aspekte, Wechselwirkungen und Aus-
tauschprozesse; Fragen der Übersetzung 
zwischen Medien. 

Seminarprüfung  

oder 

mündliche Prüfung 

oder 

Klausur  

12 

 

Weitere Prüfungsleistung im Studiengang Germanistik, Vergleichende Literatur- und Kulturwissenschaft  
(Kernfach) 
Optionalmodule zu Schlüsselkompetenzen (Präsentation, Projektmanagement, Datenverarbeitung, weiter methodische, sprachliche und soziale Kom-
petenzen etc.) im Umfang von 12 LP. Das Prüfungsamt gibt rechtzeitig bekannt, welche Module aus dem Angebot der Universität gewählt werden 
können. 

Bachelorarbeit im Umfang von 12 LP 
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Studiengangspezifische Bestimmungen für den Studiengang 

B.A. Germanistik, Vergleichende Literatur- und Kulturwissenschaft 
(Begleitfach) 

1. Regelstudienzeit, Studienaufbau, Umfang des Lehrangebots (§ 4, Abs. 4) 

Das Studium der Germanistik als Begleitfach umfasst drei Pflichtmodule mit 36 
LP. Es kann nicht in Zusammenhang mit dem Kernfach Germanistik, Verglei-
chende Literatur- und Kulturwissenschaft studiert werden. 

2. Studienleistungen als Voraussetzung zur Teilnahme an Prüfungen 

Voraussetzung für die Teilnahme an Modulprüfungen ist die regelmäßige Teil-
nahme an den Lehrveranstaltungen des Moduls. Die Teilnahme ist nicht regel-
mäßig, wenn ein Studierender eine Lehrveranstaltung von 2 SWS mehr als zwei 
Mal, bei einem Umfang von zwei Lehrveranstaltungen mit je 2 SWS mehr als vier 
Lehrveranstaltungen und in einer Blockveranstaltung mehr als 20% der Unter-
richtszeit versäumt. Wenn schwerwiegende Umstände für das Versäumnis gel-
tend gemacht werden, kann von dieser Regel abgewichen werden. Im Konfliktfall 
entscheidet der Prüfungsbeirat. Weitere Studienleistungen, die Voraussetzung 
für die Teilnahme an den Prüfungen sind, werden im Modulplan angeführt und 
den Studierenden spätestens zu Beginn der Veranstaltung bekannt gegeben. 

3. Module des BA Germanistik, Vergleichende Literatur- und Kulturwissen-
schaft (§ 4, Abs. 6) 

Alle Module sind Pflichtmodule und werden nur im Sommersemester angeboten. 
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Modulplan B. A. Germanistik, Vergleichende Literatur- und Kulturwissenschaft (Begleitfach) 
(V = Vorlesung, Ü = Übung, S = Seminar, Pl = Plenum, P = Praktikum, T = Tutorium) 

1. Studienjahr – Pflichtmodul 

Modultitel und 
-bestandteile 

Teilnahme-
voraus-
setzungen 

Studienleistungen als Voraussetzung 
zur Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand / Lernziel Prüfungsform LP 

M
od

.N
r.

 5
0
5

1
0

0
1

0
0
 

Kürzel: A 

Studienportal 

(Pl, T) 

Dauer: 1Sem. 

Keine regelmäßige (aktive) Teilnahme an allen 
Lehrveranstaltungen 

angeleitetes Selbststudium ggf. Testate 

Erbringen sämtlicher vorgeschriebener 
Leistungsanforderungen (z.B. regelm. 
Begleitlektüre, regelm. Vor- und Nachbe-
reitung der Sitzungen, Anfertigung von 
Sitzungsprotokollen, Exzerpten, Handouts 
etc.), Übernahme von Moderationen und 
Referaten (ggf. in Kleingruppen), Absolvie-
ren schriftl. Tests; die konkreten Lei-
stungsanforderungen werden zu Beginn 
der jeweiligen Lehrveranstaltungen be-
kannt gegeben 

Einführung in die Grundlagen der Lite-
raturwissenschaft unter historischen 
und systematischen Aspekten, Erörte-
rung ästhetisch-poetologischer Fragen, 
Heranführung an Methoden und Ver-
fahren der Literaturwissenschaft.  

Grundkenntnisse der medialen und 
historischen Bedingungen gegenwärti-
ger Kultur.  

Einführung in Informationsbeschaf-
fung, Techniken, Formen und Struktu-
ren wissenschaftlichen Arbeitens 

Klausur 12 
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2. Studienjahr – Pflichtmodul 

Modultitel und 
-bestandteile 

Teilnahme-
voraus-
setzungen 

Studienleistungen als Voraussetzung 
zur Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand / Lernziel Prüfungsform LP 

M
od

.N
r.

 5
0
5

5
0

1
1

0
0
 

Kürzel: BM 

Basismodul: Grund-
lagen der germani-
stischen Sprach- / 
Literatur- und Kul-
turwissenschaft 

(Pl, Ü, Ü) 

Dauer: 1 Sem. 

Absolviertes 
Studienportal 

regelmäßige (aktive) Teilnahme an allen 
Lehrveranstaltungen 

angeleitetes Selbststudium  

ggf. Testate 

Erbringen sämtlicher vorgeschriebener 
Leistungsanforderungen (z.B. regelm. Be-
gleitlektüre, regelm. Vor- und Nachberei-
tung der Sitzungen, Anfertigung von Sit-
zungsprotokollen, Exzerpten, Handouts 
etc.), 

Übernahme von Moderationen und Refera-
ten (ggf. in Kleingruppen), 

Absolvieren schriftl. Tests; 

die konkreten Leistungsanforderungen wer-
den zu Beginn der jeweiligen Lehrveranstal-
tungen bekannt gegeben 

Heranführung an Begriffe, Modelle und 
Konzepte des Fachbereiches.  

Einführung in die Grundlagen für das wei-
terführende Studium der dt. Sprache, Lite-
ratur und Kultur für den Zeitraum vom Mit-
telalter bis zur Gegenwart 

Seminarprüfung  

oder 

mündliche Prüfung 

oder 

Klausur 

12 
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3. Studienjahr – Pflichtmodul 

Modulteile und 
-bestandteile 

Teilnahme-
voraus-
setzungen 

Studienleistungen als Voraussetzung 
zur Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand / Lernziel Prüfungsform LP 

M
od

.N
r.

 5
0
5

5
0

1
2

0
0
 

Kürzel: CM 

Vertiefungsmodul: 
Germanistik, Ver-
gleichende Literatur- 
und Kulturwissen-
schaft 

(Pl, Ü, Ü) 

Dauer: 1 Sem. 

Absolviertes 
Modul BM 

regelmäßige (aktive) Teilnahme an allen 
Lehrveranstaltungen 

angeleitetes Selbststudium  

ggf. Testate 

Erbringen sämtlicher vorgeschriebener 
Leistungsanforderungen (z.B. regelm. Be-
gleitlektüre, regelm. Vor- und Nachberei-
tung der Sitzungen, Anfertigung von Sit-
zungsprotokollen, Exzerpten, Handouts 
etc.), 

Übernahme von Moderationen und Refera-
ten (ggf. in Kleingruppen), 

Absolvieren schriftl. Tests; 

die konkreten Leistungsanforderungen 
werden zu Beginn der jeweiligen Lehrver-
anstaltungen bekannt gegeben 

Vertiefung und Erweiterung der im Basis-
modul erworbenen Kenntnisse und Kompe-
tenzen.  

Auseinandersetzung mit geschichtlichen, 
systematischen und theoretischen litera-
tur- und medienbezogenen Fragestellun-
gen, synchronen und diachronen Aspekten 
der dt. Sprache und verschiedenen Formen 
kulturspezifischer Codierung 

Seminarprüfung  

oder  

mündliche Prüfung  

oder 

Klausur 

12 
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Institut VI 

Anglistik, Amerikanistik und 

Keltologie 

Studiengänge:  B. A. English Studies (Kernfach) 

 B. A. Anglistik und Amerikanistik 
(Begleitfach) 

 B. A. Keltologie (Begleitfach) 

 



Anlage zur Bachelorprüfungsordnung der Philosophischen Fakultät Studiengangsspezifische Bestimmungen 
 

 107

Studiengangspezifische Bestimmungen für den Studiengang 

B.A. English Studies (Kernfach) 

1. Zugangsvoraussetzungen (§ 3, Abs. 3) und Empfehlungen 

Die Zulassung zum Bachelorstudiengang English Studies setzt ein hohes Ein-
gangsniveau in englischer Sprachkompetenz voraus. Der Nachweis gilt als er-
bracht, wenn den Studienbewerber/innen das angegebene Niveau in einem der 
beiden folgenden – international anerkannten – Sprachtests bescheinigt worden 
ist: 

International English Language Testing System (IELTS) – Academic version 

Gesamtnote 6, mit Mindestnote 5,5 in jeder Leistungssparte (“band”) 
Test of English as a Foreign Language (TOEFL): Mindest-Score 120 (Computer 
Based Test). 

Die Testergebnisse sind den Bewerbungsunterlagen beizufügen. Die Absolvie-
rung des Tests darf nicht länger als zwei Jahre zurückliegen. Studienbewer-
ber/innen, die zum Zeitpunkt der Bewerbungsfrist die erforderlichen Unterlagen 
nicht vorlegen können, müssen das entsprechende Niveau spätestens zum Zeit-
punkt der Einschreibung nachweisen. Studienbewerber/innen, die Englisch als 
Muttersprache angeben, können auf Antrag von der Teilnahme an den genannten 
Sprachtests befreit werden; über den Antrag entscheidet der Prüfungsbeirat.  

Neben guten Englischkenntnissen sind Kenntnisse in einer weiteren fachdienli-
chen Fremdsprache, z.B. Latein, Französisch, Spanisch oder Italienisch, erfor-
derlich (mindestens je drei Lernjahre). 

2. Regelstudienzeit, Studienaufbau, Umfang des Lehrangebots (§ 4, Abs. 4) 

Für den Bachelorstudiengang English Studies kommen als Begleitfächer alle der 
von den Instituten der Philosophischen Fakultät angebotenen Begleitfächer mit 
Ausnahme des Fachs Anglistik und Amerikanistik in Frage. Eine enge Kooperati-
on wird mit dem Begleitfach Keltologie angestrebt, dessen Kombination mit Eng-
lish Studies in Deutschland einzigartig ist.  

Das Kernfach English Studies hat einen Umfang von 132 LP einschließlich der 
Bachelorarbeit mit 12 LP. Der Umfang des Begleitfachs beträgt 36 LP. Hinzu 
kommt der Optionalbereich mit 12 LP. 

3. Studienleistungen als Voraussetzung zur Teilnahme an Prüfungen 

Voraussetzung für die Teilnahme an Modulprüfungen ist die regelmäßige Teil-
nahme an den Lehrveranstaltungen des Moduls. Die Teilnahme ist nicht regel-
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mäßig, wenn ein Studierender eine Lehrveranstaltung von 2 SWS mehr als zwei 
Mal, bei einem Umfang von zwei Lehrveranstaltungen mit je 2 SWS mehr als vier 
Lehrveranstaltungen und in einer Blockveranstaltung mehr als 20% der Unter-
richtszeit versäumt. Wenn schwerwiegende Umstände für das Versäumnis gel-
tend gemacht werden, kann von dieser Regel abgewichen werden. Im Konfliktfall 
entscheidet der Prüfungsbeirat. Weitere Studienleistungen, die Voraussetzung 
für die Teilnahme an den Prüfungen sind, werden im Modulplan angeführt und 
den Studierenden spätestens zu Beginn der Veranstaltung bekannt gegeben. 

4. Module des B.A. English Studies (Kernfach) (§ 4, Abs. 6) 

Siehe Modulplan. 
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B.A. Englisch Studies Kernfach 

Studiengang Nr. 273 

(V = Vorlesung, L = Lektorenvorlesung, Ü = Übung, S = Seminar, T = Tutorium) 

1. Studienjahr – Pflichtmodule  

Modultitel und 
-bestandteile 

Teilnahme-
voraus-
setzungen 

Studienleistungen als 
Voraussetzung zur 
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand/Lernziel Prüfung LP 

M
od

.N
r.

 5
0
6

1
0

0
1

0
0
 

Kürzel: S1 

Sprachpraxis 

(Modulsprache: Eng-
lisch) 

(Ü, Ü) 

Dauer: 2 Sem. 

Keine 

 

Hausarbeit, Referat,  

Sitzungsprotokoll,  Prä-
sentation,  

Zwischenklausur,  

Gruppenarbeit  

oder andere Studienlei-
stungen nach Vereinba-
rung 

Schwerpunkte der englischen Grammatik;  

Einführung in die Übersetzung;  

syst. Ausbau des Wortschatzes;  

Englische Phonetik sowie Ausspracheschulung;  

Gebrauch einschlägiger Hilfsmittel (Grammatiken, 
Wörterbücher usw.) 

Teilprüfungen 
(2 Klausuren) 

Gewichtung: 1:1 

6 

M
od

.N
r.

 5
0
6

1
0

0
2

0
0
 

Kürzel: B1 

Englische und ame-
rikanische Literatu-
ren und Kulturen 

(Modulsprachen: 
Deutsch, Englisch) 

(V, Ü, T) 

Dauer: 2 Sem. 

Keine 

 

Hausarbeit, Referat,  

Sitzungsprotokoll,  Prä-
sentation,  

Zwischenklausur,  

Gruppenarbeit  

oder andere Studienlei-
stungen nach Vereinba-
rung 

Kenntnisse der Grundbegriffe und Basisansätze der 
anglistischen und amerikanistischen Literatur- und 
Kulturwissenschaft;  

Methodengeschichte und Interdisziplinarität;  

Rhetorik, Epochen und Periodisierung, Gattungs-
theorie;  

American Studies, Postkolonialismus;  

exemplarische Analyse von Texten aller Gattungen 

Seminarprüfung  

oder  

Klausur 

 

12 
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Modultitel und 
-bestandteile 

Teilnahme-
voraus-
setzungen 

Studienleistungen als 
Voraussetzung zur 
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand/Lernziel Prüfung LP 

M
od

.N
r.

 5
0
6

1
0

1
9

0
0
 

Kürzel: B2 

Grundlagen der eng-
lischen Sprachwis-
senschaft 

(Modulsprachen: 
Deutsch, Englisch) 

(V, V, V, optional: T) 

Dauer: 2 Sem. 

Keine Hausarbeit, Referat,  

Sitzungsprotokoll,  Prä-
sentation,  

Zwischenklausur, 

Gruppenarbeit  

oder andere Studienlei-
stungen nach Vereinba-
rung 

Kenntnisse der Grundbegriffe und der wichtigsten 
Beschreibungsmodelle der englischen Sprachwis-
senschaft; 

Vertrautheit mit Fragestellungen u. Beschreibungs-
verfahren der Mikrolinguistik, Makrolinguistik und 
der historischen Sprachwissenschaft. 

Teilprüfungen 

(3 Klausuren) 

Gewichtung 1:1:1 

 

12 

M
od

.N
r.

 5
0
6

1
0

2
2

0
0
 

Kürzel: B3a 

Geschichte,  
Geographie, Gesell-
schaft I: Nordameri-
ka 

(Modulsprachen: 
Deutsch, Englisch) 

(L, Ü) 

Dauer: 1 Sem. 

Keine 

 

Hausarbeit, Referat,  

Sitzungsprotokoll,  Prä-
sentation,  

Zwischenklausur,  

Gruppenarbeit  

oder andere Studienlei-
stungen nach Vereinba-
rung 

Grundwissen und Überblickskenntnisse zur Ge-
schichte Großbritanniens, der USA, der anglophonen 
Welt im europäischen und internationalen Kontext;  

Grundbegriffe und Beschreibungsmodelle der Ge-
schichtswissenschaft;  

Vertrautheit mit Fragestellungen und Beschrei-
bungsverfahren der Geschichtswissenschaft, Trans-
fer des Grundwissens und der Überblickskenntnisse 
in andere Kontexte (u.a. in Literatur- und Kulturwis-
senschaft sowie Sprachwissenschaft) 

Klausur 

 

6 
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Modultitel und 
-bestandteile 

Teilnahme-
voraus-
setzungen 

Studienleistungen als 
Voraussetzung zur 
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand/Lernziel Prüfung LP 

M
od

.N
r.

 5
0
6

1
0

2
3

0
0
 

Kürzel: B3b 

Geschichte, 
Geographie, Gesell-
schaft II: Anglophone 
Welt 

(Modulsprachen: 
Deutsch, Englisch) 

(L, Ü) 

Dauer: 1 Sem. 

Keine 

 

Hausarbeit, Referat,  

Sitzungsprotokoll,  Prä-
sentation,  

Zwischenklausur,  

Gruppenarbeit  

oder andere Studienlei-
stungen nach Vereinba-
rung 

Grundwissen und Überblickskenntnisse zur Ge-
schichte Großbritanniens, der USA, der anglophonen 
Welt im europäischen und internationalen Kontext;  

Grundbegriffe und Beschreibungsmodelle der Ge-
schichtswissenschaft;  

Vertrautheit mit Fragestellungen und Beschrei-
bungsverfahren der Geschichtswissenschaft, Trans-
fer des Grundwissens und der Überblickskenntnisse 
in andere Kontexte (u.a. in Literatur- und Kulturwis-
senschaft sowie Sprachwissenschaft) 

Klausur 

 

6 

2. Studienjahr – Pflichtmodule 

Modultitel und 
-bestandteile 

Teilnahme-
voraus-
setzungen 

Studienleistungen als 
Voraussetzung zur  
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand/Lernziele Prüfung LP 

M
od

.N
r.

 5
0
6

1
0

0
6

0
0
 

Kürzel: S2 

Sprachpraxis II 

(Modulsprache: Eng-
lisch) 

(Ü, Ü im 4. Semester) 

Dauer: 1 Sem. 

S1 

 

Hausarbeit, Referat, 

Sitzungsprotokoll,  Prä-
sentation,  

Zwischenklausur,  

Gruppenarbeit  

oder andere  Studienlei-
stungen nach Vereinba-
rung 

Schreiben und Sprechen, mit besonderer Berück-
sichtigung der Bereiche Stil und Register;  

Einübung durch verschiedene Textformen sowie 
unterschiedliche Formen der gesprochenen Spra-
che;  

Methodik des Übersetzens; Einübung durch eine 
Vielzahl schriftlicher Texte 

Teilprüfungen 

Klausur (Translation) 
und Seminarprüfung 

Gewichtung: 1:1 

 

9 
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Modultitel und 
-bestandteile 

Teilnahme-
voraus-
setzungen 

Studienleistungen als 
Voraussetzung zur  
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand/Lernziele Prüfung LP 

M
od

.N
r.

 5
0
6

1
0

2
4

0
0
 

Kürzel: V1a 

Nordamerikanische 
Literaturen und  
Kulturen 

(Modulsprachen: 
Deutsch, Englisch) 

(V, Ü) 

Dauer: 1 Sem. 

B1 

 

Hausarbeit, Referat,  

Sitzungsprotokoll,  Prä-
sentation,  

Zwischenklausur,  

Gruppenarbeit  

oder andere Studienlei-
stungen nach Vereinba-
rung 

Literatur,- kultur-, und mediengeschichtlicher 
Überblick, konkrete theoriegeleitete Kenntnisse 
von repräsentativen Texten;   

textanalytische Verfahren an Hand von ausge-
wählten Texten, Entwicklung analytischer Lektüre-
fähigkeit 

Seminarprüfung  

oder 

Klausur 

 

6 

M
od

.N
r.

 5
0
6

1
0

2
5

0
0
 

Kürzel: V1b 

Britische und 
 postkoloniale Literatu-
ren und Kulturen 

(Modulsprachen: 
Deutsch, Englisch) 

(V, Ü) 

Dauer: 1 Sem 

B1 

 

Hausarbeit, Referat,  

Sitzungsprotokoll,  Prä-
sentation,  

Zwischenklausur,  

Gruppenarbeit  

oder andere Studienlei-
stungen nach Vereinba-
rung 

Literatur,- kultur-, und mediengeschichtlicher 
Überblick, konkrete theoriegeleitete Kenntnisse 
von repräsentativen Texten;   

textanalytische Verfahren an Hand von ausge-
wählten Texten, Entwicklung analytischer Lektüre-
fähigkeit 

Seminarprüfung  

oder 

Klausur 

 

6 
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Modultitel und 
-bestandteile 

Teilnahme-
voraus-
setzungen 

Studienleistungen als 
Voraussetzung zur  
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand/Lernziele Prüfung LP 

M
od

.N
r.

 5
0
6

1
0

2
6

0
0
 

Kürzel: V2a 

Englische Makrolingui-
stik (synchron) 

(V, Ü) 

Dauer: 1 Sem. 

B2 

 

Hausarbeit, Referat,  

Sitzungsprotokoll, Prä-
sentation, 

Zwischenklausur,  

Gruppenarbeit  

oder andere Studienlei-
stungen nach Vereinba-
rung 

Vertiefte, exemplarische Kenntnisse der Makro-
linguistik;   

eigenständige Bearbeitung von Fragestellungen 
aus den beiden Teilbereichen 

Seminarprüfung  

oder 

Klausur 

 

6 

M
od

.N
r.

 5
0
6

1
0

2
7

0
0
 

Kürzel: V2b 

Englische Mikrolingui-
stik (synchron) 

 (V, Ü) 

Dauer: 1 Sem. 

B2 

 

Hausarbeit, Referat,  

Sitzungsprotokoll,  Prä-
sentation, 

Zwischenklausur,  

Gruppenarbeit  

oder andere Studienlei-
stungen nach Vereinba-
rung 

Vertiefte, exemplarische Kenntnisse der Mikrolin-
guistik; 

eigenständige Bearbeitung von Fragestellungen 
aus den beiden Teilbereichen 

Seminarprüfung  

oder 

Klausur 

 

6 
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Modultitel und 
-bestandteile 

Teilnahme-
voraus-
setzungen 

Studienleistungen als 
Voraussetzung zur  
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand/Lernziele Prüfung LP 

M
od

.N
r.

 5
0
6

1
0

0
9

0
0
 

Kürzel: V3 

Englische diachrone 
Sprachwissenschaft 

(Modulsprachen: 
Deutsch und Englisch) 

(Ü, S) 

2 Sem. 

B2 

 

Hausarbeit, Referat, 

Sitzungsprotokoll,  Prä-
sentation,  

Zwischenklausur, 

Gruppenarbeit  

oder andere Studienlei-
stungen nach Vereinba-
rung 

Vertiefte, exemplarische Kenntnisse im Teilbe-
reich Historische Sprachwissenschaft;  

eigenständige Bearbeitung von Fragestellungen 
aus dem Teilbereich 

 

Klausur 

 

9 
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3. Studienjahr – Pflichtmodule 

Modultitel und 
-bestandteile 

Teilnahme-
voraus- 
setzungen 

Studienleistungen als 
Voraussetzung zur 
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand/Lernziele Prüfung LP 

M
od

.N
r.

 5
0
6

1
0

1
2

0
0
 

Kürzel: S3 

Sprachpraxis 

(Modulsprache: Eng-
lisch) 

(Ü, Ü im 5. Semester) 

Dauer: 1 Sem. 

S2 

 

Hausarbeit, Referat, 

Sitzungsprotokoll, Prä-
sentation,  

Zwischenklausur,  

Gruppenarbeit  

oder andere Studienlei-
stungen nach Vereinba-
rung 

Förderung des Ausdruckstils im Schriftlichen wie 
im Mündlichen;  

Vertiefung der methodologischen Kenntnisse im 
Bereich der Übersetzung; Einübung anhand einer 
größeren Vielfalt der schriftlichen und mündli-
chen Textsorten 

  

Teilprüfungen: 

2 Klausuren 

Gewichtung: 1:1 

9 



Anlage zur Bachelorprüfungsordnung der Philosophischen Fakultät Modulplan B.A. English Studies 
 

 116

3. Studienjahr – Wahlpflichtmodule  

(Es sind 3 aus 5 Modulen zu wählen.)  

Modultitel und 
-bestandteile 

Teilnahme-
voraus- 
setzungen 

Studienleistungen als 
Voraussetzung zur 
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand/Lernziele Prüfung LP 

M
od

.N
r.

 5
0
6

1
0

1
3

0
0

  

Kürzel: V4 

Englische Literaturen 
und Kulturen 

(Modulsprachen: 
Deutsch und Englisch) 

(S, Ü {5. Sem.}, Kollo-
quium {6.Sem.}, wenn 
Bachelorarbeit an-
schließt)  

Dauer: 2 Sem. 

V1 

 

Hausarbeit, Referat,  

Sitzungsprotokoll,  Prä-
sentation,  

Zwischenklausur,  

Gruppenarbeit  

oder andere Studienlei-
stungen nach Vereinba-
rung 

Exemplarische Spezialkenntnisse in englischer 
und postkolonialer Literatur;  

Fähigkeit zur forschungsbasierten Erschließung 
von Spezialkenntnissen der englischen und post-
kolonialen Literatur: 1 Gattung, 1 Epoche, 1 Autor 

Klausur  

oder 

Seminarprüfung 

9 

M
od

.N
r.

 5
0
6

1
0

1
4

0
0
 

Kürzel: V5 

Nordamerikastudien 

(Modulsprache: Eng-
lisch) 

(S, Ü {5. Sem.}, Kollo-
quium {6.Sem.}, wenn 
Bachelorarbeit an-
schließt)  

Dauer: 2 Sem. 

V1 

 

Hausarbeit, Referat, 

Sitzungsprotokoll, Prä-
sentation,  

Zwischenklausur,  

Gruppenarbeit  

oder andere  Studienlei-
stungen nach Vereinba-
rung 

Erarbeitung von Kenntnissen der amerikanischen 
Literatur- und Kulturgeschichte im weiteren Sinne 
sowie der Theorien, Ansätze und Methoden trans-
disziplinärer Nordamerikastudien;  

Erlernen der Fähigkeit, transdisziplinäre Fragestel-
lungen methodisch und inhaltlich zu erarbeiten 

Klausur  

oder 

Seminarprüfung 

9 
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Modultitel und 
-bestandteile 

Teilnahme-
voraus- 
setzungen 

Studienleistungen als 
Voraussetzung zur 
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand/Lernziele Prüfung LP 

M
od

.N
r.

 5
0
6

1
0

1
5

0
0
 

Kürzel: V6 

Korpuslinguistik 

(Modulsprachen: 
Deutsch und Englisch) 

(S, Ü {5. Sem.}, Kollo-
quium {6.Sem.}, wenn 
Bachelorarbeit an-
schließt) 

Dauer: 2 Sem. 

V2 

 

Hausarbeit, Referat, 

Sitzungsprotokoll,  Prä-
sentation, 

Zwischenklausur,  

Gruppenarbeit  

oder andere Studienlei-
stungen nach Vereinba-
rung 

Grundlagen der Korpuslinguistik;  

Eigenständige Bearbeitung von Fragestellungen 
aus dem Bereich der Korpuslinguistik 

Seminarprüfung 

 

9 

M
od

.N
r.

 5
0
6

1
0

1
6

0
0
 

Kürzel: V7 

Angewandte Linguistik 

(Modulsprachen: Eng-
lisch und Deutsch) 

(S, Ü {5. Sem.}, Kollo-
quium {6.Sem.}, wenn 
Bachelorarbeit an-
schließt) 

Dauer: 2 Sem. 

V2 

 

Hausarbeit, Referat,  

Sitzungsprotokoll,  Prä-
sentation, 

Zwischenklausur, 

Gruppenarbeit  

oder andere Studienlei-
stungen nach Vereinba-
rung 

Fundierte Kenntnisse ausgewählter Bereiche der 
Angewandten Linguistik;  

Erwerb von Methodenkompetenz und Anwendung 
in empirischer Arbeit in ausgewählten Bereichen 
der Angewandten Linguistik 

Seminarprüfung 

 

9 
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Modultitel und 
-bestandteile 

Teilnahme-
voraus- 
setzungen 

Studienleistungen als 
Voraussetzung zur 
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand/Lernziele Prüfung LP 

M
od

.N
r.

 5
0
6

1
0

1
7

0
0
 

Kürzel: V8 

Englische Sprachge-
schichte und mittelal-
terliche Literatur 

(Modulsprachen: 
Deutsch und Englisch) 

(S, Ü {5. Sem.}, Kollo-
qium {6.Sem.}, wenn 
Bachelorarbeit an-
schließt) 

Dauer: 2 Sem. 

V3 

 

Hausarbeit, Referat,  

Sitzungsprotokoll,  Prä-
sentation, 

Zwischenklausur,  

Gruppenarbeit  

oder andere Studienlei-
stungen nach Vereinba-
rung 

Grundlagen in ausgewählten Bereichen der engli-
schen Sprachgeschichte und mittelalterlichen eng-
lischen Literatur;  

Selbständige linguistische Analyse und literarische 
Interpretation von Texten in einer älteren Sprach-
stufe des Englischen 

Klausur 

oder 

Seminarprüfung 

 

9 

 
B = Basismodul, V = Vertiefungsmodul, S = Sprachpraxismodul 

Weitere Prüfungsleistungen im Studiengang English Studies (Kernfach) 

Optionalmodule zu Schlüsselkompetenzen (Präsentation, Projektmanagement, Datenverarbeitung, weitere methodische, sprachliche und soziale 
Kompetenzen, etc.) im Umfang von 12 LP. Das Prüfungsamt gibt rechtzeitig bekannt, welche Module aus dem Angebot der Universität gewählt wer-
den können. 

Bachelorarbeit im Umfang von 12 LP 
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Studiengangspezifische Bestimmungen für den Studiengang 

B.A. Anglistik und Amerikanistik (Begleitfach) 

1. Zugangsvoraussetzungen (§ 3, Abs. 3) und Empfehlungen 

Die Zulassung zum Bachelorstudiengang ‚Anglistik und Amerikanistik’ setzt ein 
hohes Eingangsniveau in englischer Sprachkompetenz voraus. Der Nachweis gilt 
als erbracht, wenn den Studienbewerber/innen das angegebene Niveau in einem 
der beiden folgenden – international anerkannten – Sprachtests bescheinigt wor-
den ist: 

International English Language Testing System (IELTS) – Academic version Ge-
samtnote 6, mit Mindestnote 5,5 in jeder Leistungssparte (“band”) Test of Eng-
lish as a Foreign Language (TOEFL): Mindest-Score 120 (Computer Based Test). 

Die Testergebnisse sind den Bewerbungsunterlagen beizufügen. Die Absolvie-
rung des Tests darf nicht länger als zwei Jahre zurückliegen. Studienbewer-
ber/innen, die zum Zeitpunkt der Bewerbungsfrist die erforderlichen Unterlagen 
nicht vorlegen können, müssen das entsprechende Niveau spätestens zum Zeit-
punkt der Einschreibung nachweisen. Studienbewerber/innen, die Englisch als 
Muttersprache angeben, können auf Antrag von der Teilnahme an den genannten 
Sprachtests befreit werden; über den Antrag entscheidet der Prüfungsbeirat. 

Neben guten Englischkenntnissen sind Kenntnisse in einer weiteren fachdienli-
chen Fremdsprache, z.B. Latein, Französisch, Spanisch oder Italienisch, erfor-
derlich (mindestens je drei Lernjahre). 

2. Regelstudienzeit, Studienaufbau, Umfang des Lehrangebots (§ 4, Abs. 4) 

Das Begleitfach Anglistik und Amerikanistik besteht aus drei Modulen mit einem 
Umfang von je 12 LP. Es kann nicht in Zusammenhang mit dem Kernfach Eng-
lish Studies studiert werden. 

3. Studienleistungen als Voraussetzung zur Teilnahme an Prüfungen 

Voraussetzung für die Teilnahme an Modulprüfungen ist die regelmäßige Teil-
nahme an den Lehrveranstaltungen des Moduls. Die Teilnahme ist nicht regel-
mäßig, wenn ein Studierender eine Lehrveranstaltung von 2 SWS mehr als zwei 
Mal, bei einem Umfang von zwei Lehrveranstaltungen mit je 2 SWS mehr als vier 
Lehrveranstaltungen und in einer Blockveranstaltung mehr als 20% der Unter-
richtszeit versäumt. Wenn schwerwiegende Umstände für das Versäumnis gel-
tend gemacht werden, kann von dieser Regel abgewichen werden. Im Konfliktfall 
entscheidet der Prüfungsbeirat. Weitere Studienleistungen, die Voraussetzung 
für die Teilnahme an den Prüfungen sind, werden im Modulplan angeführt und 
den Studierenden spätestens zu Beginn der Veranstaltung bekannt gegeben. 
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4. Module des B.A. Anglistik und Amerikanistik (Begleitfach) (§ 4, Abs. 6) 

Siehe Modulplan. 



Anlage zur Bachelorprüfungsordnung der Philosophischen Fakultät Modulplan B.A. Anglistik und Amerikanistik (Begleitfach) 
 

 121

B.A. Anglistik und Amerikanistik (Begleitfach) 

(V = Vorlesung, Ü = Übung, S = Seminar, T = Tutorium, L = Lektorenvorlesung) 

1. Studienjahr – Pflichtmodul  

Modultitel und 
-bestandteile 

 

Teilnahme-
voraus-
setzungen 

Studienleistungen als 
Voraussetzung zur  
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand/Lernziel Prüfungsform LP 

M
od

.N
r.

  
5

0
6

1
0

1
9

0
0
 

Kürzel: B1 

Grundlagen der  eng-
lischen Sprachwissen-
schaft 

(Modulsprachen: 
Deutsch und Englisch) 

(V, V, V) 

Dauer: 2 Semester 

Keine 

 

Hausarbeit, Referat, 

Sitzungsprotokoll,  Prä-
sentation, 

Zwischenklausur, 

Gruppenarbeit  

oder andere Studienlei-
stungen nach Vereinba-
rung 

Kenntnisse der Grundbegriffe und wichtigsten Be-
schreibungsmodelle der englischen Sprachwissen-
schaft;  

Vertrautheit mit Fragestellungen und Beschrei-
bungsverfahren der Mikrolinguistik, Makrolinguistik 
und historischen Sprachwissenschaft 

Teilprüfungen 
(3 Klausuren) 

Gewichtung 1:1:1 

 

12 
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2. Studienjahr – Pflichtmodul  

Modultitel und 
-bestandteile 

 

Teilnahme-
voraus-
setzungen 

Studienleistungen als 
Voraussetzung zur  
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand/Lernziel Prüfungsform LP 

M
od

.N
r.

 5
0
6

1
0

2
0

0
0

  

Kürzel: V1 

Literatur- und Kultur-
wissenschaft 

(Modulsprachen: 
Deutsch und Englisch) 

(V, V, L, L) 

Dauer: 2 Sem. 

Keine Hausarbeit, Referat,  

Sitzungsprotokoll, Prä-
sentation,  

Zwischenklausur,  

Gruppenarbeit  

oder andere Studienlei-
stungen nach Vereinba-
rung 

Überblicksartige Kenntnisse in englischer, postko-
lonialer und amerikanischer Literatur- und Kultur-
geschichte durch die Epochen und Gattungen;  

überblicksartige Kenntnisse in Landeskunde, Ge-
schichte und Mediengeschichte  

Klausur 

 

12 
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3. Studienjahr – Pflichtmodul  

Modultitel und 
-bestandteile 

 

Teilnahme-
voraus-
setzungen 

Studienleistungen als 
Voraussetzung zur Prü-
fungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand/Lernziel Prüfungsform LP 

M
od

.N
r.

  
5

0
6

1
0

2
1

0
0
 

Kürzel: V2 

Englische Literatur- und 
Kulturwissenschaft, 
Nordamerika-studien, 
Sprachwissenschaft 

(Modulsprache: Deutsch 
und Englisch) 

(S, S im 5.Sem.) 

Dauer: 1 Sem. 

V1 

 

Hausarbeit, Referat, 

Sitzungsprotokoll,   Prä-
sentation,  

Zwischenklausur,  

Gruppenarbeit  

oder andere Studienlei-
stungen nach Vereinbarung 

Fundierte Kenntnisse in ausgewählten Bereichen 
der Literatur- und Kulturwissenschaft (bzw. der 
Sprachwissenschaft bzw. der Nordamerikastudi-
en);  

Fähigkeit zur forschungsbasierten Erschließung 
von Spezialkenntnissen der englischen und postko-
lonialen Literatur (bzw. der transdisziplinären 
Nordamerikastudien bzw. der Korpuslinguistik 
bzw. der empirischen Sprachforschung bzw. der 
linguistischen Analyse und Interpretation von Tex-
ten in einer älteren Sprachstufe) 

Teilprüfungen: 

Klausuren 

oder 

Seminarprüfungen 

Gewichtung: 1:1 

 

12 

B = Basismodul, V = Vertiefungsmodul 
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Studiengangspezifische Bestimmungen für den Studiengang 

B.A. Keltologie (Begleitfach) 

1. Zugangsvoraussetzungen und Empfehlungen (§ 3, Abs. 3) 

Latinum oder äquivalente Lateinkenntnisse müssen durch den erfolgreichen Ab-
schluss des im Optionalbereich angebotenen Lateinkurses an der Universität 
Bonn im Umfang von 12 LP oder eines dazu äquivalenten Lateinkurses späte-
stens bis zum Ende des zweiten Studienjahres nachgewiesen werden.  

Daneben sind gute Englisch- und Französischkenntnisse erforderlich. Für Studie-
rende mit nichtdeutscher Muttersprache sind sehr gute Deutschkenntnisse drin-
gend zu empfehlen. 

2. Regelstudienzeit, Studienaufbau, Umfang des Lehrangebots (§ 4, Abs. 4) 

Das Studium der Keltologie als Begleitfach umfasst die in der Anlage angeführ-
ten Module im Umfang von insgesamt 36 Leistungspunkten. 

3. Studienleistungen als Voraussetzung zur Teilnahme an Prüfungen 

Voraussetzung für die Teilnahme an Modulprüfungen ist die regelmäßige Teil-
nahme an den Lehrveranstaltungen des Moduls. Die Teilnahme ist nicht regel-
mäßig, wenn ein Studierender eine Lehrveranstaltung von 2 SWS mehr als zwei 
Mal, bei einem Umfang von zwei Lehrveranstaltungen mit je 2 SWS mehr als vier 
Lehrveranstaltungen und in einer Blockveranstaltung mehr als 20% der Unter-
richtszeit versäumt. Wenn schwerwiegende Umstände für das Versäumnis gel-
tend gemacht werden, kann von dieser Regel abgewichen werden. Im Konfliktfall 
entscheidet der Prüfungsbeirat. Weitere Studienleistungen, die Voraussetzung 
für die Teilnahme an den Prüfungen sind, werden im Modulplan angeführt und 
den Studierenden spätestens zu Beginn der Veranstaltung bekannt gegeben. 

4. Module des BA Keltologie (Begleitfach) (§ 4, Abs. 6) 

Siehe Modulplan. 
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Modulplan B.A. Keltologie (Begleitfach) Studiengang Nr. 279  

(V = Vorlesung, S = Seminar) 

1. Studienjahr – Pflichtmodul  

Modultitel und 
-bestandteile 

 

Teilnahme- 
voraus- 
setzungen 

Studienleistungen als  
Voraussetzung zur  
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand/Lernziel Prüfungsform LP 

M
od

.N
r.

 5
0

6
1
0

0
5

0
0

 

Kürzel: B1 

Grundlagen der  
Keltologie 

(Modulsprache: 
Deutsch) 

(V (1std.), V (1 std.), 
S, S, S) 

Dauer: 2 Sem. 

Keine 

 

 Vermittlung von Grundkenntnissen und 
Vertrautheit mit Grundlagen der kelti-
schen Kulturgeschichte;  

wichtigste philologische Methoden, Über-
sicht über wichtigste Fragestellungen, 
Kenntnis der wissenschaftlichen Hilfsmit-
tel 

Klausur 

 

12 
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2. Studienjahr – Pflichtmodul  

Modultitel und 
-bestandteile 

 

Teilnahme- 
voraus- 
setzungen 

Studienleistungen als 
Voraussetzung zur  
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand/Lernziel Prüfungsform LP 

M
od

.N
r.

 5
0

6
1
0

1
0

0
0

 

Kürzel: V1 

Moderne keltische 
Sprachen und  
Kulturen 

(Modulsprache: 
Deutsch) 

(V (1 std.), V (1 std.), 
S, S) 

Dauer: 2 Sem. 

B1 

Latinum oder äqui-
valenter Nachweis 

 Entwicklung und Stellung der irischen und kym-
rischen Sprache und ihrer Literatur im insularen 
und europäischen Kontext;  

Grundlagen der Grammatik der betreffenden 
Sprache, Grundwortschatz, einfache syntakti-
sche Strukturen, Lesefähigkeit einfacher Texte, 
Hörverständnis, aktives Sprechen;  

Kontrastive Verdeutlichung der grammatischen 
Eigenheiten der betreffenden Sprache, ihre Er-
klärung und Funktion. 

Klausur 

 

12 
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3. Studienjahr – Pflichtmodul  

Modultitel und 
 -bestandteile 

 

Teilnahme- 
voraus- 
setzungen 

Studienleistungen als 
Voraussetzung zur  
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand/Lernziel Prüfungsform LP 

M
od

.N
r.

  
5

0
6

1
0

1
8

0
0

 

Kürzel: V2 

Mittelalterliche kelti-
sche Sprachen und 
Kulturen 

(Modulsprache: 
Deutsch) 

(S, S, S, S) 

Dauer: 2 Sem. 

B1 

 

 Grundzüge der historischen Grammatik der 
irischen und kymrischen Sprache;  

grundlegende Kenntnisse der altirischen und 
mittelkymrischen Grammatik, Lektüre und In-
terpretation von einfachen prosaischen und 
poetischen Texten;  

angemessener Umgang mit mittelalterlichen 
Sprachzeugnissen, selbständiger Gebrauch wis-
senschaftlicher Hilfsmittel (Grammatiken, Wör-
terbücher, Editionen) 

Klausur 
 

12 

B = Basismodul, V = Vertiefungsmodul 
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Institut VII 
Griechische und Lateinische Philologie, 

Romanistik und Altamerikanistik 

Studiengänge:  

 

 Romanistik (Kernfach) 

 Romanistik (Begleitfach) 

 Lateinamerika und Altamerika-
studien (Kernfach) 

 Griechische und Lateinische Li-
teratur der Antike und ihr Fort-
leben (Begleitfach) 

 Deutsch-Französische Studien 
(DFS)  

 Deutsch-Italienische Studien 
(DIS) 

 Eignungsfeststellungsverfahren 
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Studiengangspezifische Bestimmungen für den Studiengang 

B.A. Romanistik (Kernfach) 

1. Zugangsvoraussetzungen (§ 3, Abs. ) und Empfehlungen 

Für das Studium der Romanistik sind in der als Erstsprache gewählten romani-
schen Sprache Kenntnisse erforderlich, die dem Niveau von fünf (Französisch) bzw. 
drei (Italienisch, Spanisch) schulischen Lernjahren entsprechen. 

2. Regelstudienzeit, Studienaufbau, Umfang des Lehrangebots (§ 4, Abs. 4) 

Die Regelstudienzeit beträgt einschließlich der Bachelorprüfung sechs Semester 
(drei Studienjahre). Das Fach Romanistik wird standardmäßig mit einer Erstspra-
che und einer Zweitsprache studiert. Als Erstsprachen werden Französisch, Italie-
nisch und Spanisch angeboten, als Zweitsprachen Französisch, Italienisch, Spa-
nisch und Portugiesisch. 

Insgesamt sind während des Studiums im Kernfach (Major) 132 Leistungspunkte 
zu erwerben. Das Studium umfasst die in der Anlage genannten Module im Umfang 
von 120 Leistungspunkten. Auf die Bachelorarbeit entfallen 12 Leistungspunkte. 
Weitere 48 Leistungspunkte sind durch Belegung eines Begleitfachs (Minor) mit 36 
LP und durch Optionalmodule im Umfang von insgesamt 12 LP zu erwerben. Das 
Kernfach Romanistik kann mit allen Begleitfächern der Universität Bonn im Um-
fang von 36 LP kombiniert werden. Wird das Kernfach Romanistik mit dem Begleit-
fach Romanistik kombiniert, so werden unterschiedliche Sprachen im Kern- und 
Begleitfach studiert. 

3. Studienleistungen als Voraussetzung für die Teilnahme an Prüfungen 

Studienleistungen, die Voraussetzung für die Teilnahme an Prüfungen sind, werden 
in den Modulbeschreibungen angeführt und werden von dem jeweiligen Dozenten 
zu Beginn der Veranstaltungen bekannt gegeben. 

Zu den Studienleistungen in Modulen mit der Prüfungsform der Seminarprüfung 
gehört u.a. die regelmäßige und aktive Teilnahme an den Lehrveranstaltungen. Die 
Teilnahme ist nicht regelmäßig, wenn ein Studierender in einer Lehrveranstaltung 
im Umfang von 2 SWS mehr als zwei Mal, bei einem Umfang von 4 SWS mehr als 
vier Mal und bei einer Blockveranstaltung mehr als 20% der Unterrichtszeit ver-
säumt. Wenn schwerwiegende Gründe für das Versäumnis geltend gemacht wer-
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den, kann von dieser Regel abgewichen werden. Im Konfliktfall entscheidet der Prü-
fungsbeirat.  

4. Wiederholung von Prüfungen (§ 13, Abs. 3) 

Wird ein Wahlpflichtmodul nicht bestanden, so kann ein anderes, bisher nicht ge-
wähltes Wahlpflichtmodul kompensierend gewählt werden. Diese Kompensation ist 
nur ein Mal möglich. 

5. Prüfer der Bachelorarbeit (§ 18, Abs. 2, § 19 Abs.2) 

Abweichend von § 18 Absatz 2 und § 19 Absatz 2 gilt: 

Einer der beiden Prüfer der Bachelorarbeit soll habilitiert und mindestens zu 50% 
hauptamtlich an der Universität Bonn beschäftigt sein. Wird das Thema der Arbeit 
von einem nicht habilitierten Prüfer gestellt, muss der habilitierte Zweitgutachter 
bereits bei Vergabe der Arbeit benannt werden und der Themenstellung zustim-
men. 

6. Module des B.A. Romanistik (Kernfach) (§ 4, Abs. 6) 

Siehe Modulplan. 
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Modulplan B.A. Romanistik Studiengang Nr. 287  

(V = Vorlesung, Ü = Übung, S = Seminar, PL = Plenum, PR = Praktikum, T = Tutorium) 

1. Studienjahr – Pflichtbereich Romanistik (20 LP) 

 Modultitel und 
-bestandteile 

Teilnahme-
voraus-
setzungen 

Studienleistung als 
Voraussetzung zur 
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand/Lernziel Prüfungsform LP 

M
od

.N
r.

:5
0
7

1
0

0
1

0
0
 

Grundlagenmodul Ro-
manische Literaturwis-
senschaft 

(V, Ü) 

Dauer: 1 Sem. 

Keine Keine Theorien und Methoden der romanischen Litera-
tur- und Kulturwissenschaften; 

Literaturwissenschaftliche Grundbegriffe; 

Wissenschaftspropädeutik und Techniken philo-
logischen Arbeitens 

Klausur 10 

M
od

.N
r.

:5
0
7

1
0

2
1

0
0

 

Grundlagenmodul Ro-
manische Sprachwis-
senschaft 

(V, Ü, Ü ) 

Dauer: 1 Sem. 

Keine Keine romanistisches Wissenschaftspropädeutikum 
Sprachwissenschaft (Theorien und Methoden, 
Diachronie, Synchronie) 

Klausur 10 



Anlage zur Prüfungsordnung der Philosophischen Fakultät  Modulplan B.A. Romanistik, Kernfach  

 

-132- 

Pflichtbereich Sprachpraxis Erstsprache (10 LP) 

 Modultitel und 
-bestandteile 

Teilnahme-
voraus-
setzungen 

Studienleistung als 
Voraussetzung zur 
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand/Lernziel Prüfungsform LP 

M
od

.N
r.

:5
0
7

1
0

0
2

0
0
 Sprachpraxis  

Französisch 1 (KF) 

(Ü, Ü) 

Dauer: 1 Sem. 

Keine Keine Vertiefter Überblick über Morphologie und  
Syntax; 

Systematische Einführung in die Textproduktion 

Klausur 10 

M
od

.N
r.

:5
0

7
1
0

0
5

0
0

 Sprachpraxis  
Italienisch 1 (KF) 

(Ü, Ü) 

Dauer: 1 Sem. 

Keine Keine Vertiefter Überblick über Morphologie und  
Syntax; 

Systematische Einführung in die Textproduktion 

Klausur 10 

M
od

.N
r.

:5
0
7

1
0

0
8

0
0
 Sprachpraxis  

Spanisch 1 (KF) 

(Ü, Ü) 

Dauer: 1 Sem. 

Keine Keine Vertiefter Überblick über Morphologie und  
Syntax; 

Systematische Einführung in die Textproduktion 

Klausur 10 

 



Anlage zur Prüfungsordnung der Philosophischen Fakultät Modulplan B.A. Romanistik, Kernfach 
 

 133

Pflichtbereich Sprachpraxis Zweitsprache (10 LP) 

 
Modultitel und 
-bestandteile 

Teilnahme-
voraus-
setzungen 

Studienleistung als 
Voraussetzung zur 
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand/Lernziel Prüfungsform LP 

M
od

.N
r.

:5
0

7
1
0

0
3

0
0

 

Sprachpraktisches  
Propädeutikum  
Französisch 1 

(Ü) 

Dauer: 1 Sem 

 Keine Keine Morphologie und Syntax I 

Basiswortschatz 

Aussprache und Intonation 

Klausur 5 

M
od

.N
r.

:5
0
7

1
0

0
4

0
0

 

Sprachpraktisches 
Propädeutikum 
Französisch 2 

(Ü)  

Dauer: 1 Sem. 

Keine Keine Morphologie und Syntax II 

Aufbauwortschatz 

Grundlagen der Textproduktion 

Klausur 5 

M
od

.N
r.

:5
0
7

1
0

0
6

0
0

 

Sprachpraktisches 
Propädeutikum  
Italienisch 1 

(Ü) 

Dauer: 1 Sem. 

Keine Keine Morphologie und Syntax I 

Basiswortschatz 

Aussprache und Intonation 

Klausur 5 

M
od

.N
r.

:5
0

7
1
0

0
7

0
0

 

Sprachpraktisches 
Propädeutikum 
Italienisch 2 

(Ü) 

Dauer: 1 Sem. 

Keine Keine Morphologie und Syntax II 

Aufbauwortschatz 

Grundlagen der Textproduktion 

Klausur 5 
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Modultitel und 
-bestandteile 

Teilnahme-
voraus-
setzungen 

Studienleistung als 
Voraussetzung zur 
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand/Lernziel Prüfungsform LP 

M
od

.N
r.

:5
0
7

1
0

0
8

0
0

 

Sprachpraktisches 
Propädeutikum  
Spanisch 1 

(Ü) 

Dauer: 1 Sem. 

 Keine Keine Morphologie und Syntax I 

Basiswortschatz 

Aussprache und Intonation 

Klausur 5 

M
od

.N
r.

:5
0
7

1
0

1
0

0
0

 

Sprachpraktisches 
Propädeutikum  
Spanisch 2 

(Ü) 

Dauer: 1 Sem. 

Keine Keine Morphologie und Syntax II 

Aufbauwortschatz 

Grundlagen der Textproduktion 

Klausur 5 

M
od

.N
r.

:5
0

7
1
0

1
1

0
0

 

Sprachpraktisches 
Propädeutikum  
Portugiesisch 1 

(Ü) 

Dauer: 1 Sem. 

Keine Keine Morphologie und Syntax I 

Basiswortschatz 

Aussprache und Intonation 

Klausur 5 

M
od

.N
r.

:5
0
7

1
0

1
2

0
0

 

Sprachpraktisches 
Propädeutikum  
Portugiesisch 2 

(Ü) 

Dauer: 1 Sem. 

Keine Keine Morphologie und Syntax II 

Aufbauwortschatz 

Grundlagen der Textproduktion 

Klausur 5 
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2. und 3. Studienjahr - Pflichtbereich Sprachpraxis Erstsprache (20 LP) 

 Modultitel und 
-bestandteile 

Teilnahme-
voraus-
setzungen 

Studienleistung als 
Voraussetzung zur 
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand/Lernziel Prüfungsform LP 

M
od

.N
r.

:5
0
7

1
0

2
2

0
0
 Sprachpraxis  

Französisch 2 

(Ü, Ü, Ü) 

Dauer: 1 Sem. 

Sprachpraxis 
Französisch 1 
(KF) 

Keine Einführung in das Übersetzen; 

Vertiefung der Kenntnisse in der Textproduktion 

Klausur 10 

M
od

.N
r.

:5
0

7
1
0

2
2

0
0

 Sprachpraxis  
Italienisch 2 

(Ü, Ü, Ü) 

Dauer: 1 Sem. 

Sprachpraxis 
Italienisch 1 (KF) 

Keine Einführung in das Übersetzen; 

Vertiefung der Kenntnisse in der Textproduktion 

Klausur 10 
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 Modultitel und 
-bestandteile 

Teilnahme-
voraus-
setzungen 

Studienleistung als 
Voraussetzung zur 
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand/Lernziel Prüfungsform LP 

M
od

.N
r.

:5
0

7
1
0

2
2

0
0

 Sprachpraxis  
Spanisch 2 

(Ü, Ü, Ü) 

Dauer: 1 Sem. 

Sprachpraxis 
Spanisch 1 (KF) 

Keine Einführung in das Übersetzen; 

Vertiefung der Kenntnisse in der Textproduktion 

Klausur 10 

M
od

.N
r.

:5
0
7

1
0

2
6

0
0
 Sprachpraxis  

Französisch 3 

(Ü, Ü, Ü) 

Dauer: 1 Sem. 

Sprachpraxis 
Französisch 2 

Keine Erweiterung der übersetzungspraktischen Kom-
petenz; 

Vertiefung der Kenntnisse in Lexik und Stilistik 

Klausur 10 

M
od

.N
r.

:5
0

7
1
0

2
7

0
0

 Sprachpraxis  
Italienisch 3 

(Ü, Ü, Ü) 

Dauer: 1 Sem. 

Sprachpraxis 
Italienisch 2 

Keine Erweiterung der übersetzungspraktischen Kom-
petenz; 

Vertiefung der Kenntnisse in Lexik und Stilistik 

Klausur 10 
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 Modultitel und 
-bestandteile 

Teilnahme-
voraus-
setzungen 

Studienleistung als 
Voraussetzung zur 
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand/Lernziel Prüfungsform LP 

M
od

.N
r.

:5
0

7
1
0

2
8

0
0

 Sprachpraxis  
Spanisch 3 

(Ü, Ü, Ü) 

Dauer: 1 Sem. 

Sprachpraxis 
Spanisch 2 

Keine Erweiterung der übersetzungspraktischen Kom-
petenz; 

Vertiefung der Kenntnisse in Lexik und Stilistik 

Klausur 10 

 

 

Pflichtbereich Kulturstudien Erstsprache (10 LP) 

 Modultitel und 
-bestandteile 

Teilnahme-
voraus-
setzungen 

Studienleistung als 
Voraussetzung zur 
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand/Lernziel Prüfungsform LP 

M
od

.N
r.

:5
0
7

1
0

2
9

0
0
 Kulturstudien  

Französisch (KF) 

(V/P, Ü, Ü) 

Dauer: 1 Sem. 

Keine Keine Interdisziplinäre Frankreichstudien; 

Geschichte der deutsch-französischen Bezie-
hungen; Kulturtransfer, Imagologie und interkul-
turelle Kommunikation 

Klausur 10 
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 Modultitel und 
-bestandteile 

Teilnahme-
voraus-
setzungen 

Studienleistung als 
Voraussetzung zur 
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand/Lernziel Prüfungsform LP 

M
od

.N
r.

:5
0

7
1
0

3
0

0
0

 Kulturstudien  
Italienisch (KF) 

(V/P, Ü, Ü) 

Dauer: 1 Sem. 

Keine Keine Interdisziplinäre Italienstudien; 

Geschichte der deutsch-italienischen Beziehun-
gen; Kulturtransfer, Imagologie und interkultu-
relle Kommunikation 

Klausur 10 

M
od

.N
r.

:5
0

7
1
0

3
1

0
0

 Kulturstudien  
Spanisch (KF) 

(V/P, Ü, Ü) 

Dauer: 1 Sem. 

Keine Keine Interdisziplinäre Spanien- und Lateinamerika-
studien; Spanien und/oder Lateinamerika in 
Geschichte und Gegenwart; Kulturtransfer, Ima-
gologie und interkulturelle Kommunikation 

Klausur 10 

M
od

.N
r.

:5
0
7

1
0

3
2

0
0
 Kulturstudien  

Lateinamerika (KF) 

(V/P, Ü, Ü) 

Dauer: 1 Sem. 

Keine Keine Interdisziplinäre Lateinamerikastudien; 

Lateinamerika in Geschichte und Gegenwart; 
Kulturtransfer, Imagologie und interkulturelle 
Kommunikation 

Klausur 10 

Wahlpflichtbereich Erstsprache (30 LP) 

Aus dem Angebot der Vertiefungsmodule sind drei Module zur Erstsprache zu wählen.  
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Modultitel und 
-bestandteile 

Teilnahme-
voraus-
setzungen 

Studienleistung als 
Voraussetzung zur 
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand/Lernziel Prüfungsform LP 

M
od

.N
r.

:5
0
7

1
0

3
3

0
0
 

Vertiefungsmodul 
Französische Litera-
turwissenschaft A 

(Ü, PS) 

Dauer: 1 Sem. 

Grundlagenmodul 
Romanische Lite-
raturwissen-
schaft;   

ggf. Sprachprak-
tisches Propä-
deutikum Fran-
zösisch 2 

Regelmäßige Teilnahme 
an den Lehrveranstal-
tungen;  

unbenoteter mündlicher 
Test zum Stoff von 
Übung und Lektürepro-
gramm;  

unbenotetes Referat im 
Proseminar 

Franz. Literaturgeschichte vom Mittelalter bis 
zum 18. Jahrhundert; 

Gattungen, Autoren, Werke; 

Forschungsansätze 

Seminarprüfung 10 

M
od

.N
r.

:5
0
7

1
0

3
4

0
0
 

Vertiefungsmodul 
Französische Litera-
turwissenschaft B 

(Ü, PS) 

Dauer: 1 Sem. 

Grundlagenmodul 
Romanische Lite-
raturwissen-
schaft;   

ggf. Sprachprak-
tisches Propä-
deutikum Fran-
zösisch 2 

Regelmäßige Teilnahme 
an den Lehrveranstal-
tungen;  

unbenoteter mündlicher 
Test zum Stoff von 
Übung und Lektürepro-
gramm;  

unbenotetes Referat im 
Proseminar 

Franz. Literaturgeschichte vom 19. Jahrhundert 
bis zur Gegenwart; 

Gattungen, Autoren, Werke; 

Forschungsansätze 

Seminarprüfung  10 
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Modultitel und 
-bestandteile 

Teilnahme-
voraus-
setzungen 

Studienleistung als 
Voraussetzung zur 
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand/Lernziel Prüfungsform LP 

M
od

.N
r.

:5
0
7

1
0

4
0

0
0
 

Vertiefungsmodul 
Französische Sprach-
wissenschaft A 

(Ü, PS) 

Dauer: 1 Sem. 

Grundlagenmodul 
Romanische 
Sprachwissen-
schaft;   

ggf. Sprachprak-
tisches Propä-
deutikum Fran-
zösisch 2 

Regelmäßige Teilnahme 
an den Lehrveranstal-
tungen;  

unbenoteter mündlicher 
Test zum Stoff von 
Übung und Lektürepro-
gramm;  

unbenotetes Referat im 
Proseminar 

Kenntnis der Varietätenlinguistik und der Gram-
matik/Lexikologie des Französischen 

Seminarprüfung 10 

M
od

.N
r.

:5
0
7

1
0

3
2

0
0
 

Vertiefungsmodul 
Französische Sprach-
wissenschaft B 

(Ü, PS) 

Dauer: 1 Sem. 

Grundlagenmodul 
Romanische 
Sprachwissen-
schaft;   

ggf. Sprachprak-
tisches Propä-
deutikum Fran-
zösisch 2 

Regelmäßige Teilnahme 
an den Lehrveranstal-
tungen;  

unbenoteter mündlicher 
Test zum Stoff von 
Übung und Lektürepro-
gramm;  

unbenotetes Referat im 
Proseminar 

Kenntnis der Textwissenschaft und der Textlin-
guistik/Textgrammatik des Französischen 

Seminarprüfung 10 
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Modultitel und 
-bestandteile 

Teilnahme-
voraus-
setzungen 

Studienleistung als 
Voraussetzung zur 
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand/Lernziel Prüfungsform LP 

M
od

.N
r.

:5
0
7

1
0

4
1

0
0
 

Vertiefungsmodul Ita-
lienische Literaturwis-
senschaft A 

(Ü, PS) 

Dauer: 1 Sem. 

Grundlagenmodul 
Romanische Lite-
raturwissen-
schaft;   

ggf. Sprachprak-
tisches Propä-
deutikum Italie-
nisch 2 

Regelmäßige Teilnahme 
an den Lehrveranstal-
tungen;  

unbenoteter mündlicher 
Test zum Stoff von 
Übung und Lektürepro-
gramm;  

unbenotetes Referat im 
Proseminar 

Ital. Literaturgeschichte vom  
13. bis zum 18. Jahrhundert; 

Gattungen, Autoren, Werke; 

Forschungsansätze 

Seminarprüfung 10 

M
od

.N
r.

:5
0
7

1
0

3
4

0
0
 

Vertiefungsmodul Ita-
lienische Literaturwis-
senschaft B 

(Ü, PS) 

Dauer: 1 Sem. 

Grundlagenmodul 
Romanische Lite-
raturwissen-
schaft;   

ggf. Sprachprak-
tisches Propä-
deutikum Italie-
nisch 2 

Regelmäßige Teilnahme 
an den Lehrveranstal-
tungen; 

unbenoteter mündlicher 
Test zum Stoff von 
Übung und Lektürepro-
gramm;  

unbenotetes Referat im 
Proseminar 

Ital. Literaturgeschichte  
vom 19. Jahrhundert bis zur Gegenwart; 

Gattungen, Autoren, Werke; 

Forschungsansätze 

Seminarprüfung 10 
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Modultitel und 
-bestandteile 

Teilnahme-
voraus-
setzungen 

Studienleistung als 
Voraussetzung zur 
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand/Lernziel Prüfungsform LP 

M
od

.N
r.

:5
0
7

1
0

4
2

0
0
 

Vertiefungsmodul Ita-
lienische Sprachwis-
senschaft A 

(Ü, PS) 

Dauer: 1 Sem. 

Grundlagenmodul 
Romanische 
Sprachwissen-
schaft;   

ggf. Sprachprak-
tisches Propä-
deutikum Italie-
nisch 2 

Regelmäßige Teilnahme 
an den Lehrveranstal-
tungen;  

unbenoteter mündlicher 
Test zum Stoff von 
Übung und Lektürepro-
gramm;  

unbenotetes Referat im 
Proseminar 

Kenntnis der Varietätenlinguistik und der Gram-
matik/Lexikologie des Italienischen 

Seminarprüfung 10 

M
od

.N
r.

:5
0
7

1
0

4
3

0
0
 

Vertiefungsmodul Ita-
lienische Sprachwis-
senschaft B 

(Ü, PS) 

Dauer: 1 Sem. 

Grundlagenmodul 
Romanische 
Sprachwissen-
schaft;   

ggf. Sprachprak-
tisches Propä-
deutikum Italie-
nisch 2 

Regelmäßige Teilnahme 
an den Lehrveranstal-
tungen;  

unbenoteter mündlicher 
Test zum Stoff von 
Übung und Lektürepro-
gramm;  

unbenotetes Referat im 
Proseminar 

Kenntnis der Textwissenschaft und der Textlin-
guistik/Textgrammatik des Italienischen 

Seminarprüfung 10 
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Modultitel und 
-bestandteile 

Teilnahme-
voraus-
setzungen 

Studienleistung als 
Voraussetzung zur 
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand/Lernziel Prüfungsform LP 

M
od

.N
r.

:5
0
7

1
0

3
7

0
0
 

Vertiefungsmodul Spa-
nische Literaturwis-
senschaft A 

(Ü, PS) 

Dauer: 1 Sem. 

Grundlagenmodul 
Romanische Lite-
raturwissen-
schaft;   

ggf. Sprachprak-
tisches Propä-
deutikum Spa-
nisch 2 

Regelmäßige Teilnahme 
an den Lehrveranstal-
tungen;  

unbenoteter mündlicher 
Test zum Stoff von 
Übung und Lektürepro-
gramm;  

unbenotetes Referat im 
Proseminar 

Span. Literaturgeschichte vom Mittelalter  bis 
zur Gegenwart; 

Gattungen, Autoren, Werke; 

Forschungsansätze 

Seminarprüfung 10 

M
od

.N
r.

:5
0
7

1
0

3
8

0
0
 

Vertiefungsmodul Spa-
nische Literaturwis-
senschaft B 

(Ü, PS) 

Dauer: 1 Sem. 

Grundlagenmodul 
Romanische Lite-
raturwissen-
schaft;   

ggf. Sprachprak-
tisches Propä-
deutikum Spa-
nisch 2 

Regelmäßige Teilnahme 
an den Lehrveranstal-
tungen; 

unbenoteter mündlicher 
Test zum Stoff von 
Übung und Lektürepro-
gramm; 

unbenotetes Referat im 
Proseminar 

Literatur und Literaturgeschichte Lateinameri-
kas; 

Gattungen, Autoren, Werke; 

Forschungsansätze 

Seminarprüfung 10 
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Modultitel und 
-bestandteile 

Teilnahme-
voraus-
setzungen 

Studienleistung als 
Voraussetzung zur 
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand/Lernziel Prüfungsform LP 

M
od

.N
r.

:5
0
7

1
0

3
7

0
0
 

Vertiefungsmodul Spa-
nische Sprachwissen-
schaft A 

(Ü, PS) 

Dauer: 1 Sem. 

Grundlagenmodul 
Romanische 
Sprachwissen-
schaft;   

ggf. Sprachprak-
tisches Propä-
deutikum Spa-
nisch 2 

Regelmäßige Teilnahme 
an den Lehrveranstal-
tungen;  

unbenoteter mündlicher 
Test zum Stoff von 
Übung und Lektürepro-
gramm;  

unbenotetes Referat im 
Proseminar 

Kenntnis der Varietätenlinguistik und der Gram-
matik/Lexikologie des Spanischen 

Seminarprüfung 10 

M
od

.N
r.

:5
0
7

1
0

4
1

0
0
 

Vertiefungsmodul Spa-
nische Sprachwissen-
schaft B 

(Ü, PS) 

Dauer: 1 Sem. 

Grundlagenmodul 
Romanische 
Sprachwissen-
schaft;   

ggf. Sprachprak-
tisches Propä-
deutikum Spa-
nisch 2 

Regelmäßige Teilnahme 
an den Lehrveranstal-
tungen;  

unbenoteter mündlicher 
Test zum Stoff von 
Übung und Lektürepro-
gramm;  

unbenotetes Referat im 
Proseminar 

Kenntnis der Textwissenschaft und der Textlin-
guistik/Textgrammatik des Spanischen 

Seminarprüfung 10 
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Wahlpflichtbereich Romanistik (20 LP) 

Aus dem Modulangebot der Romanistik sind weitere 20 LP zu erwerben. Bei einem der gewählten Module (10 LP) muss es sich um ein Modul zur Zweit-
sprache handeln; 10 LP sind frei wählbar aus dem Modulangebot zur Erstsprache, zur Zweitsprache oder auch zu einer dritten romanischen Sprache (vgl. 
– mit Ausnahme der weiterführenden Module zum Portugiesischen – die oben angeführten Angaben zum Modulangebot der als Erst- und Zweitsprache 
wählbaren Sprachen). 

Modultitel und 
-bestandteile 

Teilnahme-
voraus-
setzungen 

Studienleistung als 
Voraussetzung zur 
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand/Lernziel Prüfungsform LP 

M
od

.N
r.

:5
0

7
1
0

2
5

0
0

 Sprachpraxis  
Portugiesisch 1  

(Ü, Ü) 

Dauer: 1 Sem. 

Sprachprakti-
sches Propädeu-
tikum Portugie-
sisch 2 

Keine Vertiefter Überblick über Morphologie und  
Syntax; 

Systematische Einführung in die Textproduktion 

Klausur 10 

M
od

.N
r.

 5
0
7

1
0

4
6

0
0
 Vertiefungsmodul Por-

tugiesische Literatur-  
und Kulturwissen-
schaft 

(Ü, Ü) 

Dauer: 1 Sem. 

Grundlagenmodu-
le Romanische 
Literaturwissen-
schaft; 

Sprachprakti-
sches Propädeu-
tikum Portugie-
sisch 2 

ggf. unbenotetes Referat  

oder  

unbenoteter mündlicher 
Test  

Teilgebiete der Literatur- und  
Kulturwissenschaft 

Klausur 10 
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B.A. – Abschlussarbeit (12 LP) 

 
Modultitel und 
-bestandteile 

Teilnahme-
voraus-
setzungen 

Studienleistung als 
Voraussetzung zur 
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand/Lernziel Prüfungen LP 

BA-Abschlussarbeit 
(Literatur- und Kultur-
wissenschaft oder 
Sprachwissenschaft) 

   

 

Bachelorarbeit 12 
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Studiengangspezifische Bestimmungen für den Studiengang 

B.A. Romanistik (Begleitfach) 

1.Zugangsvoraussetzungen (§ 3 Abs. ) und Empfehlungen 

Keine spezifischen Bestimmungen 

2. Regelstudienzeit, Studienaufbau, Umfang des Lehrangebots  
(§ 4, Abs. 4) 

Das Studium der Romanistik als Begleitfach (Minor) ist schwerpunktmäßig auf eine 
der vier romanischen Sprachen (Französisch, Italienisch, Spanisch oder Portugie-
sisch) ausgerichtet. Für jeden der Schwerpunkte werden Pflicht- und Wahlpflicht-
module angeboten, die jeweils in einem Umfang von insgesamt 36 Leistungspunk-
ten zu studieren sind. Wird das Kernfach Romanistik gewählt, so werden unter-
schiedliche Sprachen im Kern- und Begleitfach studiert. 

3. Studienleistungen als Voraussetzung für die Teilnahme an Prüfungen 

Studienleistungen, die Voraussetzung für die Teilnahme an Prüfungen sind, werden 
in den Modulbeschreibungen angeführt und werden von dem jeweiligen Dozenten 
zu Beginn der Veranstaltungen bekannt gegeben. 

4. Wiederholung von Prüfungen (§ 13, Abs. 3) 

Wird ein Wahlpflichtmodul nicht bestanden, so kann ein anderes, bisher nicht ge-
wähltes Wahlpflichtmodul kompensierend gewählt werden. Diese Kompensation ist 
nur ein Mal möglich. 

5. Module des B.A. Romanistik (Begleitfach) (§ 4, Abs. 6) 

Siehe Modulplan. 
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B.A. Romanistik (Begleitfach) 
(V=Vorlesung, Ü= Übung, S= Seminar, PL = Plenum, PR = Praktikum, T= Tutorium) 

1. Studienjahr 

Pflichtbereich Schwerpunkt Französisch (12 LP) 

Modultitel und  
-bestandteile 

Teilnahme-
voraus-
setzungen 

Studienleistung als 
Voraussetzung zur  
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand/Lernziel Prüfungsform LP 

M
od

.N
r.

:5
0

7
1
0

0
3

0
0

 Sprachpraktisches 
Propädeutikum Fran-
zösisch 1 (T) 

(Ü) 

Dauer: 1 Sem. 

 Keine Keine Morphologie und Syntax I 

Basiswortschatz 

Aussprache und Intonation 

Klausur 6 

M
od

.N
r.

:5
0

7
1
0

0
4

0
0

 Sprachpraktisches 
Propädeutikum Fran-
zösisch 2 (T) 

(Ü) 

Dauer: 1 Sem. 

Keine Keine Morphologie und Syntax II 

Aufbauwortschatz 

Grundlagen der Textproduktion 

Klausur 6 
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Pflichtbereich Schwerpunkt Italienisch (12 LP) 

Modultitel und  
-bestandteile 

Teilnahme-
voraus-
setzungen 

Studienleistung als 
Voraussetzung zur 
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand/Lernziel Prüfungsform LP 

M
od

.N
r.

:5
0

7
1
0

0
6

0
0

 

Sprachpraktisches 
Propädeutikum   Ita-
lienisch 1 (T) 

(Ü) 

Dauer: 1 Sem. 

 Keine Keine Morphologie und Syntax I 

Basiswortschatz 

Aussprache und Intonation 

Klausur 6 

M
od

.N
r.

:5
0
7

1
0

0
7

0
0
 

Sprachpraktisches 
Propädeutikum   Ita-
lienisch 2 (T) 

(Ü) 

Dauer: 1 Sem. 

Keine Keine Morphologie und Syntax II 

Aufbauwortschatz 

Grundlagen der Textproduktion 

Klausur 6 
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Pflichtbereich Schwerpunkt Spanisch (12 LP) 

Modultitel und  
-bestandteile 

Teilnahme-
voraus-
setzungen 

Studienleistung als 
Voraussetzung zur 
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand/Lernziel Prüfungsform LP 

M
od

.N
r.

:5
0
7

1
0

0
9

0
0
 Sprachpraktisches 

Propädeutikum   Spa-
nisch 1 (T) 

(Ü) 

Dauer: 1 Sem. 

 Keine Keine Morphologie und Syntax I 

Basiswortschatz 

Aussprache und Intonation 

Klausur 6 

M
od

.N
r.

:5
0
7

1
0

1
0

0
0
 Sprachpraktisches 

Propädeutikum  Spa-
nisch 2 (T) 

(Ü) 

Dauer: 1 Sem. 

Keine Keine 

 

Morphologie und Syntax II 

Aufbauwortschatz 

Grundlagen der Textproduktion 

Klausur 6 
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Pflichtbereich Schwerpunkt Portugiesisch (10 LP) 

Modultitel und  
-bestandteile 

Teilnahme-
voraus-
setzungen 

Studienleistung als 
Voraussetzung zur  
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand/Lernziel Prüfungsform LP 

M
od

.N
r.

:5
0
7

1
0

1
1

0
0
 

Sprachpraktisches 
Propädeutikum   Por-
tugiesisch 1 

(Ü) 

Dauer: 1 Sem. 

Keine Keine Morphologie und Syntax I 

Basiswortschatz 

Aussprache und Intonation 

Klausur 5 

M
od

.N
r.

:5
0

7
1
0

1
2

0
0

 

Sprachpraktisches 
Propädeutikum   Por-
tugiesisch 2 

(Ü) 

Dauer: 1 Sem. 

Keine Keine Morphologie und Syntax II 

Aufbauwortschatz 

Grundlagen der Textproduktion 

Klausur 5 
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2. und 3. Studienjahr 

Wahlpflichtbereich Schwerpunkt Französisch (24 LP) 

Aus dem Angebot sind vier Module (darunter mindestens zwei Vertiefungsmodule) zu wählen. 

Modultitel und  
-bestandteile 

Teilnahme-
voraus-
setzungen 

Studienleistung als 
Voraussetzung zur 
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand/Lernziel Prüfungsform LP 

M
od

.N
r.

:5
0

7
1
0

3
3

0
0

 

Vertiefungsmodul 
Französische  
Literaturwissenschaft 
a 

(Ü) 

Dauer: 1 Sem. 

Sprachprakti-
sches Propädeu-
tikum Franzö-
sisch 2 (T) 

Keine Franz. Literaturgeschichte vom Mittelalter bis 
zum 18. Jahrhundert; 

Gattungen, Autoren, Werke; 

Forschungsansätze 

Klausur 6 

M
od

.N
r.

:5
0
7

1
0

3
4

0
0
 

Vertiefungsmodul 
Französische  
Literaturwissenschaft 
b 

(Ü) 

Dauer: 1 Sem. 

Sprachprakti-
sches Propädeu-
tikum Franzö-
sisch 2 (T) 

Keine  Franz. Literaturgeschichte vom 19. Jahrhundert 
bis zur Gegenwart; 

Gattungen, Autoren, Werke; 

Forschungsansätze 

Klausur  6 

M
od

.N
r.

:5
0
7

1
0

4
0

0
0
 

Vertiefungsmodul 
Französische Sprach-
wissenschaft a  

(Ü) 

Dauer: 1 Sem. 

Sprachprakti-
sches Propädeu-
tikum Franzö-
sisch 2 (T) 

Keine Kenntnis der Varietätenlinguistik und der Gram-
matik/Lexikologie des Französischen 

Klausur  6 
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Modultitel und  
-bestandteile 

Teilnahme-
voraus-
setzungen 

Studienleistung als 
Voraussetzung zur 
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand/Lernziel Prüfungsform LP 

M
od

.N
r.

:5
0
7

1
0

4
1

0
0
 

Vertiefungsmodul 
Französische Sprach-
wissenschaft b   

(Ü) 

Dauer: 1 Sem. 

Sprachprakti-
sches Propädeu-
tikum Franzö-
sisch 2 (T) 

Keine Kenntnis der Textwissenschaft und der Textlin-
guistik/Textgrammatik des Französischen 

Klausur 6 

M
od

.N
r.

:5
0
7

1
0

2
9

0
0
 

Kulturstudien Franzö-
sisch  (BF) 

(Ü, Ü) 

Dauer: 1 Sem. 

Sprachprakti-
sches Propädeu-
tikum Franzö-
sisch 2 (T) 

Keine Interdisziplinäre Frankreichstudien; 

Geschichte der deutsch-französischen Bezie-
hungen; 

Kulturtransfer, Imagologie und interkulturelle 
Kommunikation 

Klausur 6 

M
od

.N
r.

:5
0
7

1
0

6
0

0
0
 Sprachpraxis Franzö-

sisch 1 (BF) 

(Ü) 

Dauer: 1 Sem. 

Sprachprakti-
sches Propädeu-
tikum Franzö-
sisch 2 (T) 

 

Keine Vertiefter Überblick über Morphologie und Syn-
tax 

Klausur 6 
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Modultitel und  
-bestandteile 

Teilnahme-
voraus-
setzungen 

Studienleistung als 
Voraussetzung zur 
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand/Lernziel Prüfungsform LP 

M
od

.N
r.

:5
0
7

1
0

8
0

0
0
 Praktikum Frankreich  

(BF) 

Dauer: 1 Sem. 

 

keine keine  Seminarprüfung 6 

Wahlpflichtbereich Schwerpunkt Italienisch (24 LP) 

Aus dem Angebot sind vier Module (darunter mindestens zwei Vertiefungsmodule) zu wählen. 

Modultitel und  
-bestandteile 

Teilnahme-
voraus-
setzungen 

Studienleistung als 
Voraussetzung zur 
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand/Lernziel Prüfungen LP 

M
od

.N
r.

:5
0
7

1
0

7
0

0
0
 

Vertiefungsmodul Ita-
lienische  
Literaturwissenschaft 
a 

(Ü) 

Dauer: 1 Sem. 

Sprachprakti-
sches Pro-
pädeutikum Ita-
lienisch 2 (T) 

Keine Ital. Literaturgeschichte vom 13. bis zum 18. 
Jahrhundert; 

Gattungen, Autoren, Werke; 

Forschungsansätze 

Klausur 6 
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Modultitel und  
-bestandteile 

Teilnahme-
voraus-
setzungen 

Studienleistung als 
Voraussetzung zur 
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand/Lernziel Prüfungen LP 

M
od

.N
r.

:5
0
7

1
0

7
1

0
0
 Vertiefungsmodul Ita-

lienische Literaturwis-
senschaft b 

(Ü)  

Dauer: 1 Sem. 

Sprachprakti-
sches Pro-
pädeutikum Ita-
lienisch 2 (T) 

Keine Ital. Literaturgeschichte vom 19. Jahrhundert 
bis zur Gegenwart; 

Gattungen, Autoren, Werke; 

Forschungsansätze 

Klausur 6 

M
od

.N
r.

:5
0

7
1
0

7
6

0
0
 

Vertiefungsmodul Ita-
lienische Sprachwis-
senschaft a 

(Ü)  

Dauer: 1 Sem. 

Sprachprakti-
sches Pro-
pädeutikum Ita-
lienisch 2 (T) 

 

Keine Kenntnis der Varietätenlinguistik und der Gram-
matik/Lexikologie des Italienischen 

Klausur 6 

M
od

.N
r.

:5
0
7

1
0

7
7

0
0
 

Vertiefungsmodul Ita-
lienische Sprachwis-
senschaft b 

(Ü) 

Dauer: 1 Sem. 

Sprachprakti-
sches Pro-
pädeutikum Ita-
lienisch 2 (T)  

Keine Kenntnis der Textwissenschaft und der Textlin-
guistik/Textgrammatik des Italienischen 

Klausur 6 

M
od

.N
r.

:5
0

7
1
0

0
4

0
0

 

Kulturstudien      Ita-
lienisch  (BF) 

(Ü, Ü) 

Dauer: 1 Sem. 

Sprachprakti-
sches Pro-
pädeutikum Ita-
lienisch 2 (T) 

Keine Interdisziplinäre Italienstudien; 

Geschichte der deutsch-italienischen Beziehun-
gen; 

Kulturtransfer, Imagologie und interkulturelle 
Kommunikation 

Klausur 6 
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Modultitel und  
-bestandteile 

Teilnahme-
voraus-
setzungen 

Studienleistung als 
Voraussetzung zur 
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand/Lernziel Prüfungen LP 

M
od

.N
r.

:5
0
7

1
0

6
4

0
0
 Sprachpraxis  

 Italienisch 1 (BF) 

(Ü) 

Dauer: 1 Sem. 

Sprachprakti-
sches Pro-
pädeutikum  

Italienisch 2 (T) 

Keine Vertiefter Überblick über Morphologie  

und Syntax 

 

Klausur 6 

M
od

.N
r.

:5
0

7
1
0

8
1

0
0

 

Praktikum Italien  (BF) 

Dauer: 1 Sem. 

Keine keine  Seminarprüfung 6 
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Wahlpflichtbereich Schwerpunkt Spanisch (24 LP) 

Aus dem Angebot sind vier Module (darunter mindestens zwei Vertiefungsmodule) zu wählen. 

Modultitel und -
bestandteile 

Teilnahme-
voraus-
setzungen 

Studienleistung als 
Voraussetzung zur 
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand/Lernziel Prüfungsform LP 

M
od

.N
r.

:5
0
7

1
0

7
2

0
0
 Vertiefungsmodul  

Spanische Literatur-
wissenschaft a 

(Ü)  

Dauer: 1 Sem. 

Sprachprakti-
sches Pro-
pädeutikum Spa-
nisch 2 (T) 

Keine Span. Literaturgeschichte vom Mittelalter bis 
zur Gegenwart; 

Gattungen, Autoren, Werke; 

Forschungsansätze 

Klausur 6 

M
od

.N
r.

:5
0
7

1
0

7
3

0
0
 Vertiefungsmodul Spa-

nische Literaturwis-
senschaft b 

(Ü)  

Dauer: 1 Sem. 

Sprachprakti-
sches Pro-
pädeutikum Spa-
nisch 2 (T) 

Keine Literatur und Literaturgeschichte Lateinameri-
kas; 

Gattungen, Autoren, Werke; 

Forschungsansätze 

Klausur 6 

M
od

.N
r.

:5
0
7

1
0

7
8

0
0
 

Vertiefungsmodul Spa-
nische Sprachwissen-
schaft a 

(Ü) 

Dauer: 1 Sem. 

Sprachprakti-
sches Pro-
pädeutikum Spa-
nisch 2 (T) 

Keine Kenntnis der Varietätenlinguistik und der Gram-
matik/Lexikologie des Spanischen 

 

Klausur 6 
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Modultitel und -
bestandteile 

Teilnahme-
voraus-
setzungen 

Studienleistung als 
Voraussetzung zur 
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand/Lernziel Prüfungsform LP 

M
od

.N
r.

:5
0

7
1
0

7
9

0
0

 

Vertiefungsmodul Spa-
nische Sprachwissen-
schaft b 

(Ü) 

Sprachprakti-
sches Pro-
pädeutikum Spa-
nisch 2 (T) 

Keine Kenntnis der Textwissenschaft und der Textlin-
guistik/Textgrammatik des Spanischen 

Klausur  6 

M
od

.N
r.

:5
0
7

1
0

6
6

0
0
 

Kulturstudien    Spa-
nisch  (BF) 

(Ü, Ü) 

Dauer: 1 Sem. 

Sprachprakti-
sches Pro-
pädeutikum Spa-
nisch 2 (T) 

Keine Interdisziplinäre Spanien- und Lateinamerika-
studien; 

Spanien und/oder Lateinamerika in Geschichte 
und Gegenwart; 

Kulturtransfer, Imagologie und interkulturelle 
Kommunikation 

Klausur 6 

M
od

.N
r.

:5
0
7

1
0

6
2

0
0
 Sprachpraxis  

Spanisch 1 (BF) 

(Ü) 

Dauer: 1 Sem. 

Sprachprakti-
sches Pro-
pädeutikum Spa-
nisch 2 (T) 

 

Keine Vertiefter Überblick über Morphologie und Syn-
tax 

Klausur 6 
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Modultitel und -
bestandteile 

Teilnahme-
voraus-
setzungen 

Studienleistung als 
Voraussetzung zur 
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand/Lernziel Prüfungsform LP 

M
od

.N
r.

:5
0
7

1
0

8
2

0
0
 Praktikum Spanien  

(BF) 

Dauer: 1 Sem. 

Keine Keine  Seminarprüfung 

 

6 

Pflichtbereich Schwerpunkt Portugiesisch (26 LP) 

Modultitel und -
bestandteile 

Teilnahme-
voraus-
setzungen 

Studienleistung als 
Voraussetzung zur  
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand/Lernziel Prüfungsform LP 

M
od

..
N

r.
 5

0
7

1
0

2
5

0
0
 

Kürzel: N.N. 

Sprachpraxis  
Portugiesisch 1 

(Ü, Ü)  

Dauer: 1 Sem. 

Sprachpraktische 
Propädeutikum 
Portugiesisch 2 

Keine Vertiefter Überblick über Morphologie und Syn-
tax; 

Systematische Einführung in die Textproduktion 

Klausur 10 
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Modultitel und -
bestandteile 

Teilnahme-
voraus-
setzungen 

Studienleistung als 
Voraussetzung zur  
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand/Lernziel Prüfungsform LP 

M
od

..
N

r.
 5

0
7

1
0

4
6

0
0
 Kürzel: N.N. 

Vertiefungsmodul Por-
tugiesische Literatur- 
und Kulturwissen-
schaft 

(Ü, Ü) 

Dauer: 1 Sem. 

Sprachprakti-
sches Pro-
pädeutikum Por-
tugiesisch 2 

Keine Teilgebiete der Literatur- und Kulturwissen-
schaft 

Klausur 10 

M
od

..
N

r.
 5

0
7

1
0

8
3

0
0
 Kürzel: N.N. 

Praktikum  
Portugal  (BF) 

Dauer: 1 Sem. 

Keine Keine  Seminarprüfung 

 

6 
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Studiengangspezifische Bestimmungen für den Studiengang 

B.A. Lateinamerika- und Altamerikastudien (Kernfach) 

1. Ziel des Studiums und Zweck der Prüfung (zu § 1) 

Der interdisziplinäre Bachelorstudiengang "Lateinamerika- und Altamerikastudien“ 
wird von der Philosophischen Fakultät der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-
Universität Bonn als gemeinsamer Studiengang der Abteilung für Romanistik und 
der Abteilung für Altamerikanistik/Ethnologie angeboten, ist konsekutiv ausgerich-
tet und hat ein forschungsorientiertes Profil.  

2. Zugangsvoraussetzungen (zu § 3 Abs. 3) und Empfehlungen  

Der Bachelorstudiengang „Lateinamerika- und Altamerikastudien“ richtet sich an 
Bewerber, die die allgemeinen, in § 3 beschriebenen Zugangsvoraussetzungen er-
füllt und die vor Aufnahme des Studiums eine Studienberatung der zuständigen 
Fachdozenten in Ethnologie und Romanistik wahrgenommen haben. Erwünscht 
sind zudem Spanischkenntnisse, die dem Niveau A1 des Europäischen Referenz-
rahmens entsprechen.  

Übersteigt die Zahl der geeigneten Bewerber die Zahl der verfügbaren Studienplät-
ze, so wird nach den durch das Hochschulzulassungsgesetz und der Vergabever-
ordnung NRW in der jeweils gültigen Fassung festgelegten Regeln ein Auswahlver-
fahren durchgeführt. 

3. Regelstudienzeit, Studienaufbau, Umfang des Lehrangebots (zu § 4 Abs. 4) 

Die Regelstudienzeit beträgt einschließlich der Bachelorprüfung sechs Semester 
(drei Studienjahre). Der Studiengang Lateinamerika- und Altamerikastudien setzt 
sich aus Modulen aus dem Bereich der sprach-, literatur- und kulturwissenschaft-
lich orientierten Lateinamerikastudien (einschließlich Sprachpraxismodulen im 
Spanischen) und der historisch, archäologisch und ethnologisch ausgerichteten 
Altamerikanistik (einschließlich der Vermittlung indigener Sprachen) zusammen. 
Insgesamt sind während des Studiums im Kernfach (Major) 132 Leistungspunkte 
zu erwerben. Das Studium umfasst die in der Anlage genannten Module im Umfang 
von 120 Leistungspunkten. Auf die Bachelorarbeit entfallen 12 Leistungspunkte. 
Weitere 48 Leistungspunkte sind durch Belegung eines Begleitfachs (Minor) mit 36 
LP und durch Optionalmodule im Umfang von insgesamt 12 LP zu erwerben. Das 
Kernfach Lateinamerika- und Altamerikastudien kann mit allen Begleitfächern der 
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Universität Bonn (mit Ausnahme Begleitfach Romanistik mit Schwerpunkt Spa-
nisch) im Umfang von 36 LP kombiniert werden. 

4. Studienleistungen als Voraussetzung zur Teilnahme an Prüfungen 

Studienleistungen, die Voraussetzung für die Teilnahme an Prüfungen sind, werden 
in den Modulbeschreibungen angeführt und werden von dem jeweiligen Dozenten 
zu Beginn der Veranstaltungen bekannt gegeben. 

Zu den Studienleistungen in Modulen mit der Prüfungsform der Seminarprüfung 
gehört u.a. die regelmäßige und aktive Teilnahme an den Lehrveranstaltungen. Die 
Teilnahme ist nicht regelmäßig, wenn ein Studierender in einer Lehrveranstaltung 
im Umfang von 2 SWS mehr als zwei Mal, bei einem Umfang von 4 SWS mehr als 
vier Mal und bei einer Blockveranstaltung mehr als 20% der Unterrichtszeit ver-
säumt. Wenn schwerwiegende Gründe für das Versäumnis geltend gemacht wer-
den, kann von dieser Regel abgewichen werden. Im Konfliktfall entscheidet der Prü-
fungsbeirat.  

5. Wiederholung von Prüfungen (§ 13, Abs. 3) 

Wird ein Wahlpflichtmodul nicht bestanden, so kann ein anderes, bisher nicht ge-
wähltes Wahlpflichtmodul kompensierend gewählt werden. Diese Kompensation ist 
nur ein Mal möglich. 

6. Bachelorarbeit (zu § 18) 

Die Bachelorarbeit kann in deutscher oder spanischer Sprache verfasst werden; ihr 
ist eine Zusammenfassung in der jeweils anderen Sprache beizufügen. 

7. Prüfer der Bachelorarbeit (§ 18, Abs. 2, § 19 Abs. 2) 

Abweichend von § 18 Absatz 2 und § 19 Absatz 2 gilt: 

Einer der beiden Prüfer der Bachelorarbeit soll habilitiert und mindestens zu 50% 
hauptamtlich an der Universität Bonn beschäftigt sein. Wird das Thema der Arbeit 
von einem nicht habilitierten Prüfer gestellt, muss der habilitierte Zweitgutachter 
bereits bei Vergabe der Arbeit benannt werden und der Themenstellung zustim-
men. 
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Module des B.A. Lateinamerika- und Altamerikastudien (§ 4, Abs. 6) 

Siehe Modulplan.
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Modulplan B.A. Lateinamerika -   und Altamerikastudien Studiengang Nr. 320  

(V = Vorlesung, Ü = Übung, PS = Proseminar, S = Seminar, PL = Plenum, PR = Praktikum, T = Tutorium) 

1. Studienjahr 

Pflichtbereich Romanistik (20 LP) 

Modultitel und -
bestandteile 

Teilnahme-
voraus- 
setzungen 

Studienleistung als 
Voraussetzung zur   
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand/Lernziel Prüfungsform LP 

M
od

.N
r.

 5
0
7

1
0

0
1

0
0
 

Grundlagenmodul  
Romanische  
Literaturwissenschaft 

(V, Ü) 

Dauer: 1 Sem. 

Keine keine Theorien und Methoden der romanischen Literatur- 
und Kulturwissenschaften; 

Literaturwissenschaftliche Grundbegriffe; 

Wissenschaftspropädeutik und Techniken philologi-
schen Arbeitens 

Klausur 10 

M
od

.N
r.

 5
0
7

1
0

2
1

0
0
 

 

Grundlagenmodul  
Romanische  
Sprachwissenschaft 

(V, Ü, Ü) 

Dauer: 1 Sem. 

Keine keine Romanistisches Wissenschaftspropädeutikum 
Sprachwissenschaft (Theorien und Methoden, Dia-
chronie, Synchronie) 

Klausur 10 
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Pflichtbereich Sprachpraxis Spanisch (10 LP) 

Modultitel und -
bestandteile 

Teilnahme-
voraus-
setzungen 

Studienleistung als 
Voraussetzung zur  
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand/Lernziel Prüfungsform LP 

M
od

.N
r.

 5
0
7

1
0

0
8

0
0
 

 

Sprachpraxis         
Spanisch 1 

(Ü, Ü) 

Dauer: 1 Sem. 

keine keine Vertiefter Überblick über Morphologie und Syntax; 

Systematische Einführung in die Textproduktion 

Klausur 10 

Pflichtbereich Altamerikanistik und Ethnologie (20 LP konsekutiv) 

Modultitel und -
bestandteile 

Teilnahme-
voraus-
setzungen 

Studienleistung als 
Voraussetzung zur  
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand/Lernziel Prüfungsform LP 

M
od

.N
r.

 
5

0
7

1
6

0 Grundlagenmodul   
Altamerikanistik 

(V, Ü) 

Dauer: 1- 2 Sem. 

 Keine ggf. Referat Einführung in die Altamerikanistik 

 

Klausur 10 
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Modultitel und -
bestandteile 

Teilnahme-
voraus-
setzungen 

Studienleistung als 
Voraussetzung zur  
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand/Lernziel Prüfungsform LP 

M
od

.N
r.

 
5

0
7

1
6

0 Grundlagenmodul  
Ethnologie 

(V, Ü) 

Dauer: 1 - 2 Sem. 

 Keine ggf. Referat Einführung in Ethnologie und Ethnohistorie 

 

Klausur 10 

2. und 3. Studienjahr 

Pflichtbereich Sprachpraxis Spanisch (20 LP) 

Modultitel und -
bestandteile 

Teilnahme-
voraus-
setzungen 

Studienleistung als 
Voraussetzung zur  
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand/Lernziel Prüfungsform LP 

M
od

.N
r.

 
5

0
7

1
0

2
4

0

Sprachpraxis 
Spanisch 2 

(Ü, Ü, Ü) 

Dauer: 1 Sem. 

Sprachpraxis Spa-
nisch 1 

keine Einführung in das Übersetzen; 

Vertiefung der Kenntnisse in der Textproduktion 

Klausur 10 

M
od

.N
r.

 
5

0
7

1
0

2
8

0

Sprachpraxis          
Spanisch 3 

(Ü, Ü, Ü) 

Dauer: 1 Sem. 

Sprachpraxis Spa-
nisch 2 

keine Erweiterung der übersetzungspraktischen Kompe-
tenz; 

Vertiefung der Kenntnisse in Lexik und Stilistik 

Klausur 10 
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Pflichtbereich Kulturwissenschaft Lateinamerika (10 LP) 

Modultitel und -
bestandteile 

Teilnahme- 
voraus- 
setzungen 

Studienleistung als 
Voraussetzung zur  
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand/Lernziel Prüfungsform LP 

M
od

.N
r.

 
5

0
7

1
0

3
2

0
1

 

Kulturwissenschaft  
Lateinamerika 

(V, Ü, Ü) 

Dauer: 1 Sem. 

Keine keine Interdisziplinäre Spanien- und Lateinamerikastudi-
en; 

Spanien und/oder Lateinamerika in Geschichte und 
Gegenwart, Kulturtransfer, Imagologie und interkul-
turelle Kommunikation, Kulturtheorien 

Klausur 10 
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Pflichtbereich Altamerikanistik und Ethnologie (10 LP) 

Modultitel und -
bestandteile 

Teilnahme-
voraus-
setzungen 

Studienleistung als 
Voraussetzung zur  
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand/Lernziel Prüfungsform LP 

M
od

.N
r.

  
5

0
7

1
6

0
2

0

Sprachpraxis  
Indianische Sprache 

(Ü, Ü) 

Dauer: 1-2 Sem. 

 Keine Keine Grundkenntnisse einer indianischen Sprache und 
ihrer Literatur 

 

Klausur 10 

Vertiefungsbereich (30 LP) 

Drei Vertiefungsmodule müssen absolviert werden: ein Vertiefungsmodul Lateinamerikanische Literaturwissenschaft, ein Vertiefungsmodul Indigenes Lateinamerika 
und ein Vertiefungsmodul Spanische Sprachwissenschaft, wobei im Bereich Sprachwissenschaft zwischen zwei Modulen gewählt werden kann.  

 

Modultitel und -
bestandteile 

Teilnahme-
voraus-
setzungen 

Studienleistung als Vor-
aussetzung zur Prüfungs-
teilnahme 

Prüfungsgegenstand/Lernziel Prüfungsform LP 
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Modultitel und -
bestandteile 

Teilnahme-
voraus-
setzungen 

Studienleistung als Vor-
aussetzung zur Prüfungs-
teilnahme 

Prüfungsgegenstand/Lernziel Prüfungsform LP 

M
od

.N
r.

 5
0
7

1
0

3
9

0
0
 Vertiefungsmodul   

Lateinamerikanische  
Literaturwissenschaft 

(Ü, PS) 

Dauer: 1 Sem. 

Grundlagenmodul 
Romanische Lite-
raturwissenschaft   

 

Regelmäßige Teilnahme an 
den Lehrveranstaltungen;  

unbenoteter mündlicher Test 
zum Stoff von Übung und Lek-
türeprogramm; 

unbenotetes Referat im Pro-
seminar 

Hispanoamerikanische Literaturgeschichte, 
Gattungen, Autoren, Werke; Literaturtheorie 

Forschungsansätze 

Seminarprüfung 10 

M
od

.N
r.

 5
0
7

1
0

4
4

0
0
 Vertiefungsmodul  

Spanische Sprach-
wissenschaft A 

(Ü, PS) 

Dauer: 1 Sem. 

Grundlagenmodul 
Romanische 
Sprachwissen-
schaft   

 

Regelmäßige Teilnahme an 
den Lehrveranstaltungen;  

unbenoteter mündlicher Test 
zum Stoff von Übung und Lek-
türeprogramm;  

unbenotetes Referat im Pro-
seminar 

Kenntnis der Varietätenlinguistik und der 
Grammatik/Lexikologie des Spanischen 

Seminarprüfung 10 

M
od

.N
r.

 5
0
7

1
0

4
5

0
0
 Vertiefungsmodul  

Spanische Sprach-
wissenschaft B 

(Ü, PS) 

Dauer: 1 Sem. 

Grundlagenmodul 
Romanische 
Sprachwissen-
schaft   

 

Regelmäßige Teilnahme an 
den Lehrveranstaltungen; 

unbenoteter mündlicher Test 
zum Stoff von Übung und Lek-
türeprogramm; 

unbenotetes Referat im Pro-
seminar 

Kenntnis der Textwissenschaft und der Textlin-
guistik/Textgrammatik des Spanischen 

Seminarprüfung 10 
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Modultitel und -
bestandteile 

Teilnahme-
voraus-
setzungen 

Studienleistung als Vor-
aussetzung zur Prüfungs-
teilnahme 

Prüfungsgegenstand/Lernziel Prüfungsform LP 

M
od

.N
r.

 5
0
7

1
6

1
1

0
0
 

Vertiefungsmodul  
Indigenes Amerika 

(V, Ü) 

Dauer: 1-2 Sem. 

Grundlagenmodul 
Altamerikanistik 
und Grundlagen-
modul Ethnologie 

unbenotetes Referat, 

Teilnahme an allen Lehrveran-
staltungen 

Ethnologie, indigene Gruppen Amerikas  Seminarprüfung 10 
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BA-Abschlussarbeit (12 CP) 

Modultitel und -
bestandteile 

Teilnahmevoraus-
setzungen 

Studienleistung als Voraus-
setzung zur   Prüfungsteil-
nahme 

Prüfungsgegenstand/Lernziel Prüfungen LP 

BA-Abschlussarbeit   Thema im Bereich Lateinamerikanistik 

oder Altamerikanistik 

 12 
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Studiengangspezifische Bestimmungen für den Studiengang 

B.A. Griechische und Lateinische Literatur der Antike und ihr Fortle-
ben (Begleitfach) 
Das Begleitfach „Griechische und Lateinische Literatur der Antike und ihr Fortle-
ben“ kann in verschiedenen Varianten (Modellfällen) studiert werden, je nach-
dem ob bereits Kenntnisse des Griechischen und/oder Lateinischen vorhanden 
sind oder nicht und welche Sprachkenntnisse im Studium erworben werden. Der 
Umfang des Studiums variiert entsprechend von 36 bis 48 LP. Der Studiengang 
besteht aus fünf Pflichtmodulen sowie aus sechs Wahlpflichtmodulen, von denen 
mindestens ein Modul und höchstens drei Module studiert werden müssen. 
Übersteigt der Umfang den für das Begleitfach vorgesehenen Rahmen von 36 
LP, so können die zusätzlichen Module für den Spracherwerb (max. 12 LP) auf 
den Optionalbereich angerechnet werden.  

1. Zugangsvoraussetzungen (§ 3, Abs. 3) 

Studierende, die an den Vertiefungsmodulen für Lateinische oder Griechische 
Sprache teilnehmen wollen, müssen folgende erforderlichen Sprachkenntnisse 
nachweisen: 

• Lateinkenntnisse sind durch den Vermerk des Latinums im Zeugnis der 
Hochschulreife oder eine entsprechende Erweiterungsprüfung nach der 
Prüfungsordnung des für das Schulwesen zuständigen Ministeriums nach-
zuweisen. 

• Griechischkenntnisse sind durch den Vermerk des Graecums im Zeugnis 
der Hochschulreife oder eine entsprechende Erweiterungsprüfung nach der 
Prüfungsordnung des für das Schulwesen zuständigen Ministeriums nach-
zuweisen. 

Über ausländische Nachweise und andere äquivalente Nachweise entscheidet 
auf Antrag der Prüfungsbeirat. 

2. Regelstudienzeit, Studienaufbau, Umfang des Lehrangebots (§ 4, Abs. 4) 

Das Studium des Begleitfachs Griechische und Lateinische Literatur der Antike 
und ihr Fortleben umfasst die in der Anlage genannten Module im Umfang von 
insgesamt mindestens 36 Leistungspunkten.  

3. Studienleistungen als Voraussetzung zur Teilnahme an Prüfungen 

Voraussetzung für die Teilnahme an Modulprüfungen ist die regelmäßige Teil-
nahme an den Lehrveranstaltungen. Die Teilnahme ist nicht regelmäßig, wenn 
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ein Studierender in einer Lehrveranstaltung im Umfang von 2 SWS mehr als zwei 
Mal, bei einem Umfang von 4 SWS mehr als vier Mal und in einer Blockveran-
staltung mehr als 20 % der Unterrichtszeit versäumt. Wenn schwerwiegende 
Umstände für das Versäumnis geltend gemacht werden, kann von dieser Regel 
abgewichen werden. Im Konfliktfall entscheidet der Prüfungsbeirat. Weitere Stu-
dienleistungen, die Voraussetzung für die Teilnahme an den Prüfungen sind, 
werden in den Modulbeschreibungen angeführt, mit dem jeweiligen Dozenten zu 
Beginn der Veranstaltungen abgestimmt und rechtzeitig bekannt gegeben. 

4. Module des B.A. Griechische und Lateinische Literatur der Antike und ihr 
Fortleben (Begleitfach) (§ 4, Abs. 6) 

Siehe Modulplan.
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Modulübersicht B.A.-Studiengang „Griechische und Lateinische Literatur der Antike und ihr 
Fortleben“ (Begleitfach) 
(V=Vorlesung, Ü= Übung, S= Seminar, L= Lektorenvorlesung, Sk=Sprachkurs) 

Modellfall 1: ohne Spracherwerb 

1. Studienjahr 

Modultitel und -
bestandteile 

Teilnahme-
voraus-
setzungen 

Studienleistung als 
Voraussetzung zur 
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand/Lernziel Prüfungsform LP 

M
od

.N
r.

5
0

7
1

8
0

0
0

0
  
 

Literatur (Nr. 1) 

(L, Ü) 

Dauer: 1-2 Sem. 

Keine Vorl.: Teilnahme 

Üb.: Teilnahme 

Kenntnis der griechischen und lateinischen Lite-
raturgeschichte 

Klausur 

 

6 
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Modultitel und -
bestandteile 

Teilnahme-
voraus-
setzungen 

Studienleistung als 
Voraussetzung zur 
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand/Lernziel Prüfungsform LP 

M
od

.N
r.

 5
0
7

1
8

0
2

0
0
 

Linguistik (Nr. 5) 

(Ü, Ü) 

Dauer: 1-2 Sem. 

keine Üb. 1: Teilnahme 

Üb. 2: Teilnahme 

Überblick über die grammatikalische und litera-
turwissenschaftliche Fachterminologie 

Einblick in die strukturellen Grundlagen der 
beiden alten Sprachen als flektierende im Kon-
trast zu den analytischen Sprachen Deutsch, 
Englisch, Französisch u.a 

Griechisches Alphabet 

Einblick in Grundlagen der Flexionssysteme des 
Griechischen und Lateinischen 

Grundkenntnisse der antiken Kultur und Ge-
schichte. 

Klausur 

 

6 
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2. Studienjahr 

Modultitel und -
bestandteile 

Teilnahme-
voraus-
setzungen 

Studienleistung als 
Voraussetzung zur 
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand/Lernziel Prüfungsform LP 

M
od

.N
r.

 5
0

7
1
8

2
1

0
0

 

Literatur (Nr. 2) 

(V, S) 

Dauer: 1-2 Sem. 

keine Vorl.: Teilnahme 

Sem.: Teilnahme 

Vertiefter Einblick in einen Bereich (Autor, Gat-
tung) der griech. Literatur 

Lektüre aus dem gleichen Bereich in Überset-
zung 

Seminarprüfung 6 

M
od

.N
r.

 5
0
7

1
8

2
2

0
0
 Literatur (Nr. 3) 

(V, S) 

Dauer: 1-2 Sem. 

keine Vorl.: Teilnahme 

Sem.: Teilnahme 

Vertiefter Einblick in einen Bereich (Autor, Gat-
tung) der antiken lat. Literatur 

Lektüre aus dem gleichen Bereich in Überset-
zung 

Seminarprüfung 6 
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3. Studienjahr  

Modultitel und -
bestandteile 

Teilnahme-
voraus-
setzungen 

Studienleistung als 
Voraussetzung zur 
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand/Lernziel Prüfungsform LP 

M
od

.N
r.

 5
0

7
1
8

2
3

0
0

 

Literatur (Nr. 4) 

(V, S) 

Dauer: 1-2 Sem. 

keine Vorl.: Teilnahme 

Sem.: Teilnahme 

Vertiefter Einblick in einen Bereich (Autor, Gat-
tung) der lat. Literatur des Mittelalters und der 
Neuzeit 

Lektüre aus dem gleichen Bereich in Überset-
zung 

Seminarprüfung 6 

ohne Zuordnung zu einem Studienjahr 

Modultitel und -
bestandteile 

Teilnahme-
voraus-
setzungen 

Studienleistung als 
Voraussetzung zur 
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand/Lernziel Prüfungsform LP 

M
od

.N
r.

 5
0
7

1
8

4
1

0
0
 

Methoden (Nr. 10) 

(Ü. Ü) 

Dauer: 1 Sem. 

keine Teilnahme Präsentieren und Kommunizieren 

Techniken des wissenschaftlichen Arbeitens 

Klausur 6 
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Modellfall 2: ohne Sprachkenntnisse, mit Latein 
1. Studienjahr 

Modultitel und -
bestandteile 

Teilnahme-
voraus-
setzungen 

Studienleistung als 
Voraussetzung zur 
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand/Lernziel Prüfungsform LP 

M
od

.N
r.

 5
0
7

1
8

0
0

0
0
 

Literatur (Nr. 1) 

(L, Ü) 

Dauer: 1-2 Sem. 

keine Vorl.: Teilnahme 

Üb.: Teilnahme 

Kenntnis der griechischen und lateinischen Lite-
raturgeschichte 

Klausur 

 

6 

M
od

.N
r.

 5
0
7

1
8

0
2

0
0
 

Linguistik (Nr. 5) 

(Ü, Ü) 

Dauer: 1-2 Sem. 

keine Üb. 1: Teilnahme 

Üb. 2: Teilnahme 

Überblick über die grammatikalische und litera-
turwissenschaftliche Fachterminologie 

Einblick in die strukturellen Grundlagen der 
beiden alten Sprachen als flektierende im Kon-
trast zu den analytischen Sprachen Deutsch, 
Englisch, Französisch u.a 

Griechisches Alphabet 

Einblick in Grundlagen der Flexionssysteme des 
Griechischen und Lateinischen 

Grundkenntnisse der antiken Kultur und Ge-
schichte. 

Klausur 

 

6 
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2. Studienjahr 

Modultitel und -
bestandteile 

Teilnahme-
voraus-
setzungen 

Studienleistung als 
Voraussetzung zur 
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand/Lernziel Prüfungsform LP 

M
od

.N
r.

 5
0
7

1
8

2
1

0
0
 

Literatur (Nr. 2) 

(V, S). 

Dauer: 1-2 Sem. 

keine Vorl.: Teilnahme 

Sem.: Teilnahme 

Vertiefter Einblick in einen Bereich (Autor, Gat-
tung) der griech. Literatur 

Lektüre aus dem gleichen Bereich in Überset-
zung 

Seminarprüfung 6 

M
od

.N
r.

 5
0
7

1
8

2
2

0
0
 Literatur (Nr. 3) 

(V, S) 

Dauer: 1-2 Sem. 

keine Vorl.: Teilnahme 

Sem.: Teilnahme 

Vertiefter Einblick in einen Bereich (Autor, Gat-
tung) der antiken lat. Literatur 

Lektüre aus dem gleichen Bereich in Überset-
zung 

Seminarprüfung 6 

M
od

.N
r.

 5
0
7

1
8

0
1

0
0
 

Spracherwerb (Nr. 6) 

(Sk) 

Modul Nr. 5 Teilnahme Passive Beherrschung der Grundlagen der latei-
nischen Sprache 

Klausur 

 

6 



Anlage zur Prüfungsordnung der Philosophischen Fakultät  Modulplan Griechische und Lateinische Philologie der Antike 

 
 

 183

Modultitel und -
bestandteile 

Teilnahme-
voraus-
setzungen 

Studienleistung als 
Voraussetzung zur 
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand/Lernziel Prüfungsform LP 

M
od

.N
r.

 5
0
7

1
8

0
3

0
0
 

Spracherwerb (Nr. 7) 

(Sk) 

Modul Nr. 6* Teilnahme Kenntnisse der lateinischen Sprache, die in etwa 
dem Latinum entsprechen 

Klausur 

 

6 

3. Studienjahr 

Modultitel und -
bestandteile 

Teilnahme-
voraus-
setzungen 

Studienleistung als 
Voraussetzung zur 
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand/Lernziel Prüfungsform LP 

M
od

.N
r.

 5
0
7

1
8

2
3

0
0
 

Literatur (Nr. 4) 

(V, S) 

Dauer: 1-2 Sem. 

keine Vorl.: Teilnahme 

Sem.: Teilnahme 

Vertiefter Einblick in einen Bereich (Autor, Gat-
tung) der lat. Literatur des Mittelalters und der 
Neuzeit 

Lektüre aus dem gleichen Bereich in Überset-
zung 

Seminarprüfung 6 
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ohne Zuordnung zu einem Studienjahr 

Modultitel und -
bestandteile 

Teilnahme-
voraus-
setzungen 

Studienleistung als 
Voraussetzung zur 
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand/Lernziel Prüfungsform LP 

M
od

.N
r.

 5
0
7

1
8

4
1

0
0
 

Methoden (Nr. 10) 

(Ü, Ü) 

Dauer: 1 Sem. 

keine Teilnahme Präsentieren und Kommunizieren 

Techniken des wissenschaftlichen Arbeitens 

Klausur 6 

Modellfall 3: ohne Sprachkenntnisse, mit Griechisch 

1. Studienjahr 

Modultitel und -
bestandteile 

Teilnahme-
voraus- 
setzungen 

Studienleistung als 
Voraussetzung zur 
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand/Lernziel Prüfungsform LP 

M
od

.N
r.

 5
0
7

1
8

0
0

0
0
 

 

Literatur (Nr. 1) 

(L, Ü) 

Dauer: 1-2 Sem. 

keine Vorl.: Teilnahme 

Üb.: Teilnahme 

Kenntnis der griechischen und lateinischen Lite-
raturgeschichte 

Klausur 

 

6 
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Modultitel und -
bestandteile 

Teilnahme-
voraus- 
setzungen 

Studienleistung als 
Voraussetzung zur 
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand/Lernziel Prüfungsform LP 

M
od

.N
r.

 5
0

7
1
8

0
2

0
0

 

Linguistik (Nr. 5) 

(Ü, Ü) 

Dauer: 1-2 Sem. 

keine Üb. 1: Teilnahme 

Üb. 2: Teilnahme 

Überblick über die grammatikalische und litera-
turwissenschaftliche Fachterminologie 

Einblick in die strukturellen Grundlagen der 
beiden alten Sprachen als flektierende im Kon-
trast zu den analytischen Sprachen Deutsch, 
Englisch, Französisch u.a 

Griechisches Alphabet 

Einblick in Grundlagen der Flexionssysteme des 
Griechischen und Lateinischen 

Grundkenntnisse der antiken Kultur und Ge-
schichte. 

Klausur 

 

6 

2. Studienjahr 

Modultitel und -
bestandteile 

Teilnahme-
voraus-
setzungen 

Studienleistung als 
Voraussetzung zur 
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand/Lernziel Prüfungsform LP 

M
od

.N
r.

 5
0
7

1
8

2
1

0
0
 

Literatur (Nr. 2) 

(V, S) 

Dauer: 1-2 Sem. 

 

 

keine Vorl.: Teilnahme 

Sem.: Teilnahme 

Vertiefter Einblick in einen Bereich (Autor, Gat-
tung) der griech. Literatur 

Lektüre aus dem gleichen Bereich in Überset-
zung 

Seminarprüfung 6 
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Modultitel und -
bestandteile 

Teilnahme-
voraus-
setzungen 

Studienleistung als 
Voraussetzung zur 
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand/Lernziel Prüfungsform LP 

M
od

.N
r.

 
5

0
7

1
8

2
2

0
0

 

Literatur (Nr. 3) 

(V, S) 

Dauer: 1-2 Sem. 

 

keine Vorl.: Teilnahme 

Sem.: Teilnahme 

Vertiefter Einblick in einen Bereich (Autor, Gat-
tung) der antiken lat. Literatur 

Lektüre aus dem gleichen Bereich in Überset-
zung 

Seminarprüfung 6 

M
od

.N
r.

 
5

0
7

1
8

0
5

0
0

 

Spracherwerb (Nr. 8) 

(Sk) 

Dauer: 1 Sem. 

 

Modul Nr. 5 Teilnahme Passive Beherrschung der Grundlagen der grie-
chischen Sprache 

Klausur 

 

6 

M
od

.N
r.

 5
0
7

1
8

0
6

0
0
 

Spracherwerb (Nr. 9) 

(Sk) 

Dauer: 1 Sem. 

Modul Nr. 8 Teilnahme Kenntnisse der griechischen Sprache, die in etwa 
dem Graecum entsprechen 

Klausur 

 

6 
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3. Studienjahr 

Modultitel und -
bestandteile 

Teilnahme-
voraus-
setzungen 

Studienleistung als 
Voraussetzung zur 
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand/Lernziel Prüfungsform LP 

M
od

.N
r.

 5
0
7

1
8

2
3

0
0

 

Literatur (Nr. 4) 

(V, S) 

Dauer: 1-2 Sem. 

keine Vorl.: Teilnahme 

Sem.: Teilnahme 

Vertiefter Einblick in einen Bereich (Autor, Gat-
tung) der lat. Literatur des Mittelalters und der 
Neuzeit 

Lektüre aus dem gleichen Bereich in Überset-
zung 

Seminarprüfung 6 

ohne Zuordnung zu einem Studienjahr 

Modultitel und -
bestandteile 

Teilnahme-
voraus-
setzungen 

Studienleistung als 
Voraussetzung zur 
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand/Lernziel Prüfungsform LP 

M
od

.N
r.

 5
0
7

1
8

4
1

0
0
 

Methoden (Nr. 10) 

( Ü; Ü) 

Dauer: 1 Sem. 

keine Teilnahme Präsentieren und Kommunizieren 

Techniken des wissenschaftlichen Arbeitens 

Klausur 6 
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Modellfall 4: mit Latinum, ohne Griechischkenntnisse 

1. Studienjahr 

Modultitel und -
bestandteile 

Teilnahme-
voraus-
setzungen 

Studienleistung als 
Voraussetzung zur 
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand/Lernziel Prüfungsform LP 

M
od

.N
r.

 5
0
7

1
8

0
0

0
0
 

Literatur (Nr. 1) 

(L, Ü) 

Dauer: 1-2 Sem. 

keine Vorl.: Teilnahme 

Üb.: Teilnahme 

Kenntnis der griechischen und lateinischen Lite-
raturgeschichte 

Klausur 

 

6 

M
od

.N
r.

 5
0
7

1
8

0
2

0
0
 

Linguistik (Nr. 5) 

(Ü; Ü). 

Dauer: 1-2 Sem. 

keine Üb. 1: Teilnahme 

Üb. 2: Teilnahme 

Überblick über die grammatikalische und litera-
turwissenschaftliche Fachterminologie 

Einblick in die strukturellen Grundlagen der 
beiden alten Sprachen als flektierende im Kon-
trast zu den analytischen Sprachen Deutsch, 
Englisch, Französisch u.a 

Griechisches Alphabet 

Einblick in die Grundlagen der Flexionssysteme 
des Griechischen und Lateinischen 

Grundkenntnisse der antiken Kultur und Ge-
schichte. 

Klausur 

 

6 
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2. Studienjahr 

Modultitel und -
bestandteile 

Teilnahme-
voraus-
setzungen 

Studienleistung als 
Voraussetzung zur 
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand/Lernziel Prüfungsform LP 

M
od

.N
r.

 5
0
7

1
8

0
5

0
0
 Spracherwerb (Nr. 8) 

(Sk) 

Dauer: 1 Sem. 

Modul Nr. 5 Teilnahme Passive Beherrschung der Grundlagen der grie-
chischen Sprache 

Klausur 

 

6 

M
od

.N
r.

 5
0

7
1
8

0
6

0
0

 Spracherwerb (Nr. 9) 

(Sk) 

Dauer: 1 Sem. 

Modul Nr. 8* Teilnahme Kenntnisse der griechischen Sprache, die in 
etwa dem Graecum entsprechen 

Klausur 

 

6 
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3.Studienjahr 

Modultitel und -
bestandteile 

Teilnahme-
voraus-
setzungen 

Studienleistung als 
Voraussetzung zur 
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand/Lernziel Prüfungsform LP 

M
od

.N
r.

 5
0
7

1
8

2
1

0
0
 

 

Literatur (Nr. 2) 

(V, S) 

Dauer: 1-2 Sem. 

keine Vorl.: Teilnahme 

Sem.: Teilnahme 

Vertiefter Einblick in einen Bereich (Autor, Gat-
tung) der griech. Literatur 

Lektüre aus dem gleichen Bereich in Überset-
zung 

Seminarprüfung 6 

M
od

.N
r.

 5
0

7
1
8

2
2

0
0

 Literatur (Nr. 3) 

(V, S) 

Dauer: 1-2 Sem. 

keine Vorl.: Teilnahme 

Sem.: Teilnahme 

Vertiefter Einblick in einen Bereich (Autor, Gat-
tung) der antiken lat. Literatur 

Lektüre aus dem gleichen Bereich in Überset-
zung 

Seminarprüfung 6 

M
od

.N
r.

 5
0
7

1
8

1
1

0
0
 Spracherwerb  

(Nr. 11) 

(Ü, Ü) 

Dauer: 1-2 Sem. 

Modul 7* Teilnahme Vertiefung der Kenntnisse der lateinischen Spra-
che 

Klausur 

 

6 
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Modultitel und -
bestandteile 

Teilnahme-
voraus-
setzungen 

Studienleistung als 
Voraussetzung zur 
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand/Lernziel Prüfungsform LP 

M
od

.N
r.

 
5

0
7

1
8

4
1

0
0

 

Literatur (Nr. 4) 

 (V, S) 

Dauer: 1- 2 Sem. 

 

keine Vorl.: Teilnahme 

Sem.: Teilnahme 

Vertiefter Einblick in einen Bereich (Autor, Gat-
tung) der lat. Literatur des Mittelalters und der 
Neuzeit 

Lektüre aus dem gleichen Bereich in Überset-
zung 

Seminarprüfung 6 

ohne Zuordnung zu einem Studienjahr 

Modultitel und -
bestandteile 

Teilnahme-
voraus-
setzungen 

Studienleistung als 
Voraussetzung zur 
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand/Lernziel Prüfungsform LP 

M
od

.N
r.

 5
0
7

1
8

4
1

0
0
 Methoden (Nr. 10) 

(Ü, Ü) 

Dauer: 1 Sem. 

keine Teilnahme Präsentieren und Kommunizieren 

Techniken des wissenschaftlichen Arbeitens 

Klausur 6 
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Modellfall 5: mit Graecum, ohne Lateinkenntnisse 

1. Studienjahr 

Modultitel und -
bestandteile 

Teilnahme-
voraus-
setzungen 

Studienleistung als 
Voraussetzung zur 
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand/Lernziel Prüfungsform LP 

M
od

.N
r.

 5
0
7

1
8

0
0

0
0

 Literatur (Nr. 1) 

(L, Ü). 

Dauer: 1-2 Sem. 

keine Vorl.: Teilnahme 

Üb.: Teilnahme 

Kenntnis der griechischen und lateinischen Lite-
raturgeschichte 

Klausur 

 

6 

M
od

.N
r.

 5
0
7

1
8

0
2

0
0
 

. 

Linguistik (Nr. 5) 

(Ü, Ü). 

Dauer: 1-2 Sem. 

keine Üb. 1: Teilnahme 

Üb. 2: Teilnahme 

Überblick über die grammatikalische und litera-
turwissenschaftliche Fachterminologie 

Einblick in die strukturellen Grundlagen der 
beiden alten Sprachen als flektierende im Kon-
trast zu den analytischen Sprachen Deutsch, 
Englisch, Französisch u.a 

Griechisches Alphabet 

Einblick in Grundlagen der Flexionssysteme des 
Griechischen und Lateinischen 

Grundkenntnisse der antiken Kultur und Ge-
schichte. 

Klausur 

 

6 
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2. Studienjahr 

Modultitel und -
bestandteile 

Teilnahme-
voraus-
setzungen 

Studienleistung als 
Voraussetzung zur 
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand/Lernziel Prüfungsform LP 

M
od

.N
r.

 
5

0
7

1
8

1
4

0

Spracherwerb  
(Nr. 14) 

(Ü, Ü) 

Dauer: 1-2 Sem. 

Modul Nr. 9* Teilnahme Vertiefung der Kenntnisse der griechischen 
Sprache 

Klausur 

 

6 

2./3. Studienjahr 

Modultitel und -
bestandteile 

Teilnahme-
voraus-
setzungen 

Studienleistung als 
Voraussetzung zur 
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand/Lernziel Prüfungsform LP 

M
od

.N
r.

 5
0

7
1
8

2
1

0
0

 

Literatur (Nr. 2) 

(V, S) 

Dauer: 1-2 Sem. 

keine Vorl.: Teilnahme 

Sem.: Teilnahme 

Vertiefter Einblick in einen Bereich (Autor, Gat-
tung) der griech. Literatur 

Lektüre aus dem gleichen Bereich in Überset-
zung 

Seminarprüfung 6 
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Modultitel und -
bestandteile 

Teilnahme-
voraus-
setzungen 

Studienleistung als 
Voraussetzung zur 
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand/Lernziel Prüfungsform LP 

M
od

.N
r.

 5
0

7
1
8

2
2

0
0

 Literatur (Nr. 3) 

(V, S) 

Dauer: 1-2 Sem. 

keine Vorl.: Teilnahme 

Sem.: Teilnahme 

Vertiefter Einblick in einen Bereich (Autor, Gat-
tung) der antiken lat. Literatur 

Lektüre aus dem gleichen Bereich in Überset-
zung 

Seminarprüfung 6 

M
od

.N
r.

 5
0

7
1
8

0
1

0
0

 Spracherwerb (Nr. 6) 

(Sk) 

Dauer: 1-2 Sem. 

Modul Nr. 5 Teilnahme Passive Beherrschung der Grundlagen der latei-
nischen Sprache 

Klausur 

 

6 

M
od

.N
r.

 5
0

7
1
8

0
3

0
0

 Spracherwerb (Nr. 7) 

(Sk) 

Dauer: 1-2 Sem. 

Modul Nr. 6* Teilnahme Kenntnisse der lateinischen Sprache, die in etwa 
dem Latinum entsprechen 

Klausur 

 

6 
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3. Studienjahr 

Modultitel und  
-bestandteile 

Teilnahme-
voraus-
setzungen 

Studienleistung als 
Voraussetzung zur 
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand/Lernziel Prüfungsform LP 

M
od

.N
r.

 5
0

7
1
8

2
3

0
0

 

Literatur (Nr. 4) 

(V, S) 

Dauer: 1-2 Sem. 

keine Vorl.: Teilnahme 

Sem.: Teilnahme 

Vertiefter Einblick in einen Bereich (Autor, Gat-
tung) der lat. Literatur des Mittelalters und der 
Neuzeit 

Lektüre aus dem gleichen Bereich in Überset-
zung 

Seminarprüfung 6 

ohne Zuordnung zu einem Studienjahr 

Modultitel und  
-bestandteile 

Teilnahme-
voraus-
setzungen 

Studienleistung als 
Voraussetzung zur 
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand/Lernziel Prüfungsform LP 

M
od

.N
r.

 5
0
7

1
8

4
1

0
0
 

Methoden (Nr. 10) 

(Ü, Ü) 

Dauer: 1 Sem. 

keine Teilnahme Präsentieren und Kommunizieren 

Techniken des wissenschaftlichen Arbeitens 

Klausur 6 
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Modellfall 6: mit Graecum und Latinum 

1. Studienjahr 

Modultitel und  
-bestandteile 

Teilnahme-
voraus-
setzungen 

Studienleistung  als 
Voraussetzung zur    
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand/Lernziel Prüfungsform LP 

M
od

.N
r.

 5
0

7
1
8

0
0

0
0

 

 

Literatur (Nr. 1) 

(L, Ü) 

Dauer: 1-2 Sem. 

keine Vorl.: Teilnahme 

Üb.: Teilnahme 

Kenntnis der griechischen und lateinischen Lite-
raturgeschichte 

Klausur 

 

6 

M
od

.N
r.

 
5

0
7

1
8

1
1

0

Spracherwerb  
(Nr. 11) 

(Ü, Ü) 

Dauer: 1-2 Sem. 

Modul 7* Teilnahme Vertiefung der Kenntnisse der lateinischen Spra-
che 

Klausur 

 

6 
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2. Studienjahr 

Modultitel und  
–bestandteile 

Teilnahme-
voraus-
setzungen 

Studienleistung als 
Voraussetzung zur 
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand/Lernziel Prüfungsform LP 

M
od

.N
r.

 5
0
7

1
8

2
1

0
0
 

Literatur (Nr. 2) 

(V, S) 

Dauer: 1-2 Sem. 

keine Vorl.: Teilnahme 

Sem.: Teilnahme 

Vertiefter Einblick in einen Bereich (Autor, Gat-
tung) der griech. Literatur 

Lektüre aus dem gleichen Bereich in Überset-
zung 

Seminarprüfung 6 

M
od

.N
r.

 5
0
7

1
8

2
2

0
0
 

Literatur (Nr. 3) 

(V, S) 

Dauer: 1-2  Sem. 

keine Vorl.: Teilnahme 

Sem.: Teilnahme 

Vertiefter Einblick in einen Bereich (Autor, Gat-
tung) der antiken lat. Literatur 

Lektüre aus dem gleichen Bereich in Überset-
zung 

Seminarprüfung 6 
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3. Studienjahr 

Modultitel und  
-bestandteile 

Teilnahme-
voraus-
setzungen 

Studienleistung als 
Voraussetzung zur 
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand/Lernziel Prüfungsform LP 

M
od

.N
r.

 5
0
7

1
8

0
0

0
0
 

Literatur (Nr. 4) 

(V, S) 

Dauer: 1-2 Sem. 

keine Vorl.: Teilnahme 

Sem.: Teilnahme 

Vertiefter Einblick in einen Bereich (Autor, Gat-
tung) der lat. Literatur des Mittelalters und der 
Neuzeit 

Lektüre aus dem gleichen Bereich in Überset-
zung 

Seminarprüfung 6 

M
od

.N
r.

 
5

0
7

1
8

1
4

0

Spracherwerb  
(Nr. 14) 

(Ü, Ü) 

Dauer: 1-2 Sem. 

Modul Nr. 9* Teilnahme Vertiefung der Kenntnisse der griechischen 
Sprache 

Klausur 

 

6 
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ohne Zuordnung zu einem Studienjahr 

Modultitel und -
bestandteile 

Teilnahme-
voraus-
setzungen 

Studienleistung als 
Voraussetzung zur 
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand/Lernziel Prüfungsform LP 

M
od

.N
r.

 5
0
7

1
8

4
1

0
0
 Methoden (Nr. 10) 

(Ü, Ü) 

Dauer: 1 Sem. 

keine Teilnahme Präsentieren und Kommunizieren 

Techniken des wissenschaftlichen Arbeitens 

Klausur 6 
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Studiengangspezifische Bestimmungen für den Studiengang 

B.A. Deutsch-Französische Studien 

1. Ziel des Studiums und Zweck der Prüfung (§ 1) 

Der internationale Bachelorstudiengang "Deutsch-Französische Studien“ wird von 
der Philosophischen Fakultät der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn 
als gemeinsamer Studiengang mit der Universität Paris-Sorbonne (Paris IV) auf der 
Grundlage eines entsprechenden Partnerschaftsabkommens angeboten; er ist kon-
sekutiv ausgerichtet und hat ein forschungsorientiertes Profil. Die Organisation des 
Studiums soll den Studierenden den gleichzeitigen Erwerb von Abschlüssen an der 
Philosophischen Fakultät sowie an der Partnerhochschule ermöglichen. Diese Prü-
fungsordnung gilt nur für das Studium an der Philosophischen Fakultät der Rheini-
schen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn; für die Studienabschnitte, die an der 
Partnerhochschule zu absolvieren sind, gelten die dortigen rechtlichen Bestim-
mungen. 

2. Akademischer Grad (§ 2) 

Ist die Bachelorprüfung bestanden, verleiht die Philosophische Fakultät der Rheini-
schen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn den akademischen Grad „Bachelor of 
Arts“ (abgekürzt: B.A.) im Studiengang „Deutsch-Französische Studien“ und die 
Universität Paris-Sorbonne den akademischen Grad „Licence“. Die beiden Grade 
werden auf einem gemeinsamen Dokument beurkundet. 

Ist eine Studierende / ein Studierender, die / der mindestens die Hälfte der erfor-
derlichen Module erfolgreich absolviert hat aufgrund besonderer und unabweisba-
rer Umstände des Einzelfalles nicht im Stande, das Studium an der Partneruniver-
sität zu absolvieren, kann der Prüfungsbeirat auf Antrag der Studierenden/ des 
Studierenden genehmigen, das Studium an der Universität Bonn abzuschließen 
und an Stelle des gemeinsamen Abschlusses den akademischen Grad „Bachelor of 
Arts“ in „Deutsch-Französische Studien“ der Philosophischen Fakultät der Rheini-
schen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn zu erwerben. 
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3. Zugangsvoraussetzungen (§ 3) 

Der Bachelorstudiengang „Deutsch-Französische Studien“ richtet sich an Bewer-
ber, die neben den allgemeinen, in § 3 beschriebenen Zugangsvoraussetzungen die 
erfolgreiche Teilnahme an der Prüfung zur Feststellung der besonderen studien-
gangsbezogenen Eignung nachgewiesen haben, deren allgemeines Verfahren in An-
lage 1 der Bachelorprüfungsordnung geregelt wird.  

Der Nachweis der besonderen Eignung bezieht sich auf Fähigkeiten bzw. Kenntnis-
se in den folgenden Bereichen:  

 Deutsche Sprache, Literatur und Kultur 

 Französische Sprache, Literatur und Kultur 

 Deutsch-französische Beziehungen 

4. Regelstudienzeit, Studienaufbau, Umfang des Lehrangebots (§ 4) 

Die Regelstudienzeit beträgt einschließlich der Bachelorprüfung sechs Semester 
(drei Studienjahre). Das Studium umfasst die in der Anlage genannten Module im 
Umfang von insgesamt 180 Leistungspunkten. Im dritten Studienjahr ist auf der 
Grundlage des Partnerschaftsabkommens ein zweisemestriges Studium an der 
Partneruniversität und der dortige Erwerb von 60 LP vorgesehen. Die Studieninhal-
te und das Lehrangebot werden zwischen den beteiligten Hochschulen abgestimmt. 

5. Studienleistungen als Voraussetzung für die Teilnahme an Prüfungen 

Voraussetzung für die Teilnahme an Modulprüfungen ist bei sämtlichen Modulen 
der Germanistik sowie bei den Vertiefungsmodulen der Romanistik die regelmäßige 
und aktive Teilnahme an den Lehrveranstaltungen. Die Teilnahme ist nicht regel-
mäßig, wenn ein Studierender in einer Lehrveranstaltung im Umfang von 2 SWS 
mehr als zwei Mal, bei einem Umfang von 4 SWS mehr als vier Mal und bei einer 
Blockveranstaltung mehr als 20% der Unterrichtszeit versäumt. Wenn schwerwie-
gende Gründe für das Versäumnis geltend gemacht werden, kann von dieser Regel 
abgewichen werden. Im Konfliktfall entscheidet der Prüfungsbeirat.  

Weitere Studienleistungen, die Voraussetzung für die Teilnahme an den Prüfungen 
sind, werden im Modulplan angeführt und jeweils den Studierenden zu Beginn der 
Veranstaltungen bekannt gegeben.  
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6. Prüfer und Beisitzer (§ 8) 

Ergänzend zu § 8, Absatz 1 können zu Prüfern auch Dozenten der Partnerhoch-
schule bestellt werden, soweit sie an der Lehre im Fachgebiet, auf das sich die Prü-
fung bezieht, beteiligt sind. 

7. Anrechnung von Studien- und Prüfungsleistungen (§ 9) 

Die von den Studierenden im dritten Studienjahr an der Partneruniversität erbrach-
ten Leistungen, vor allem die ECTS-Kreditpunkte, werden gemäß der im Partner-
schaftsabkommen getroffenen Vereinbarungen an der Heimatuniversität vollstän-
dig anerkannt. Der akademische Grad „Bachelor of Arts“ wird von der Fakultät nur 
vergeben, wenn mindestens 40 Leistungspunkte an der Universität Bonn erworben 
wurden. Der deutsch-französische gemeinsame Abschluss wird nur vergeben, wenn 
mindestens 150 LP inkl. der Bachelorarbeit an den Universitäten Bonn und Paris-
Sorbonne absolviert wurden. Wird auf den durch das Partnerschaftsabkommen vor-
gesehenen Studienaufenthalt an der Universität Paris-Sorbonne bzw. den dortigen 
Erwerb von 60 LP verzichtet, so wird ausschließlich der akademische Grad „Bache-
lor of Arts“ und nicht der gemeinsame Abschluss vergeben. 

8. Wiederholung von Prüfungen (§ 13, Abs. 3) 

Wird ein Wahlpflichtmodul nicht bestanden, so kann ein anderes, bisher nicht ge-
wähltes Wahlpflichtmodul kompensierend gewählt werden. Diese Kompensation ist 
nur ein Mal möglich. 

9. Bachelorarbeit (§ 18) 

Die Bachelorarbeit kann in deutscher oder französischer Sprache verfasst werden. 
Ihr ist eine Zusammenfassung in der jeweils anderen Sprache im Umfang von fünf 
Seiten beizufügen.  

10. Prüfer der Bachelorarbeit (§ 18, Abs. 2, § 19 Abs. 2) 

Abweichend von § 18 Absatz 2 und § 19 Absatz 2 gilt: 

Wenn für die Bachelorarbeit ein Thema aus dem Fachgebiet der Frankoromanistik 
gewählt wird, soll einer der beiden Prüfer der Bachelorarbeit habilitiert und minde-
stens zu 50% hauptamtlich an der Universität Bonn beschäftigt sein. Wird das 
Thema der Arbeit von einem nicht habilitierten Prüfer gestellt, muss der habilitier-
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te Zweitgutachter bereits bei Vergabe der Arbeit benannt werden und der Themen-
stellung zustimmen. 

Im Fall einer Themenstellung aus dem Fachgebiet der Germanistik gelten die Be-
stimmungen gemäß § 18, Absatz 2.und § 19 Absatz 2. 

11. Module des B.A. Deutsch-Französische Studien (§ 4, Abs. 6) 

Siehe Modulplan.
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Modulübersicht: B.A. Deutsch-Französische Studien    
(V=Vorlesung, Ü= Übung, PS = Proseminar, S= Seminar, PL = Plenum, PR = Praktikum, T= Tutorium) 

1. Studienjahr - Pflichtmodule  

Französisch 

Modultitel und  
-bestandteile 

Teilnahme-
voraus-
setzungen 

Studienleistung als 
Voraussetzung zur 
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand/Lernziel Prüfungsform LP 

M
od

.N
r.

 0
7
1

0
0

1
0

0
 

Grundlagenmodul  
Romanische  
Literaturwissenschaft 

(Ü,Ü) 

Dauer: 1 Sem. 

Keine Keine Theorien und Methoden der romanischen Litera-
tur- und Kulturwissenschaften; literaturwissen-
schaftliche Grundbegriffe; 

Wissenschaftspropädeutik und Techniken philo-
logischen Arbeitens 

Klausur 10 

M
od

.N
r.

 5
0

7
1
0

2
1

0
0

 

Grundlagenmodul  
Romanische  
Sprachwissenschaft 

(Ü,Ü,Ü ) 

Dauer: 1 Sem. 

Keine Keine Romanistisches Wissenschaftspropädeutikum 
Sprachwissenschaft (Theorien und Methoden, 
Diachronie, Synchronie) 

Klausur 10 

M
od

.N
r.

 
5

0
7

1
0

0
2

0

Sprachpraxis      
Französisch 1 

(Ü,Ü) 

Dauer: 1 Sem. 

Keine Keine Vertiefter Überblick über Morphologie und Syn-
tax; 

systematische Einführung in die Textproduktion 

Klausur 10 
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Germanistik 

Modultitel und  
-bestandteile 

Teilnahme-
voraus-
setzungen 

Studienleistung als 
Voraussetzung zur 
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand/Lernziel Prüfungsform LP 

M
od

.N
r.

 5
0

5
1
0

0
4

0
0

 

Basismodul  
Neuere Deutsche  
Literaturwissenschaft 

(P,Ü) 

Dauer: 1 Sem. 

Keine Angeleitetes Selbststu-
dium, ggf. Testate; 

Erbringen sämtlicher, 
vom Dozenten rechtzei-
tig angegebenen vorge-
schriebenen Leistungs-
anforderungen 

Auseinandersetzung mit Grundlagen der Litera-
turwissenschaft in historischer und systemati-
scher Perspektive.  

Schwerpunkt: Erörterung und Problematisierung 
literaturtheoretischer und historischer Konzepte 

Mündliche Prüfung  

oder  

Seminarprüfung  

oder  

Klausur 

10 

M
od

.N
r.

 5
0
5

1
0

0
3

0
0
 Basismodul Deutsche 

Sprachwissenschaft 

(P,Ü,Ü) 

Dauer: 1 Sem. 

Keine Angeleitetes Selbststu-
dium, ggf. Testate; 

Erbringen sämtlicher, 
vom Dozenten rechtzei-
tig angegebenen vorge-
schriebenen Leistungs-
anforderungen 

Vermittlung grundlegender linguistischer Ar-
beitsweisen und Beschreibungsverfahren sowie 
systematischer Grundkenntnisse für die Analyse 
von Formen, Funktionen und Verwendungswei-
sen der dt. Sprache.  

Überblick über zentrale Modelle und Methoden 
der germanistischen Linguistik in diachroner 
und synchroner Perspektive 

Mündliche Prüfung  

oder  

Seminarprüfung  

oder  

Klausur 

10 

Wahlpflichtmodul 2. Fremdsprache  

Es sind in einer zweiten romanischen Sprache (Italienisch, Spanisch oder Portugiesisch) die beiden konsekuti-
ven propädeutischen Module zu absolvieren. Alternativ kann das sprachpraktische Propädeutikum in einer 
skandinavischen Sprache (wahlweise auch Finnisch) belegt werden. 
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Romanistik / Germanistik 

Modultitel und  
-bestandteile 

Teilnahme-
voraus-
setzungen 

Studienleistung als 
Voraussetzung zur 
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand/Lernziel Prüfungsform LP 

M
od

.N
r.

 j
e 

n
ac

h
 

S
h

 

Sprachpraktisches 
Propädeutikum 1  
Romanische Sprachen  

(Ü) 

Dauer: 1 Sem. 

Keine Keine Morphologie und Syntax I; 

Grundwortschatz; 

Aussprache und Intonation 

Klausur 5 

M
od

.N
r.

 je
 n

ac
h
 

S
h

 

Sprachpraktisches 
Propädeutikum 2  
Romanische Sprachen  

(Ü) 

Dauer: 1 Sem. 

Keine  Keine Morphologie und Syntax II; 

Aufbauwortschatz; 

Grundlagen der Textproduktion 

Klausur 5 

M
od

.N
r.

 5
0
5

1
0

0
6

0
0
 Basismodul        

Skandinavische  
Sprachen       
(Spracherwerb)  

(Ü,Ü) 

Dauer: 2 Sem. 

Keine Angeleitetes Selbststu-
dium, ggf. Testate; 

Erbringen sämtlicher, 
vom Dozenten rechtzei-
tig angegebenen vorge-
schriebenen Leistungs-
anforderungen 

Erwerb einer ersten skandinavischen Sprache,  

Heranführung an das Selbststudium und den 
Umgang mit technischen Einrichtungen des 
Sprachunterrichts sowie die Informationssuche 
in den Medien des Landes der gewählten Spra-
che 

Klausur  

oder  

mündliche       Prü-
fung 

10 

2./3. Studienjahr 
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Pflichtmodule  

Französisch 

Modultitel und  
-bestandteile 

Teilnahme-
voraus-
setzungen 

Studienleistung als 
Voraussetzung zur 
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand/Lernziel Prüfungsform LP 

M
od

.N
r.

 5
0
7

1
0

2
2

0
0

 

Sprachpraxis      
Französisch 2 

(Ü,Ü,Ü) 

Dauer: 1 Sem. 

 

Sprachpraxis 
Französisch 1 

Keine Einführung in das Übersetzen; 

Vertiefung der Kenntnisse in der Textproduktion  

Klausur 10 

M
od

.N
r.

 5
0
7

1
0

2
6

0
0
 

Sprachpraxis      
Französisch 3 

(Ü,Ü,Ü) 

Dauer: 1 Sem. 

 

Sprachpraxis 
Französisch 2 

Keine Erweiterung der übersetzungspraktischen Kom-
petenz; 

Vertiefung der Kenntnisse in Lexik und Stilistik 

Klausur 10 
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Germanistik 

Modultitel und  
-bestandteile 

Teilnahme-
voraus-
setzungen 

Studienleistung als 
Voraussetzung zur 
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand/Lernziel Prüfungsform LP 

M
od

.N
r.

 5
0
5

1
0

0
8

0
0
 Vertiefungsmodul For-

men und Funktionen 
der Deutschen Sprache 

(P,S,Ü) 

Dauer: 1- 2 Sem. 

Basismodul Neu-
ere Deutsche 
Literaturwissen-
schaft; 

Basismodul Deut-
sche Sprachwis-
senschaft 

Angeleitetes Selbststu-
dium, ggf. Testate; 

Erbringen sämtlicher, 
vom Dozenten rechtzei-
tig angegebenen vorge-
schriebenen Leistungs-
anforderungen 

Vertiefung der im Basismodul erworbenen 
Kenntnisse im Bereich der linguistischen Teil-
disziplinen Phonologie, Morphologie, Syntax, 
Semantik und Pragmatik.  

Untersuchung der kommunikativen Funktionen 
sprachlicher Formen. 

Klausur  

oder  

Seminarprüfung 

10 
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Wahlpflichtmodule  

Französisch: Aus dem Angebot von insgesamt vier Vertiefungsmodulen sind drei Vertiefungsmodule zu wählen. Im zweiten Studienjahr müssen Sprach-
praxis 2,  ein literatur- oder sprachwissenschaftliches Vertiefungsmodul sowie „Kulturstudien Französisch“ gewählt werden. Im dritten Studienjahr müssen 
– sofern es in Bonn absolviert wird – sowohl ein literatur- als auch ein sprachwissenschaftliches Vertiefungsmodul gewählt werden, die nicht identisch mit 
dem Vertiefungsmodul des 2. Studienjahres sein dürfen.  

Germanistik: Aus dem Angebot von insgesamt vier Vertiefungsmodulen sind zwei Vertiefungsmodule zu wählen.  

Französisch 

Modultitel und  
-bestandteile 

Teilnahme-
voraus-
setzungen 

Studienleistung als  
Voraussetzung zur  
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand/Lernziel Prüfungsform LP 

M
od

.N
r.

 5
0
7

1
0

3
3

0
0

  

Vertiefungsmodul  
Französische 
Literaturwissenschaft A 

(Ü, PS) 

Dauer: 1 Sem. 

Grundlagenmodul 

Romanische Lite-
raturwissenschaft 

Regelmäßige Teilnahme an 
den Lehrveranstaltungen; 

unbenoteter mündlicher 
Test zum Stoff von Übung 
und Lektüreprogramm;  

unbenotetes Referat im 
Proseminar 

Frz. Literaturgeschichte vom Mittelalter bis 
zum 18. Jahrhundert; 

Gattungen, Autoren, Werke; 

Forschungsansätze 

Seminarprüfung 10 

M
od

.N
r.

 5
0

7
1
0

3
4

0
0

 Vertiefungsmodul  
Französische 
Literaturwissenschaft B 

(Ü,PS) 

Dauer: 1 Sem. 

Grundlagenmodul 

Romanische Lite-
raturwissenschaft 

Regelmäßige Teilnahme an 
den Lehrveranstaltungen;  

unbenoteter mündlicher 
Test zum Stoff von Übung 
und Lektüreprogramm;  

unbenotetes Referat im 
Proseminar 

Frz. Literaturgeschichte vom 19. Jahrhun-
dert bis zur Gegenwart; 

Gattungen, Autoren, Werke; 

Forschungsansätze 

Seminarprüfung 10 
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Modultitel und  
-bestandteile 

Teilnahme-
voraus-
setzungen 

Studienleistung als  
Voraussetzung zur  
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand/Lernziel Prüfungsform LP 

M
od

.N
r.

 5
0

7
1
0

4
0

0
0

 Vertiefungsmodul  
Französische  
Sprachwissenschaft A 

(Ü,PS) 

Dauer: 1 Sem. 

Grundlagenmodul 

Romanische 
Sprachwissen-
schaft 

Regelmäßige Teilnahme an 
den 

Lehrveranstaltungen; un-
benoteter mündlicher Test 
zum Stoff von Übung und 
Lektüreprogramm; unbeno-
tetes Referat im Prosemi-
nar 

Kenntnisse in den Bereichen der französi-
schen Varietätenlinguistik und der franzö-
sischen Grammatik/Lexikologie 

Seminarprüfung 10 

M
od

.N
r.

 5
0
7

1
0

4
1

0
0
 Vertiefungsmodul  

Französische  
Sprachwissenschaft B 

(Ü,PS) 

Dauer: 1 Sem. 

Grundlagenmodul 

Romanische 
Sprachwissen-
schaft 

Regelmäßige Teilnahme an 
den 

Lehrveranstaltungen; un-
benoteter mündlicher Test 
zum Stoff von Übung und 
Lektüreprogramm; unbeno-
tetes Referat im Prosemi-
nar 

Kenntnisse in den Bereichen der französi-
schen Textwissenschaft und der französi-
schen Textlinguistik/Textgrammatik 

Seminarprüfung 10 
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Germanistik 

Modultitel und  
-bestandteile 

Teilnahme-
voraus-
setzungen 

Studienleistung als 
Voraussetzung zur 
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand/Lernziel Prüfungsform LP 

M
od

.N
r.

 

Vertiefungsmodul 
Sprachwandel und 
Sprachvariation 

(P,S,Ü) 

Dauer: 1-2 Sem. 

Basismodul Neu-
ere Deutsche 
Literaturwissen-
schaft;  

Basismodul Deut-
sche Sprachwis-
senschaft  

Angeleitetes Selbststu-
dium, ggf. Testate;  

Erbringen sämtlicher, 
vom Dozenten rechtzei-
tig angegebenen vorge-
schriebenen Leistungs-
anforderungen  

Vertiefte Auseinandersetzung mit Sprachwan-
deltheorien und der Sprachgeschichte des Deut-
schen sowie mit sprachlicher Variation im Deut-
schen unter theoretischen und empirischen As-
pekten. 

Mündliche Prüfung  

oder  

Seminarprüfung  

oder  

Klausur  

10 

M
od

.N
r.

 

Aspekte der Sprach-
verwendung 

(P,S, Ü) 

Dauer: 1-2 Sem. 

Basismodul Neu-
ere Deutsche 
Literaturwissen-
schaft;  

Basismodul Deut-
sche Sprachwis-
senschaft 

Angeleitetes Selbststu-
dium, ggf. Testate;  

Erbringen sämtlicher, 
vom Dozenten rechtzei-
tig angegebenen vorge-
schriebenen Leistungs-
anforderungen 

Vertiefte Auseinandersetzung mit linguistischen 
Arbeitsfeldern und Methoden, die für das Ver-
ständnis und die Bewertung sprachlich-
kommunikativer Praktiken besonders relevant 
sind (unter Einschluss interdisziplinärer Aspek-
te). 

Mündliche Prüfung  

oder  

Seminarprüfung  

oder  

Klausur 

10 

M
od

.N
r.

 

Vertiefungsmodul 
Deutsche Literatur bis 
zum Beginn des 19. 
Jahrhunderts 

(P,S) 

Dauer: 1 Sem. 

Basismodul Neu-
ere Deutsche 
Literaturwissen-
schaft;  

Basismodul Deut-
sche Sprachwis-
senschaft 

Angeleitetes Selbststu-
dium, ggf. Testate;  

Erbringen sämtlicher, 
vom Dozenten rechtzei-
tig angegebenen vorge-
schriebenen Leistungs-
anforderungen 

Vertiefende Auseinandersetzung mit literaturge-
schichtlichen Fragestellungen und ausgewählten 
poetologischen und thematischen Einzelaspek-
ten.  

Betrachtung der medialen und kulturellen Be-
dingtheit von Literatur und dem Übergang von 
der Regelpoetik zur Autonomieästhetik in histo-
rischer Perspektive. 

Mündliche Prüfung  

oder  

Seminarprüfung  

oder  

Klausur 

10 
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Modultitel und  
-bestandteile 

Teilnahme-
voraus-
setzungen 

Studienleistung als 
Voraussetzung zur 
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand/Lernziel Prüfungsform LP 

M
od

.N
r.

 

Vertiefungsmodul 
Deutsche Literatur seit 
dem Beginn des 19. 
Jahrhunderts 

(P,S) 

Dauer: 1 Sem. 

 

Basismodul Neu-
ere Deutsche 
Literaturwissen-
schaft;  

Basismodul Deut-
sche Sprachwis-
senschaft 

Angeleitetes Selbststu-
dium, ggf. Testate;  

Erbringen sämtlicher, 
vom Dozenten rechtzei-
tig angegebenen vorge-
schriebenen Leistungs-
anforderungen 

Vertiefende Auseinandersetzung mit literaturge-
schichtlichen Fragestellungen und ausgewählten 
poetologischen und thematischen Einzelaspek-
ten.  

Schwerpunkt: Betrachtung der literarisch-
kulturellen Entwicklung vom Beginn des 19. 
Jahrhunderts bis zur Gegenwart in historischer 
Perspektive. 

Mündliche Prüfung 

oder  

Seminarprüfung  

oder  

Klausur 

10 
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Kultur- und Medienwissenschaft (20 LP) 
Aus dem Angebot von insgesamt vier Modulen sind zwei Module zu wählen. Darunter muss sich das Modul 
„Kulturstudien Französisch“ befinden. Das andere Modul ist frei wählbar. 

Französisch 

Modultitel und  
-bestandteile 

Teilnahme-
voraus-
setzungen 

Studienleistung als 
Voraussetzung zur 
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand/Lernziel Prüfungsform LP 

M
od

.N
r.

 5
0

7
1
0

6
3

0
0

 

Kulturstudien     
Französisch 

(KF) 

(V,Ü,Ü) 

Dauer: 1 Sem. 

Keine Keine Interdisziplinäre Frankreichstudien;  

deutsch-französische Beziehungen; 

Kulturtransfer, Imagologie und interkulturelle 
Kommunikation 

 

Klausur 10 
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Germanistik 

Modultitel  und  
-bestandteile 

Teilnahme-
voraus-
setzungen 

Studienleistung als 
Voraussetzung zur 
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand/Lernziel Prüfungsform LP 

M
od

.N
r.

 5
0
5

1
0

2
4

0
0
 Vertiefungsmodul  

Kulturelle Institutionen 
(Germanistik) 

(P, S) 

Dauer: 1 Sem. 

Basismodul Neu-
ere Deutsche 
Literaturwissen-
schaft;  

Basismodul Deut-
sche Sprachwis-
senschaft 

Angeleitetes Selbststu-
dium, ggf. Testate;  

Erbringen sämtlicher, 
vom Dozenten rechtzei-
tig angegebenen vorge-
schriebenen Leistungs-
anforderungen 

Einführung in die Untersuchung der Genese, 
Funktion und Wirkung kultureller Institutio-
nen.  

Schwerpunkt: Analyse von Formen kultureller 
Produktion, Distribution, Rezeption und Ver-
mittlung in Geschichte und Gegenwart 

Mündliche Prüfung  

oder  

Seminarprüfung  

oder  

Klausur  

10 

M
od

.N
r.

 5
0
5

1
0

2
5

0
0
 

Vertiefungsmodul  
Kultur und Medien: 
Geschichte und  
Konzepte 

(P, S) 

Dauer: 1 Sem. 

 

Basismodul Neu-
ere Deutsche 
Literaturwissen-
schaft;  

Basismodul Deut-
sche Sprachwis-
senschaft 

Angeleitetes Selbststu-
dium, ggf. Testate;  

Erbringen sämtlicher, 
vom Dozenten rechtzei-
tig angegebenen vorge-
schriebenen Leistungs-
anforderungen 

Auseinandersetzung mit dem Medienbegriff 
und kompetenter Umgang mit seinen unter-
schiedlichen theoretischen Ausformungen; 

Überblick über mediengeschichtliche bzw. 
medienwissenschaftliche Entwicklungen und 
wesentliche Umbrüche;  

Exemplarische Bearbeitung medienanalyti-
scher Fragestellungen und ihre angemessene 
Darstellung 

Mündliche Prüfung  

oder  

Seminarprüfung  

oder  

Klausur 

10 
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Modultitel  und  
-bestandteile 

Teilnahme-
voraus-
setzungen 

Studienleistung als 
Voraussetzung zur 
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand/Lernziel Prüfungsform LP 

M
od

.N
r.

 5
0
5

1
0

2
6

0
0

 

Vertiefungsmodul In-
termedialität 

(P, S) 

Dauer: 1 Sem. 

 

Basismodul Neu-
ere Deutsche 
Literaturwissen-
schaft;  

Basismodul Deut-
sche Sprachwis-
senschaft 

Angeleitetes Selbststu-
dium, ggf. Testate;  

Erbringen sämtlicher, 
vom Dozenten rechtzei-
tig angegebenen vorge-
schriebenen Leistungs-
anforderungen 

Kompetenz, Mediendifferenzen zu erfassen, 
zu beschreiben und zu analysieren;  

Reflektierter Umgang mit Konzepten des Me-
dienvergleichs und beispielhafte Anwendung 
auf Kombinationen von Schrift, Bild und 
Klang;  

Einschätzung und Bewertung intermedialer 
Zusammenhänge in Geschichte und Gegen-
wart 

Mündliche Prüfung  

oder  

Seminarprüfung  

oder  

Klausur 

10 

Praktikum und Abschlussarbeit 

Französisch / Germanistik 
Modultitel und -
bestandteile 

Teilnahme-
voraus-
setzungen 

Studienleistung als 
Voraussetzung zur 
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand/Lernziel Prüfungsform LP 

M
od

.N
r.

 5
0
7

1
0

4
7

0
0
 

Praktikum  
Frankreich (KF) 

Keine Keine  

 

Seminarprüfung 8 
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Modultitel und -
bestandteile 

Teilnahme-
voraus-
setzungen 

Studienleistung als 
Voraussetzung zur 
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand/Lernziel Prüfungsform LP 

BA-Abschlussarbeit   zu einem Thema der Literatur- und Kulturwissen-
schaft oder Sprachwissenschaft 

Bachelorarbeit 12 
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Studiengangspezifische Bestimmungen für den Studiengang 

B.A. Deutsch-Italienische Studien 

1. Ziel des Studiums und Zweck der Prüfung (§ 1) 

Der internationale Bachelorstudiengang "Deutsch-Italienische Studien“ wird von der 
Philosophischen Fakultät der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn als 
gemeinsamer Studiengang mit der Universität Florenz auf der Grundlage eines ent-
sprechenden Partnerschaftsabkommens angeboten, ist konsekutiv ausgerichtet 
und hat ein forschungsorientiertes Profil. Die Organisation des Studiums soll den 
Studierenden den gleichzeitigen Erwerb von Abschlüssen an der Philosophischen 
Fakultät sowie an der Partnerhochschule ermöglichen. Diese Prüfungsordnung gilt 
nur für das Studium an der Philosophischen Fakultät der Rheinischen Friedrich-
Wilhelms-Universität Bonn; für die Studienabschnitte, die an der Partnerhochschu-
le zu absolvieren sind, gelten die dortigen rechtlichen Bestimmungen. 

2. Akademischer Grad (§ 2) 

Ist die Bachelor-Prüfung bestanden, verleiht die Philosophische Fakultät der Rhei-
nischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn den akademischen Grad „Bachelor of 
Arts“ im Studiengang „Deutsch-Italienische Studien“ und die Facoltà di Lettere e 
Filosofia der Universität Florenz den akademischen Grad „Dottore“ im Studiengang 
„Laurea Triennale in Lingue, letterature e studi Interculturali – Curriculum in Studi 
bilaterali: Studi italo-tedeschi  (Classe L-11)“. Die beiden Grade werden auf einem 
gemeinsamen Dokument beurkundet. 

Ist eine Studierende / ein Studierender, die / der mindestens die Hälfte der erfor-
derlichen Module erfolgreich absolviert hat aufgrund besonderer und unabweisba-
rer Umstände des Einzelfalles nicht im Stande, das Studium an der Partneruniver-
sität zu absolvieren, kann der Prüfungsbeirat auf Antrag der Studierenden/ des 
Studierenden genehmigen, das Studium an der Universität Bonn abzuschließen 
und an Stelle des gemeinsamen Abschlusses den akademischen Grad „Bachelor of 
Arts“ in "Deutsch-Italienische Studien“ der Philosophischen Fakultät der Rheini-
schen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn zu erwerben. 
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3. Zugangsvoraussetzungen (§ 3) 

Zum Bachelorstudiengang „Deutsch-Italienische Studien“ können Bewerber zuge-
lassen werden, die neben den allgemeinen, in § 3 beschriebenen Zugangsvoraus-
setzungen die erfolgreiche Teilnahme an der Prüfung zur Feststellung der besonde-
ren studiengangsbezogenen Eignung nachgewiesen haben, deren allgemeines Ver-
fahren in Abschnitt C dieser studiengangsspezifischen Bestimmungen geregelt 
wird. 

 

Die besondere Eignung beruht auf Fähigkeiten und Kenntnissen in den folgenden 
Bereichen: 

 Textverständnis Deutsch; 

 Textverständnis Italienisch; 

 Deutsche Grammatik; 

 Italienische Grammatik; 

 Deutsche Geschichte und Kultur; 

 Italienische Geschichte und Kultur. 

4. Regelstudienzeit, Studienaufbau, Umfang des Lehrangebots (§ 4) 

Die Regelstudienzeit beträgt einschließlich der Bachelorprüfung sechs Semester 
(drei Studienjahre). Das Studium umfasst die in Nummer 10 genannten Module im 
Umfang von insgesamt 180 Leistungspunkten. Im dritten (in Ausnahmefällen 
schon im zweiten) Studienjahr ist auf der Grundlage des Partnerschaftsabkom-
mens ein zweisemestriges Studium an der Partneruniversität und der dortige Er-
werb von 60 LP vorgesehen. Die Studieninhalte und das Lehrangebot werden zwi-
schen den beteiligten Hochschulen abgestimmt und durch eine Modulkonkordanz 
koordiniert. 

5. Prüfer und Beisitzer (§ 8) 

Ergänzend zu § 8, Abs. 1 können zu Prüfern auch Dozenten der Partnerhochschule 
bestellt werden, soweit sie an der Lehre im Fachgebiet, auf das sich die Prüfung 
bezieht, beteiligt sind. 
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6. Anrechnung von Studien- und Prüfungsleistungen (§ 9) 

Die von den Studierenden an der Partneruniversität erbrachten Leistungen, vor al-
lem die ECTS-Kreditpunkte, werden gemäß der im Partnerschaftsabkommen fest-
gelegten Modulkonkordanz an der Heimatuniversität vollständig anerkannt. Die ita-
lienischen Noten sind in deutsche Noten umzurechnen und gewichtet mit den zu-
gehörigen Leistungspunkten in die Berechnung der Gesamtnote einzubeziehen. Bei 
der Umrechnung der italienischen Noten in deutsche Noten ist folgendermaßen 
vorzugehen: 
 
 

Ital.  
Noten 

30/30 

con 
lode 

30/30 29/30 28/30 27/30 26-24/30 23-21/30 20-18/30 <18/30 

Dt. Noten 1,0 1,3 1,7 2,0 2,3 2,7 3,0 3,3 3,7 4,0 5,0 

 

Der akademische Grad „Bachelor of Arts“ wird von der Fakultät nur vergeben, wenn 
mindestens 48 Leistungspunkte an der Universität Bonn erworben wurden. Der 
deutsch-italienische gemeinsame Abschluss wird nur vergeben, wenn mindestens 
150 LP inkl. der Bachelorarbeit an den Universitäten Bonn und Florenz absolviert 
wurden. Wird auf den durch das Partnerschaftsabkommen vorgesehenen Studien-
aufenthalt an der Universität Florenz zw. den dortigen Erwerb von 60 LP verzichtet, 
so wird ausschließlich der akademische Grad „Bachelor of Arts“ und nicht der ge-
meinsame Abschluss vergeben. 

7. Studienleistungen als Voraussetzungen zur Teilnahme an Prüfungen 

Studienleistungen, die Voraussetzung für die Teilnahme an Prüfungen sind, werden 
in den Modulbeschreibungen angeführt und werden mit dem jeweiligen Dozenten 
zu Beginn der Veranstaltungen abgestimmt und rechtzeitig bekannt gegeben. 

Zu den Studienleistungen in Modulen mit der Prüfungsform der Seminarprüfung 
gehört u.a. die regelmäßige und aktive Teilnahme an den Lehrveranstaltungen. Die 
Teilnahme ist nicht regelmäßig, wenn ein Studierender in einer Lehrveranstaltung 
im Umfang von 2 SWS mehr als zwei Mal, bei einem Umfang von 4 SWS mehr als 
vier Mal und bei einer Blockveranstaltung mehr als 20% der Unterrichtszeit ver-
säumt. Wenn schwerwiegende Gründe für das Versäumnis geltend gemacht wer-
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den, kann von dieser Regel abgewichen werden. Im Konfliktfall entscheidet der Prü-
fungsbeirat. 

8. Wiederholung von Prüfungen (§ 13, Abs. 3) 

Wird ein Wahlpflichtmodul nicht bestanden, so kann ein anderes, bisher nicht ge-
wähltes Wahlpflichtmodul kompensierend gewählt werden. 

9. Bachelorarbeit (§ 18) 

Die Bachelorarbeit kann in deutscher oder italienischer Sprache verfasst werden. 

10. Prüfer der Bachelorarbeit (§ 18, Abs. 2, § 19 Abs. 2) 

Abweichend von § 18 Absatz 2 und § 19 Absatz 2 gilt: 

Wenn für die Bachelorarbeit ein Thema aus dem Fachgebiet der Italianistik gewählt 
wird, soll einer der beiden Prüfer der Bachelorarbeit habilitiert und mindestens zu 
50% hauptamtlich an der Universität Bonn beschäftigt sein. Wird das Thema der 
Arbeit von einem nicht habilitierten Prüfer gestellt, muss der habilitierte Zweitgut-
achter bereits bei Vergabe der Arbeit benannt werden und der Themenstellung zu-
stimmen. 

Im Fall einer Themenstellung aus dem Fachgebiet der Germanistik gelten die Be-
stimmungen gemäß § 18, Absatz 2 und § 19 Absatz 2. 

11. Module des B.A. „Deutsch-Italienische Studien“ (§ 4, Abs. 6) 

Siehe Modulplan. 
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Modulplan: B.A. Deutsch – Italienische Studien 
(V=Vorlesung, Ü= Übung, PS = Proseminar, S= Seminar, PL = Plenum, PR = Praktikum, T= Tutorium) 

Sprachpraxis (20 LP) 

Modultitel und  
-bestandteile 

Teilnahme-
voraus-
setzungen 

Studienleistung als 
Voraussetzung zur 
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand/Lernziel Prüfungsform LP 

M
od

.N
r.

  
5

0
7

1
0

0
5

0

Sprachpraxis        
Italienisch 1 (KF) 

(Ü,Ü) 

Dauer: 1 Sem. 

Keine Keine Vertiefter Überblick über Morphologie und Syn-
tax; Systematische Einführung in die Textpro-
duktion 

Klausur 10 

M
od

.N
r.

 
5

0
7

1
0

2
3

0

Sprachpraxis        
Italienisch 2 

(Ü, Ü, Ü) 

Dauer: 1 Sem. 

Sprachpraxis 
Italienisch 1 (KF) 

Keine Einführung in das Übersetzen; Vertiefung der 
Kenntnisse in der Textproduktion 

 

Klausur 10 
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Pflichtbereich Italianistik (20 LP) 

Modultitel und  
-bestandteile 

Teilnahme-
voraus-
setzungen 

Studienleistung als 
Voraussetzung zur 
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand/Lernziel Prüfungsform LP 

M
od

.N
r.

 5
0
7

1
0

0
1

0
0
 

Grundlagenmodul 
Romanische 
Literaturwissen-
schaft 

(V, Ü) 

Dauer: 1 Sem. 

Keine Keine Theorien und Methoden der romanischen Litera-
tur- und Kulturwissenschaften; 

Literaturwissenschaftliche Grundbegriffe; 

Wissenschaftspropädeutik und Techniken philo-
logischen Arbeitens 

Klausur 10 

M
od

.N
r.

 5
0
7

1
0

2
1

0
0
 

Grundlagenmodul  
Romanische Sprach-
wissenschaft 

(V, Ü, Ü) 

Dauer:1 Sem. 

Keine Keine Romanistisches Wissenschaftspropädeutikum 
Sprachwissenschaft (Theorien und Methoden, 
Diachronie, Synchronie) 

Klausur 10 

Wahlpflichtbereich Italianistik (30 LP) 

Aus dem Angebot von insgesamt vier Vertiefungsmodulen sind drei Vertiefungsmodule zu wählen. 

Modultitel und -
bestandteile 

Teilnahme-
voraus-
setzungen 

Studienleistung als 
Voraussetzung zur 
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand/Lernziel Prüfungsform LP 
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Modultitel und -
bestandteile 

Teilnahme-
voraus-
setzungen 

Studienleistung als 
Voraussetzung zur 
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand/Lernziel Prüfungsform LP 

M
od

.N
r.

 5
0
7

1
0

3
5

0
0

 

Vertiefungsmodul  
Italienische  
Literaturwissenschaft A  

(Ü, PS) 

Dauer: 1 Sem. 

Grundlagenmodul 
Romanische Lite-
raturwissenschaft 

Regelmäßige Teilnah-
me an den Lehrveran-
staltungen;  

unbenoteter mündli-
cher Test zum Stoff 
von Übung und Lektü-
reprogramm;  

unbenotetes Referat 
im Proseminar 

Ital. Literaturgeschichte vom 13. bis zum 18. 
Jahrhundert; 

Gattungen, Autoren, Werke; 

Forschungsansätze 

Seminarprüfung 10 

M
od

.N
r.

 5
0

7
1
0

3
6

0
0

 

Vertiefungsmodul  
Italienische  
Literaturwissenschaft B 

(Ü, PS) 

Dauer: 1 Sem. 

Grundlagenmodul 
Romanische Lite-
raturwissenschaft 

Regelmäßige Teilnah-
me an den Lehrveran-
staltungen;  

unbenoteter mündli-
cher Test zum Stoff 
von Übung und Lektü-
reprogramm;  

unbenotetes Referat 
im Proseminar 

Ital. Literaturgeschichte vom 19. Jahrhundert 
bis zur Gegenwart; 

Gattungen, Autoren, Werke; Forschungsansätze 

Seminarprüfung 10 

M
od

.N
r.

 5
0

7
1
0

4
2

0
0

 

Vertiefungsmodul  
Italienische  
Sprachwissenschaft A 

(Ü, PS) 

Dauer: 1 Sem. 

Grundlagenmodul 
Romanische 
Sprachwissen-
schaft 

Regelmäßige Teilnah-
me an den Lehrveran-
staltungen;  

unbenoteter mündli-
cher Test zum Stoff 
von Übung und Lektü-
reprogramm;  

unbenotetes Referat 
im Proseminar 

Kenntnis der Varietätenlinguistik und der Gram-
matik/Lexikologie des Italienischen 

Seminarprüfung 10 
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Modultitel und -
bestandteile 

Teilnahme-
voraus-
setzungen 

Studienleistung als 
Voraussetzung zur 
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand/Lernziel Prüfungsform LP 

M
od

.N
r.

 5
0
7

1
0

4
3

0
0

 

Vertiefungsmodul  
Italienische  
Sprachwissenschaft B 

Dauer: 1 Sem 

(Ü, PS) 

Grundlagenmodul 
Romanische 
Sprachwissen-
schaft 

Regelmäßige Teilnah-
me an den Lehrveran-
staltungen;  

unbenoteter mündli-
cher Test zum Stoff 
von Übung und Lektü-
reprogramm;  

unbenotetes Referat 
im Proseminar 

Kenntnis der Textwissenschaft und der Textlin-
guistik/Textgrammatik des Italienischen 

Seminarprüfung 10 

Pflichtbereich Germanistik (30 LP) 

Modultitel und -
bestandteile 

Teilnahme-
voraus-
setzungen 

Studienleistung als 
Voraussetzung zur 
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand/Lernziel Prüfungsform LP 

M
od

.N
r.

 5
0
5

1
0

0
4

0
0
 Basismodul  

Neuere Deutsche  
Literaturwissenschaft 

(P, Ü) 

Dauer: 1 Sem. 

Keine Angeleitetes Selbststu-
dium, ggf. Testate;  

Erbringen sämtlicher, 
vom Dozenten rechtzei-
tig angegebenen vorge-
schriebenen Leistungs-
anforderungen 

Auseinandersetzung mit Grundlagen der Litera-
turwissenschaft in historischer und systemati-
scher Perspektive.  

Schwerpunkt: Erörterung und Problematisierung 
literaturtheoretischer und historischer Konzep-
te. 

Mündliche Prüfung  

oder 

Seminarprüfung  

oder  

Klausur 

10 
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Modultitel und -
bestandteile 

Teilnahme-
voraus-
setzungen 

Studienleistung als 
Voraussetzung zur 
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand/Lernziel Prüfungsform LP 
M

od
.N

r.
 5

0
5

1
0

0
3

0
0

 Basismodul Deutsche 
Sprachwissenschaft 

(P, Ü, Ü) 

Dauer: 1-2 Sem. 

Keine Angeleitetes Selbststu-
dium, ggf. Testate;  

Erbringen sämtlicher, 
vom Dozenten rechtzei-
tig angegebenen vorge-
schriebenen Leistungs-
anforderungen 

Vermittlung grundlegender linguistischer Ar-
beitsweisen und Beschreibungsverfahren sowie 
systematischer Grundkenntnisse für die Analyse 
von Formen, Funktionen und Verwendungswei-
sen der dt. Sprache.  

Überblick über zentrale Modelle und Methoden 
der germanistischen Linguistik in diachroner 
und synchroner Perspektive 

Mündliche Prüfung  

oder  

Seminarprüfung  

oder  

Klausur 

10 

M
od

.N
r.

 5
0
5

1
0

0
8

0
0
 Vertiefungsmodul For-

men und Funktionen 
der Deutschen Sprache 

(P, S, Ü) 

Dauer: 1-2 Sem. 

Basismodul Neu-
ere Deutsche 
Literaturwissen-
schaft; 

Basismodul Deut-
sche Sprachwis-
senschaft 

angeleitetes Selbststu-
dium, ggf. Testate;  

Erbringen sämtlicher, 
vom Dozenten rechtzei-
tig angegebenen vorge-
schriebenen Leistungs-
anforderungen 

Vertiefung der im Basismodul erworbenen 
Kenntnisse im Bereich der linguistischen Teil-
disziplinen Phonologie, Morphologie, Syntax, 
Semantik und Pragmatik.  

Untersuchung der kommunikativen Funktionen 
sprachlicher Formen 

Mündliche Prüfung  

oder  

Seminarprüfung  

oder  

Klausur 

10 
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Wahlpflichtbereich Germanistik (20 LP) 

Aus dem Angebot von insgesamt vier Vertiefungsmodulen sind zwei Vertiefungsmodule zu wählen, davon mindestens eins in der Literaturwissenschaft. 

Modultitel und -
bestandteile 

Teilnahme-
voraus-
setzungen 

Studienleistung als 
Voraussetzung zur 
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand/Lernziel Prüfungsform LP 

M
od

.N
r.

 5
0
5

1
0

0
9

0
0
 Vertiefungsmodul 

Sprachwandel und 
Sprachvariation 

(P, S, Ü) 

Dauer: 1-2 Sem. 

Basismodul Neu-
ere Deutsche 
Literaturwissen-
schaft; 

Basismodul Deut-
sche Sprachwis-
senschaft 

angeleitetes Selbststu-
dium, ggf. Testate;  

Erbringen sämtlicher, 
vom Dozenten rechtzei-
tig angegebenen vorge-
schriebenen Leistungs-
anforderungen 

Vertiefte Auseinandersetzung mit Sprachwan-
deltheorien und der Sprachgeschichte des Deut-
schen sowie mit sprachlicher Variation im Deut-
schen unter theoretischen und empirischen As-
pekten 

Mündliche Prüfung  

oder  

Seminarprüfung  

oder  

Klausur 

10 

M
od

.N
r.

 5
0
5

1
0

1
0

0
0
 Vertiefungsmodul  

Aspekte der Sprach-
verwendung 

(P, S, Ü) 

Dauer: 1-2 Sem. 

Basismodul Neu-
ere Deutsche 
Literaturwissen-
schaft; 

Basismodul Deut-
sche Sprachwis-
senschaft 

angeleitetes Selbststu-
dium, ggf. Testate;  

Erbringen sämtlicher, 
vom Dozenten rechtzei-
tig angegebenen vorge-
schriebenen Leistungs-
anforderungen 

Vertiefte Auseinandersetzung mit linguistischen 
Arbeitsfeldern und Methoden, die für das Ver-
ständnis und die Bewertung sprachlich-
kommunikativer Praktiken besonders relevant 
sind (unter Einschluss interdisziplinärer Aspek-
te). 

Mündliche Prüfung  

oder  

Seminarprüfung  

oder  

Klausur 

10 

M
od

.N
r.

 5
0
5

1
0

1
5

0
0
 Vertiefungsmodul 

Deutsche Literatur bis 
zum Beginn des 19. 
Jahrhunderts 

(P, S) 

Dauer: 1 Sem. 

Basismodul Neu-
ere Deutsche 
Literaturwissen-
schaft; 

Basismodul Deut-
sche Sprachwis-
senschaft 

angeleitetes Selbststu-
dium, ggf. Testate;  

Erbringen sämtlicher, 
vom Dozenten rechtzei-
tig angegebenen vorge-
schriebenen Leistungs-
anforderungen 

Vertiefende Auseinandersetzung mit literaturge-
schichtlichen Fragestellungen und ausgewählten 
poetologischen und thematischen Einzelaspek-
ten.  

Betrachtung der medialen und kulturellen Be-
dingtheit von Literatur und dem Übergang von 
der Regelpoetik zur Autonomieästhetik in histo-
rischer Perspektive 

Mündliche Prüfung  

oder  

Seminarprüfung  

oder  

Klausur 

10 
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Modultitel und -
bestandteile 

Teilnahme-
voraus-
setzungen 

Studienleistung als 
Voraussetzung zur 
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand/Lernziel Prüfungsform LP 

M
od

.N
r.

 5
0

5
1
0

1
6

0
0

 Vertiefungsmodul 
Deutsche Literatur seit 
dem Beginn des 19. 
Jahrhunderts 

(P, S) 

Dauer: 1 Sem. 

Basismodul Neu-
ere Deutsche 
Literaturwissen-
schaft; 

Basismodul Deut-
sche Sprachwis-
senschaft 

angeleitetes Selbststu-
dium, ggf. Testate;  

Erbringen sämtlicher, 
vom Dozenten rechtzei-
tig angegebenen vorge-
schriebenen Leistungs-
anforderungen 

Vertiefende Auseinandersetzung mit literaturge-
schichtlichen Fragestellungen und ausgewählten 
poetologischen und thematischen Einzelaspek-
ten. 

Schwerpunkt: Betrachtung der literarisch-
kulturellen Entwicklung vom Beginn des 19. 
Jahrhunderts bis zur Gegenwart in historischer 
Perspektive 

Mündliche Prüfung  

oder  

Seminarprüfung  

oder  

Klausur 

10 
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Kultur und Medienwissenschaft (20 LP)   

Aus dem Angebot von insgesamt vier Modulen sind zwei Module zu wählen. Darunter muss sich das Modul "Kulturstudien Italienisch" befinden. Das andere 
Modul ist frei wählbar. 

Modultitel und -
bestandteile 

Teilnahme-
voraus-
setzungen 

Studienleistung als 
Voraussetzung zur 
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand/Lernziel Prüfungsform LP 

M
od

.N
r.

 5
0

7
1
0

3
0

0
0

 

Kulturstudien  
Italienisch (KF) 

(V, Ü, Ü) 

Dauer: 1 Sem. 

Keine Keine Interdisziplinäre Italienstudien; 

Geschichte der deutsch-italienischen Beziehun-
gen bis zur Gegenwart; 

Kulturtransfer, Imagologie und interkulturelle 
Kommunikation 

Klausur 10 

M
od

.N
r.

5
0

5
1

0
2

4
0

0
 Vertiefungsmodul  

Kulturelle Institutionen 
(Germanistik) 

(P, S) 

Dauer: 1 Sem. 

Basismodul Neu-
ere Deutsche 
Literaturwissen-
schaft; 

Basismodul Deut-
sche Sprachwis-
senschaft 

angeleitetes Selbststu-
dium, ggf. Testate;  

Erbringen sämtlicher, 
vom Dozenten rechtzei-
tig angegebenen vorge-
schriebenen Leistungs-
anforderungen 

Einführung in die Untersuchung der Genese, 
Funktion und Wirkung kultureller Institutionen. 

Schwerpunkt: Analyse von Formen kultureller 
Produktion, Distribution, Rezeption und Vermitt-
lung in Geschichte und Gegenwart 

Mündliche Prüfung  

oder  

Seminarprüfung   

oder  

Klausur 

10 

M
od

.N
r.

 5
0
5

1
0

2
5

0
0

 

Vertiefungsmodul  
Kultur und Medien: 
Geschichte und  
Konzepte 

(P, S) 

Dauer: 1 Sem. 

 

Basismodul Neu-
ere Deutsche 
Literaturwissen-
schaft; 

Basismodul Deut-
sche Sprachwis-
senschaft 

angeleitetes Selbststu-
dium, ggf. Testate; 

Erbringen sämtlicher, 
vom Dozenten rechtzei-
tig angegebenen vorge-
schriebenen Leistungs-
anforderungen 

Auseinandersetzung mit dem Medienbegriff und 
kompetenter Umgang mit seinen unter-
schiedlichen theoretischen Ausformungen; 

Überblick über mediengeschichtliche bzw. me-
dienwissenschaftliche Entwicklungen und we-
sentliche Umbrüche;  

Exemplarische Bearbeitung medienanalytischer 
Fragestellungen und ihre angemessene Darstel-
lung 

Mündliche Prüfung  

oder 

Seminarprüfung  

oder  

Klausur 

10 
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Modultitel und -
bestandteile 

Teilnahme-
voraus-
setzungen 

Studienleistung als 
Voraussetzung zur 
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand/Lernziel Prüfungsform LP 

M
od

.N
r.

 5
0
5

1
0

2
6

0
0
 Vertiefungsmodul In-

termedialität 

(P, S) 

Dauer: 1 Sem. 

Basismodul Neu-
ere Deutsche 
Literaturwissen-
schaft; 

Basismodul Deut-
sche Sprachwis-
senschaft 

angeleitetes Selbststu-
dium, ggf. Testate; 

Erbringen sämtlicher, 
vom Dozenten rechtzei-
tig angegebenen vorge-
schriebenen Leistungs-
anforderungen 

Kompetenz, Mediendifferenzen zu erfassen, zu 
beschreiben und zu analysieren;  

Reflektierter Umgang mit Konzepten des Medi-
envergleichs und beispielhafte Anwendung auf 
Kombinationen von Schrift, Bild und Klang;  

Einschätzung und Bewertung intermedialer Zu-
sammenhänge in Geschichte und Gegenwart 

Mündliche Prüfung   

oder  

Seminarprüfung  

oder  

Klausur 

10 
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Zweite Fremdsprache (10 LP) 

Es sind in einer zweiten romanischen Sprache die beiden konsekutiven propädeutischen Module zu absolvieren. Alternativ kann das sprachpraktische 
Propädeutikum in einer skandinavischen Sprache (wahlweise auch Finnisch) belegt werden. 

Modultitel und -
bestandteile 

Teilnahme-
voraus-
setzungen 

Studienleistung als 
Voraussetzung zur 
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand/Lernziel Prüfungsform LP 

M
od

.N
r.

 5
0

7
1
0

0
3

0
0

 

Sprachpraktisches 
Propädeutikum  
Französisch 1 

(Ü) 

Dauer: 1 Sem. 

 Keine Keine Morphologie und Syntax I 

Basiswortschatz 

Aussprache und Intonation 

Klausur 5 

M
od

.N
r.

 5
0
7

1
0

0
4

0
0
 

Sprachpraktisches 
Propädeutikum  
Französisch 2 

(Ü) 

Dauer: 1 Sem. 

Keine Keine Morphologie und Syntax II 

Aufbauwortschatz 

Grundlagen der Textproduktion 

Klausur 5 

M
od

.N
r.

 5
0
7

1
0

0
8

0
0
 

Sprachpraktisches 
Propädeutikum  
Spanisch 1 

(Ü) 

Dauer: 1 Sem. 

 Keine Keine Morphologie und Syntax I 

Basiswortschatz 

Aussprache und Intonation 

Klausur 5 
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Modultitel und -
bestandteile 

Teilnahme-
voraus-
setzungen 

Studienleistung als 
Voraussetzung zur 
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand/Lernziel Prüfungsform LP 

M
od

.N
r.

 5
0

7
1
0

1
0

0
0

 

Sprachpraktisches 
Propädeutikum  
Spanisch 2 

(Ü) 

Dauer: 1 Sem. 

Keine Keine Morphologie und Syntax II 

Aufbauwortschatz 

Grundlagen der Textproduktion 

Klausur 5 

M
od

.N
r.

 5
0
7

1
0

1
1

0
0
 

Sprachpraktisches 
Propädeutikum  
Portugiesisch 1 

(Ü) 

Dauer: 1 Sem. 

 Keine Keine Morphologie und Syntax I 

Basiswortschatz 

Aussprache und Intonation 

Klausur 5 

M
od

.N
r.

 5
0
7

1
0

1
2

0
0
 

Sprachpraktisches 
Propädeutikum  
Portugiesisch 2 

(Ü) 

Dauer: 1 Sem. 

Keine Keine Morphologie und Syntax II 

Aufbauwortschatz 

Grundlagen der Textproduktion 

Klausur 5 

M
od

.N
r.

 5
0
5

1
2

0
6

0
0
 Basismodul  

Skandinavische  
Sprachen  
(Spracherwerb) 

(Ü, Ü) 

Dauer: 2 Sem. 

 Keine angeleitetes Selbststu-
dium, ggf. Testate;  

Erbringen sämtlicher, 
vom Dozenten rechtzei-
tig angegebenen vorge-
schriebenen Leistungs-
anforderungen 

Erwerb einer ersten skandinavischen Sprache, 

Heranführung an das Selbststudium und den 
Umgang mit technischen Einrichtungen des 
Sprachunterrichts sowie die Informationssuche 
in den Medien des Landes der gewählten Spra-
che 

Klausur  

oder  

mündliche Prüfung 

10 

Wahlpflichtmodul (10 LP) 
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Es ist ein weiteres Wahlpflichtmodul aus dem Bereich der Vertiefungsmodule (zweite Fremdsprache, Italianistik oder Germanistik) zu belegen. Zu den 
Vertiefungsmodulen der Italianistik und Germanistik siehe unter ‚Wahlpflichtbereich Italianistik’ und ‚Wahlpflichtbereich Germanistik’. Auf Antrag kann die 
Prüfungsleistung ersatzweise in anderen Modulen erbracht werden, die in einem Prüfungsfach an der Universität Bonn anerkannt sind.  

Modultitel und -
bestandteile 

Teilnahme-
voraus-
setzungen 

Studienleistung als 
Voraussetzung zur 
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand/Lernziel Prüfungsform LP 

M
od

.N
r.

 5
0
7

1
0

3
3

0
0
 

Vertiefungsmodul 
Französische Litera-
turwissenschaft A 

(Ü, PS) 

Dauer: 1 Sem. 

Grundlagenmodul 
Romanische Lite-
raturwissen-
schaft;  

ggf. Sprachprak-
tisches Propä-
deutikum Fran-
zösisch 2 

Regelmäßige Teilnahme 
an den Lehrveranstal-
tungen;  

unbenoteter mündlicher 
Test zum Stoff von 
Übung und Lektürepro-
gramm;  

unbenotetes Referat im 
Proseminar 

Franz. Literaturgeschichte vom Mittelalter bis 
zum 18. Jahrhundert; 

Gattungen, Autoren, Werke; 

Forschungsansätze 

Seminarprüfung 10 

M
od

.N
r.

 5
0
7

1
0

3
4

0
0
 

Vertiefungsmodul 
Französische Litera-
turwissenschaft B 

(Ü, PS) 

Dauer: 1 Sem. 

Grundlagenmodul 
Romanische Lite-
raturwissen-
schaft;  

ggf. Sprachprak-
tisches Propä-
deutikum Fran-
zösisch 2 

Regelmäßige Teilnahme 
an den Lehrveranstal-
tungen;  

unbenoteter mündlicher 
Test zum Stoff von 
Übung und Lektürepro-
gramm;  

unbenotetes Referat im 
Proseminar 

Franz. Literaturgeschichte vom 19. Jahrhundert 
bis zur Gegenwart; 

Gattungen, Autoren, Werke; 

Forschungsansätze 

Seminarprüfung 10 
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Modultitel und -
bestandteile 

Teilnahme-
voraus-
setzungen 

Studienleistung als 
Voraussetzung zur 
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand/Lernziel Prüfungsform LP 

M
od

.N
r.

 5
0
7

1
0

4
0

0
0

 

Vertiefungsmodul 
Französische Sprach-
wissenschaft A 

(Ü, PS)  

Dauer: 1 Sem. 

Grundlagenmodul 
Romanische 
Sprachwissen-
schaft;  

ggf. Sprachprak-
tisches Propä-
deutikum Fran-
zösisch 2 

Regelmäßige Teilnahme 
an den Lehrveranstal-
tungen; 

unbenoteter mündlicher 
Test zum Stoff von 
Übung und Lektürepro-
gramm;  

unbenotetes Referat im 
Proseminar 

Kenntnis der Varietätenlinguistik und der Gram-
matik/Lexikologie des Französischen 

Seminarprüfung 10 

M
od

.N
r.

 5
0

7
1
0

4
1

0
0

 

Vertiefungsmodul 
Französische Sprach-
wissenschaft B 

(Ü, PS)  

Dauer: 1 Sem. 

Grundlagenmodul 
Romanische 
Sprachwissen-
schaft;  

ggf. Sprachprak-
tisches Propä-
deutikum Fran-
zösisch 2 

Regelmäßige Teilnahme 
an den Lehrveranstal-
tungen;  

unbenoteter mündlicher 
Test zum Stoff von 
Übung und Lektürepro-
gramm; 

unbenotetes Referat im 
Proseminar 

Kenntnis der Textwissenschaft und der Textlin-
guistik/Textgrammatik des Französischen 

Seminarprüfung 10 

M
od

.N
r.

 5
0

7
1
0

3
7

0
0

 

Vertiefungsmodul Spa-
nische Literaturwis-
senschaft A 

(Ü, PS)  

Dauer: 1 Sem. 

Grundlagenmodul 
Romanische Lite-
raturwissen-
schaft;  

Sprachprakti-
sches Propädeu-
tikum Spanisch 2 

Regelmäßige Teilnahme 
an den Lehrveranstal-
tungen; 

unbenoteter mündlicher 
Test zum Stoff von 
Übung und Lektürepro-
gramm;  

unbenotetes Referat im 
Proseminar 

Span. Literaturgeschichte vom Mittelalter bis 
zur Gegenwart; 

Gattungen, Autoren, Werke; 

Forschungsansätze 

Seminarprüfung 10 
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Modultitel und -
bestandteile 

Teilnahme-
voraus-
setzungen 

Studienleistung als 
Voraussetzung zur 
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand/Lernziel Prüfungsform LP 

M
od

.N
r.

 5
0
7

1
0

3
8

0
0

 

Vertiefungsmodul Spa-
nische Literaturwis-
senschaft B 

(Ü, PS)  

Dauer: 1 Sem. 

Grundlagenmodul 
Romanische Lite-
raturwissen-
schaft;  

Sprachprakti-
sches Propädeu-
tikum Spanisch 2 

Regelmäßige Teilnahme 
an den Lehrveranstal-
tungen;  

unbenoteter mündlicher 
Test zum Stoff von 
Übung und Lektürepro-
gramm;  

unbenotetes Referat im 
Proseminar 

Literatur und Literaturgeschichte  
Lateinamerikas; 

Gattungen, Autoren, Werke; 

Forschungsansätze 

Seminarprüfung 10 

M
od

.N
r.

 5
0

7
1
0

4
4

0
0

 

Vertiefungsmodul Spa-
nische Sprachwissen-
schaft A 

(Ü, PS)  

Dauer: 1 Sem. 

Grundlagenmodul 
Romanische 
Sprachwissen-
schaft;  

Sprachprakti-
sches Propädeu-
tikum Spanisch 2 

Regelmäßige Teilnahme 
an den Lehrveranstal-
tungen;  

unbenoteter mündlicher 
Test zum Stoff von 
Übung und Lektürepro-
gramm;  

unbenotetes Referat im 
Proseminar 

Kenntnis der Varietätenlinguistik und der Gram-
matik/Lexikologie des Spanischen 

Seminarprüfung 10 

M
od

.N
r.

 5
0

7
1
0

4
5

0
0

 

Vertiefungsmodul Spa-
nische Sprachwissen-
schaft B 

(Ü, PS) 

 Dauer: 1 Sem. 

Grundlagenmodul 
Romanische 
Sprachwissen-
schaft;  

Sprachprakti-
sches Propädeu-
tikum Spanisch 2 

Regelmäßige Teilnahme 
an den Lehrveranstal-
tungen;  

unbenoteter mündlicher 
Test zum Stoff von 
Übung und Lektürepro-
gramm;  

unbenotetes Referat im 
Proseminar 

Kenntnis der Textwissenschaft und der  
Textlinguistik/Textgrammatik des Spanischen 

Seminarprüfung 10 
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Modultitel und -
bestandteile 

Teilnahme-
voraus-
setzungen 

Studienleistung als 
Voraussetzung zur 
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand/Lernziel Prüfungsform LP 

M
od

.N
r.

 5
0
7

1
0

4
6

0
0
 

Vertiefungsmodul Por-
tugiesische Literatur- 
und Kulturwissen-
schaft 

(Ü, Ü)  

Dauer: 1 Sem. 

Grundlagenmodu-
le Romanische 
Literatur- und 
Sprachwissen-
schaft; 

Sprachprakti-
sches Propädeu-
tikum Portugie-
sisch 2 

ggf. unbenotetes Referat  

oder  

unbenoteter mündlicher 
Test 

Teilgebiete der Literatur- und Kulturwissen-
schaft 

Klausur 10 

M
od

.N
r.

 5
0
5

1
0

2
2

0
0
 

Skandinavische Litera-
turen und Kulturen der 
Neuzeit 

(P, S, Ü)  

Dauer: 1 -2Sem. 

Basismodul Neu-
ere Deutsche 
Literaturwissen-
schaft; Basismo-
dul Deutsche 
Sprachwissen-
schaft; Basismo-
dul Skandinavi-
sche Sprachen 
(Spracherwerb) 

angeleitetes Selbststu-
dium, ggf. Testate; 

Erbringen sämtlicher, 
vom Dozenten rechtzei-
tig angegebenen vorge-
schriebenen Leistungs-
anforderungen 

Vertiefung der wissenschaftlichen und prakti-
schen Anwendung der in den Basismodulen 
erworbenen Fähigkeiten auf dem Gebiet der 
neuzeitlichen skandinavischen Literaturen und 
Kulturen;  

besondere Berücksichtigung der vergleichenden 
Perspektive deutschsprachiger Skandinavistik in 
Bezug auf Kulturtransfer und transnationale 
Fragestellung 

Mündliche Prüfung  

oder  

Seminarprüfung  

oder  

Klausur 

10 

Praktikum (8 LP) 

Modultitel und -
bestandteile 

Teilnahme-
voraus-
setzungen 

Studienleistung als 
Voraussetzung zur 
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand/Lernziel Prüfungsform LP 
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M
od

.N
r.

 5
0

7
1
0

4
8

0
0

 

Praktikum Italien (KF) 

 

Keine Keine  Seminarprüfung 8 

BA-Abschlussarbeit (12 LP) 

Modultitel und -
bestandteile 

Teilnahme-
voraus-
setzungen 

Studienleistung als 
Voraussetzung zur 
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand/Lernziel Prüfungsform LP 

BA-Abschlussarbeit 
(Literatur- und Kultur-
wissenschaft oder 
Sprachwissenschaft) 

   Bachelorarbeit 12 
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Verfahren zur Feststellung der besonderen studiengangbezogenen Eignung für die 
internationalen Bachelorstudiengänge 

I. Allgemeine Grundsätze und Zulassung zum Eignungsfeststellungs-
verfahren 

(1) Die Zulassung zu den internationalen Bachelorstudiengängen „Deutsch-
Französische-Studien“ und „Deutsch-Italienische-Studien“ der Philosophischen Fa-
kultät setzt den Nachweis einer besonderen studiengangbezogenen Eignung vor-
aus. Dieser Nachweis wird in einem Eignungsfeststellungsverfahren festgestellt. 

(2)  Ziel des Verfahrens ist es festzustellen, ob eine Studienbewerberin oder ein 
Studienbewerber über besondere studiengangbezogene Fähigkeiten verfügt, die ei-
nen erfolgreichen Abschluss dieses Bachelorstudiums erwarten lassen. 

(3)  Die §§ 6, 7, 8, 9, 24 und 25 der Bachelorprüfungsordnung finden  
entsprechende Anwendung. 

 (4) An dem Eignungsfeststellungsverfahren können Studienbewerberinnen und  
-bewerber teilnehmen, die über die Zugangsvoraussetzungen nach § 3 der Prü-
fungsordnung verfügen. 

 

II.  Eignungsfeststellungskommission  
(1) Über den Antrag auf Zulassung zum Eignungsfeststellungsverfahren entschei-
det das Prüfungsamt der Philosophischen Fakultät, das den Studiengängen 
Deutsch-Französische Studien und Deutsch-Italienische Studien jeweils eine Eig-
nungsfeststellungskommission für die Durchführung des Verfahrens bestellt.  

(2) Die Eignungsfeststellungskommission legt die Einzelheiten des Verfahrens fest, 
sorgt für seine ordnungsgemäße Durchführung und trifft die erforderlichen Einzel-
feststellungen.  

(3) Die Eignungsfeststellungskommission besteht aus vier Mitgliedern. Zwei Mit-
glieder werden aus der Gruppe der am Studiengang beteiligten Hochschullehrer, 
die zwei weiteren aus der Gruppe der akademischen Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter mit abgeschlossenem Hochschulstudium bestellt. Eines der professoralen 
Mitglieder wird mit dem Vorsitz betraut. Für die Mitglieder werden nach Maßgabe 
der personellen Möglichkeiten Stellvertreter bestellt. Die Amtszeit der Mitglieder 
beträgt ein Jahr. Eine wiederholte Bestellung ist zulässig.  
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(4) Die Eignungsfeststellungskommission ist nur beschlussfähig, wenn drei der vier 
Mitglieder oder ihre Stellvertreter anwesend sind. Sie beschließt mit einfacher 
Mehrheit. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme der oder des Vorsitzen-
den.  

(5) Die Sitzungen der Eignungsfeststellungskommission sind nicht öffentlich. Die 
Mitglieder der Eignungsfeststellungskommission unterliegen der Amtsverschwie-
genheit. Sofern sie nicht im öffentlichen Dienst stehen, sind sie durch den Vorsit-
zenden des Prüfungsbeirates zur Verschwiegenheit zu verpflichten.  

 

III.  Termine und Fristen 
(1) Das Verfahren zur Feststellung der besonderen Eignung findet je nach Beginn 
des Studienganges einmal oder zweimal im Jahr, und zwar jeweils vor Beginn des 
Semesters statt. Die Termine des Verfahrens und die Erteilung der Bescheide ge-
mäß Abschnitt VIII Abs. 1 werden mit der Einschreibungsfrist koordiniert. Die Be-
werbungsfrist wiederum setzt spätestens drei Wochen vor dem Beginn des jeweili-
gen Verfahrens ein. Die jeweiligen konkreten Termine werden von der Eignungs-
feststellungskommission festgelegt und rechtzeitig bekannt gegeben. 

(2) Der Antrag auf Zulassung zum Eignungsfeststellungsverfahren ist innerhalb der 
nach Absatz 1 vorgesehenen Bewerbungsfrist schriftlich beim Prüfungsamt der 
Philosophischen Fakultät zu stellen.  

 

IV Einzureichende Unterlagen 
(1) Die Studienbewerberin bzw. der Studienbewerber muss folgende Bewerbungs-
unterlagen einreichen: 

1.  das vollständig ausgefüllte Bewerbungsformular  

2.  Nachweise über die formale Qualifikation gemäß § 3 Abs. 1 der                      
        Bachelorprüfungsordnung. 

(2) Die Zulassung kann versagt werden, wenn der Antrag unvollständig ist oder die 
Bewerbungsunterlagen nicht fristgerecht eingereicht werden. 
 

V Gegenstand der Feststellung 
Der Nachweis der besonderen Eignung bezieht sich auf Fähigkeiten bzw. Kenntnis-
se in den Bereichen, die in den studiengangspezifischen Bestimmungen der Studi-
engänge angeführt sind. 
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Maßstab für die Beurteilung des Niveaus sind in der Regel die Anforderungen für 
eine erfolgreiche Teilnahme an den Basismodulen des jeweiligen Bachelorstudien-
gangs. 

 

VI Nachweis der besonderen Eignung 
(1) Das Prüfungsverfahren besteht aus einer Klausur und/oder einem Prüfungsge-
spräch, das als Einzel- oder Gruppengespräch durchgeführt werden kann. Prü-
fungsform und Prüfungstermin werden den Studienbewerberinnen und -bewerbern 
rechtzeitig schriftlich mitgeteilt. 

(2) Die Dauer der schriftlichen Prüfung beträgt maximal zwei Stunden. Die schrift-
liche Prüfung wird in Form einer Klausurarbeit durchgeführt. Die Dauer des Prü-
fungsgesprächs beträgt mindestens 15 und höchstens 30 Minuten. Die Prüfungs-
gespräche werden vor zwei Prüferinnen oder Prüfern abgelegt, die von der Eig-
nungsfeststellungskommission aus dem Kreis der hauptamtlichen Mitglieder des 
Lehrkörpers bestellt werden. 

(3) Macht der Prüfling durch einen geeigneten Nachweis gegenüber der Eignungs-
feststellungskommission glaubhaft, dass er wegen ständiger oder mehr als ein 
Semester andauernder Behinderung oder einer chronischen Krankheit nicht in der 
Lage ist, die Prüfung ganz oder teilweise in der vorgesehenen Form abzulegen, ge-
stattet die Eignungsfeststellungskommission die Erbringung gleichwertiger Prü-
fungsleistungen in einer bedarfsgerechten Form, ggf. auch innerhalb einer entspre-
chend verlängerten Bearbeitungszeit. 

(4) Über die abschließende Bewertung der Eignungsfeststellungsprüfung entschei-
det die Eignungsfeststellungskommission. Die besondere studiengangbezogene 
Eignung ist nachgewiesen, wenn die Prüfung gemäß den in den studiengangspezi-
fischen Bestimmungen definierten Anforderungen bestanden wurde. 
 

VII Versäumnis, Rücktritt  und Täuschung 
(1) Bleibt eine Studienbewerberin oder ein Studienbewerber ohne ausreichende 
Entschuldigung dem Prüfungsverfahren fern, gilt die besondere studiengangbezo-
gene Eignung als nicht nachgewiesen.  

(2) War eine Studienbewerberin oder ein Studienbewerber infolge Krankheit gehin-
dert, an der Klausur oder am Prüfungsgespräch teilzunehmen, wird ein Nachhol-
termin durch die oder den Vorsitzenden der Eignungsfeststellungskommission be-
stimmt. Bei Krankheit ist ein ärztliches Attest vorzulegen. 
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(3) Hat eine Studienbewerberin oder ein Studienbewerber in einem Verfahren zur 
Feststellung der besonderen Eignung getäuscht und wird diese Tatsache erst nach 
Aushändigung der Bescheinigung nach Abschnitt VIII Abs. 1 bekannt, kann die Eig-
nungsfeststellungskommission die Feststellung der besonderen Eignung widerrufen 
und informiert hierüber das Studentensekretariat. Ein Widerruf ist bis zum Ab-
schluss des Bachelorstudiums möglich.  

 

VIII Bekanntgabe des Ergebnisses und Wiederholung des Eignungs-
feststellungsverfahrens 

 (1) Das Ergebnis des Eignungsfeststellungsverfahrens wird der Bewerberin bzw. 
dem Bewerber schriftlich vom Prüfungsamt mitgeteilt. Bei bestandener Eignungs-
feststellungsprüfung wird zudem eine Bescheinigung ausgestellt. Ein ablehnender 
Bescheid ist mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen; er soll die Gründe für 
die ablehnende Entscheidung enthalten. 

(2) Bewerberinnen und Bewerber, die das Eignungsfeststellungsverfahren nicht er-
folgreich durchlaufen haben, können sich frühestens zum nächsten gemäß Ab-
schnitt III vorgesehenen Termin erneut dem Eignungsfeststellungsverfahren unter-
ziehen. Eine zweite Wiederholung ist nicht möglich. 

IX Einsicht in die Verfahrensakten 
(1) Nach Abschluss des Verfahrens wird der Bewerberin oder dem Bewerber auf 
Antrag Einsicht in die Verfahrensakte gewährt. 

 (2) Der Antrag ist binnen eines Monats nach Aushändigung der Bescheinigung 
gemäß Abschnitt VIII Abs. 1 zu stellen. Die oder der Vorsitzende der Eignungsfest-
stellungskommission bestimmt Zeit und Ort der Einsichtnahme. 
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Institut VIII 

Orient- und 

Asienwissenschaften 
 
 

Studien-
gang: 

 B. A. Asienwissenschaften 
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Studiengangspezifische Bestimmungen für den Studiengang 

B.A. Asienwissenschaften (Studiengang ohne Begleitfach) 

1. Zugangsvoraussetzungen (§ 3 Abs. 3) und Empfehlungen 

Für den Bachelorstudiengang Asienwissenschaften sind Englischkenntnisse im 
Umfang von mindestens vier Schuljahren oder von entsprechenden, aufeinander 
aufbauenden Sprachkursen an Universitäten oder Sprach- und Kulturinstituten 
erforderlich. 

Daneben sind Kenntnisse in einer weiteren Fremdsprache dringend empfohlen. 

2. Regelstudienzeit, Studienaufbau, Umfang des Lehrangebots (§ 4 Abs. 4) 

Die Regelstudienzeit beträgt einschließlich der Bachelorprüfung sechs Semester 
(drei Studienjahre). Insgesamt sind während des Studiums 180 Leistungspunkte 
zu erwerben. Das Studium umfasst die im Modulplan genannten Module im Um-
fang von insgesamt 168 Leistungspunkten. Zusätzlich entfallen auf die Bachelo-
rarbeit 12 Leistungspunkte. Importmodule können dabei im Umfang von 36 Lei-
stungspunkten belegt werden. Für den erfolgreichen Abschluss der Bachelorprü-
fung ist der Nachweis von mindestens drei Modulen einer Sprache erforderlich. 
An den Sprachmodulen können muttersprachliche Studierende, die ihre Hoch-
schulzulassungsberechtigung in der betreffenden Sprache erworben haben, erst 
ab dem Niveau von Vertiefungsmodul II teilnehmen. 

3. Studienleistungen als Voraussetzung zur Teilnahme an Prüfungen 

Voraussetzung für die Teilnahme an Modulprüfungen ist die regelmäßige Teil-
nahme an den Lehrveranstaltungen des Moduls. Die Teilnahme ist nicht regel-
mäßig, wenn ein Studierender eine Lehrveranstaltung von 2 SWS mehr als zwei 
Mal, bei einem Umfang von zwei Lehrveranstaltungen mit je 2 SWS mehr als vier 
Lehrveranstaltungen und in einer Blockveranstaltung mehr als 20% der Unter-
richtszeit versäumt. Wenn schwerwiegende Umstände für das Versäumnis gel-
tend gemacht werden, kann von dieser Regel abgewichen werden. Im Konfliktfall 
entscheidet der Prüfungsbeirat. Weitere Studienleistungen, die Voraussetzung 
für die Teilnahme an den Prüfungen sind, werden im Modulplan angeführt und 
den Studierenden spätestens zu Beginn der Veranstaltung bekannt gegeben. 

4. Module des B.A. Asienwissenschaften (§ 4 Abs. 6) 

Siehe Modulplan. 
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B. A. Asienwissenschaften Studiengang Nr. 253 

(V = Vorlesung, Ü = Übung, S = Seminar, Pl = Plenum, P = Praktikum, T = Tutorium) 

1.Studienjahr – Pflichtmodule 

Modultitel und  
-bestandteile 

Teilnahme-
voraus-
setzungen 

Studienleistung als 
Voraussetzung zur 
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand / Lernziel Prüfungsform LP 

M
od

.N
r.

: 
5

0
8

1
0

0
1

0
0
  

Modul Nr. 1 

Geschichte Asiens 

(V, T) 

Dauer: 1 Sem. 

Keine Vorlesung: Teilnahme 

Tutorium: Teilnahme; 
Erledigung regelmäßiger 
Hausaufgaben 

Grundkenntnisse der Geschichte Asiens und sei-
ner Regionen 

Kenntnis der einschlägigen Literatur 

Überblick über die methodologischen Probleme 

Grundkenntnisse geschichtswissenschaftlichen 
Arbeitens 

Wahrnehmung des Spannungsverhältnisses zwi-
schen Fremd- und Selbstbildern 

Klausur 

 

 

12 

M
od

.N
r.

: 
5

0
8

1
0

0
2

0
0
 

Modul Nr. 2 

Modernes Asien 

(V, T) 

Dauer: 1 Sem. 

Keine Vorlesung: Teilnahme 

Tutorium: Teilnahme; 
Erledigung regelmäßiger 
Hausaufgaben 

Grundkenntnisse sowohl zur modernen Verfasst-
heit als auch zur historischen Bedingtheit der 
wichtigsten Gesellschaften Asiens 

Verständnis der grundlegenden Charakteristika 
der Moderne und der Prozesse von Modernisie-
rung 

Klausur 

 

 

12 
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Modultitel und  
-bestandteile 

Teilnahme-
voraus-
setzungen 

Studienleistung als 
Voraussetzung zur 
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand / Lernziel Prüfungsform LP 
M

od
.N

r.
: 
5

0
8

1
0

0
3

0
0
 

Modul Nr. 3 

IT, Recherche und 
Präsentation 

(V, T; V, T) 

Dauer: 2 Sem. 

Keine Vorlesung: Teilnahme 

Tutorium: Teilnahme; 
Erledigung regelmäßiger 
Hausaufgaben 

grundlegende Fähigkeiten zu wissenschaft-
lichem Arbeiten, Literaturrecherche und Präsen-
tation der Ergebnisse 

Überblick über Funktionsweise und Anwen-
dungsgebiete moderner Informations-
technologie 

Kenntnis der wichtigsten wissenschaftlichen Me-
thoden im Rahmen der Geistes- und Gesell-
schaftswissenschaften 

Klausur 

 

 

12 

2./3. Studienjahr - Wahlpflichtmodule des Kerncurriculums 

Modultitel und  
-bestandteile 

Teilnahme-
voraus-
setzungen 

Studienleistung als 
Voraussetzung zur 
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand / Lernziel Prüfungsform LP 

M
od

.N
r.

: 
5

0
8

1
0

0
4

0
0
 Modul Nr. 4 

Islam in Westasien 

(S, S, S) 

Dauer: 1 Sem. 

Module 1 und 2 Referat von 10 bis 45 
Minuten Dauer 

Hausarbeit im Umfang 
von 5 bis 15 Seiten 

Grundkenntnisse der Kultur und Religion des 
Islam in Westasien 

Kenntnis der grundlegenden einschlägigen 
Literatur 

Überblick über methodologische Probleme 

Grundkenntnisse kulturwissenschaftlichen 
Arbeitens 

Klausur  

oder 

mündliche Prüfung 

 

 

12 
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Modultitel und  
-bestandteile 

Teilnahme-
voraus-
setzungen 

Studienleistung als 
Voraussetzung zur 
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand / Lernziel Prüfungsform LP 
M

od
.N

r.
: 
5

0
8

1
0

0
5

0
0

 

Modul Nr. 5 

Südasien 

(S; S, S) 

Dauer: 2 Sem. 

Module 1 und 2 Referat von 10 bis 45 
Minuten Dauer 

Hausarbeit im Umfang 
von 5 bis 15 Seiten 

Überblick über die Entwicklung von Kultur 
und Gesellschaft in Südasien von den Anfän-
gen bis zur Gegenwart 

Überblick über die Aufgaben, Methoden und 
Hilfsmittel indologischer Forschung 

Klausur  

oder  

mündliche Prüfung 

 

 

12 

M
od

.N
r.

: 
5

0
8

1
0

0
6

0
0
 

Modul Nr. 6 

Pali / Indischer und 
südostasiatischer 
Buddhismus 

(Ü, S ; Ü, S) 

Dauer: 2 Sem. 

keine Teilnahme 

schriftliche Hausaufga-
ben 

grundlegende Kenntnisse des Pali 

Fähigkeit zur Lektüre von Pali-Texten und 
zum kritischen Umgang mit Übersetzungen 

Überblick über Sprachen, Literaturen und 
Lehren des indischen und südostasiatischen 
Buddhismus 

Klausur 12 

M
od

.N
r.

: 
5

0
8

1
0

0
7

0
0
 

Modul Nr. 7 

Religion und Gesell-
schaft West- und 
Südasiens 

(S, S, S) 

Dauer: 1 Sem. 

Module 1 und 2 Referat von 10 bis 45 
Minuten Dauer 

Hausarbeit im Umfang 
von 5 bis 15 Seiten 

Einführung in die Religionen West- und Süd-
asiens (vor allem Islam und Religionen des 
indischen Subkontinents) 

Einführung in Methoden und Fragestellungen 
des religionswissenschaftlichen Vergleichs 

Klausur  

oder  

mündliche Prüfung 

 

 

12 
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Modultitel und  
-bestandteile 

Teilnahme-
voraus-
setzungen 

Studienleistung als 
Voraussetzung zur 
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand / Lernziel Prüfungsform LP 
M

od
.N

r.
: 

5
0
8

1
0

0
8

0
0
 Modul Nr. 8 

Geschichte Ost- und 
Zentralasiens 

(S, S, S) 

Dauer: 1 Sem. 

Module 1 und 2 Referat von 10 bis 45 
Minuten Dauer 

Hausarbeit im Umfang 
von 5 bis 15 Seiten 

Grundkenntnisse der Geschichte Ost- und 
Zentralasiens 

Überblick über die methodologischen Pro-
bleme, die sich bei der Erarbeitung einer 
Geschichte von Großregionen ergeben 

Wahrnehmung des Spannungsverhältnisses 
zwischen Fremd- und Selbstbildern von Ge-
sellschaften 

Klausur  

oder  

mündliche Prüfung 

 

 

12 

M
od

.N
r.

: 
5

0
8

1
0

0
9

0
0
 

Modul Nr. 9 

Kultur- und Geistes-
geschichte Ost- und 
Zentralasiens 

(S, S, S) 

Dauer: 1 Sem. 

Modul 8 Referat von 10 bis 45 
Minuten Dauer 

Hausarbeit im Umfang 
von 5 bis 15 Seiten 

Grundkenntnisse der Religionen, Philosophie 
und Literaturen sowie der Kunst und Sach-
kultur Ost- und Zentralasiens 

Kenntnis der wichtigsten einschlägigen Lite-
ratur 

Überblick über die methodologischen Pro-
bleme, die sich bei der Erarbeitung von Kul-
tur- und Geistesgeschichte von Groß-regionen 
ergeben 

Grundkenntnisse kulturwissenschaftlichen 
Arbeitens 

Klausur  

oder  

mündliche Prüfung 

 

 

12 
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Modultitel und  
-bestandteile 

Teilnahme-
voraus-
setzungen 

Studienleistung als 
Voraussetzung zur 
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand / Lernziel Prüfungsform LP 
M

od
.N

r.
: 

5
0
8

1
0

1
0

0
0
 

Modul Nr. 10 

Politik und Gesell-
schaft in China, der 
Mongolei und Tibet 

(S, S, S) 

Dauer: 1 Sem. 

Modul 9 Referat von 10 bis 45 
Minuten Dauer 

Hausarbeit im Umfang 
von 5 bis 15 Seiten 

Grundkenntnisse der Politik und Gesellschaft 
Chinas, der Mongolei und Tibets  

Kenntnis der wichtigsten einschlägigen Lite-
ratur 

Überblick über die methodologischen Pro-
bleme, die sich bei der Erarbeitung von Poli-
tik und Gesellschaft von Großregionen erge-
ben 

Grundkenntnisse kulturwissenschaftlichen 
Arbeitens 

Klausur  

oder  

mündliche Prüfung 

 

 

12 

M
od

.N
r.

: 
5

0
8

1
0

1
1

0
0

 

Modul Nr. 11 

Modernes Japan I 

(S, S, S) 

Dauer: 1 Sem. 

 

Module 1 und 2 Referat von 10 bis 45 
Minuten Dauer 

Hausarbeit im Umfang 
von 5 bis 15 Seiten 

grundlegendes Wissen sowohl über die mo-
derne japanische Gesellschaft als auch über 
historische Bedingtheit der momentanen 
Situation 

Grundlagen eines Verständnisses der Charak-
teristika der Moderne und der Prozesse von 
Modernisierung, das von den Studierenden 
selbstständig bei der Behandlung von Frage-
stellungen aus modernen Gesellschaften Asi-
ens zur Anwendung gebracht werden kann 

Klausur  

oder  

mündliche Prüfung 

 

 

12 
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Modultitel und  
-bestandteile 

Teilnahme-
voraus-
setzungen 

Studienleistung als 
Voraussetzung zur 
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand / Lernziel Prüfungsform LP 
M

od
.N

r.
: 
5

0
8

1
0

1
2

0
0

 

Modul Nr. 12 

Modernes Japan II 

(S, S, S) 

Dauer: 1 Sem. 

Modul 11 Referat von 10 bis 45 
Minuten Dauer 

Hausarbeit im Umfang 
von 5 bis 15 Seiten 

vertieftes Wissen sowohl über die Verfasst-
heit der modernen japanischen Gesellschaft 
als auch über die historische Bedingtheit der 
modernen Situation 

Einsicht in den systemischen Charakter von 
Gesellschaft 

Fähigkeit, einzelne Subsysteme der japani-
schen Gesellschaft zueinander in Beziehung 
zu setzen und in ihrer jeweiligen Beeinflus-
sung zu erkennen 

Verständnis der Charakteristika der Moderne 
und der Prozesse der Modernisierung 

Klausur  

oder  

mündliche Prüfung 

 

 

12 

M
od

.N
r.

: 
5

0
8

1
0

1
3

0
0
 

Modul Nr. 13 

Methodenmodul Ja-
pan 

(S, S, S) 

Dauer: 1 Sem. 

Modul 12 Referat von 10 bis 45 
Minuten Dauer 

Hausarbeit im Umfang 
von 5 bis 15 Seiten 

Kenntnisse der Hilfsmittel der Japanfor-
schung  

methodische Fähigkeiten, die bei der wissen-
schaftlichen Beschäftigung mit Geschichte, 
Gesellschaft, Wirtschaft, Politik und Kultur 
Japans (u.a. bei der Abfassung der Bachelo-
rarbeit) angewandt werden sollen 

Klausur  

oder  

mündliche Prüfung 

 

 

12 
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Modultitel und  
-bestandteile 

Teilnahme-
voraus-
setzungen 

Studienleistung als 
Voraussetzung zur 
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand / Lernziel Prüfungsform LP 
M

od
.N

r.
: 

5
0
8

1
0

1
4

0
0
 

Modul Nr. 14 

Gesellschaft und  
Kultur in Südostasien 

(S, S, S) 

Dauer: 1 Sem. 

Module 1 und 2 Referat von 10 bis 45 
Minuten Dauer 

Hausarbeit im Umfang 
von 5 bis 15 Seiten 

Kenntnis der historischen, sozio-
ökonomischen und kulturellen Grundlagen 

Kenntnis der grundlegenden Literatur zu 
Südostasien 

Kenntnis der Hilfsmittel der Südostasien-
wissenschaft 

Fähigkeit zur Reflexion der aktuellen Situati-
on der Länder der Region anhand ausgewähl-
ter sozialwissenschaftlicher und historischer 
Literatur 

Klausur  

oder  

mündliche Prüfung 

 

 

12 

M
od

.N
r.

: 
5

0
8

1
0

1
5

0
0
 

Modul Nr. 15 

Religion und Gesell-
schaft Südostasiens 

(S, S, S) 

Dauer: 1 Sem. 

Eines der folgen-
den Module: 7, 
14, 16, 17 oder 
18 

Referat von 10 bis 45 
Minuten Dauer 

Hausarbeit im Umfang 
von 5 bis 15 Seiten 

grundlegende Einsichten in die Religionen 
Südostasiens 

grundlegende Einsichten in soziologische und 
andere Methoden der Religionswissenschaft, 
vorwiegend zu folgenden Bereichen:  

(1) Einführung in die Religionen   Südost-
asiens, 

(2) Methoden und soziologische Fragestel-
lungen anhand von Beispielen aus Süd-
ostasien 

Klausur  

oder  

mündliche Prüfung 

 

 

12 
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Modultitel und  
-bestandteile 

Teilnahme-
voraus-
setzungen 

Studienleistung als 
Voraussetzung zur 
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand / Lernziel Prüfungsform LP 
M

od
.N

r.
: 
5

0
8

1
0

1
6

0
0
 

Modul Nr. 16 

Orientalische Kunst-
geschichte: Süd-, 
Südost- und Ostasien 

(S, S, S) 

Dauer: 1 Sem. 

Module 1 und 2 Referat von 10 bis 45 
Minuten Dauer 

Hausarbeit im Umfang 
von 5 bis 15 Seiten 

Grundkenntnis des Objekt- und Monument-
bestandes Süd-, Südost- und Ostasiens 

Kenntnis der wichtigsten einschlägigen Lite-
ratur 

Grundkompetenzen wie Beschreibung, Ana-
lyse und Interpretation 

Fähigkeit zum Verständnis und zur Verwen-
dung der einschlägigen wissenschaftlichen 
Terminologie 

Klausur  

oder  

mündliche Prüfung 

 

 

12 

M
od

.N
r.

: 
5

0
8

1
0

1
7

0
0
 

Modul Nr. 17 

Orientalische Kunst-
geschichte: Islam 
und Südasien 

(S, S, S) 

Dauer: 1 Sem. 

Module 1 und 2 Referat von 10 bis 45 
Minuten Dauer 

Hausarbeit im Umfang 
von 5 bis 15 Seiten 

Grundkenntnis des Objekt- und Monument-
bestandes der Islamischen Welt und Südasi-
ens 

Kenntnis der wichtigsten einschlägigen Lite-
ratur 

Grundkompetenzen wie Beschreibung, Ana-
lyse und Interpretation 

Fähigkeit zum Verständnis und zur Verwen-
dung der einschlägigen wissenschaftlichen 
Terminologie 

Klausur  

oder  

mündliche Prüfung 

 

 

12 

M
od

.N
r.

: 
5

0
8

1
0

1
8

0
0
 

Modul Nr. 18 

Grundlagen zu Reli-
gion und Kunst in 
Asien und im Orient 

(S, S; S) 

Dauer: 2 Sem. 

Module 1 und 2 Referat von 10 bis 45 
Minuten Dauer 

Hausarbeit im Umfang 
von 5 bis 15 Seiten 

Grundkenntnisse religionswissenschaftlicher 
Fragestellungen und Begriffsbildung  

Überblick über die vielfältigen Bedeutungs-
ebenen und Wirkungsmechanismen von 
Kunst in asiatischen und orientalischen Kul-
turen 

Klausur  

oder  

mündliche Prüfung 

 

 

12 
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Modultitel und  
-bestandteile 

Teilnahme-
voraus-
setzungen 

Studienleistung als 
Voraussetzung zur 
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand / Lernziel Prüfungsform LP 
M

od
.N

r.
: 
5

0
8

1
0

1
9

0
0
 Modul Nr. 19 

Praktikum interkultu-
relle Kompetenz 

Dauer: 1-2 Sem. 

Module 1 und 2 Teilnahme Verständnis für betriebliche Abläufe 

kritische Reflexion der eigenen Praktikumser-
fahrungen 

Fähigkeit zur Anwendung von asienkundli-
chem Wissen in der Praxis 

Kommunikationsfähigkeit in interkulturell 
ausgerichtetem Kontext 

Praktikumsbericht im 
Umfang von 8 bis 12 
Seiten 

 

 

12 

M
od

.N
r.

: 
5

0
8

1
0

8
4

0
0
 

Modul Nr. 92 

Einführung in die 
Sprachwissenschaft 
(Orientalische und 
Asiatische Sprachen) 

(S; V, V, Ü) 

Dauer: 2 Sem. 

Erstsprache: 

Modul 21, 27, 
43, 50 oder 79 

 

Teilnahme 

schriftliche Hausaufga-
ben 

Erwerb grundlegender Einsichten in sprach-
wissenschaftliche Fragestellungen 

Vertiefung der sprachwissenschaftlichen 
Kenntnisse in Einzelbereichen der Erst- und 
Zweitsprache 

Erwerb translatorischen Grundlagenwissens 

Kenntnisse der Hilfsmittel für die Bearbei-
tung sprachwissenschaftlicher Fragestellun-
gen 

Kenntnisse der Hilfsmittel für fachliche Re-
cherchen 

Klausur 

 

12 

Der Dekan kann weitere Wahlpflichtmodule des Kerncurriculums genehmigen. Das Prüfungsamt gibt diese 
genehmigten Module rechtzeitig zu Beginn des Semesters durch Aushang oder elektronisch bekannt. 
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1.–3. Studienjahr - Wahlpflichtmodule zur Sprache 

Modultitel und  
-bestandteile 

Teilnahme-
voraus-
setzungen 

Studienleistung als 
Voraussetzung zur  
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand / Lernziel Prüfungsform LP 

M
od

.N
r.

: 
5

0
8

1
0

2
0

0
0
 

Modul Nr. 20 

Basismodul   
Arabisch I 

(Ü, Ü, Ü, Ü) 

Dauer: 1 Sem. 

keine Teilnahme 

schriftliche  
Hausaufgaben 

Grundkenntnisse des modernen Arabisch in 
Wort und Schrift 

ca. 700 lexikalische Einheiten 

Niveau A1 des Europäischen Referenzrahmens 

Klausur 

 

 

12 

M
od

.N
r.

: 
5

0
8

1
0

2
1

0
0
 

Modul Nr. 21 

Basismodul   
Arabisch II 

(Ü, Ü, Ü, Ü) 

Dauer: 1 Sem. 

Modul 20 Teilnahme 

schriftliche  
Hausaufgaben 

Erweiterung und Festigung der Grund-
kenntnisse des modernen Arabisch in Wort und 
Schrift 

ca. 800 lexikalische Einheiten 

näherungsweise Niveau A2 des Europäischen 
Referenzrahmens 

Klausur 

 

 

12 

M
od

.N
r.

: 
5

0
8

1
0

2
2

0
0

 Modul Nr. 22 

Basismodul   
Arabisch III 

(Ü, Ü, Ü, Ü) 

Dauer: 1 Sem. 

Modul 21 Teilnahme 

schriftliche  
Hausaufgaben 

Erweiterung und Festigung der Grund-
kenntnisse des modernen Arabisch in Wort und 
Schrift mit dem Ziel, das „Basislernprogramm“ 
zu beenden 

ca. 800 lexikalische Einheiten 

Übergang von Niveau A2 zu Niveau B1 des  

Europäischen Referenzrahmens 

Klausur 

 

 

12 



Anlage zur Bachelorprüfungsordnung der Philosophischen Fakultät Modulplan B.A. Asienwissenschaften 
 

 253

Modultitel und  
-bestandteile 

Teilnahme-
voraus-
setzungen 

Studienleistung als 
Voraussetzung zur  
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand / Lernziel Prüfungsform LP 
M

od
.N

r.
: 
5

0
8

1
0

2
3

0
0
 

Modul Nr. 23 

Vertiefungsmodul  
Arabisch I 

(Ü, Ü, Ü, Ü) 

Dauer: 1 Sem. 

Modul 22 Teilnahme 

schriftliche  
Hausaufgaben 

Festigung und Erweiterung der Grund-
kenntnisse arabischer Syntax, Lexik und Seman-
tik 

Verbesserung der Fähigkeiten, Informationen 
aus schriftlichen arabischen Texten zu erfassen 
und auf Deutsch wiederzugeben 

Ausbau der Fähigkeiten, sich zu Fragen aus ver-
schiedenen Kommunikationsbereichen situati-
onsgerecht mündlich zu äußern 

Einführung in die wissenschaftliche Beschäfti-
gung mit fachrelevanten Texten in der Fremd-
sprache 

ca. 800 lexikalische Einheiten 

näherungsweise Niveau B1 des Europäischen 
Referenzrahmens 

Klausur 

 

 

12 

M
od

.N
r.

: 
5

0
8

1
0

2
4

0
0

 

Modul Nr. 24 

Vertiefungsmodul  
Arabisch II 

(Ü, Ü, Ü) 

Dauer: 1 Sem. 

Modul 23 Teilnahme 

schriftliche Hausaufga-
ben 

Vertiefung und Erweiterung der bisher erworbe-
nen Sprachkenntnisse 

Entwicklung der Fähigkeiten, arabische Texte 
(schriftliche, mündliche) inhaltsmäßig zu erfas-
sen und auf Deutsch wiederzugeben 

Ausbau der Fähigkeiten des fremdsprachlichen 
Hörverstehens, der Partizipation an Diskussio-
nen und Gesprächen 

Verbesserung der Fähigkeiten zur wissenschaft-
lichen Beschäftigung mit fachrelevanten Texten 
in der Fremdsprache 

ca. 800 lexikalische Einheiten 

Niveau B1 des Europäischen Referenzrahmens 

Klausur 

 

 

12 
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Modultitel und  
-bestandteile 

Teilnahme-
voraus-
setzungen 

Studienleistung als 
Voraussetzung zur  
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand / Lernziel Prüfungsform LP 
M

od
.N

r.
: 

5
0
8

1
0

2
5

0
0
 

Modul Nr. 25 

Vertiefungsmodul  
Arabisch III 

(Ü, Ü, Ü) 

Dauer: 1 Sem. 

Modul 24 Teilnahme 

schriftliche Hausaufga-
ben 

weitere Entwicklung der Fähigkeiten, arabische 
Texte (schriftliche, mündliche) inhaltsmäßig zu 
erfassen und auf Deutsch wiederzugeben 

weiterer Ausbau der Fähigkeiten des fremd-
sprachlichen Hörverstehens, der Partizipation 
an Diskussionen und Gesprächen 

weitere Verbesserung der Fähigkeiten zur wis-
senschaftlichen Beschäftigung mit fachrelevan-
ten Texten in der Fremdsprache 

ca. 800 lexikalische Einheiten 

näherungsweise Niveau B2 des Europäischen 
Referenzrahmens 

Klausur 

 

 

12 

M
od

.N
r.

: 
5

0
8

1
0

2
6

0
0
 

Modul Nr. 26 

Basismodul  
Chinesisch I 

(V, Ü, Ü, Ü) 

Dauer: 1 Sem. 

keine Teilnahme 

schriftliche Hausaufga-
ben 

Erwerb von Grundkenntnissen der chinesischen 
Sprache 

ca. 350 chinesische Schriftzeichen und ca. 450 
Wörter  

Niveau A1 des Europäischen Referenzrahmens 

Klausur 

 

 

12 

M
od

.N
r.

: 
5

0
8

1
0

2
7

0
0
 

Modul Nr. 27 

Basismodul  
Chinesisch II 

(V, Ü, Ü, Ü) 

Dauer: 1 Sem. 

Modul 26 Teilnahme 

schriftliche Hausaufga-
ben 

Ausbau der Grundkenntnisse der chinesischen 
Sprache 

Erwerb eines Repertoires an elementaren 
sprachlichen Mitteln für die Bewältigung un-
komplizierter Alltagssituationen 

ca. 450 Schriftzeichen und ca. 750 Wörter  

näherungsweise Niveau A2 des Europäischen 
Referenzrahmens 

Klausur 

 

 

12 
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Modultitel und  
-bestandteile 

Teilnahme-
voraus-
setzungen 

Studienleistung als 
Voraussetzung zur  
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand / Lernziel Prüfungsform LP 
M

od
.N

r.
: 
5

0
8

1
0

2
8

0
0

 

Modul Nr. 28 

Basismodul  
Chinesisch III 

(V, Ü, Ü, Ü) 

Dauer: 1 Sem. 

Modul 27 Teilnahme 

schriftliche Hausaufga-
ben 

Vertiefung und Erweiterung der bisher erworbe-
nen Kenntnisse der chinesischen Sprache 

Ausbau des Repertoires an elementaren sprach-
lichen Mitteln für die Bewältigung unkomplizier-
ter Alltagssituationen 

ca. 400 Schriftzeichen und ca. 700 Wörter  

Übergang von Niveau A2 zu Niveau B1 des Eu-
ropäischen Referenzrahmens 

Klausur 

 

 

12 

M
od

.N
r.

: 
5

0
8

1
0

2
9

0
0
 

Modul Nr. 29 

Vertiefungsmodul  
Chinesisch I 

(V, Ü, Ü, Ü) 

Dauer: 1 Sem. 

Modul 28 Teilnahme 

schriftliche Hausaufga-
ben 

Erwerb ausreichender sprachlicher Mittel, um in 
einem zielsprachlichen Umfeld zurechtzukom-
men 

Erwerb von Kenntnissen, die grundlegend zur 
Beschäftigung mit wissenschaftlichen sowie 
allgemeinsprachlichen Texten der chinesischen 
Sprache in mündlicher und schriftlicher Form 
befähigen 

ca. 400 Schriftzeichen und ca. 800 Wörter  

näherungsweise Niveau B1 des Europäischen 
Referenzrahmens 

Klausur 

 

 

12 

M
od

.N
r.

: 
5

0
8

1
0

3
0

0
0
 

Modul Nr. 30 

Vertiefungsmodul  
Chinesisch II 

(Ü, Ü, Ü) 

Dauer: 1 Sem. 

Modul 29 Teilnahme 

schriftliche Hausaufga-
ben 

Erwerb grundlegender Lesestrategien für den 
Umgang mit wissenschaftlichen Texten in chine-
sischer Sprache 

ca. 400 Schriftzeichen und ca. 800 Wörter  

Niveau B1 des Europäischen Referenzrahmens 

Klausur 

 

 

12 
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Modultitel und  
-bestandteile 

Teilnahme-
voraus-
setzungen 

Studienleistung als 
Voraussetzung zur  
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand / Lernziel Prüfungsform LP 
M

od
.N

r.
: 
5

0
8

1
0

3
1

0
0
 

Modul Nr. 31 

Vertiefungsmodul  
Chinesisch III 

(Ü, Ü, Ü) 

Dauer: 1 Sem. 

Modul 30 Teilnahme 

schriftliche Hausaufga-
ben 

Entwicklung umfassender Lesestrategien für den 
Umgang mit wissenschaftlichen Texten in chine-
sischer Sprache und die Fähigkeit, wissenschaft-
liche Texte in chinesischer Sprache im Hinblick 
auf ihre grundlegenden Inhalte zu analysieren 
und wiederzugeben 

ca. 300 Schriftzeichen und ca. 800 Wörter  

Übergang von Niveau B1 zu Niveau B2 des Eu-
ropäischen Referenzrahmens 

Klausur 

 

 

12 

M
od

.N
r.

: 
5

0
8

1
0

3
2

0
0
 

Modul Nr. 32 

Basismodul  
Hindi I 

(Ü, Ü, Ü) 

Dauer: 1 Sem. 

keine Teilnahme 

schriftliche Hausaufga-
ben 

Kenntnis grundlegender sprachwissen-
schaftlicher Begriffe 

Lesen, Transliterieren und Schreiben der Deva-
nagari-Schrift 

Kenntnis von Teilen der Grammatik des Hindi 
(Lautlehre, Teile der Formenlehre, Grundregeln 
der Syntax) 

Übersetzen sehr einfacher Hindisätze unter 
Verwendung der gängigen Hilfsmittel 

Ausdrucksfähigkeit in Hindi in Wort und Schrift 
auf allereinfachstem Niveau 

Klausur 

 

 

12 



Anlage zur Bachelorprüfungsordnung der Philosophischen Fakultät Modulplan B.A. Asienwissenschaften 
 

 257

Modultitel und  
-bestandteile 

Teilnahme-
voraus-
setzungen 

Studienleistung als 
Voraussetzung zur  
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand / Lernziel Prüfungsform LP 
M

od
.N

r.
: 

5
0
8

1
0

3
3

0
0
 

Modul Nr. 33 

Basismodul  
Hindi II 

(Ü, Ü, Ü) 

Dauer: 1 Sem. 

Modul 32 Teilnahme 

schriftliche Hausaufga-
ben 

Kenntnis weiterer grundlegender sprach-
wissenschaftlicher Begriffe 

verbessertes Lesen, Transliterieren und Schrei-
ben der Devanagari-Schrift 

Kenntnis weiterer Teile der Grammatik des Hin-
di (weitere Teile der Formenlehre, weitere 
Grundregeln der Syntax) 

Übersetzen einfacher Hindisätze und sehr einfa-
cher Hinditexte unter Verwendung der gängigen 
Hilfsmittel 

Ausdrucksfähigkeit in Hindi in Wort und Schrift 
auf einfachstem Niveau 

Klausur 

 

 

12 

M
od

.N
r.

: 
5

0
8

1
0

3
4

0
0
 

Modul Nr. 34 

Basismodul  
Hindi III 

(Ü, Ü, Ü) 

Dauer: 1 Sem. 

Modul 33 Teilnahme 

schriftliche Hausaufga-
ben 

Kenntnis weiterer grundlegender sprach-
wissenschaftlicher Begriffe 

flüssiges Lesen, sicheres Transliterieren und 
Schreiben der Devanagari-Schrift 

Kenntnis schwieriger Teile der Grammatik des 
Hindi (schwierige Teile der Formenlehre, weitere 
Regeln der Syntax) 

Übersetzen einfacher Hinditexte unter Verwen-
dung der gängigen Hilfsmittel 

Ausdrucksfähigkeit in Hindi in Wort und Schrift 
auf einfachem Niveau 

Klausur 

 

 

12 
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Modultitel und  
-bestandteile 

Teilnahme-
voraus-
setzungen 

Studienleistung als 
Voraussetzung zur  
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand / Lernziel Prüfungsform LP 
M

od
.N

r.
: 
5

0
8

1
0

3
5

0
0
 

Modul Nr. 35 

Vertiefungsmodul  
Hindi I 

(Ü, Ü, Ü) 

Dauer: 1 Sem. 

Modul 34 Teilnahme 

schriftliche Hausaufga-
ben 

Verbesserte Kenntnis der Grammatik des Hindi 

Verstehen einfacher journalistischer und literari-
scher Prosatexte 

Verbesserung der Ausdrucksfähigkeit im Hindi 
in Wort und Schrift 

Überblick über die Epochen der Hindiliteratur 

Verständnis für sozio-kulturelle Zusammenhän-
ge im modernen Indien 

Klausur 

 

 

12 

M
od

.N
r.

: 
5

0
8

1
0

3
6

0
0

 

Modul Nr. 36 

Vertiefungsmodul  
Hindi II 

(Ü, Ü; Ü, Ü) 

Dauer: 2 Sem. 

Modul 35 Teilnahme 

schriftliche Hausaufga-
ben 

Sichere Kenntnis der Grammatik des Hindi 

Verstehen auch anspruchsvollerer journalisti-
scher und literarischer Prosatexte 

weitere Verbesserung der Ausdrucksfähigkeit im 
Hindi in Wort und Schrift 

umfassender Überblick über die Epochen der 
Hindiliteratur 

verbessertes Verständnis für soziokulturelle 
Zusammenhänge im modernen Indien 

Klausur 

 

 

12 

M
od

.N
r.

: 
5

0
8

1
0

3
7

0
0

 Modul Nr. 37 

Basismodul 
Indonesisch I 

(Ü, Ü) 

Dauer: 1 Sem. 

keine Teilnahme 

schriftliche Hausaufga-
ben 

Erwerb von Grundkenntnissen der indonesischen 
Sprache 

Erlernen eines elementaren Spektrums einfa-
cher Wendungen in Bezug auf persönliche Dinge 
und Bedürfnisse konkreter Art 

näherungsweise Niveau A1 des Europäischen 
Referenzrahmens 

Klausur 

 

 

12 
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Modultitel und  
-bestandteile 

Teilnahme-
voraus-
setzungen 

Studienleistung als 
Voraussetzung zur  
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand / Lernziel Prüfungsform LP 
M

od
.N

r.
: 
5

0
8

1
0

3
8

0
0

 Modul Nr. 38 

Basismodul  
Indonesisch II 

(Ü, Ü) 

Dauer: 1 Sem. 

Modul 37 Teilnahme 

schriftliche Hausaufga-
ben 

Ausbau der Grundkenntnisse der indonesischen 
Sprache 

Erlernen eines Repertoires an elementaren 
sprachlichen Mitteln für die Bewältigung un-
komplizierter Alltagssituationen 

näherungsweise Niveau A2 des Europäischen 
Referenzrahmens 

Klausur 

 

 

12 

M
od

.N
r.

: 
5

0
8

1
0

3
9

0
0

 

Modul Nr. 39 

Basismodul  
Indonesisch III 

(Ü, Ü) 

Dauer: 1 Sem. 

Modul 38 Teilnahme 

schriftliche Hausaufga-
ben 

Erweiterung der Kenntnisse der indonesischen 
Sprache 

Erlernen eines Repertoires sprachlicher Mittel 
für die Bewältigung von Alltagssituationen 

Übergang von Niveau A2 zu Niveau B1 des Eu-
ropäischen Referenzrahmens 

Klausur 

 

 

12 

M
od

.N
r.

: 
5

0
8

1
0

4
0

0
0
 

Modul Nr. 40 

Vertiefungsmodul  
Indonesisch I 

(Ü, Ü) 

Dauer: 1 Sem. 

Modul 39 Teilnahme 

schriftliche Hausaufga-
ben 

Vertiefung der Kenntnisse der indonesischen 
Sprache 

Erlernen von genügend sprachlichen Mitteln, um 
in einem indonesischen sprachlichen Umfeld 
zurechtzukommen 

Erwerb translatorischer Kompetenz 

Leseverstehen: Niveau B1 des Europäischen 
Referenzrahmens; andere Fertigkeiten: etwas 
unterhalb des Niveaus von B1 

Klausur 

 

 

12 



Anlage zur Bachelorprüfungsordnung der Philosophischen Fakultät Modulplan B.A. Asienwissenschaften 
 

 260

Modultitel und  
-bestandteile 

Teilnahme-
voraus-
setzungen 

Studienleistung als 
Voraussetzung zur  
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand / Lernziel Prüfungsform LP 
M

od
.N

r.
: 

5
0
8

1
0

4
1

0
0
 Modul Nr. 41 

Vertiefungsmodul  
Indonesisch II 

(Ü, Ü, Ü) 

Dauer: 2 Sem. 

Modul 40 Teilnahme 

schriftliche Hausaufga-
ben 

weitere Vertiefung der Kenntnisse der indonesi-
schen Sprache, insbesondere im Hinblick auf 
Leseverstehen und translatorische Kompetenz 

Erweiterung der sprachlichen Mittel, um in ei-
nem indonesischen sprachlichen Umfeld zu-
rechtzukommen 

näherungsweise Niveau B1 des Europäischen 
Referenzrahmens 

Klausur 

 

 

12 

M
od

.N
r.

: 
5

0
8

1
0

4
2

0
0
 

Modul Nr. 42 

Basismodul  
Japanisch I 

(V, Ü, Ü) 

Dauer: 1 Sem. 

keine Teilnahme 

schriftliche Hausaufga-
ben 

Erwerb von Grundkenntnissen in der japani-
schen Sprache 

ca. 500 Lexeme, die 92 Silbenschriftzeichen 
sowie ca. 100 sinojapanische Wortschriftzeichen 
(kanji) 

Niveau A1 des Europäischen Referenzrahmens 

Klausur 

 

 

12 

M
od

.N
r.

: 
5

0
8

1
0

4
3

0
0
 

Modul Nr. 43  

Basismodul  
Japanisch II 

(V, Ü, Ü) 

Dauer: 1 Sem. 

Modul 42 Teilnahme 

schriftliche Hausaufga-
ben 

Ausbau von Grundkenntnissen der japanischen 
Sprache 

Erlernen eines Repertoires an elementaren 
sprachlichen Mitteln für die Bewältigung un-
komplizierter Alltagssituationen 

ca. 700 bis 800 Lexeme sowie ca. 150 bis 200 
sinojapanische Wortschriftzeichen (kanji) 

näherungsweise Niveau A1 bis A2 des Europäi-
schen Referenzrahmens 

Klausur 

 

 

12 
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Modultitel und  
-bestandteile 

Teilnahme-
voraus-
setzungen 

Studienleistung als 
Voraussetzung zur  
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand / Lernziel Prüfungsform LP 
M

od
.N

r.
: 
5

0
8

1
0

4
4

0
0
 

Modul Nr. 44 

Basismodul  
Japanisch III 

(V, Ü, Ü) 

Dauer: 1 Sem. 

Modul 43 Teilnahme 

schriftliche Hausaufga-
ben 

Vertiefung und Erweiterung der bisher erworbe-
nen Kenntnisse der japanischen Sprache 

Erlernen eines Repertoires sprachlicher Mittel 
für die Bewältigung von Alltagssituationen 

ca. 700 bis 800 Lexeme sowie ca. 150 bis 200 
sinojapanische Wortschriftzeichen (kanji) 

näherungsweise Niveau A2 bis Übergang von 
Niveau A2 zu Niveau B1 des Europäischen Refe-
renzrahmens 

Klausur 

 

 

12 

M
od

.N
r.

: 
5

0
8

1
0

4
5

0
0

 

Modul Nr. 45 

Vertiefungsmodul  
Japanisch I 

(V, Ü, Ü) 

Dauer: 1 Sem. 

Modul 44 Teilnahme 

schriftliche Hausaufga-
ben 

Erwerb ausreichender sprachlicher Mittel, um in 
einem zielsprachlichen Umfeld zurechtzukom-
men 

Erwerb von Kenntnissen, die grundlegend zur 
Beschäftigung mit fachlichen sowie allgemein-
sprachlichen Texten der japanischen Sprache in 
mündlicher und schriftlicher Form befähigen 

ca. 700 bis 800 Lexeme sowie ca. 150 bis 200 
sinojapanische Wortschriftzeichen (kanji) 

näherungsweise Niveau A2 bis B1 des Europäi-
schen Referenzrahmens 

Klausur 

 

 

12 
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Modultitel und  
-bestandteile 

Teilnahme-
voraus-
setzungen 

Studienleistung als 
Voraussetzung zur  
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand / Lernziel Prüfungsform LP 
M

od
.N

r.
: 
5

0
8

1
0

4
6

0
0
 

Modul Nr. 46 

Vertiefungsmodul  
Japanisch II 

(Ü, Ü) 

Dauer: 1 Sem. 

Modul 45 Teilnahme 

schriftliche Hausaufga-
ben 

Erwerb grundlegender Lesestrategien für den 
Umgang mit wissenschaftlichen Texten in japa-
nischer Sprache 

Erwerb grundlegender kommunikativer Strategi-
en zur Teilnahme an Diskussionen zu Themen, 
die z.T. über das Alltagsleben hinausgehen 

ca. 700 bis 800 Lexeme sowie ca. 150 bis 200 
sinojapanische Wortschriftzeichen (kanji) 

Niveau B1 des Europäischen Referenzrahmens 

Klausur 

 

 

12 

M
od

.N
r.

: 
5

0
8

1
0

4
7

0
0

 

Modul Nr. 47 

Vertiefungsmodul  
Japanisch III 

(Ü, Ü) 

Dauer: 1 Sem. 

Modul 46 Teilnahme 

schriftliche Hausaufga-
ben 

Entwicklung umfassender Lesestrategien für den 
Umgang mit wissenschaftlichen Texten in japa-
nischer Sprache 

Fähigkeit, wissenschaftliche Texte in japanischer 
Sprache im Hinblick auf deren grundlegende 
Inhalte zu analysieren und wiederzugeben 

ca. 700 bis 800 Lexeme sowie ca. 150 bis 200 
sinojapanische Wortschriftzeichen 
(kanji) 

Übergang von Niveau B1 zu Niveau B2 des Eu-
ropäischen Referenzrahmens 

Klausur 
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Modultitel und  
-bestandteile 

Teilnahme-
voraus-
setzungen 

Studienleistung als 
Voraussetzung zur  
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand / Lernziel Prüfungsform LP 
M

od
.N

r.
: 

5
0
8

1
0

4
8

0
0
 Modul Nr. 48 

Vertiefungsmodul  
Japanischlektüre 

(Ü, Ü; Ü) 

Dauer: 2 Sem. 

Modul 45 Teilnahme 

schriftliche Hausaufga-
ben 

Erwerb grundlegender Lesestrategien für den 
Umgang mit wissenschaftlichen Texten in japa-
nischer Sprache 

Fähigkeit, wissenschaftliche Texte in japanischer 
Sprache im Hinblick auf ihre grundlegenden 
Inhalte zu analysieren und wiederzugeben 

Erlernen grundlegender Übersetzungs-
kompetenzen 

Klausur 

 

 

12 

M
od

.N
r.

: 
5

0
8

1
0

4
9

0
0

 

Modul Nr. 49 

Basismodul  
Koreanisch I 

(Ü, Ü, Ü 

Dauer: 1 Sem. 

keine Teilnahme 

schriftliche Hausaufga-
ben 

Erwerb von Grundkenntnissen der koreanischen 
Sprache 

ca. 400 Wörter und ca. 250 chinesische Zeichen 

Niveau A1 des Europäischen Referenzrahmens 

Klausur 

 

 

12 

M
od

.N
r.

: 
5

0
8

1
0

5
0

0
0
 

Modul Nr. 50 

Basismodul  
Koreanisch II 

(Ü, Ü, Ü) 

Dauer: 1 Sem. 

Modul 49 Teilnahme 

schriftliche Hausaufga-
ben 

Ausbau der Grundkenntnisse der koreanischen 
Sprache 

Fähigkeit, einfache Sachverhalte mündlich und 
schriftlich auf Koreanisch wiederzugeben 

ca. 500 Wörter und ca. 250 chinesische Zeichen 

Niveau A2 des Europäischen Referenzrahmens 

Klausur 
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Modultitel und  
-bestandteile 

Teilnahme-
voraus-
setzungen 

Studienleistung als 
Voraussetzung zur  
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand / Lernziel Prüfungsform LP 
M

od
.N

r.
: 
5

0
8

1
0

5
1

0
0

 

Modul Nr. 51 

Basismodul  
Koreanisch III 

(Ü, Ü, Ü) 

Dauer: 1 Sem. 

Modul 50 Teilnahme 

schriftliche Hausaufga-
ben 

Vertiefung und Erweiterung der bisher erworbe-
nen Kenntnisse der koreanischen Sprache 

Fähigkeit, mäßig komplizierte Sachverhalte 
mündlich und schriftlich auf Koreanisch wieder-
zugeben 

ca. 500 Wörter und ca. 250 chinesische Zeichen 

Übergang von Niveau A2 zu Niveau B1 des Eu-
ropäischen Referenzrahmens 

Klausur 

 

 

12 

M
od

.N
r.

: 
5

0
8

1
0

5
2

0
0

 Modul Nr. 52 

Vertiefungsmodul  
Koreanisch I 

(Ü, Ü, Ü) 

Dauer: 1 Sem. 

Modul 51 Teilnahme 

schriftliche Hausaufga-
ben 

Erwerb von Kenntnissen, die zur Beschäftigung 
mit wissenschaftlichen sowie allgemeinsprachli-
chen Texten in koreanischer Sprache in mündli-
cher und schriftlicher Form befähigen 

ca. 600 Wörter und ca. 250 chinesische Zeichen 

näherungsweise Niveau B1 des Europäischen 
Referenzrahmens 

Klausur 

 

 

12 

M
od

.N
r.

: 
5

0
8

1
0

5
3

0
0

 Modul Nr. 53 

Vertiefungsmodul  
Koreanisch II 

(Ü, Ü, Ü) 

Dauer: 1 Sem. 

Modul 52 Teilnahme 

schriftliche Hausaufga-
ben 

Erwerb von grundlegenden Lesestrategien für 
den Umgang mit wissenschaftlichen Texten in 
koreanischer Sprache 

Fähigkeit, diese Texte auf ihre grundlegenden 
Inhalte hin zu analysieren und wiederzugeben 

ca. 600 Wörter 

Niveau B1 des Europäischen Referenzrahmens 

Klausur 
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Modultitel und  
-bestandteile 

Teilnahme-
voraus-
setzungen 

Studienleistung als 
Voraussetzung zur  
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand / Lernziel Prüfungsform LP 
M

od
.N

r.
: 
5

0
8

1
0

5
4

0
0

 

Modul Nr. 54 

Vertiefungsmodul  
Koreanisch III 

(Ü, Ü, Ü) 

Dauer: 1 Sem. 

Modul 53 Teilnahme 

schriftliche Hausaufga-
ben 

Erwerb umfassender Lesestrategien für den 
Umgang mit wissenschaftlichen Texten in ko-
reanischer Sprache 

Fähigkeit, diese Texte inhaltlich zu analysieren 
und wiederzugeben 

ca. 600 Wörter 

Übergang von Niveau B1 zu Niveau B2 des Eu-
ropäischen Referenzrahmens 

Klausur 

 

 

12 

M
od

.N
r.

: 
5

0
8

1
0

5
5

0
0
 

Modul Nr. 55 

Basismodul  
Mongolisch I 

(Ü, Ü) 

Dauer: 1 Sem. 

keine Teilnahme 

schriftliche Hausaufga-
ben 

Einführung in die mongolische Schrift und ihre 
Transliteration 

Erwerb von Grundkenntnissen sprach-
wissenschaftlicher Terminologie 

Einführung in die Grammatik der klassischen 
mongolischen Schriftsprache (Wortbildung, 
Satzbau) 

Erwerb eines Grundwortschatzes 

Erwerb der Fähigkeit, in mongolischen Schriften 
geschriebene Texte flüssig lesen und korrekt 
transliterieren zu können 

Grundverständnis des Mongolischen als einer 
agglutinierenden Sprache 

Klausur 
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Modultitel und  
-bestandteile 

Teilnahme-
voraus-
setzungen 

Studienleistung als 
Voraussetzung zur  
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand / Lernziel Prüfungsform LP 
M

od
.N

r.
: 
5

0
8

1
0

5
6

0
0
 

Modul Nr. 56 

Basismodul  
Mongolisch II 

(Ü, Ü, Ü) 

Dauer: 1 Sem. 

Modul 55 Teilnahme 

schriftliche Hausaufga-
ben 

Ausbau der grammatischen Grundkenntnisse 
zur klassischen mongolischen Schriftsprache 

Ausbau des Wortschatzes 

Benutzung der einschlägigen Wörterbücher 

Lektüre leichter narrativer Texte 

Erwerb von Grundkenntnissen in einer Varietät 
des modernen Mongolisch: Einführung in Phone-
tik, Phonologie und Grammatik 

Erlernen der zeitgenössischen Aussprache der 
mongolischen Schrift 

Entwicklung von Strategien zur grammatischen 
Analyse mongolischer Texte 

Klausur 
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Modultitel und  
-bestandteile 

Teilnahme-
voraus-
setzungen 

Studienleistung als 
Voraussetzung zur  
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand / Lernziel Prüfungsform LP 
M

od
.N

r.
: 
5

0
8

1
0

5
7

0
0
 

Modul Nr. 57 

Basismodul  
Mongolisch III 

(Ü, Ü) 

Dauer: 1 Sem. 

Modul 56 Teilnahme 

schriftliche Hausaufga-
ben 

Vertiefung und Festigung der Grammatik-
kenntnisse in der klassischen mongolischen 
Schriftsprache durch Textlektüre 

Ausbau des Wortschatzes 

Fähigkeit, sich in der modernen Umgangs-
sprache unter Verwendung einfacher syntakti-
scher Strukturen in alltäglichen Situationen aus-
zudrücken, sofern die betr. Realien präsent bzw. 
vertraut sind 

Verstehen kurzer, einfacher Äußerungen zu ver-
trauten Sachverhalten 

Einführung in die Besonderheiten der Gramma-
tik der modernen mongolischen Schriftsprache 

Erwerb der Fähigkeit zur grammatischen Analy-
se und zur Übersetzung einfacher Texte der 
mongolischen Schriftsprache (Erzählliteratur, 
historiographische Texte etc.) unter Verwendung 
der gängigen Hilfsmittel 

Erwerb grundlegender Kommunikations-
fertigkeiten in einer Varietät der modernen 
mongolischen Umgangssprache 

Klausur 
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Modultitel und  
-bestandteile 

Teilnahme-
voraus-
setzungen 

Studienleistung als 
Voraussetzung zur  
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand / Lernziel Prüfungsform LP 
M

od
.N

r.
: 

5
0
8

1
0

5
8

0
0
 

Modul Nr. 58 

Vertiefungsmodul 
Mongolisch I 

(Ü, Ü) 

Dauer: 1 Sem. 

Modul 57 Teilnahme 

schriftliche Hausaufga-
ben 

Verbesserung des Leseverständnisses klassisch-
mongolischer Texte 

Kenntnis verschiedener Textsorten 

Erwerb der Fähigkeit, leichte Texte in der zeit-
genössischen mongolischen Schriftsprache zu 
verstehen und Fragen zum Text auf Mongolisch 
mit eigenen Worten in Wort und Schrift zu be-
antworten 

Erwerb der Fähigkeit, komplexe Satzgefüge zu 
erkennen und zu analysieren 

Klausur 

 

 

12 

M
od

.N
r.

: 
5

0
8

1
0

5
9

0
0

 

Modul Nr. 59 

Vertiefungsmodul 
Mongolisch II 

(Ü, Ü) 

Dauer: 1 Sem. 

Modul 58 Teilnahme 

schriftliche Hausaufga-
ben 

Verbesserung des Leseverständnisses klassisch-
mongolischer Texte unterschiedlicher Textsorten 

Kenntnis der verschiedenen mongolischen 
Schriftarten 

Einführung in die Zeitungslektüre bzw. die Lek-
türe leichter moderner Prosatexte 

Fähigkeit, mongolische Texte in unterschiedli-
chen mongolischen Schriftarten lesen und über-
setzen zu können 

Fähigkeit zum Verständnis leichter moderner 
Texte 

Klausur 
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Modultitel und  
-bestandteile 

Teilnahme-
voraus-
setzungen 

Studienleistung als 
Voraussetzung zur  
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand / Lernziel Prüfungsform LP 
M

od
.N

r.
: 
5

0
8

1
0

6
0

0
0

 

Modul Nr. 60 

Vertiefungsmodul 
Mongolisch III 

(Ü, Ü) 

Dauer: 1 Sem. 

Modul 59 Teilnahme 

schriftliche Hausaufga-
ben 

Vertiefung des Leseverständnisses durch Lektü-
re unterschiedlicher Textsorten 

Konversation über zeitgenössische mongolische 
Texte 

Überblick über die mongolische Literatur 

Fähigkeit zum Verständnis mongolischer Fach-
texte 

Fähigkeit, an Gesprächen zu vertrauten Themen 
teilzunehmen, wenn deutlich und langsam ge-
sprochen wird und Wiederholungen möglich 
sind 

Fähigkeit, einfache, kurze Hörtexte zu verstehen 

Klausur 

 

 

12 

M
od

.N
r.

: 
5

0
8

1
0

6
1

0
0
 

Modul Nr. 61 

Basismodul  
Persisch I 

(Ü, Ü, Ü) 

Dauer: 1 Sem. 

keine Teilnahme 

schriftliche Hausaufga-
ben 

Erwerb von Grundkenntnissen der persischen 
Sprache 

ca. 450 Wörter 

Niveau A1 des Europäischen Referenzrahmens 

Klausur 

 

 

12 

M
od

.N
r.

: 
5

0
8

1
0

6
2

0
0
 

Modul Nr. 62 

Basismodul  
Persisch II 

(Ü, Ü, Ü) 

Dauer: 1 Sem. 

Modul 61 Teilnahme 

schriftliche Hausaufga-
ben 

Ausbau der Grundkenntnisse der persischen 
Sprache 

Erwerb eines Repertoires an elementaren 
sprachlichen Mitteln für die Bewältigung un-
komplizierter Alltagssituationen 

ca. 750 Wörter 

näherungsweise Niveau A2 des Europäischen 
Referenzrahmens 

Klausur 
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Modultitel und  
-bestandteile 

Teilnahme-
voraus-
setzungen 

Studienleistung als 
Voraussetzung zur  
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand / Lernziel Prüfungsform LP 
M

od
.N

r.
: 
5

0
8

1
0

6
3

0
0

 

Modul Nr. 63 

Basismodul  
Persisch III 

(Ü, Ü, Ü) 

Dauer: 1 Sem. 

Modul 62 Teilnahme 

schriftliche Hausaufga-
ben 

Vertiefung und Erweiterung der bisher erworbe-
nen Kenntnisse der persischen Sprache 

Erwerb eines Repertoires an elementaren 
sprachlichen Mitteln für die Bewältigung von 
Alltagssituationen 

ca. 700 Wörter 

Übergang von Niveau A2 zu Niveau B1 des Eu-
ropäischen Referenzrahmens 

Klausur 

 

 

12 

M
od

.N
r.

: 
5

0
8

1
0

6
4

0
0
 

Modul Nr. 64 

Vertiefungsmodul  
Persisch I 

(Ü, Ü, Ü) 

Dauer: 1 Sem. 

Modul 63 Teilnahme 

schriftliche Hausaufga-
ben 

Erwerb ausreichender sprachlicher Mittel, um in 
einem zielsprachlichen Umfeld zurechtzukom-
men 

Erwerb von Kenntnissen, die grundlegend zur 
Beschäftigung mit wissenschaftlichen sowie 
allgemeinsprachlichen Texten der persischen 
Sprache in mündlicher und schriftlicher Form 
befähigen 

ca. 800 Wörter 

näherungsweise Niveau B1 des Europäischen 
Referenzrahmens 

Klausur 

 

 

12 

M
od

.N
r.

: 
5

0
8

1
0

6
5

0
0
 

Modul Nr. 65 

Vertiefungsmodul  
Persisch II 

(Ü, Ü, Ü) 

Dauer: 1 Sem. 

Modul 64 Teilnahme 

schriftliche Hausaufga-
ben 

Erwerb grundlegender Lesestrategien für den 
Umgang mit wissenschaftlichen Texten in persi-
scher Sprache 

ca. 800 Wörter 

Niveau B1 des Europäischen Referenzrahmens 

Klausur 
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Modultitel und  
-bestandteile 

Teilnahme-
voraus-
setzungen 

Studienleistung als 
Voraussetzung zur  
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand / Lernziel Prüfungsform LP 
M

od
.N

r.
: 
5

0
8

1
0

6
6

0
0
 

Modul Nr. 66 

Vertiefungsmodul  
Persisch III 

(Ü, Ü, Ü) 

Dauer: 1 Sem. 

Modul 65 Teilnahme 

schriftliche Hausaufga-
ben 

Entwicklung umfassender Lesestrategien für den 
Umgang mit wissenschaftlichen Texten in persi-
scher Sprache 

Fähigkeit, wissenschaftliche Texte in persischer 
Sprache im Hinblick auf ihre grundlegenden 
Inhalte zu analysieren und wiederzugeben 

ca. 800 Wörter 

Übergang von Niveau B1 zu Niveau B2 des Eu-
ropäischen Referenzrahmens 

Klausur 

 

 

12 

M
od

.N
r.

: 
5

0
8

1
0

6
7

0
0
 

Modul Nr. 67 

Basismodul  
Sanskrit I 

(Ü) 

Dauer: 1 Sem. 

keine Teilnahme 

schriftliche Hausaufga-
ben 

Kenntnis grundlegender sprachwissen-
schaftlicher Begriffe 

Lesen, Transliterieren und Schreiben der Deva-
nagari-Schrift 

Kenntnis von Teilen der Grammatik des klassi-
schen Sanskrit (Lautlehre, Teile der Formen- 
und Kompositionslehre, Grund-regeln der Syn-
tax) 

Übersetzen sehr einfacher Sanskritsätze unter 
Verwendung der gängigen Hilfsmittel 

Klausur 
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Modultitel und  
-bestandteile 

Teilnahme-
voraus-
setzungen 

Studienleistung als 
Voraussetzung zur  
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand / Lernziel Prüfungsform LP 
M

od
.N

r.
: 
5

0
8

1
0

6
8

0
0
 

Modul Nr. 68 

Basismodul  
Sanskrit II 

(Ü) 

Dauer: 1 Sem. 

Modul 67 Teilnahme 

schriftliche Hausaufga-
ben 

Kenntnis weiterer grundlegender sprachwissen-
schaftlicher Begriffe 

verbessertes Lesen, Transliterieren und Schrei-
ben der Devanagari-Schrift 

Kenntnis weiterer Teile der Grammatik des klas-
sischen Sanskrit (weitere Teile der Formen- und 
Kompositionslehre, weitere Grundregeln der 
Syntax) 

Übersetzen einfacher Sanskritsätze und sehr 
einfacher Sanskrittexte unter Verwendung der 
gängigen Hilfsmittel 

Klausur 

 

 

12 

M
od

.N
r.

: 
5

0
8

1
0

6
9

0
0
 

Modul Nr. 69 

Basismodul  
Sanskrit III 

(Ü) 

Dauer: 1 Sem. 

Modul 68 Teilnahme 

schriftliche Hausaufga-
ben 

Kenntnis weiterer grundlegender sprachwissen-
schaftlicher Begriffe 

flüssiges Lesen, sicheres Transliterieren und 
Schreiben der Devanagari-Schrift 

Kenntnis schwieriger Teile der Grammatik des 
klassischen Sanskrit (schwierige Teile der For-
men- und Kompositionslehre, weitere Regeln der 
Syntax) 

Übersetzen einfacher Sanskrittexte unter Ver-
wendung der gängigen Hilfsmittel 

Klausur 
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Modultitel und  
-bestandteile 

Teilnahme-
voraus-
setzungen 

Studienleistung als 
Voraussetzung zur  
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand / Lernziel Prüfungsform LP 
M

od
.N

r.
: 
5

0
8

1
0

7
0

0
0

 

Modul Nr. 70 

Vertiefungsmodul 
Sanskrit I 

(Ü) 

Dauer: 1 Sem. 

Modul 69 Teilnahme 

schriftliche Hausaufga-
ben 

Verbesserte Kenntnis der Grammatik des klassi-
schen Sanskrit 

Kenntnis der grammatischen Besonderheiten 
des epischen Sanskrit 

Übersetzen einfacher klassischer und epischer 
Sanskrittexte unter Verwendung der gängigen 
Hilfsmittel 

richtiger Umgang mit vorhandenen Übersetzun-
gen von Sanskrittexten 

Überblick über die Sanskritliteratur 

Klausur 

 

 

12 

M
od

.N
r.

: 
5

0
8

1
0

7
1

0
0
 

Modul Nr. 71 

Vertiefungsmodul 
Sanskrit II 

(Ü; Ü) 

Dauer: 2 Sem. 

Modul 70 Teilnahme 

schriftliche Hausaufga-
ben 

sichere Kenntnis der Grammatik des klassi-
schen, epischen und vedischen Sanskrit 

Übersetzen klassischer, epischer und vedischer 
Sanskrittexte unter Verwendung der gängigen 
Hilfsmittel 

sichere Einschätzung des Wertes vorhandener 
Übersetzungen von Sanskrittexten 

vollständiger Überblick über die Sanskritlitera-
tur 

Klausur 
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Modultitel und  
-bestandteile 

Teilnahme-
voraus-
setzungen 

Studienleistung als 
Voraussetzung zur  
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand / Lernziel Prüfungsform LP 
M

od
.N

r.
: 
5

0
8

1
0

7
2

0
0
 

Modul Nr. 72 

Basismodul  
Tibetisch I 

(Ü, Ü, Ü) 

Dauer: 1 Sem. 

keine Teilnahme 

schriftliche Hausaufga-
ben 

Einführung in die tibetische Schrift und ihre 
Transliteration 

Lesen und Schreiben der tibetischen Schrift 

Einführung in Phonetik, Phonologie und Gram-
matik der tibetischen Standardsprache 

Erwerb eines Grundwortschatzes 

Bilden und Übersetzen sehr einfacher tibeti-
scher Sätze 

Niveau A1 des Europäischen Referenzrahmens 

Klausur 

 

 

12 

M
od

.N
r.

: 
5

0
8

1
0

7
3

0
0

 

Modul Nr. 73 

Basismodul  
Tibetisch II 

(Ü, Ü, Ü) 

Dauer: 1 Sem. 

Modul 72 Teilnahme 

schriftliche Hausaufga-
ben 

Ausbau der grammatischen Grundkenntnisse  

Ausbau des Wortschatzes 

Benutzung der einschlägigen Wörterbücher 

Fähigkeit, sich in der modernen Umgangs-
sprache unter Verwendung einfacher syntakti-
scher Strukturen in alltäglichen Situationen aus-
zudrücken, sofern die betr. Realien präsent bzw. 
vertraut sind 

Verstehen kurzer einfacher Äußerungen zu ver-
trauten Sachverhalten 

näherungsweise Niveau A2 des Europäischen 
Referenzrahmens 

Klausur 
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Modultitel und  
-bestandteile 

Teilnahme-
voraus-
setzungen 

Studienleistung als 
Voraussetzung zur  
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand / Lernziel Prüfungsform LP 
M

od
.N

r.
: 
5

0
8

1
0

7
4

0
0
 

Modul Nr. 74 

Basismodul  
Tibetisch III 

(Ü, Ü) 

Dauer: 1 Sem. 

Modul 73 Teilnahme 

schriftliche Hausaufga-
ben 

Ausbau des Wortschatzes 

Verbesserung der sprachlichen Mittel für die 
Bewältigung von Alltagssituationen 

Einführung in die Besonderheiten der Gramma-
tik der modernen tibetischen Schriftsprache 

Fähigkeit, leichte Texte in der zeitgenössischen 
tibetischen Schriftsprache zu verstehen und 
Fragen zum Text auf Tibetisch mit eigenen Wor-
ten in Wort und Schrift zu beantworten 

Übergang von Niveau A2 zu Niveau B1 des Eu-
ropäischen Referenzrahmens 

Klausur 

 

 

12 

M
od

.N
r.

: 
5

0
8

1
0

7
5

0
0
 

Modul Nr. 75 

Vertiefungsmodul  
Tibetisch I 

(Ü, Ü) 

Dauer: 1 Sem. 

Modul 74 Teilnahme 

schriftliche Hausaufga-
ben 

Verbesserung der Ausdrucksfähigkeit in Wort 
und Schrift  

Verbesserung der Grammatikkenntnisse 

Verbesserung des Leseverständnisses tibeti-
scher Texte 

Einführung in die Zeitungslektüre bzw. die Lek-
türe leichter moderner Prosatexte 

näherungsweise Niveau B1 des Europäischen 
Referenzrahmens 

Klausur 

 

 

12 
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Modultitel und  
-bestandteile 

Teilnahme-
voraus-
setzungen 

Studienleistung als 
Voraussetzung zur  
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand / Lernziel Prüfungsform LP 
M

od
.N

r.
: 

5
0
8

1
0

7
6

0
0
 Modul Nr. 76 

Vertiefungsmodul Ti-
betisch II 

(Ü, Ü) 

Dauer: 1 Sem. 

Modul 75 Teilnahme 

schriftliche Hausaufga-
ben 

Verbesserung des Leseverständnisses tibeti-
scher Texte unterschiedlicher Textsorten 

Einführung in die grammatikalischen Besonder-
heiten der klassischen tibetischen Literatur 

Überblick über die tibetische Literatur 

tibetische Handschriftenkunde 

Niveau B1 des Europäischen Referenzrahmens 

Klausur 

 

 

12 

M
od

.N
r.

: 
5

0
8

1
0

7
7

0
0
 

Modul Nr. 77 

Vertiefungsmodul Ti-
betisch III 

(Ü, Ü) 

Dauer: 1 Sem. 

Modul 76 Teilnahme 

schriftliche Hausaufga-
ben 

Vertiefung des Leseverständnisses tibetischer 
Texte unterschiedlicher Textsorten 

Fähigkeit, anspruchsvolle Texte in tibetischer 
Sprache im Hinblick auf ihre grundlegenden 
Inhalte zu analysieren und wiederzugeben 

Konversation über zeitgenössische tibetische 
Texte 

Übergang von Niveau B1 zu Niveau B2 des Eu-
ropäischen Referenzrahmens 

 

Klausur 

 

 

12 

M
od

.N
r.

: 
5

0
8

1
0

7
8

0
0

 

Modul Nr. 78 

Basismodul   
Türkisch I 

(Ü, Ü, Ü, Ü) 

Dauer: 1 Sem. 

keine Teilnahme 

schriftliche Hausaufga-
ben 

Erwerb von Grundkenntnissen der türkischen 
Sprache 

Beherrschung von ca. 900 Lexemen 

Niveau A1 des Europäischen Referenzrahmens 

Klausur 

 

 

12 
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Modultitel und  
-bestandteile 

Teilnahme-
voraus-
setzungen 

Studienleistung als 
Voraussetzung zur  
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand / Lernziel Prüfungsform LP 
M

od
.N

r.
: 
5

0
8

1
0

7
9

0
0
 

Modul Nr. 79 

Basismodul   
Türkisch II 

(Ü, Ü, Ü, Ü) 

Dauer: 1 Sem. 

Modul 78 Teilnahme 

schriftliche Hausaufga-
ben 

Ausbau der Grundkenntnisse der türkischen 
Sprache 

Beherrschung von ca. 1800 Lexemen 

Niveau A2 des Europäischen Referenzrahmens 

Klausur 

 

 

12 

M
od

.N
r.

: 
5

0
8

1
0

8
0

0
0
 

Modul Nr. 80 

Basismodul   
Türkisch III 

(Ü, Ü, Ü, Ü) 

Dauer: 1 Sem. 

Modul 79 Teilnahme 

schriftliche Hausaufga-
ben 

Vertiefung und Erweiterung der bisher erworbe-
nen Kenntnisse der türkischen Sprache 

Beherrschung von ca. 3000 Lexemen 

unterhalb von Niveau B1 des Europäischen Re-
ferenzrahmens 

Klausur 

 

 

12 

M
od

.N
r.

: 
5

0
8

1
0

8
1

0
0
 

Modul Nr. 81 

Vertiefungsmodul  
Türkisch I 

(Ü, Ü, Ü, Ü) 

Dauer: 1 Sem. 

Modul 80 Teilnahme 

schriftliche Hausaufga-
ben 

Erwerb von Kenntnissen, die zur eigen-ständigen 
Beschäftigung mit wissenschaftlichen sowie 
allgemeinsprachlichen Texten der türkischen 
Sprache in mündlicher und schriftlicher Form 
befähigen 

zwischen Niveau B1 und B2 des Europäischen 
Referenzrahmens 

Klausur 

 

 

12 

M
od

.N
r.

: 
5

0
8

1
0

8
2

0
0
 Modul Nr. 82 

Vertiefungsmodul  
Türkisch II 

(Ü, Ü, Ü) 

Dauer: 1 Sem. 

Modul 81 Teilnahme 

schriftliche Hausaufga-
ben 

Erwerb grundlegender Lesestrategien für den 
Umgang mit wissenschaftlichen Texten in türki-
scher Sprache 

Fähigkeit, wissenschaftliche Texte in türkischer 
Sprache im Hinblick auf ihre grundlegenden 
Inhalte zu analysieren und wiederzugeben 

höher als Niveau B2 des Europäischen Referenz-
rahmens 

Klausur 

 

 

12 
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Modultitel und  
-bestandteile 

Teilnahme-
voraus-
setzungen 

Studienleistung als 
Voraussetzung zur  
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand / Lernziel Prüfungsform LP 
M

od
.N

r.
: 
5

0
8

1
0

8
3

0
0

 Modul Nr. 83 

Vertiefungsmodul  
Türkisch III 

(Ü, Ü, Ü) 

Dauer: 1 Sem. 

Modul 82 Teilnahme 

schriftliche Hausaufga-
ben 

Erwerb umfassender Lesestrategien für den 
Umgang mit wissenschaftlichen Texten in türki-
scher Sprache 

Fähigkeit, wissenschaftliche Texte in türkischer 
Sprache inhaltlich zu analysieren und wieder-
zugeben 

Niveau C1 des Europäischen Referenzrahmens 

Klausur 

 

 

12 

Der Dekan kann weitere Wahlpflichtmodule im Bereich Sprache genehmigen. Das Prüfungsamt gibt diese ge-
nehmigten Module rechtzeitig zu Beginn des Semesters durch Aushang oder elektronisch bekannt. 

1.–3. Studienjahr - Importmodule 

Modultitel und  
-bestandteile 

Teilnahme-
voraus-
setzungen 

Studienleistung als 
Voraussetzung zur  
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand / Lernziel Prüfungsform LP 

 

Modul Nr. 84 

Basismodul  
Zivilrecht I 

Dauer: 1 Sem. 

keine siehe Beschreibung  der 
exportierenden Lehrein-
heit 

siehe Beschreibung der exportierenden Lehrein-
heit 

Klausur 

 

 

12 
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Modultitel und  
-bestandteile 

Teilnahme-
voraus-
setzungen 

Studienleistung als 
Voraussetzung zur  
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand / Lernziel Prüfungsform LP 
 

Modul Nr. 85 

Basismodul  
Zivilrecht II 

Dauer: 1 Sem. 

Modul 84 siehe Beschreibung  der 
exportierenden Lehrein-
heit 

siehe Beschreibung der exportierenden Lehrein-
heit 

Klausur 

 

 

12 

 

Modul Nr. 86 

Basismodul  
Öffentliches Recht I 

Dauer: 1 Sem. 

keine siehe Beschreibung  der 
exportierenden Lehrein-
heit 

siehe Beschreibung der exportierenden Lehrein-
heit 

Klausur 

 

 

12 

 

Modul Nr. 87 

Basismodul  
Öffentliches Recht II 

Dauer: 1 Sem. 

Modul 86 siehe Beschreibung  der 
exportierenden Lehrein-
heit 

siehe Beschreibung der exportierenden Lehrein-
heit 

Klausur 

 

 

12 

 Modul Nr. 88 

VWL A 

Dauer: 1 Sem. 

keine siehe Beschreibung  der 
exportierenden Lehrein-
heit 

siehe Beschreibung der exportierenden Lehrein-
heit 

Klausur 

 

 

12 

 Modul Nr. 89 

VWL B  

Dauer: 1 Sem. 

keine siehe Beschreibung  der 
exportierenden Lehrein-
heit 

siehe Beschreibung der exportierenden Lehrein-
heit 

Klausur 

 

 

12 



Anlage zur Bachelorprüfungsordnung der Philosophischen Fakultät Modulplan B.A. Asienwissenschaften 
 

 280

Modultitel und  
-bestandteile 

Teilnahme-
voraus-
setzungen 

Studienleistung als 
Voraussetzung zur  
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand / Lernziel Prüfungsform LP 
 Modul Nr. 90 

BWL A 

Dauer: 1 Sem. 

keine siehe Beschreibung  der 
exportierenden Lehrein-
heit 

siehe Beschreibung der exportierenden Lehrein-
heit 

Klausur 

 

 

12 

 Modul Nr. 91 

BWL B 

Dauer: 1 Sem. 

keine siehe Beschreibung  der 
exportierenden Lehrein-
heit 

siehe Beschreibung der exportierenden Lehrein-
heit 

Klausur 

 

 

12 

Der Dekan kann weitere Importmodule genehmigen. Das Prüfungsamt gibt die genehmigten Importmodule 
rechtzeitig zu Beginn des Semesters durch Aushang oder elektronisch bekannt. 

Weitere Prüfungsleistung im Studiengang Asienwissenschaften: 

Bachelorarbeit im Umfang von 12 LP
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Institut IX 

Kommunikations-
wissenschaften 

 
Studiengänge:  

 

 Kommunikationswissenschaften 

 Musikwissenschaft (Begleit-
fach) 

 Medienkommunikation (Begleit-
fach) 

 Sprachlernforschung (Begleit-
fach) 

 Sprachliche Kommunikation 
(Begleitfach) 

 Deutsch als Zweit- und Fremd-
sprache (Begleitfach) 
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Studiengangspezifische Bestimmungen den Studiengang 

B. A. Kommunikationswissenschaften  

1. Zugangsvoraussetzungen (§ 3 Abs. 3) und Empfehlungen 

Für den Bereich Sprachlernforschung sind Englischkenntnisse im Umfang von 
mindestens fünf Schuljahren im deutschen Schulsystem oder von entsprechen-
den, aufeinander aufbauenden Sprachkursen an Universitäten oder Sprach- und 
Kulturinstituten erforderlich (Niveau B2 des Europäischen Referenzrahmens). 
Die Kenntnisse sind spätestens vor dem Besuch des ersten Vertiefungsmoduls 
durch entsprechende Belege nachzuweisen. 

2. Regelstudienzeit, Studienaufbau, Umfang des Lehrangebots (§ 4 Abs. 4) 

Das Studium umfasst die in Nummer 6 genannten Module im Umfang von ins-
gesamt 168 Leistungspunkten. Zusätzlich entfallen auf die Bachelorarbeit 12 
Leistungspunkte. 

3. Studienleistungen als Voraussetzungen zur Teilnahme an Prüfungen  

Voraussetzung für die Teilnahme an Modulprüfungen ist die regelmäßige und 
aktive Teilnahme an den Lehrveranstaltungen. Die Teilnahme ist nicht regelmä-
ßig, wenn ein Studierender in einer Lehrveranstaltung im Umfang von 2 SWS 
mehr als zwei Mal, bei einem Umfang von 4 SWS mehr als vier Mal und in einer 
Blockveranstaltung mehr als 20% der Unterrichtszeit versäumt. Wenn schwer-
wiegende Umstände für das Versäumnis geltend gemacht werden, kann von die-
ser Regel abgewichen werden. Im Konfliktfall entscheidet der Prüfungsbeirat. 
Weitere Studienleistungen, die Voraussetzung für die Teilnahme an den Prüfun-
gen sind, werden in den Modulbeschreibungen angeführt, mit dem jeweiligen 
Dozenten zu Beginn der Veranstaltungen abgestimmt und rechtzeitig bekannt 
gegeben. 

4. Wiederholung von Prüfungen (§ 13 Abs. 3) 

Wird ein Wahlpflichtmodul endgültig nicht bestanden, so kann ein anderes, bis-
her nicht gewähltes Wahlpflichtmodul aus dem entsprechenden Wahlpflichtbe-
reich kompensierend gewählt werden. Eine solche Kompensation ist nur ein Mal 
möglich.
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5. Haus- und Projektarbeiten, Präsentationen und Referate (§ 17 Abs. 3) 

Der Textteil schriftlicher Hausarbeiten soll ungefähr 15 DIN A4-Seiten betragen, 
Materialanhänge bleiben hiervon unberücksichtigt. 

6. Module des B.A. Kommunikationswissenschaften 

Siehe Modulplan. 
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B. A. Kommunikationswissenschaften 
(V = Vorlesung, Ü = Übung, S = Seminar, PL = Plenum, PR = Praktikum, T = Tutorium) 

1. Studienjahr - Pflichtmodule 

Modultitel und  
-bestandteile 

Teilnahme-
voraus-
setzungen 

Studienleistung als  
Voraussetzung zur  
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand / Lernziel Prüfungsform LP 

M
od

.N
r.

 5
0
9

1
0

1
1

0
0
 Kürzel: P1 

Perspektivmodul 
Grundlagen der  
Kommunikations-
wissenschaften 

(V, Ü)  

Dauer: 1 Sem. 

k eine keine Überblick über Themen, Probleme, Gebiete der 
Kommunikationswissenschaften 

Kenntnisse der wichtigsten Kommunikations-
theorien und der Bezüge zwischen individueller und 
medialer Kommunikation 

Techniken wissenschaftlichen Arbeitens und ihre 
konzeptuellen Voraussetzungen 

Klausur 6 

M
od

.N
r.

 5
0
9

1
0

1
2

0
0
 Kürzel: P2 

Perspektivmodul 
Medien-
kommunikation 

(V, Ü)  

Dauer: 1 Sem. 

keine keine Grundbegriffe der Medienwissenschaft        (Medi-
engeschichte, Medientheorie, Medienproduktion) 

Grundkenntnis der praktischen Medien-forschung 
und ihrer Untersuchungsmethoden 

Klausur 6 
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Modultitel und  
-bestandteile 

Teilnahme-
voraus-
setzungen 

Studienleistung als  
Voraussetzung zur  
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand / Lernziel Prüfungsform LP 

M
od

.N
r.

 5
0
9

1
0

1
3

0
0
 Kürzel: P3 

Perspektivmodul 
Sprachliche         
Kommunikation 

(V, Ü) 

Dauer: 1 Sem. 

keine keine Kenntnis der grundlegenden Begriffe der Sprach-
wissenschaft 

Bedingungen sprachlicher Kommunikation in ver-
schiedenen Kulturen 

Kenntnis der Möglichkeiten der Erforschung sprach-
licher Kommunikation und Befähigung zur reflek-
tierten Auswahl von Untersuchungsmethoden 

Klausur 6 

M
od

.N
r.

 5
0
9

1
0

1
4

0
0
 Kürzel: P4 

Perspektivmodul 
Ästhetische         
Kommunikation 

(V, Ü) 

Dauer: 1 Sem. 

keine keine Orientierungs- und Überblickswissen auf dem Ge-
biet der ästhetischen Kommunikation 

Einblick in die wissenschaftliche Analyse ästheti-
scher Phänomene in ihren kulturellen, historischen 
und medialen Kontexten 

Klausur 6 

M
od

.N
r.

 5
0
9

1
0

1
5

0
0
 Kürzel: P5 

Perspektivmodul 
Bildung und        
Kommunikation 

(V, Ü) 

Dauer: 1 Sem. 

keine keine Grundkenntnisse exemplarischer historischer und 
aktueller Bildungstheorien 

Grundkenntnisse in bildungstheoretischer Systema-
tik 

Grundkenntnisse bildungstheoretisch bedeutsamer 
Kommunikationstheorien 

Klausur 6 
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Modultitel und  
-bestandteile 

Teilnahme-
voraus-
setzungen 

Studienleistung als  
Voraussetzung zur  
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand / Lernziel Prüfungsform LP 

M
od

.N
r.

 5
0
9

1
0

2
1

0
0
 Kürzel: M1 

Methodenmodul 
Allgemeine            
Methodenlehre 

(V, Ü) 

Dauer: 1 Sem. 

keine keine Kenntnis der grundlegenden Konzepte, Ansätze und 
Verfahren methodischen Arbeitens der Kommunika-
tionswissenschaften 

Grundkenntnis der praktischen Medienforschung 
und des Untersuchungsdesigns 

Seminarprüfung  6 

M
od

.N
r.

 5
0
9

1
0

2
5

0
0
 Kürzel: M5 

Methodenmodul 
Texttechnologische      
Programmierung 

(Ü) 

Dauer: 1 Sem. 

P3 Übungsaufgaben am 
Computer,  

Implementierungsprojekt 
(unbenotet) 

Theoretische und praktische Kenntnisse über 
Grundkonzepte der Datenverarbeitung,        Algo-
rithmisierung, Software-Entwicklung 

Kenntnis einer prozeduralen Programmiersprache, 
objektorientierter Programmiertechniken, texttech-
nologischer Standards und standardisierter 
Schnittstellen 

Klausur  

oder  

Seminarprüfung 

6 

1. Studienjahr- Wahlpflicht  

Aus dem Wahlpflichtbereich Sprache: 2 Module der gewählten Sprache(n). 

Aus dem Wahlpflichtbereich Vertiefung-Wahl: 1 Modul 
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2. Studienjahr - Pflichtmodule 

Modultitel und  
-bestandteile 

Teilnahme-
voraus-
setzungen 

Studienleistung als 
Voraussetzung zur  
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand / Lernziel Prüfungsform LP 

M
od

.N
r.

 5
0
9

1
0

2
2

0
0
 Kürzel: M2 

Methodenmodul 
Grundlagen EDV,  
Rhetorik, Präsentati-
onstechniken 

(2 Ü) 

Dauer: 1 Sem. 

keine keine Kenntnisse des Umgangs mit dem PC, der Online-
Recherche, des digitalen Film- und Audioschnitts 
am PC, Grundkenntnisse in HTML sowie einfache 
Programmierungen 

Einübung von mündlichen Präsentationstechniken 

Klausur 6 

M
od

.N
r.

 5
0
9

1
0

2
3

0
0
 

Kürzel: M3 

Methodenmodul 
Statistik 2 

(V, Ü) 

Dauer: 1 Sem. 

M1 keine Kenntnisse der statistischen Bearbeitung von kom-
munikationsbezogenen Daten 

Überblick über Verfahren des Studiendesigns, der 
Ablaufplanung von kommunikations-
wissenschaftlichen Untersuchungen  

Klausur 6 

M
od

.N
r.

 5
0
9

1
0

8
4

0
0
 

Kürzel: V1/2.S  

Vertiefungsmodul 
Schwerpunkt Sprachliche 
Kommunikation 

Sprachwissenschaft 

(V, S) 

Dauer: 2 Sem. 

P3 Referat (benotet), Übun-
gen (unbenotet) 

Kenntnis der Einheiten und Regeln sprachlicher 
Kommunikation 

Überblick über die Ebenen sprachwissenschaftli-
cher Analyse (Morphologie, Syntax, Semantik, 
Pragmatik 

Kenntnis der Methoden sprachwissenschaftlicher 
Analyse 

Klausur 12 
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Modultitel und  
-bestandteile 

Teilnahme-
voraus-
setzungen 

Studienleistung als 
Voraussetzung zur  
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand / Lernziel Prüfungsform LP 

M
od

.N
r.

 5
0
9

1
0

8
5

0
0
 

Kürzel: V3/V4.S  

Vertiefungsmodul 
Schwerpunkt Sprachliche 
Kommunikation 

Gesprochene Sprache 
und Phonetische    
Wissenschaften 

(V, Ü, Praktikum) 

Dauer: 2 Sem. 

P3 Übungszettel,  

Praktikumsprojekt      
(unbenotet) 

Kenntnis der Kerninhalte der phonetischen Wissen-
schaften in Theorie und Praxis 

Beschreibung von Sprachlauten auf akustischer, 
artikulatorischer und perzeptiver Ebene 

Klausur 12 

M
od

.N
r.

 5
0
9

1
0

7
8

0
0
 

Kürzel: V1.L  

Vertiefungsmodul 
Schwerpunkt Sprachlern-
forschung 

Angewandte Linguistik 
für den Fremd-
sprachenunterricht / 
Sprachlernforschung 

(S, S) 

Dauer: 1 Sem. 

P1-, 2 S-Module 

Nachweis von Eng-
lischkenntnissen 
auf dem Niveau B2 
des Europäischen 
Referenzrahmens  

keine Kenntnis des Gegenstandsbereichs der Sprachlern-
forschung 

Kenntnis der linguistischen Grundlagen der Sprach-
lernforschung 

Kenntnis der sozialen und politischen Rahmen-
bedingungen des (Fremd-) Sprachenerwerbs 

Kenntnis unterschiedlicher Fremdsprachen-lehr- 
und -lernmethoden 

Klausur  

oder  

Seminarprüfung  

6 
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Modultitel und  
-bestandteile 

Teilnahme-
voraus-
setzungen 

Studienleistung als 
Voraussetzung zur  
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand / Lernziel Prüfungsform LP 

M
od

.N
r.

 5
0
9

1
0

7
8

0
0
 

Kürzel: V2.L  

Vertiefungsmodul 
Schwerpunkt Sprachlern-
forschung 

Angewandte Linguistik 
für den Fremd-
sprachenunterricht / 
Sprachlernforschung 

(S, S) 

Dauer: 1 Sem. 

V1L 

 
 

Referat  

 (unbenotet) 

Kenntnis kognitionswissenschaftlicher und kom-
munikationswissenschaftlicher Grundlagen der 
Sprache, der Sprachverwendung und des Spracher-
werbs 

Kenntnis unterschiedlicher Sprachlernprozesse 

Überblick über Studien und Forschungshypothesen 
zum Fremdsprachenlernen im Fremdsprachenun-
terricht 

Klausur  

oder  

Seminarprüfung  

6 

M
od

.N
r.

 5
0
9

1
0

7
0

0
0
 

Kürzel: V3.L 

Vertiefungsmodul 
Schwerpunkt Sprachlern-
forschung 

Kultur- und  
Landeskunde I 

(S, S) 

Dauer: 1 Sem. 

P1, 2 S-Module 

Nachweis von Eng-
lischkenntnissen 
auf dem Niveau B2 
des Europäischen 
Referenzrahmens 

Kurzreferat  

oder  

Projektarbeit (unbenotet) 

Grundlagen- und Methodenwissen zur Stellung und 
unterrichtlichen Behandlung von Kultur und Lan-
deskunde im Rahmen des gesteuerten Fremd-
sprachenerwerbs  

Befähigung zur Recherche, Analyse und Erstellung 
von Lernmaterial 

Kenntnis der politisch-gesellschaftlichen Rahmen-
bedingungen der Sprach- und Kulturvermittlung 
und wichtiger institutioneller Akteure 

Klausur  

oder  

Seminarprüfung  

6 
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Modultitel und  
-bestandteile 

Teilnahme-
voraus-
setzungen 

Studienleistung als 
Voraussetzung zur  
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand / Lernziel Prüfungsform LP 

M
od

.N
r.

 5
0
9

1
0

8
2

0
0
 

Kürzel: V5.L 

Vertiefungsmodul 
Schwerpunkt Sprachlern-
forschung 

Didaktik des Zweit- und 
Fremdspra-
chenunterrichts I 

(S und S  

oder 

 S und Fernstudienpro-
jekt) 

Dauer: 1 Sem. 

P1, 2 S-Module 
Nachweis von Eng-
lischkenntnissen 
auf dem Niveau B2 
des Europäischen 
Referenzrahmens 

Portfolio (unbenotet),  

Referat  

oder  

Präsentation (unbenotet) 

Kenntnis der Faktoren des gesteuerten und unge-
steuerten Spracherwerbs unter besonderer Berück-
sichtigung autonomer Lernkonzepte 

Methodische Kompetenzen in der Fremdsprachen-
vermittlung 

Seminarprüfung  6 
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3. Studienjahr - Pflichtmodule 

Modultitel und  
-bestandteile 

Teilnahme- 
voraus- 
setzungen 

Studienleistung als    
Voraussetzung zur      
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand / Lernziel Prüfungsform LP 

M
od

.N
r.

 5
0
9

1
0

8
6

0
0
 

Kürzel: V5.S  

Vertiefungsmodul 
Schwerpunkt Sprachliche 
Kommunikation 

Einführung in die Lin-
guistik einzelner Spra-
chen 

(V, Ü) 

Dauer: 1 Sem. 

P3 Übungen (unbenotet) Theoretische Kenntnisse der Grundstrukturen der 
erworbenen Fremdsprache und kontrastiver Ver-
gleich mit dem Deutschen 

Klausur 6 

M
od

.N
r.

 5
0
9

1
0

8
7

0
0
 

Kürzel: V6.S  

Vertiefungsmodul 
Schwerpunkt Sprachliche 
Kommunikation 

Systeme der 
Mensch-Maschine-
Kommunikation 

(V, Online-Kurs) 

Dauer: 1 Sem. 

Keine Übungsaufgaben im Onli-
ne-Kurs (unbenotet) 

Kenntnis des grundsätzlichen Aufbaus komplexer 
sprachverarbeitender Systeme und der Wirkungs-
weise ihrer Module 

Kenntnis einfacher Methoden der Signalverarbei-
tung am Beispiel der Verarbeitung von Sprachsigna-
len 

Mündliche Prüfung  6 
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Modultitel und  
-bestandteile 

Teilnahme- 
voraus- 
setzungen 

Studienleistung als    
Voraussetzung zur      
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand / Lernziel Prüfungsform LP 

M
od

.N
r.

 5
0
9

1
0

8
1

0
0
 

Kürzel: V4.L  

Vertiefungsmodul Schwer-
punkt Sprachlernforschung 

Kultur- und Landeskunde 
II 

(S und S  

oder 

S und Projekt) 

Dauer: 1 Sem. 
 

V3.L Kurzreferat  

oder  

Projektarbeit (unbenotet) 

Literaturwissenschaftliches Grundlagenwissen und 
Überblick über methodische Konzepte des Literatur-
einsatzes im Fremdsprachenunterricht 

Kenntnis der Recherche und Analyse von Unter-
richtsmaterial 

Kenntnis der Grundlagen, Lernziele und unterrichts-
praktischen Möglichkeiten interkultureller Didaktik 

Klausur  

oder  

Seminarprüfung  

6 

M
od

.N
r.

 5
0
9

1
0

8
3

0
0
 

Kürzel: V6.L  

Vertiefungsmodul Schwer-
punkt Sprachlernforschung 

Didaktik des Zweit- und 
Fremdsprachen-
unterrichts II 

(S und S  

oder 

S und Projekt) 

Dauer: 1 Sem. 

V5.L Portfolio (unbenotet),  

Referat oder  

Präsentation (unbenotet) 

Kenntnis der Faktoren des gesteuerten und unge-
steuerten Spracherwerbs unter besonderer Berück-
sichtigung autonomer Lernkonzepte 

Methodische Kompetenzen in der Fremdsprachen-
vermittlung und in der Unterrichts- und Lernfor-
schung 

Seminarprüfung  6 
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Modultitel und  
-bestandteile 

Teilnahme- 
voraus- 
setzungen 

Studienleistung als    
Voraussetzung zur      
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand / Lernziel Prüfungsform LP 

M
od

.N
r.

 5
0
9

1
0

2
9

0
0
 

Kürzel: Pr  

Externes Praktikum 

Schwerpunkt Sprachliche 
Kommunikation 

4 Wo oder studienbeglei-
tend 

2 Vertiefungsmo-
dule des Schwer-
punkts Sprachliche 
Kommunikation 

Erfolgreiche Absolvierung 
der externen Prakti-
kumsphase (Praktikumbe-
scheinigung) (unbenotet) 

Außeruniversitäre Anwendung des erworbenen Wis-
sens; 

praktische Erfahrungen und Kenntnisse in einem 
einschlägigen Berufsfeld 

Seminarprüfung  6 

 

Kürzel: Pr  

Externes Praktikum 

Schwerpunkt Sprachlern-
forschung 

Dauer: 1 Sem. 

V1.L, V5.L Erfolgreiche Absolvierung 
der externen Prakti-
kumsphase (Praktikumbe-
scheinigung) (unbenotet) 

Außeruniversitäre Anwendung des erworbenen Wis-
sens; 

praktische Erfahrungen und Kenntnisse in einem 
einschlägigen Berufsfeld 

Seminarprüfung 6 

2./3. Studienjahr- Wahlpflicht  

Aus dem Wahlpflichtbereich Sprache: 1 Modul der gewählten Sprache(n). 

Aus dem Wahlpflichtbereich Vertiefung-Wahl: 2 Module 
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Wahlpflichtbereich Sprache 

Englisch 

 

Modultitel und  
-bestandteile 

Teilnahme-
voraus-
setzungen 

Studienleistung als 
Voraussetzung zur   
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand / Lernziel Prüfungsform LP 

M
od

.N
r.

 5
0
9

1
0

3
4

0
0
 Kürzel: S1 

Sprachmodul 

Englisch A1 
Spracherwerb 

(Sprachkurs und  
Lernberatung) 

Dauer: 1 Sem. 

 Portfolio (unbenotet) 
 

Entsprechend der gewählten Niveaustufe nach dem 
GER 

Erwerb/Vertiefung von Strukturen und Wortschatz 
der gewählten Sprache 

Erwerb/Vertiefung  von Lese-, Schreib-, Hör- und 
Sprechkompetenz in Alltagssituationen 

Klausur 6 

M
od

.N
r.

 5
0
9

1
0

3
5

0
0
 Kürzel: S2  

Sprachmodul  

Englisch A2 
Spracherwerb 

(Sprachkurs und  
Lernberatung) 

Dauer: 1 Sem. 

Einstufungstest  

oder  

bestandene Mo-
dulprüfung des 
vorangegangenen 
Moduls S2 

Portfolio (unbenotet)  
 

Entsprechend der gewählten Niveaustufe nach dem 
GER 

Erwerb/Vertiefung von Strukturen und Wortschatz 
der gewählten Sprache 

Erwerb/Vertiefung  von Lese-, Schreib-, Hör- und 
Sprechkompetenz in Alltagssituationen 

Klausur 6 



Anlage zur Bachelorprüfungsordnung der Philosophischen Fakultät Modulplan B.A. Kommunikationswissenschaften 
 

 296

Modultitel und  
-bestandteile 

Teilnahme-
voraus-
setzungen 

Studienleistung als 
Voraussetzung zur   
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand / Lernziel Prüfungsform LP 

M
od

.N
r.

 5
0
9

1
0

3
6

0
0
 Kürzel: S3 

Sprachmodul          

Englisch B1 
Spracherwerb 

(Sprachkurs und  
Lernberatung) 

Dauer: 1 Sem. 

Einstufungstest  

oder  

bestandene Mo-
dulprüfung des 
vorangegangenen 
Moduls S2 

Portfolio (unbenotet)  
 

Entsprechend der gewählten Niveaustufe nach dem 
GER 

Erwerb/Vertiefung von Strukturen und Wortschatz 
der gewählten Sprache 

Erwerb/Vertiefung  von Lese-, Schreib-, Hör- und 
Sprechkompetenz in Alltagssituationen 

Klausur 6 

M
od

.N
r.

 5
0
9

1
0

3
7

0
0
 Kürzel: S4  

Sprachmodul          

Englisch B1+ 
Spracherwerb 

(Sprachkurs und  
Lernberatung) 

Dauer: 1 Sem. 

Einstufungstest  

oder  

bestandene Mo-
dulprüfung des 
vorangegangenen 
Moduls S3 

Portfolio (unbenotet)  
 

Entsprechend der gewählten Niveaustufe nach dem 
GER 

Erwerb/Vertiefung von Strukturen und Wortschatz 
der gewählten Sprache 

Erwerb/Vertiefung  von Lese-, Schreib-, Hör- und 
Sprechkompetenz in Alltagssituationen 

Klausur 6 

M
od

.N
r.

 5
0
9

1
0

3
8

0
0
 Kürzel: S5 

Sprachmodul          

Englisch B2 
Spracherwerb 

(Sprachkurs und  
Lernberatung) 

Dauer: 1 Sem. 

Einstufungstest  

oder  

bestandene Mo-
dulprüfung des 
vorangegangenen 
Moduls S4 

Portfolio (unbenotet)  
 

Entsprechend der gewählten Niveaustufe nach dem 
GER 

Erwerb/Vertiefung von Strukturen und Wortschatz 
der gewählten Sprache 

Erwerb/Vertiefung  von Lese-, Schreib-, Hör- und 
Sprechkompetenz in Alltagssituationen 

Klausur 6 
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Modultitel und  
-bestandteile 

Teilnahme-
voraus-
setzungen 

Studienleistung als 
Voraussetzung zur   
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand / Lernziel Prüfungsform LP 

M
od

.N
r.

 5
0
9

1
0

3
9

0
0
 Kürzel: S6 

Sprachmodul          

Englisch B2+ 
Spracherwerb 

(Sprachkurs und  
Lernberatung) 

Dauer: 1 Sem. 

Einstufungstest  

oder  

bestandene Mo-
dulprüfung des 
vorangegangenen 
Moduls S5 

Portfolio (unbenotet)  
 

Entsprechend der gewählten Niveaustufe nach dem 
GER 

Erwerb/Vertiefung von Strukturen und Wortschatz 
der gewählten Sprache 

Erwerb/Vertiefung  von Lese-, Schreib-, Hör- und 
Sprechkompetenz in Alltagssituationen 

Klausur 6 

M
od

.N
r.

 5
0
9

1
0

3
9

0
0
 Kürzel: S7 

Sprachmodul          

Englisch C1 
Spracherwerb 

(Sprachkurs und  
Lernberatung) 

Dauer: 1 Sem. 

Einstufungstest  

oder  

bestandene Mo-
dulprüfung des 
vorangegangenen 
Moduls S6 

Portfolio (unbenotet)  
 

Entsprechend der gewählten Niveaustufe nach dem 
GER 

Erwerb/Vertiefung von Strukturen und Wortschatz 
der gewählten Sprache 

Erwerb/Vertiefung  von Lese-, Schreib-, Hör- und 
Sprechkompetenz in Alltagssituationen 

Klausur 6 

M
od

.N
r.

 5
0
9

1
0

3
9

0
0
 Kürzel: S8 

Sprachmodul          

Englisch C2 
Spracherwerb 

(Sprachkurs und  
Lernberatung) 

Dauer: 1 Sem. 

Einstufungstest  

oder  

bestandene Mo-
dulprüfung des 
vorangegangenen 
Moduls S7 

Portfolio (unbenotet)  
 

Entsprechend der gewählten Niveaustufe nach dem 
GER 

Erwerb/Vertiefung von Strukturen und Wortschatz 
der gewählten Sprache 

Erwerb/Vertiefung  von Lese-, Schreib-, Hör- und 
Sprechkompetenz in Alltagssituationen 

Klausur 6 
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Französisch 

 

Modultitel und  
-bestandteile 

Teilnahme-
voraus-
setzungen 

Studienleistung als 
Voraussetzung zur  
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand / Lernziel Prüfungsform LP 

M
od

u
l.
N

r.
 5

0
9
1

0
3

0
0
0

 Kürzel: S1 

Sprachmodul            
Französisch A1 
Spracherwerb 

(Sprachkurs und  
Lernberatung) 

Dauer: 1 Sem. 

 Portfolio (unbenotet)  
 

Entsprechend der gewählten Niveaustufe nach dem 
GER 

Erwerb/Vertiefung von Strukturen und Wortschatz 
der gewählten Sprache 

Erwerb/Vertiefung  von Lese-, Schreib-, Hör- und 
Sprechkompetenz in Alltagssituationen 

Klausur 6 

M
od

u
l.
N

r.
 5

0
9
1

0
4

1
0
0
 Kürzel: S2 

Sprachmodul         

Französisch A2 
Spracherwerb 

(Sprachkurs und  
Lernberatung) 

Dauer: 1 Sem. 

Einstufungstest  

oder  

bestandene Mo-
dulprüfung des 
vorangegangenen 
Moduls S1 

Portfolio (unbenotet)  
 

Entsprechend der gewählten Niveaustufe nach dem 
GER 

Erwerb/Vertiefung von Strukturen und Wortschatz 
der gewählten Sprache 

Erwerb/Vertiefung  von Lese-, Schreib-, Hör- und 
Sprechkompetenz in Alltagssituationen 

Klausur 6 
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Modultitel und  
-bestandteile 

Teilnahme-
voraus-
setzungen 

Studienleistung als 
Voraussetzung zur  
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand / Lernziel Prüfungsform LP 

M
od

u
l.
N

r.
 5

0
9
1

0
4

2
0
0
 Kürzel: S3 

Sprachmodul        

Französisch B1 
Spracherwerb 

(Sprachkurs und  
Lernberatung) 

Dauer: 1 Sem. 

Einstufungstest  

oder  

bestandene Mo-
dulprüfung des 
vorangegangenen 
Moduls S2 

Portfolio (unbenotet)  
 

Entsprechend der gewählten Niveaustufe nach dem 
GER 

Erwerb/Vertiefung von Strukturen und Wortschatz 
der gewählten Sprache 

Erwerb/Vertiefung  von Lese-, Schreib-, Hör- und 
Sprechkompetenz in Alltagssituationen 

Klausur 6 

M
od

u
l.
N

r.
 5

0
9
1

0
4

3
0
0
 Kürzel: S4  

Sprachmodul         

Französisch B1+ 
Spracherwerb 

(Sprachkurs und  
Lernberatung) 

Dauer: 1 Sem. 

Einstufungstest  

oder  

bestandene Mo-
dulprüfung des 
vorangegangenen 
Moduls S3 

Portfolio (unbenotet)  
 

Entsprechend der gewählten Niveaustufe nach dem 
GER 

Erwerb/Vertiefung von Strukturen und Wortschatz 
der gewählten Sprache 

Erwerb/Vertiefung  von Lese-, Schreib-, Hör- und 
Sprechkompetenz in Alltagssituationen 

Klausur 6 

M
od

u
l.
N

r.
 5

0
9
1

0
4

4
0
0
 Kürzel: S5 

Sprachmodul        

Französisch B2 
Spracherwerb 

(Sprachkurs und  
Lernberatung) 

Dauer: 1 Sem. 

Einstufungstest  

oder  

bestandene Mo-
dulprüfung des 
vorangegangenen 
Moduls S4 

Portfolio (unbenotet)  
 

Entsprechend der gewählten Niveaustufe nach dem 
GER 

Erwerb/Vertiefung von Strukturen und Wortschatz 
der gewählten Sprache 

Erwerb/Vertiefung  von Lese-, Schreib-, Hör- und 
Sprechkompetenz in Alltagssituationen 

Klausur 6 
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Modultitel und  
-bestandteile 

Teilnahme-
voraus-
setzungen 

Studienleistung als 
Voraussetzung zur  
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand / Lernziel Prüfungsform LP 

M
od

u
l.
N

r.
 5

0
9
1

0
4

5
0
0
 Kürzel: S6  

Sprachmodul        

Französisch B2+ 
Spracherwerb 

(Sprachkurs und  
Lernberatung) 

Dauer: 1 Sem. 

Einstufungstest  

oder  

bestandene Mo-
dulprüfung des 
vorangegangenen 
Moduls S5 

Portfolio (unbenotet)  
 

Entsprechend der gewählten Niveaustufe nach dem 
GER 

Erwerb/Vertiefung von Strukturen und Wortschatz 
der gewählten Sprache 

Erwerb/Vertiefung  von Lese-, Schreib-, Hör- und 
Sprechkompetenz in Alltagssituationen 

Klausur 6 

M
od

.N
r.

 5
0
9

1
0

3
9

0
0
 Kürzel: S7 

Sprachmodul  

Französisch C1 
Spracherwerb 

(Sprachkurs und  
Lernberatung) 

Dauer: 1 Sem. 

Einstufungstest  

oder  

bestandene Mo-
dulprüfung des 
vorangegangenen 
Moduls S6 

Portfolio (unbenotet)  
 

Entsprechend der gewählten Niveaustufe nach dem 
GER 

Erwerb/Vertiefung von Strukturen und Wortschatz 
der gewählten Sprache 

Erwerb/Vertiefung  von Lese-, Schreib-, Hör- und 
Sprechkompetenz in Alltagssituationen 

Klausur 6 

M
od

.N
r.

 5
0
9

1
0

3
9

0
0
 Kürzel: S8 

Sprachmodul  

Französisch C2 
Spracherwerb 

(Sprachkurs und  
Lernberatung) 

Dauer: 1 Sem. 

Einstufungstest  

oder  

bestandene Mo-
dulprüfung des 
vorangegangenen 
Moduls S7 

Portfolio (unbenotet)  
 

Entsprechend der gewählten Niveaustufe nach dem 
GER 

Erwerb/Vertiefung von Strukturen und Wortschatz 
der gewählten Sprache 

Erwerb/Vertiefung  von Lese-, Schreib-, Hör- und 
Sprechkompetenz in Alltagssituationen 

Klausur 6 
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Italienisch 

 

Modultitel und  
-bestandteile 

Teilnahme- 
voraus-
setzungen 

Studienleistung als 
Voraussetzung zur  
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand / Lernziel Prüfungsform LP 

M
od

.N
r.

 5
0
9

1
0

4
6

0
0
 Kürzel: S1 

Sprachmodul          

Italienisch A1 
Spracherwerb 

(Sprachkurs und  
Lernberatung) 

Dauer: 1 Sem. 

 Portfolio (unbenotet)  
 

Entsprechend der gewählten Niveaustufe nach dem 
GER 

Erwerb/Vertiefung von Strukturen und Wortschatz 
der gewählten Sprache 

Erwerb/Vertiefung  von Lese-, Schreib-, Hör- und 
Sprechkompetenz in Alltagssituationen 

Klausur 6 

M
od

.N
r.

 5
0
9

1
0

4
7

0
0
 Kürzel: S2 

Sprachmodul  

Italienisch A2 
Spracherwerb 

(Sprachkurs und  
Lernberatung) 

Dauer: 1 Sem. 

Einstufungstest  

oder  

bestandene Mo-
dulprüfung des 
vorangegangenen 
Moduls S1 

Portfolio (unbenotet)  
 

Entsprechend der gewählten Niveaustufe nach dem 
GER 

Erwerb/Vertiefung von Strukturen und Wortschatz 
der gewählten Sprache 

Erwerb/Vertiefung  von Lese-, Schreib-, Hör- und 
Sprechkompetenz in Alltagssituationen 

Klausur 6 
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Modultitel und  
-bestandteile 

Teilnahme- 
voraus-
setzungen 

Studienleistung als 
Voraussetzung zur  
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand / Lernziel Prüfungsform LP 

M
od

.N
r.

 5
0
9

1
0

4
8

0
0
 Kürzel: S3 

Sprachmodul   

Italienisch B1 
Spracherwerb 

(Sprachkurs und  
Lernberatung) 

Dauer: 1 Sem. 

Einstufungstest  

oder  

bestandene Mo-
dulprüfung des 
vorangegangenen 
Moduls S2 

Portfolio (unbenotet)  
 

Entsprechend der gewählten Niveaustufe nach dem 
GER 

Erwerb/Vertiefung von Strukturen und Wortschatz 
der gewählten Sprache 

Erwerb/Vertiefung  von Lese-, Schreib-, Hör- und 
Sprechkompetenz in Alltagssituationen 

Klausur 6 

M
od

.N
r.

 5
0
9

1
0

4
9

0
0
 Kürzel: S4 

Sprachmodul   

Italienisch B1+ 
Spracherwerb 

(Sprachkurs und  
Lernberatung) 

Dauer: 1 Sem. 

Einstufungstest  

oder  

bestandene Mo-
dulprüfung des 
vorangegangenen 
Moduls S3 

Portfolio (unbenotet)  
 

Entsprechend der gewählten Niveaustufe nach dem 
GER 

Erwerb/Vertiefung von Strukturen und Wortschatz 
der gewählten Sprache 

Erwerb/Vertiefung  von Lese-, Schreib-, Hör- und 
Sprechkompetenz in Alltagssituationen 

Klausur 6 

M
od

.N
r.

 5
0
9

1
0

4
0

0
0
 Kürzel: S5  

Sprachmodul   

Italienisch B2 
Spracherwerb 

(Sprachkurs und  
Lernberatung) 

Dauer: 1 Sem. 

Einstufungstest  

oder  

bestandene Mo-
dulprüfung des 
vorangegangenen 
Moduls S4 

Portfolio (unbenotet)  
 

Entsprechend der gewählten Niveaustufe nach dem 
GER 

Erwerb/Vertiefung von Strukturen und Wortschatz 
der gewählten Sprache 

Erwerb/Vertiefung  von Lese-, Schreib-, Hör- und 
Sprechkompetenz in Alltagssituationen 

Klausur 6 
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Modultitel und  
-bestandteile 

Teilnahme- 
voraus-
setzungen 

Studienleistung als 
Voraussetzung zur  
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand / Lernziel Prüfungsform LP 

M
od

.N
r.

 5
0
9

1
0

5
1

0
0
 Kürzel: S6  

Sprachmodul  

Italienisch B2+ 
Spracherwerb 

(Sprachkurs und  
Lernberatung) 

Dauer: 1 Sem. 

Einstufungstest  

oder  

bestandene Mo-
dulprüfung des 
vorangegangenen 
Moduls S5 

Portfolio (unbenotet)  
 

Entsprechend der gewählten Niveaustufe nach dem 
GER 

Erwerb/Vertiefung von Strukturen und Wortschatz 
der gewählten Sprache 

Erwerb/Vertiefung  von Lese-, Schreib-, Hör- und 
Sprechkompetenz in Alltagssituationen 

Klausur 6 

M
od

.N
r.

 5
0
9

1
0

3
9

0
0
 

Kürzel: S7 

Sprachmodul  

Italienisch C1 
Spracherwerb 

(Sprachkurs und  
Lernberatung) 

Dauer: 1 Sem. 

Einstufungstest  

oder  

bestandene Mo-
dulprüfung des 
vorangegangenen 
Moduls S6 

Portfolio (unbenotet)  
 

Entsprechend der gewählten Niveaustufe nach dem 
GER 

Erwerb/Vertiefung von Strukturen und Wortschatz 
der gewählten Sprache 

Erwerb/Vertiefung  von Lese-, Schreib-, Hör- und 
Sprechkompetenz in Alltagssituationen 

Klausur 6 

M
od

.N
r.

 5
0
9

1
0

3
9

0
0
 Kürzel: S8 

Sprachmodul  
Italienisch C2 
Spracherwerb 

(Sprachkurs und  
Lernberatung) 

Dauer: 1 Sem. 

Einstufungstest  

oder  

bestandene Mo-
dulprüfung des 
vorangegangenen 
Moduls S7 

Portfolio (unbenotet)  
 

Entsprechend der gewählten Niveaustufe nach dem 
GER 

Erwerb/Vertiefung von Strukturen und Wortschatz 
der gewählten Sprache 

Erwerb/Vertiefung  von Lese-, Schreib-, Hör- und 
Sprechkompetenz in Alltagssituationen 

Klausur 6 
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Spanisch 

 

Modultitel  und  
-bestandteile 

Teilnahme-
voraus-
setzungen 

Studienleistung als 
Voraussetzung zur  
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand / Lernziel Prüfungsform LP 

M
od

.N
r.

 5
0
9

1
0

5
2

0
0
 Kürzel: S1 

Sprachmodul          

Spanisch A1 
Spracherwerb 

(Sprachkurs und  
Lernberatung) 

Dauer: 1 Sem. 

 Portfolio (unbenotet)  
 

Entsprechend der gewählten Niveaustufe nach dem 
GER 

Erwerb/Vertiefung von Strukturen und Wortschatz 
der gewählten Sprache 

Erwerb/Vertiefung  von Lese-, Schreib-, Hör- und 
Sprechkompetenz in Alltagssituationen 

Klausur 6 

M
od

.N
r.

 5
0
9

1
0

5
3

0
0
 Kürzel: S2  

Sprachmodul         

Spanisch A2 
Spracherwerb 

(Sprachkurs und  
Lernberatung) 

Dauer: 1 Sem. 

Einstufungstest  

oder  

bestandene  
Modulprüfung des 
vorangegangenen 
Moduls S1 

Portfolio (unbenotet)  
 

Entsprechend der gewählten Niveaustufe nach dem 
GER 

Erwerb/Vertiefung von Strukturen und Wortschatz 
der gewählten Sprache 

Erwerb/Vertiefung  von Lese-, Schreib-, Hör- und 
Sprechkompetenz in Alltagssituationen 

Klausur 6 
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Modultitel  und  
-bestandteile 

Teilnahme-
voraus-
setzungen 

Studienleistung als 
Voraussetzung zur  
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand / Lernziel Prüfungsform LP 

M
od

.N
r.

 5
0
9

1
0

5
4

0
0
 

Kürzel: S3 

Sprachmodul 

Spanisch B1     
Spracherwerb 

(Sprachkurs und  
Lernberatung) 

Dauer: 1 Sem. 

Einstufungstest  

oder  

bestandene Mo-
dulprüfung des 
vorangegangenen 
Moduls S2 

Portfolio (unbenotet)  
 

Entsprechend der gewählten Niveaustufe nach dem 
GER 

Erwerb/Vertiefung von Strukturen und Wortschatz 
der gewählten Sprache 

Erwerb/Vertiefung  von Lese-, Schreib-, Hör- und 
Sprechkompetenz in Alltagssituationen 

Klausur 6 

M
od

.N
r.

 5
0
9

1
0

5
5

0
0
 Kürzel: S4  

Sprachmodul         

Spanisch B1+ 
Spracherwerb 

(Sprachkurs und  
Lernberatung) 

Dauer: 1 Sem. 

Einstufungstest  

oder  

bestandene Mo-
dulprüfung des 
vorangegangenen 
Moduls S3 

Portfolio (unbenotet)  
 

Entsprechend der gewählten Niveaustufe nach dem 
GER 

Erwerb/Vertiefung von Strukturen und Wortschatz 
der gewählten Sprache 

Erwerb/Vertiefung  von Lese-, Schreib-, Hör- und 
Sprechkompetenz in Alltagssituationen 

Klausur 6 

M
od

.N
r.

 5
0
9

1
0

5
6

0
0
 Kürzel: S5 

Sprachmodul         

Spanisch B2 
Spracherwerb 

(Sprachkurs und  
Lernberatung) 

Dauer: 1 Sem. 

Einstufungstest  

oder  

bestandene Mo-
dulprüfung des 
vorangegangenen 
Moduls S4 

Portfolio (unbenotet)  
 

Entsprechend der gewählten Niveaustufe nach dem 
GER 

Erwerb/Vertiefung von Strukturen und Wortschatz 
der gewählten Sprache 

Erwerb/Vertiefung  von Lese-, Schreib-, Hör- und 
Sprechkompetenz in Alltagssituationen 

Klausur 6 
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Modultitel  und  
-bestandteile 

Teilnahme-
voraus-
setzungen 

Studienleistung als 
Voraussetzung zur  
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand / Lernziel Prüfungsform LP 

M
od

.N
r.

 5
0
9

1
0

5
7

0
0
 Kürzel: S6 

Sprachmodul         

Spanisch B2+ 
Spracherwerb 

(Sprachkurs und  
Lernberatung) 

Dauer: 1 Sem. 

Einstufungstest  

oder  

bestandene Mo-
dulprüfung des 
vorangegangenen 
Moduls S5 

Portfolio (unbenotet)  
 

Entsprechend der gewählten Niveaustufe nach dem 
GER 

Erwerb/Vertiefung von Strukturen und Wortschatz 
der gewählten Sprache 

Erwerb/Vertiefung  von Lese-, Schreib-, Hör- und 
Sprechkompetenz in Alltagssituationen 

Klausur 6 

M
od

.N
r.

 5
0
9

1
0

3
9

0
0
 Kürzel: S7 

Sprachmodul  
Spanisch C1 
Spracherwerb 

(Sprachkurs und  
Lernberatung) 

Dauer: 1 Sem. 

Einstufungstest  

oder  

bestandene Mo-
dulprüfung des 
vorangegangenen 
Moduls S6 

Portfolio (unbenotet)  
 

Entsprechend der gewählten Niveaustufe nach dem 
GER 

Erwerb/Vertiefung von Strukturen und Wortschatz 
der gewählten Sprache 

Erwerb/Vertiefung  von Lese-, Schreib-, Hör- und 
Sprechkompetenz in Alltagssituationen 

Klausur 6 

M
od

.N
r.

 5
0
9

1
0

3
9

0
0
 Kürzel: S8 

Sprachmodul  
Spanisch C2 
Spracherwerb 

(Sprachkurs und  
Lernberatung) 

Dauer: 1 Sem. 

Einstufungstest  

oder  

bestandene Mo-
dulprüfung des 
vorangegangenen 
Moduls S7 

Portfolio (unbenotet)  
 

Entsprechend der gewählten Niveaustufe nach dem 
GER 

Erwerb/Vertiefung von Strukturen und Wortschatz 
der gewählten Sprache 

Erwerb/Vertiefung  von Lese-, Schreib-, Hör- und 
Sprechkompetenz in Alltagssituationen 

Klausur 6 
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Deutsch als Fremdsprache 
 

Modultitel und  
-bestandteile 

Teilnahme-
voraus-
setzungen 

Studienleistung als 
Voraussetzung zur  
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand / Lernziel Prüfungsform LP 

M
od

.N
r.

 5
0
9

1
0

3
1

0
0
 

Kürzel: S5 

Sprachmodul DaF B2 
Spracherwerb 

(Sprachkurs und 
Lernberatung) 

Dauer: 1 Sem. 

Einstufungstest Portfolio (unbenotet)  
 

Entsprechend der gewählten Niveaustufe nach dem 
GER 

Erwerb/Vertiefung von Strukturen und Wortschatz 
der gewählten Sprache 

Erwerb/Vertiefung  von Lese-, Schreib-, Hör- und 
Sprechkompetenz in Alltagssituationen 

Klausur 6 

M
od

.N
r.

 5
0
9

1
0

3
2

0
0
 

Kürzel: S6 

Sprachmodul DaF B2+ 
Spracherwerb 

(Sprachkurs und  
Lernberatung) 

Dauer: 1 Sem. 

Einstufungstest  

oder  

bestandene Mo-
dulprüfung des 
vorangegangenen 
Moduls S5 

Portfolio (unbenotet)  
 

Entsprechend der gewählten Niveaustufe nach dem 
GER 

Erwerb/Vertiefung von Strukturen und Wortschatz 
der gewählten Sprache 

Erwerb/Vertiefung  von Lese-, Schreib-, Hör- und 
Sprechkompetenz in Alltagssituationen 

Klausur 6 

M
od

.N
r.

 5
0
9

1
0

3
3

0
0
 

Kürzel: S7 

Sprachmodul DaF C1+ 
Spracherwerb 

(Sprachkurs und  
Lernberatung) 

Dauer: 1 Sem. 

Einstufungstest  

oder  

bestandene Mo-
dulprüfung des 
vorangegangenen 
Moduls S6 

Portfolio (unbenotet)  
 

Entsprechend der gewählten Niveaustufe nach dem 
GER 

Erwerb/Vertiefung von Strukturen und Wortschatz 
der gewählten Sprache 

Erwerb/Vertiefung  von Lese-, Schreib-, Hör- und 
Sprechkompetenz in Alltagssituationen 

Klausur 6 
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Modultitel und  
-bestandteile 

Teilnahme-
voraus-
setzungen 

Studienleistung als 
Voraussetzung zur  
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand / Lernziel Prüfungsform LP 

M
od

.N
r.

 5
0
9

1
0

3
3

0
0
 

Kürzel: S8 

Sprachmodul DaF C2 
Spracherwerb 

(Sprachkurs und  
Lernberatung) 

Dauer: 1 Sem. 

Einstufungstest  

oder  

bestandene Mo-
dulprüfung des 
vorangegangenen 
Moduls S7 

Portfolio (unbenotet)  
 

Entsprechend der gewählten Niveaustufe nach dem 
GER 

Erwerb/Vertiefung von Strukturen und Wortschatz 
der gewählten Sprache 

Erwerb/Vertiefung  von Lese-, Schreib-, Hör- und 
Sprechkompetenz in Alltagssituationen 

Klausur 6 

 
 
 
 

Russisch 

 

Modultitel und  
-bestandteile 

Teilnahme-
voraus-
setzungen 

Studienleistung als 
Voraussetzung zur  
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand / Lernziel Prüfungsform LP 

M
od

.N
r.

 5
0
9

1
0

5
8

0
0
 

Kürzel: S1 

Sprachmodul 
Grundmodul Russisch 

(Sprachkurs) 

Dauer: 1 Sem. 

nur für Anfänger keine Grundkenntnisse der Grammatik der gewählten 
Sprache 

Erwerb von Lese-, Schreib-, Hör- und Sprechkompe-
tenz in Alltagssituationen 

Klausur 6 
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Modultitel und  
-bestandteile 

Teilnahme-
voraus-
setzungen 

Studienleistung als 
Voraussetzung zur  
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand / Lernziel Prüfungsform LP 

M
od

.N
r.

 5
0
9

1
0

5
9

0
0
 Kürzel: S2 

Sprachmodul 
Aufbaumodul        
Russisch 

(Sprachkurs) 

Dauer: 1 Sem. 

S1 der gleichen 
Sprache  

oder 

vergleichbare 
Kenntnisse 

keine Gute Kenntnisse der Grammatik der gewählten 
Sprache 

Erwerb von Lese-, Schreib-, Hör- und Sprechkompe-
tenz in Alltagssituationen und im fachlichen Bereich 

Klausur 6 

M
od

.N
r.

 5
0
9

1
0

5
0

0
0
 Kürzel: S3  

Sprachmodul 
Aufbaumodul        
Russisch 

(Sprachkurs, Ü,         
Lektorenvorlesung) 

Dauer: 1 Sem. 

S2 der gleichen 
Sprache  

oder  

vergleichbare 
Kenntnisse 

keine Vertiefung der passiven Kompetenz der gewählten 
Sprache 

Erwerb von gutem Lese- und Hörverstehen 

Klausur 6 

M
od

.N
r.

 5
0
9

1
0

6
1

0
0
 Kürzel: S4 

Sprachmodul 
Aufbaumodul        
Russisch 

(Ü) 

Dauer: 1 Sem. 

S3 der gleichen 
Sprache  

oder  

vergleichbare 
Kenntnisse 

keine Vertiefung der aktiven Kompetenz der gewählten 
Sprache 

Klausur 6 
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Polnisch 

 

Modultitel und  
-bestandteile 

Teilnahme-           
voraus-
setzungen 

Studienleistung als 
Voraussetzung zur  
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand / Lernziel Prüfungsform LP 

M
od

u
l.
N

r.
 5

0
9
1

0
6

2
0
0

 

Kürzel: S1 

Sprachmodul 
Grundmodul Polnisch 

(Sprachkurs) 

Dauer: 1 Sem. 

nur für Anfänger keine Grundkenntnisse der Grammatik der gewählten 
Sprache 

Erwerb von Lese-, Schreib-, Hör- und Sprechkompe-
tenz in Alltagssituationen 

Klausur 6 

M
od

u
l.
N

r.
 5

0
9
1

0
6

3
0
0

 

Kürzel: S2 

Sprachmodul 
Aufbaumodul Polnisch 

(Sprachkurs) 

Dauer: 1 Sem. 

S1 der gleichen 
Sprache  

oder 

vergleichbare 
Kenntnisse 

keine Gute Kenntnisse der Grammatik der gewählten 
Sprache 

Erwerb von Lese-, Schreib-, Hör- und Sprechkompe-
tenz in Alltagssituationen und im fachlichen Bereich 

Klausur 6 

M
od

u
l.
N

r.
 5

0
9
1

0
6

4
0
0

 

Kürzel: S3 

Sprachmodul 
Aufbaumodul Polnisch 

(Sprachkurs, Ü,          
Lektorenvorlesung) 

Dauer: 1 Sem. 

S2 der gleichen 
Sprache  

oder  

vergleichbare 
Kenntnisse 

keine Vertiefung der passiven Kompetenz der gewählten 
Sprache 

Erwerb von gutem Lese- und Hörverstehen 

Klausur 6 
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Modultitel und  
-bestandteile 

Teilnahme-           
voraus-
setzungen 

Studienleistung als 
Voraussetzung zur  
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand / Lernziel Prüfungsform LP 

M
od

u
l.
N

r.
 5

0
9
1

0
6

5
0
0

 

Kürzel: S4 

Sprachmodul 
Aufbaumodul Polnisch 

(Ü) 

Dauer: 1 Sem. 

S3 der gleichen 
Sprache  

oder 

vergleichbare 
Kenntnisse 

keine Vertiefung der aktiven Kompetenz der gewählten 
Sprache 

Klausur 6 
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Kroatisch 

 

Modultitel und  
-bestandteile 

Teilnahme-           
voraus-
setzungen 

Studienleistung als 
Voraussetzung zur  
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand / Lernziel Prüfungsform LP 

M
od

.N
r.

 5
0
9

1
0

6
6

0
0
 Kürzel: S1 

Sprachmodul 
Grundmodul  
Kroatisch 

(Sprachkurs) 

Dauer: 1 Sem. 

nur für Anfänger keine Grundkenntnisse der Grammatik der gewählten 
Sprache 

Erwerb von Lese-, Schreib-, Hör- und Sprechkom-
petenz in Alltagssituationen 

Klausur 6 

M
od

.N
r.

 5
0
9

1
0

6
7

0
0
 Kürzel: S2  

Sprachmodul 
Aufbaumodul        
Kroatisch 

(Sprachkurs) 

Dauer: 1 Sem. 

S1 der gleichen 
Sprache  

oder  

vergleichbare 
Kenntnisse 

keine Gute Kenntnisse der Grammatik der gewählten 
Sprache 

Erwerb von Lese-, Schreib-, Hör- und Sprechkom-
petenz in Alltagssituationen und im fachlichen 
Bereich 

Klausur 6 
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Modultitel und  
-bestandteile 

Teilnahme-           
voraus-
setzungen 

Studienleistung als 
Voraussetzung zur  
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand / Lernziel Prüfungsform LP 

M
od

.N
r.

 5
0
9

1
0

6
8

0
0
 Kürzel: S3 

Sprachmodul 
Aufbaumodul        
Kroatisch 

(Sprachkurs, Ü,       Lek-
torenvorlesung) 

Dauer:  1 Sem. 

S2 der gleichen 
Sprache  

oder  

vergleichbare 
Kenntnisse 

keine Vertiefung der passiven Kompetenz der gewählten 
Sprache 

Erwerb von gutem Lese- und Hörverstehen 

Klausur 6 

M
od

.N
r.

 5
0
9

1
0

6
9

0
0
 Kürzel: S4 

Sprachmodul 
Aufbaumodul       
Kroatisch 

(Ü) 

Dauer: 1 Sem. 

S3 der gleichen 
Sprache  

oder  

vergleichbare 
Kenntnisse 

keine Vertiefung der aktiven Kompetenz der gewählten 
Sprache 

Klausur 6 

 



Anlage zur Bachelorprüfungsordnung der Philosophischen Fakultät Modulplan B.A. Kommunikationswissenschaften 
 

 314

 

Tschechisch 

 

Modultitel und  
-bestandteile 

Teilnahme-           
voraus-
setzungen 

Studienleistung als 
Voraussetzung zur  
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand / Lernziel Prüfungsform LP 

M
od

.N
r.

 5
0
9

1
0

6
0

0
0
 Kürzel: S1  

Sprachmodul 
Grundmodul       
Tschechisch 

(Sprachkurs) 

Dauer: 1 Sem. 

nur für Anfänger keine Grundkenntnisse der Grammatik der gewählten 
Sprache 

Erwerb von Lese-, Schreib-, Hör- und Sprechkompe-
tenz in Alltagssituationen 

Klausur 6 

M
od

.N
r.

 5
0
9

1
0

9
1

0
0
 Kürzel: S2  

Sprachmodul 
Aufbaumodul      
Tschechisch 

(Sprachkurs) 

Dauer: 1 Sem. 

S1 der gleichen 
Sprache  

oder  

vergleichbare 
Kenntnisse 

keine Gute Kenntnisse der Grammatik der gewählten 
Sprache 

Erwerb von Lese-, Schreib-, Hör- und Sprechkompe-
tenz in Alltagssituationen und im fachlichen Bereich 

Klausur 6 
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Modultitel und  
-bestandteile 

Teilnahme-           
voraus-
setzungen 

Studienleistung als 
Voraussetzung zur  
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand / Lernziel Prüfungsform LP 

M
od

.N
r.

 5
0
9

1
0

9
2

0
0
 

Kürzel: S3 

Sprachmodul  

Aufbaumodul  
Tschechisch 

(Sprachkurs, Ü,        
Lektorenvorlesung) 

Dauer: 1 Sem. 

S2 der gleichen 
Sprache  

oder  

vergleichbare 
Kenntnisse 

keine Vertiefung der passiven Kompetenz der gewählten 
Sprache 

Erwerb von gutem Lese- und Hörverstehen 

Klausur 6 

M
od

.N
r.

 5
0
9

1
0

9
3

0
0
 Kürzel: S4  

Sprachmodul 
Aufbaumodul      
Tschechisch 

(Ü) 

Dauer: 1 Sem. 

S3 der gleichen 
Sprache  

oder  

vergleichbare 
Kenntnisse 

keine Vertiefung der aktiven Kompetenz der gewählten 
Sprache 

Klausur 6 

 

Es können Wahlpflichtmodule zu anderen Sprachen gewählt werden, die analoge Lerninhalte und Lernziele wie die angebotenen Module haben und die nach Sprach-
niveaus gegliedert sind. Außerdem können zu einigen Sprachen Module auf dem Sprachniveau C1 und C2 gewählt werden. Diese sind durch den Dekan auf Vor-
schlag des Prüfungsbeirates zu genehmigen. Das Prüfungsamt gibt die genehmigten Wahlpflichtmodule rechtzeitig zu Beginn des Semesters durch Aushang oder 
elektronisch bekannt. 
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Wahlpflichtbereich Vertiefung-Wahl 

Die Teilnahmevoraussetzungen sind zu beachten. 

Modultitel und  
-bestandteile 

Teilnahme- 
voraus- 
setzungen 

Studienleistung als  
Voraussetzung zur   
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand / Lernziel Prüfungsform LP 

M
od

.N
r.

 5
0
9

1
0

7
2

0
0
 

Kürzel: V2.Me 

Vertiefungsmodul Medien 

Medientheorien 

(V, S, S) 

Dauer: 2 Sem. 

 P1 
 

Nachweis von Eng-
lischkenntnissen 
auf dem Niveau B2 
des Europäischen 
Referenzrahmens 

keine Theoretische Kenntnisse medialer Kommunikation Seminarprüfung  12 

M
od

.N
r.

 5
0
9

1
0

7
3

0
0
 

Kürzel: V3/V4.Me 

Vertiefungsmodul Medien 

Medienkulturen 

(V, S, S) 

Dauer: 2 Sem. 

P1 

Nachweis von Eng-
lischkenntnissen 
auf dem Niveau B2 
des Europäischen 
Referenzrahmens 

keine Kenntnisse über audiovisuelle Kulturen, ästhetische 
Grundzüge von Film, Hörfunk und Onlinemedien 

Sprach- und kulturvergleichende Kompetenzen 

Seminarprüfung  12 

M
od

.N
r.

 5
0
9

1
0

7
4

0
0
 Kürzel: V5/V6.Me  

Vertiefungsmodul 
Schwerpunkt Medien 

Medien und Gesellschaft 

(V, S) 

Dauer: 1 Sem. 

P1 

Nachweis von Eng-
lischkenntnissen 
auf dem Niveau B2 
des Europäischen 
Referenzrahmens 

keine Kenntnisse über politische Kommunikation, Medien 
und Wirtschaftsprozesse, Medien und Recht, Medi-
en und Sozialstrukturen 

Seminarprüfung  6 
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Modultitel und  
-bestandteile 

Teilnahme- 
voraus- 
setzungen 

Studienleistung als  
Voraussetzung zur   
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand / Lernziel Prüfungsform LP 

M
od

.N
r.

 5
0
9

1
0

2
4

0
0
 

Kürzel: M4 

Methodenmodul 
Einführung in die    
Kulturwissenschaft 

(Ü, Ü) 

Dauer: 1 Sem. 

P4 keine Grundkenntnisse und Methoden im Bereich Osteu-
ropa 

Überblickskenntnisse über verschiedene osteuro-
päische Kulturen und Literaturen 

Klausur  6 

Neben den hier genannten Modulen können im Bereich Vertiefung Wahl nochmals bis zu 2 Sprachmodule gewählt werden. Der Dekan kann weitere Wahlpflichtmodu-
le im Bereich Vertiefung-Wahl genehmigen. Das Prüfungsamt gibt diese genehmigten Module rechtzeitig zu Beginn des Semesters durch Aushang oder elektronisch 
bekannt. 

Weitere Prüfungsleistungen  

Bachelorarbeit im Umfang von 12 LP. 
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Studiengangspezifische Bestimmungen 

B.A. Kommunikationswissenschaften (Begleitfächer) 
 

 Musikwissenschaft 

 Medienkommunikation 

 Sprachlernforschung 

 Sprachliche Kommunikation 

 Deutsch als Zweit- und Fremdsprache 

 

Das Begleitfach Deutsch als Zweit- und Fremdsprache wird von der Philosophi-
schen Fakultät der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn als gemein-
samer Studiengang des Instituts für Germanistik, Vergleichende Literatur- und 
Kulturwissenschaft und der Abteilung für Sprachlernforschung des Instituts für 
Kommunikationswissenschaften angeboten. 

1. Zugangsvoraussetzungen (§ 3 Abs. 3) und Empfehlungen 

Für die Begleitfächer Medienkommunikation und Sprachlernforschung sind Eng-
lischkenntnisse im Umfang von mindestens fünf Schuljahren im deutschen 
Schulsystem oder von entsprechenden, aufeinander aufbauenden Sprachkursen 
an Universitäten oder Sprach- und Kulturinstituten erforderlich (Niveau B2 des 
Europäischen Referenzrahmens). Die Kenntnisse sind bei der Anmeldung zum 
ersten Vertiefungsmodul durch entsprechende Belege oder eine Prüfung im In-
stitut nachzuweisen. 

Das Begleitfach Deutsch als Zweit- und Fremdsprache setzt durch die Ausrich-
tung des Faches auf den Lehrberuf von Bildungsausländern (ausländischen Stu-
dierenden, die ihre Hochschulzugangsberechtigung im Ausland erworben haben) 
Deutschkenntnisse auf der Niveaustufe C1 des Gemeinsamen Europäischen Re-
ferenzrahmens (GER) voraus. 

Diese werden nachgewiesen durch: 

 eine Hochschulberechtigung, die an einer deutschsprachigen Schule im 
Ausland erworben wurde. 

 ein bereits erfolgreich abgeschlossenes Studium an einer deutschsprachi-
gen Hochschule 

 das Zeugnis der Deutschen Sprachprüfung für den Hochschulzugang aus-
ländischer Studienbewerber auf der Ebene DSH 2 
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 Test Deutsch als Fremdsprache für ausländische Studienbewerber mit ei-
nem Ergebnis, das in allen Teilprüfungen die Niveaustufe 4 ausweist (TDN 
4) 

 den Prüfungsteil „Deutsch“ im Rahmen der Feststellungsprüfung hinsicht-
lich der Eignung ausländischer Studienbewerber für die Aufnahme eines 
Studiums an Hochschulen in der Bundesrepublik Deutschland 

 das deutsche Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz -Zweite Stufe-  

 das Große und das Kleine Deutsche Sprachdiplom (GDS,  KDS) sowie das 
Zeugnis der Zentralen Oberstufenprüfung (ZOP) des Goethe-Instituts 

Über die Anerkennung weiterer Nachweise entscheidet das Prüfungsamt. 

2.  Regelstudienzeit, Studienaufbau, Umfang des Lehrangebots (§ 4 Abs. 4) 

Die Begleitfächer bestehen in der Regel aus Pflichtmodulen und Wahlpflichtmo-
dulen, die in Nummer 6 angeführt werden, und haben einen Umfang von jeweils 
36 LP. 

Im Einzelnen werden folgende Begleitfächer angeboten: 

• Musikwissenschaft 

• Medienkommunikation 

• Sprachlernforschung 

• Sprachliche Kommunikation 

• Deutsch als Zweit- und Fremdsprache 

3.   Studienleistungen als Voraussetzungen zur Teilnahme an Prüfungen 

Voraussetzung für die Teilnahme an Modulprüfungen ist die regelmäßige und 
aktive Teilnahme an den Lehrveranstaltungen. Die Teilnahme ist nicht regelmä-
ßig, wenn ein Studierender in einer Lehrveranstaltung im Umfang von 2 SWS 
mehr als zwei Mal, bei einem Umfang von 4 SWS mehr als vier Mal und in einer 
Blockveranstaltung mehr als 20% der Unterrichtszeit versäumt. Wenn schwer-
wiegende Umstände für das Versäumnis geltend gemacht werden, kann von die-
ser Regel abgewichen werden. Im Konfliktfall entscheidet der Prüfungsbeirat. 
Weitere Studienleistungen, die Voraussetzung für die Teilnahme an den Prüfun-
gen sind, werden in den Modulbeschreibungen angeführt, mit dem jeweiligen 
Dozenten zu Beginn der Veranstaltungen abgestimmt und rechtzeitig bekannt 
gegeben. 
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4.  Wiederholung von Prüfungen (§ 13 Abs. 3) 

Wird ein Wahlpflichtmodul endgültig nicht bestanden, so kann ein anderes, bis-
her nicht gewähltes Wahlpflichtmodul aus dem entsprechenden Wahlpflichtbe-
reich kompensierend gewählt werden. Eine solche Kompensation ist nur ein Mal 
möglich. 

5.  Haus- und Projektarbeiten, Präsentationen und Referate (§ 17 Abs. 3) 

Der Textteil schriftlicher Hausarbeiten soll ungefähr 15 DIN A4-Seiten betragen, 
Materialanhänge bleiben hiervon unberücksichtigt. 

6.  Module des B. A. Kommunikationswissenschaften (Begleitfächer)  
(§4 Abs. 5) 

Siehe Modulplan.
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Modulplan B. A. Musikwissenschaft (Begleitfach)  
(V = Vorlesung, Ü = Übung, S = Seminar, PL = Plenum, PR = Praktikum, T = Tutorium) 

Pflichtmodule 1. Studienjahr 

Modultitel und  
-bestandteile 

Teilnahme-
voraus-
setzungen 

Studienleistung als 
Voraussetzung zur   
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand / Lernziel Prüfungsform LP 

M
od

u
l.
N

r.
 5

0
9
1

1
1

0
0
0

 

Kürzel: Modul 1 

Einführung in die              
Musikwissenschaft 

(S, Ü)  

Dauer: 1 Sem. 

keine regelmäßige Teilnahme Grundlagen des musikwissenschaftlichen Arbeitens 

Ansätze, Themen und Gebiete der Sound Studies 

Klausur 6 

M
od

u
l.
N

r.
 5

0
9
1

1
2

0
0
0

 

Kürzel: Modul 2 

Sound Design im Kon-
text der Gegenwartskul-
tur 

(S, Ü) 

Dauer: 1 Sem. 

keine regelmäßige Teilnahme Überblickswissen über klangtechnologische Ent-
wicklungen und Verfahren des Sound Designs 

Überblickswissen über Formen der Popularmusik 

Seminarprüfung (Pro-
jektarbeit oder 
schriftliche Arbeit) 

6 
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Pflichtmodule 2. Studienjahr 

Modultitel und -
bestandteile 

Teilnahme-
voraus-
setzungen 

Studienleistung als 
Voraussetzung zur    
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand / Lernziel Prüfungsform LP 

M
od

.N
r.

 5
0
9

1
1

3
0

0
0
 

Kürzel: Modul 3 

Musikalische  
Satztechnik und Analyse 

(S, Ü, Ü) 

Dauer: 2 Sem. 

keine regelmäßige Teilnahme Kenntnisse auf dem Gebiet der Satzlehre, der Mu-
sikanalyse und der Musikinterpretation  

Klausur 12 

Pflichtmodule 3. Studienjahr 

Modultitel und -
bestandteile 

Teilnahme-
voraus-
setzungen 

Studienleistung als 
Voraussetzung zur  
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand / Lernziel Prüfungsform LP 

M
od

.N
r.

 5
0
9

1
1

4
0

0
0
 

Kürzel: Modul 4 

Musik in intermedialen 
Zusammenhängen 

(S, S, S) 

Dauer: 2 Sem. 

keine regelmäßige Teilnahme Methodische Kompetenzen auf dem Gebiet der Ana-
lyse intermedialer Systeme 

Kenntnisse über historische und ästhetische Aspek-
te des Musiktheaters 

Kenntnisse über historische und ästhetische Aspek-
te des Films und seiner Tonspur 

Kenntnisse über historische und ästhetische Aspek-
te von Klangkunst und Videoclips 

Seminarprüfung 
(schriftliche Hausar-
beit) 

12 
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Modulplan B. A. Medienkommunikation (Begleitfach) 
(V = Vorlesung, Ü = Übung, S = Seminar, PL = Plenum, PR = Praktikum, T = Tutorium) 

Die Studierenden absolvieren zunächst die einführenden Perspektivmodule Grundlagen der Kommunikationswissen-
schaften und Medienkommunikation und anschließend die Vertiefungsmodule Medientheorie und Medienkulturen. 

Pflichtmodule 

Modultitel und  
-bestandteile 

Teilnahme- 
voraus- 
setzungen 

Studienleistung als  
Voraussetzung zur   
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand / Lernziel Prüfungsform LP 

M
od

.N
r.

 5
0
9

1
0

1
1

0
0
 Kürzel: P1  

Perspektivmodul 
Grundlagen der Kom-
munikations-
wissenschaften 

(V, Ü)  

Dauer: 1 Sem. 

keine keine Überblick über Themen, Probleme, Gebiete der 
Kommunikationswissenschaften 

Kenntnisse der wichtigsten Kommuni-
kationstheorien und der Bezüge zwischen individu-
eller und medialer Kommunikation 

Techniken wissenschaftlichen Arbeitens und ihre 
konzeptuellen Voraussetzungen 

Klausur  6 

M
od

.N
r.

 5
0
9

1
0

1
2

0
0
 

Kürzel: P2 

Perspektivmodul 
Medienkommunikation 

(V, Ü)  

Dauer: 1 Sem. 

keine keine Grundbegriffe der Medienwissenschaft (Medienge-
schichte, Medientheorie, Medienproduktion) 

Grundkenntnis der praktischen Medienforschung 
und ihrer Untersuchungsmethoden 

Klausur 6 
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Modultitel und  
-bestandteile 

Teilnahme- 
voraus- 
setzungen 

Studienleistung als  
Voraussetzung zur   
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand / Lernziel Prüfungsform LP 

M
od

.N
r.

 5
0
9

1
0

7
2

0
0
 Kürzel: V2.Me 

Vertiefungsmodul 
Schwerpunkt Medien 

Medientheorien 

(V, S, S) 

Dauer: 2 Sem. 

P1 

Nachweis von Eng-
lischkenntnissen 
auf dem Niveau B2 
des Europäischen 
Referenzrahmens 

keine Theoretische Kenntnisse medialer Kommunikation Seminarprüfung  12 

M
od

.N
r.

 5
0
9

1
0

7
3

0
0
 Kürzel: V3/V4.Me 

Vertiefungsmodul 
Schwerpunkt Medien 

Medienkulturen 

(V, S, S) 

Dauer: 2 Sem. 

P1 

Nachweis von Eng-
lischkenntnissen 
auf dem Niveau B2 
des Europäischen 
Referenzrahmens 

keine Kenntnisse über audiovisuelle Kulturen, ästhetische 
Grundzüge von Film, Hörfunk und Onlinemedien 

Sprach- und kulturvergleichende Kompetenzen 

Seminarprüfung  12 
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Modulplan B. A. Sprachlernforschung (Begleitfach) 
(V = Vorlesung, Ü = Übung, S = Seminar, PL = Plenum, PR = Praktikum, T = Tutorium) 

 

Die Studierenden absolvieren zunächst obligatorisch die einführenden Perspektivmodule Grundlagen der Kommunikationswissenschaften sowie Bil-
dung und Kommunikation. Im Wahlpflichtbereich sind vier frei wählbare Vertiefungsmodule aus dem Schwerpunktbereich Sprachlernforschung zu 
absolvieren. Die Teilnahmevoraussetzungen sind zu beachten. 

Pflichtmodule 

Modultitel und  
-bestandteile 

Teilnahme-
voraus-
setzungen 

Studienleistung als 
Voraussetzung zur  
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand / Lernziel Prüfungsform LP 

M
od

.N
r.

 5
0
9

1
0

1
1

0
0
 Kürzel: P1  

Perspektivmodul 
Grundlagen der  
Kommunikations-
wissenschaften 

(V, Ü)  

Dauer: 1 Sem. 

keine keine Überblick über Themen, Probleme, Gebiete der 
Kommunikationswissenschaften 

Kenntnisse der wichtigsten Kommuni-
kationstheorien und der Bezüge zwischen individu-
eller und medialer Kommunikation 

Techniken wissenschaftlichen Arbeitens und ihre 
konzeptuellen Voraussetzungen 

Klausur  6 

M
od

.N
r.

 5
0
9

1
0

1
5

0
0
 

Kürzel: P5  

Perspektivmodul 
Bildung und Kommuni-
kation 

(V, Ü) 

Dauer: 1 Sem. 

keine keine Grundkenntnisse exemplarischer historischer und 
aktueller Bildungstheorien 

Grundkenntnisse in bildungstheoretischer Systema-
tik 

Grundkenntnisse bildungstheoretisch bedeutsamer 
Kommunikationstheorien 

Klausur  6 
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Wahlpflichtmodule 

Modultitel und  
-bestandteile 

Teilnahme- 
voraus- 
setzungen 

Studienleistung als  
Voraussetzung zur     
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand / Lernziel Prüfungsform LP 

M
od

.N
r.

 5
0
9

1
0

7
8

0
0
 

Kürzel: V1.L 

Vertiefungsmodul Schwer-
punkt          Sprachlernfor-
schung 

Angewandte Linguistik 
für den Fremdsprachen-
unterricht / Sprachlern-
forschung 

(S, S) 

Dauer: 1 Sem. 

P1 

Nachweis von Eng-
lischkenntnissen 
auf dem Niveau B2 
des Europäischen 
Referenzrahmens  

keine Kenntnis des Gegenstandsbereichs der Sprachlern-
forschung 

Kenntnis der linguistischen Grundlagen der Sprach-
lernforschung 

Kenntnis der sozialen und politischen Rahmenbe-
dingungen des (Fremd-) Sprachenerwerbs 

Kenntnis unterschiedlicher Fremdsprachenlehr- und 
–lernmethoden 

Klausur  

oder  

Seminarprüfung  

6 

M
od

.N
r.

 5
0
9

1
0

7
8

0
0
 

Kürzel: V2.L  

Vertiefungsmodul Schwer-
punkt          Sprachlernfor-
schung 

Angewandte Linguistik 
für den Fremdsprachen-
unterricht / Sprachlern-
forschung 

(S, S) 

Dauer: 1 Sem. 

V1L 
 

 

in Übung und Seminar 
jeweils Referat  

oder  

Hausarbeit (unbenotet) 

Kenntnis kognitionswissenschaftlicher und kom-
munikationswissenschaftlicher Grundlagen der Spra-
che, der Sprachverwendung und des Spracherwerbs 

Kenntnis unterschiedlicher Sprachlernprozesse 

Überblick über Studien und Forschungshypothesen 
zum Fremdsprachenlernen im Fremdsprachenunter-
richt 

Klausur  

oder  

Seminarprüfung  

6 
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Modultitel und  
-bestandteile 

Teilnahme- 
voraus- 
setzungen 

Studienleistung als  
Voraussetzung zur     
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand / Lernziel Prüfungsform LP 

M
od

.N
r.

 5
0
9

1
0

7
0

0
0
 

Kürzel: V3.L 

Vertiefungsmodul Schwer-
punkt   
Sprachlernforschung 

Kultur- und  
Landeskunde I 

(S, S) 

Dauer: 1 Sem. 

P1 

Nachweis von Eng-
lischkenntnissen 
auf dem Niveau B2 
des Europäischen 
Referenzrahmens 

Kurzreferat  

oder  

Projektarbeit (unbenotet) 

Grundlagen- und Methodenwissen zur Stellung und 
unterrichtlichen Behandlung von Kultur und Lan-
deskunde im Rahmen des gesteuerten Fremdspra-
chenerwerbs  

Befähigung zur Recherche, Analyse und Erstellung 
von Lernmaterial 

Kenntnis der politisch-gesellschaftlichen Rahmenbe-
dingungen der Sprach- und Kulturvermittlung und 
wichtiger institutioneller Akteure 

Klausur 

oder  

Seminarprüfung  

6 

M
od

.N
r.

 5
0
9

1
0

8
1

0
0
 

Kürzel: V4.L  

Vertiefungsmodul Schwer-
punkt Sprachlernforschung 

Kultur- und  
Landeskunde II 

(S, S oder Projekt) 

Dauer: 1 Sem. 
 

V3.L Kurzreferat  

oder  

Projektarbeit (unbenotet) 

Literaturwissenschaftliches Grundlagenwissen und 
Überblick über methodische Konzepte des Literatur-
einsatzes im Fremdsprachenunterricht 

Kenntnis der Recherche und Analyse von Unter-
richtsmaterial 

Kenntnis der Grundlagen, Lernziele und unterrichts-
praktischen Möglichkeiten interkultureller Didaktik 

Klausur  

oder  

Seminarprüfung  

6 
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Modultitel und  
-bestandteile 

Teilnahme- 
voraus- 
setzungen 

Studienleistung als  
Voraussetzung zur     
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand / Lernziel Prüfungsform LP 

M
od

.N
r.

 5
0
9

1
0

8
2

0
0
 

Kürzel: V5.L  

Vertiefungsmodul Schwer-
punkt Sprachlernforschung 

Didaktik des Zweit- und 
Fremdsprachen-
unterrichts I 

(S und S  

oder 

S und Fernstudien-
projekt) 

Dauer: 1 Sem. 

P1 

Nachweis von Eng-
lischkenntnissen 
auf dem Niveau B2 
des Europäischen 
Referenzrahmens 

Portfolio (unbenotet),  

Referat  

oder  

Präsentation (unbenotet) 

Kenntnis der Faktoren des gesteuerten und unge-
steuerten Spracherwerbs unter besonderer Berück-
sichtigung autonomer Lernkonzepte 

Methodische Kompetenzen in der Fremdsprachen-
vermittlung 

Seminarprüfung  6 

M
od

.N
r.

 5
0
9

1
0

8
3

0
0
 

Kürzel: V6.L  

Vertiefungsmodul Schwer-
punkt Sprachlernforschung 

Didaktik des Zweit- und 
Fremdsprachen-
unterrichts II 

(S und S  

oder 

S und Projekt) 

Dauer: 1 Sem. 

V5.L Portfolio (unbenotet),  

Referat oder  

Präsentation (unbenotet) 

Kenntnis der Faktoren des gesteuerten und unge-
steuerten Spracherwerbs unter besonderer Berück-
sichtigung autonomer Lernkonzepte 

Methodische Kompetenzen in der Fremdsprachen-
vermittlung und in der Unterrichts- und Lernfor-
schung 

Seminarprüfung   
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Modulplan B. A. Sprachliche Kommunikation (Begleitfach) 
(V = Vorlesung, Ü = Übung, S = Seminar, PL = Plenum, PR = Praktikum, T = Tutorium) 

 

Die Studierenden absolvieren zunächst obligatorisch das einführende Perspektivmodule Sprachliche Kommunikation. Im Wahlpflichtbereich sind je 
nach Umfang (workload) zwei oder drei Module aus dem angeführten Wahlpflichtbereich zu wählen. 

Pflichtmodul 

Modultitel und  
-bestandteile 

Teilnahme-
voraus-
setzungen 

Studienleistung als 
Voraussetzung zur  
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand / Lernziel Prüfungsform LP 

M
od

.N
r.

 5
0
9

1
0

1
3

0
0
 Kürzel: P3 

Perspektivmodul 
Sprachliche  
Kommunikation 

(V, Ü) 

Dauer: 1 Sem. 

keine keine Kenntnis der grundlegenden Begriffe der Sprachwis-
senschaft 

Bedingungen sprachlicher Kommunikation in ver-
schiedenen Kulturen 

Kenntnis der Möglichkeiten der Erforschung sprach-
licher Kommunikation und Befähigung zur reflektier-
ten Auswahl von Untersuchungsmethoden 

Klausur 6 
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Wahlpflichtmodule 

Modultitel und  
-bestandteile 

Teilnahme-
voraus-
setzungen 

Studienleistung als 
Voraussetzung zur  
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand / Lernziel Prüfungsform LP 

M
od

.N
r.

 5
0
9

1
0

1
1

0
0
 Kürzel: P1 

Perspektivmodul 
Grundlagen der  
Kommunikations-
wissenschaften 

(V, Ü)  

Dauer: 1 Sem. 

keine keine Überblick über Themen, Probleme, Gebiete der 
Kommunikationswissenschaften 

Kenntnisse der wichtigsten Kommuni-
kationstheorien und der Bezüge zwischen individu-
eller und medialer Kommunikation 

Techniken wissenschaftlichen Arbeitens und ihre 
konzeptuellen Voraussetzungen 

Klausur  6 

M
od

.N
r.

 5
0
9

1
0

2
5

0
0
 Kürzel: V1/2.S  

Vertiefungsmodul 
Schwerpunkt Sprachliche 
Kommunikation 

Sprachwissenschaft 

(V, S) 

Dauer: 2 Sem. 

P3 Referat (benotet),  

Übungen (unbenotet) 

Kenntnis der Einheiten und Regeln sprachlicher 
Kommunikation 

Überblick über die Ebenen sprachwissenschaftli-
cher Analyse (Morphologie, Syntax, Semantik, 
Pragmatik 

Kenntnis der Methoden sprachwissenschaftlicher 
Analyse 

Klausur  12 
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Modultitel und  
-bestandteile 

Teilnahme-
voraus-
setzungen 

Studienleistung als 
Voraussetzung zur  
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand / Lernziel Prüfungsform LP 

M
od

.N
r.

 5
0
9

1
0

2
5

0
0
 

Kürzel: V3/V4.S 

Vertiefungsmodul 
Schwerpunkt Sprachliche 
Kommunikation 

Gesprochene Sprache 
und Phonetische  
Wissenschaften 

(V, Ü, PR) 

Dauer: 2 Sem. 

P3 Übungszettel,  

Praktikumprojekt      
(unbenotet) 

Kenntnis der Kerninhalte der phonetischen Wissen-
schaften in Theorie und Praxis 

Beschreibung von Sprachlauten auf akustischer, 
artikulatorischer und perzeptiver Ebene 

Klausur  12 

M
od

.N
r.

 5
0
9

1
0

2
5

0
0
 

Kürzel: V5.S 

Vertiefungsmodul 
Schwerpunkt Sprachliche 
Kommunikation 

Einführung in die Lin-
guistik einzelner  
Sprachen 

(V, Ü) 

Dauer: 1 Sem. 

P3 Übungen (unbenotet) Theoretische Kenntnisse der Grundstrukturen der 
erworbenen Fremdsprache und kontrastiver Ver-
gleich mit dem Deutschen 

Klausur  6 
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Modultitel und  
-bestandteile 

Teilnahme-
voraus-
setzungen 

Studienleistung als 
Voraussetzung zur  
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand / Lernziel Prüfungsform LP 

M
od

.N
r.

 5
0
9

1
0

2
5

0
0
 

Kürzel: V6.S  

Vertiefungsmodul 
Schwerpunkt Sprachliche 
Kommunikation 

Systeme der  
Mensch-Maschine-
Kommunikation 

(V, Online-Kurs) 

Dauer: 1 Sem. 

P3 Übungsaufgaben im Onli-
ne-Kurs (unbenotet) 

Kenntnis des grundsätzlichen Aufbaus komplexer 
sprachverarbeitender Systeme und der Wirkungs-
weise ihrer Module 

Kenntnis einfacher Methoden der Signalverarbei-
tung am Beispiel der Verarbeitung von Sprach-
signalen 

Mündliche Prüfung  6 

M
od

.N
r.

 5
0
9

1
0

2
3

0
0
 

Kürzel: M3 

Methodenmodul 

Statistik 2 

(V, Ü) 

Dauer: 1 Sem. 

keine keine Kenntnisse der statistischen Bearbeitung von kom-
munikationsbezogenen Daten 

Überblick über Verfahren des Studiendesigns, der 
Ablaufplanung von kommunikationswissen-
schaftlichen Untersuchungen  

Klausur 6 

M
od

.N
r.

 5
0
9

1
0

2
5

0
0
 Kürzel: M5 

Methodenmodul 

Texttechnologische Pro-
grammierung 

(Ü) 

Dauer: 1 Sem. 

P3 Übungsaufgaben am 
Computer,  

Implementierungsprojekt 
(unbenotet) 

Theoretische und praktische Kenntnisse über 
Grundkonzepte der Datenverarbeitung, Algorithmi-
sierung, Software-Entwicklung 

Kenntnis einer prozeduralen Programmiersprache, 
objektorientierter Programmiertechniken, texttech-
nologischer Standards und standardisierter 
Schnittstellen 

Klausur  

oder  

Seminarprüfung 

6 
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Modulplan Deutsch als Zweit- und Fremdsprache (Begleitfach) 
(V = Vorlesung, Ü = Übung, S = Seminar, PL = Plenum, PR = Praktikum, T = Tutorium) 

1. Studienjahr: Pflichtmodule 

Modultitel und  
-bestandteile 

Teilnahme- 
voraus- 
setzungen 

Studienleistung als  
Voraussetzung zur  
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand / Lernziel Prüfungsform LP 

M
od

.N
r.

 5
0
9

1
3

0
1

0
0
 

Kürzel: M1  

Deutsch als Fremdspra-
che lehren und lernen / 
Sprachlehr- und –
lernforschung 

(Seminar, Projekt mit 
Begleitung)  

Dauer: 1 Sem. 

keine Präsentation zum Projekt Grundkenntnisse der Erst- und Zweit-
sprachenerwerbsforschung 

Kenntnis zentraler Modelle und Methoden der 
Sprachlernforschung 

Klausur  

oder  

Seminarprüfung  

oder  

mündliche Prüfung  

6 

M
od

.N
r.

 5
0
9

1
3

0
2

0
0
 Kürzel: M2  

Literatur, Kultur und 
Landeskunde 

(2 S) 

Dauer: 1 Sem. 

keine Kurzreferat  

oder  

Projektarbeit in beiden 
Seminaren 

Grundlagen- und Methodenwissen zur Stellung und 
unterrichtlichen Behandlung von Kultur und Lan-
deskunde im Rahmen des Unterrichts DaZ/DaF 

Kenntnis methodischer Konzepte des Literaturein-
satzes im Rahmen des Unterrichts DaZ / DaF 

Kenntnis der Grundlagen, Lernziele und unterrichts-
praktischen Möglichkeiten interkultureller Didaktik 

Klausur  

oder  

Seminarprüfung oder  

mündliche Prüfung 

6 
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2. Studienjahr: Pflichtmodule 

Modultitel und  
-bestandteile 

Teilnahme-
voraus-
setzungen 

Studienleistung als 
Voraussetzung zur  
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand / Lernziel Prüfungsform LP 

M
od

.N
r.

 5
0
9

1
3

0
3

0
0
 

Kürzel: M3  

Didaktik des Unterrichts 
Deutsch als Zweit- und 
Fremdsprache I 

(S, S) 

Dauer: 1 Sem. 

Modul 1 Portfolio in Seminar 1, 

Referat 

oder  

Präsentation in Seminar 2 

Kenntnis der Faktoren des gesteuerten und unge-
steuerten Spracherwerbs DaZ / DaF 

Überblick über Sprachlernmodelle und Sprachlern-
theorie(n) 

methodische Grundkompetenz in der Sprachver-
mittlung und Sprachlernberatung für DaZ/DaF 

Klausur  

oder  

Seminarprüfung  

oder  

mündliche Prüfung  

6 

M
od

.N
r.

 5
0
9

1
3

0
4

0
0
 

Kürzel: M4  

Linguistik für Deutsch 
als Fremdsprache 

(V, Pl, S) 

Dauer: 1 Sem. 

Modul 1 Referat  

oder  

Präsentation im Seminar 

Kenntnis und Anwendung der Methoden der 
Sprachanalyse 

Kenntnisse in unterschiedlichen Bereichen der deut-
schen Gegenwartssprache (Phonetik / Phonologie, 
Morphologie (Flexion/ Wortbildung), Syntax, Se-
mantik und Pragmatik) 

Klausur  

oder  

Seminarprüfung  

oder 

mündliche Prüfung  

6 
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3. Studienjahr: Pflichtmodule 

Modultitel und  
-bestandteile 

 

Teilnahme- 
voraus- 
setzungen 

Studienleistung als 
Voraussetzung zur  
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand / Lernziel Prüfungsform LP 

M
od

.N
r.

 5
0
9

1
3

0
5

0
0
 

Kürzel: M5  

Unterrichtspraktikum 

(S mit Selbststudien-
phase, externes PR) 

Dauer: 1 Sem. 

Module 1, 3, 4 Erfolgreiche Absolvierung 
der externen Prakti-
kumsphase durch Vorlage 
einer Praktikumsbe-
scheinigung 

Befähigung zur gezielten und systematischen Un-
terrichtsbeobachtung 

Kenntnis zentraler Faktoren der Unterrichtsplanung 
und -entwicklung 

Fähigkeit zur Planung, Durchführung und Eva-
luation von Unterricht 

Seminarprüfung  6 

M
od

.N
r.

 5
0
9

1
3

0
6

0
0
 Kürzel: M6  

Didaktik des Unterrichts 
Deutsch als Zweit- und 
Fremdsprache II 

(S, Fernstudienkurs mit 
Kolloquium) 

Dauer: 1 Sem. 

Module 1, 3, 4 Referat oder Präsentation 
in Seminar;  

Kolloquium zu Fernstudi-
enkurs 

Vertiefte Kenntnis der Faktoren des gesteuerten und 
ungesteuerten Spracherwerbs DaZ/DaF aus der 
Lehrperspektive und Befähigung zu deren unter-
richtlicher Umsetzung 

methodische Kompetenzen in der Sprachvermitt-
lung und Sprachlernberatung für DaZ/DaF 

Klausur  

oder  

Seminarprüfung  

oder  

mündliche Prüfung 

6 
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Institut X 

Kunstgeschichte und 
Archäologie 

Studiengänge:  B.A. Kunstgeschichte  
(Kernfach) 

 B.A. Archäologien  
(Kernfach) 

 Kunstgeschichte und Ar-
chäologie (Begleitfach) 
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Studiengangspezifische Bestimmungen für den Studiengang 

B. A. Kunstgeschichte  

1. Zugangsvoraussetzungen (§ 3 Abs. 3) und Empfehlungen 

Die Zulassung zum Studium des Bachelorstudiengangs Kunstgeschichte setzt 
gute Fremdsprachenkenntnisse voraus, deren Erwerb auch studienbegleitend 
erfolgen kann.  

Zugangsvoraussetzungen sind: 

1. das Latinum oder Lateinkenntnisse (in einem Umfang, der dem Grundkursus 
Latein von 12 LP im Wahlpflichtbereich der Universität Bonn entspricht.) Diese 
Lateinkenntnisse sind spätestens am Ende des ersten Studienjahres nachzuwei-
sen; 

2. Englischkenntnisse (im Umfang von mindestens drei erfolgreich absolvierten 
Schuljahren oder zwei aufeinander aufbauenden Sprachkursen); 

3. Kenntnisse einer weiteren modernen Fremdsprache aus dem europäischen 
Sprachraum (im Umfang von 3 erfolgreich absolvierten Schuljahren oder zwei 
aufeinander aufbauenden Sprachkursen); 

 

Empfohlen wird das Erlernen weiterer Fremdsprachen des europäischen Sprach-
raums. 

2. Regelstudienzeit, Studienaufbau, Umfang des Lehrangebots (§ 4 Abs. 4) 

Die Regelstudienzeit beträgt einschließlich der Bachelorprüfung sechs Semester 
(drei Studienjahre). Insgesamt sind während des Studiums 180 Leistungspunkte 
zu erwerben. Das Studium umfasst im Kernfach die in der Anlage  genannten 
Module im Umfang von insgesamt 120 Leistungspunkten. Zusätzlich entfallen 
auf die Bachelorarbeit 12 Leistungspunkte. Weitere 48 Leistungspunkte sind 
durch Belegung eines Fachs im Ergänzungsbereich mit 36 LP und durch Optio-
nalmodule im Umfang von 12  LP zu erwerben. Das Fach Kunstgeschichte kann 
mit allen Fächern der Philosophischen Fakultät der Universität Bonn im Umfang 
von 36 LP kombiniert werden.  

3. Studienleistungen als Voraussetzung zur Teilnahme an Prüfungen 

Voraussetzung für die Teilnahme an Modulprüfungen ist die regelmäßige Teil-
nahme an den Lehrveranstaltungen des Moduls. Die Teilnahme ist nicht regel-
mäßig, wenn ein Studierender eine Lehrveranstaltung von 2 SWS mehr als zwei 
Mal, bei einem Umfang von zwei Lehrveranstaltungen mit je 2 SWS mehr als vier 
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Lehrveranstaltungen und in einer Blockveranstaltung mehr als 20% der Unter-
richtszeit versäumt. Wenn schwerwiegende Umstände für das Versäumnis gel-
tend gemacht werden, kann von dieser Regel abgewichen werden. Im Konfliktfall 
entscheidet der Prüfungsbeirat. Weitere Studienleistungen, die Voraussetzung 
für die Teilnahme an den Prüfungen sind, werden im Modulplan angeführt und 
den Studierenden spätestens zu Beginn der Veranstaltung bekannt gegeben. 

4. Wiederholung von Prüfungen (§ 13 Abs. 3) 

Wird ein Wahlpflichtmodul eines Studienjahres nicht bestanden, so kann im dar-
auf folgenden Studienjahr ein anderes, bisher nicht gewähltes Wahlpflichtmodul 
des ursprünglichen Studienjahrs kompensierend gewählt werden. Diese Kom-
pensation ist nur ein Mal möglich. 

5. Module des B.A. Kunstgeschichte  (§ 4 Abs. 6) 

Siehe Modulplan. 
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Modulplan B. A. Kunstgeschichte  

 (V = Vorlesung, Ü = Übung, S = Seminar, E = Exkursion, P = Praktikum, T = Tutorium) 

1. Studienjahr – Pflichtmodule  

Modultitel und 
-bestandteile 

Teilnahme-
voraus-
setzungen 

Studienleistungen als  
Voraussetzung zur  
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand/ Lernziel Prüfungsform LP 

M
od

.N
r.

 5
1
0

1
2

1
1

0
0
 

Kürzel: KG A1 

Grundlagen  
Kunstgeschichte  
(Mittelalter) 

(Ü, Ü) 

Dauer: 1-2 Sem. 

Keine Mündliche Kurzreferate  

und/oder  

schriftliche Tischvorlagen in 
zwei Übungen 

Grundkenntnisse in den Gegenstandsbereichen 
der mittelalterlichen Kunstgeschichte  

Grundkenntnisse im Denkmälerwissen  

Grundkenntnisse in der Fachterminologie  

Grundkenntnisse in den Techniken wissenschaftli-
chen Arbeitens  

Grundkenntnisse in analytischer Deskription  

Befähigung zur selbständigen Darstellung und 
Diskussion fachspezifischer Inhalte  

Befähigung zur sachgerechten schriftlichen Darle-
gung kunsthistorischer Grundkenntnisse in be-
schränktem zeitlichem Rahmen (Klausur) 

Klausur 12 
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Modultitel und 
-bestandteile 

Teilnahme-
voraus-
setzungen 

Studienleistungen als  
Voraussetzung zur  
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand/ Lernziel Prüfungsform LP 

M
od

.N
r.

 5
1
0

1
2

1
2

0
0
 

Kürzel: KG A2 

Grundlagen  
Kunstgeschichte (Neu-
zeit/ Moderne) 

(Ü, Ü) 

Dauer: 1-2 Sem. 

Keine Mündliche Kurzreferate 

und/oder 

schriftliche Tischvorlagen in 
zwei Übungen 

Grundkenntnisse in den Gegenstandsbereichen 
der neuzeitlichen und modernen Kunstgeschichte  

Grundkenntnisse im Denkmälerwissen  

Grundkenntnisse in der Fachterminologie  

Grundkenntnisse in den Techniken wissenschaftli-
chen Arbeitens  

Grundkenntnisse in analytischer Deskription  

Befähigung zur selbständigen Darstellung und 
Diskussion fachspezifischer Inhalte  

Befähigung zur sachgerechten schriftlichen Darle-
gung kunsthistorischer Grundkenntnisse in be-
schränktem zeitlichem Rahmen (Klausur) 

Klausur 12 
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Modultitel und  
-bestandteile 

Teilnahme- 
voraus-
setzungen 

Studienleistungen als 
Voraussetzung zur  
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand/ Lernziel Prüfungsform LP 

M
od

.N
r.

 5
1
0

1
2

3
1

0
0
 

Kürzel: KG B 

Theorie und  
Methoden  

(V ,Ü, S,)  

Dauer: 2 Sem. 

Keine Verpflichtende Teilnahme 
an einem an die Übung 
bzw. das Seminar gekop-
peltem Tutorium 

Mündliche Kurzreferate 
und/oder schriftliche 
Tischvorlagen in Seminar 
oder Übung 

Alternativ zur Übung: Be-
such einer Vorlesung;  

Schriftliche Hausarbeit 
(ca. 5 Seiten; unbenotet) 
als Studienleistung in der 
Übung/Tutorium, schrift-
liche Hausarbeit (ca. 10 
Seiten; benotet) zum Se-
minar 

 

Die Absolventen sollen objektivierte und überprüf-
bare Methoden und ihre Geschichte kennen und 
anwenden können, um die Denkmäler und die mit 
ihnen verbundenen geschichtlichen Prozesse erfas-
sen, erklären und präsentieren zu können.  

Vertiefte Grundkenntnisse werden vermittelt in der 
kritischen Analyse und Auswertung von Bild- und 
Textquellen (auch anhand naturwissenschaftlicher 
Bestimmungs-, Datierungs- und Analysemethoden), 
in der kunsttechnischen Theoriegeschichte und in 
der Differenzierung fachwissenschaftlicher Metho-
den in Bezug auf alle Gattungen und Denkmälerbe-
reiche. 

Kritische Beurteilung wissenschaftlicher Argumenta-
tion unter Berücksichtigung internationaler Wissen-
schaftstraditionen und vertiefter Einübung von 
Fachterminologie. 

Der Übung in diesem Modul ist ein einstündiges 
Tutorium „Wissenschaftliche Techniken“ zugeord-
net, das verpflichtend ist. Die zu erbringende Studi-
enleistung im Rahmen der Übung soll innerhalb des 
Tutoriums Kenntnisse in wissenschaftlichen Techni-
ken seitens der Studierenden einfordern. 

Klausur  

oder 

Seminarprüfung 

12 
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Wahlpflichtmodule 

(es ist 1 aus 2 Modulen zu wählen) 

Modultitel und 
-bestandteile 

Teilnahme- 
voraus- 
setzungen 

Studienleistungen als 
Voraussetzung zur  
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand/ Lernziel Prüfungsform LP 

M
od

.N
r.

 5
1
0

1
2

1
3

0
0
 

Kürzel: KG A3 

Medien und Design 

( Ü, Ü, S) 

Dauer: 1-2 Sem. 

keine Mündliche Kurzreferate 
und/oder schriftliche 
Tischvorlagen in Seminar 
und Übung;  

Besuch einer Vorlesung 
(wenn diese im Modul an-
geboten wird); 

Schriftliche Hausarbeit 
(ca. 10 Seiten; benotet) 
zum Seminar (wenn dieses 
im Modul angeboten wird); 

Grundlagenkenntnisse in der Fachterminologie  

Grundlagenkenntnisse im Bereich des Kunsthand-
werks (etwa Gebrauchsgegenstandsdesign etc.) und 
Graphik 

Grundlagenkenntnisse im Erkennen und Beurteilen 
von Strukturen und Konzepten analoger und digita-
ler Medien (Video, Film, Fotografie, Computer etc.) 

Grundlagenkenntnisse in ästhetischer Wahrneh-
mung und Bildvorstellung,. 

Klausur 

oder 

Seminarprüfung 

12 
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Modultitel und 
-bestandteile 

Teilnahme- 
voraus- 
setzungen 

Studienleistungen als 
Voraussetzung zur  
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand/ Lernziel Prüfungsform LP 

M
od

.N
r.

 5
1
0

1
1

1
3

0
0
 

Kürzel: KG Arch A3 

Christliche  
Archäologie I 

(Ü, Ü) 

Dauer: 1-2 Sem. 

keine Mündliche Kurzreferate 
und/oder schriftliche 
Tischvorlagen in beiden 
Übungen; 

Grundkenntnis der zentralen Denkmäler der Christ-
lichen Archäologie (Architektur samt Baudekoration 
und Bildkünste) 

Grundkenntnisse der zentralen Fragestellungen der 
Christlichen Archäologie 

Grundkenntnisse der Methoden und der Fachtermi-
nologie der Christlichen Archäologie 

Grundkenntnisse in den Techniken wissenschaftli-
chen Arbeitens 

Grundkenntnisse in analytischer Beschreibung 

Befähigung zur kritischen Darlegung und Diskussi-
on fachspezifischer Inhalte 

Befähigung zur sachgerechten schriftlichen Darle-
gung von Grundkenntnissen der Christlichen Ar-
chäologie in beschränktem zeitlichen Rahmen 
(Klausur) 

Klausur  

 

12 
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2. Studienjahr – Wahlpflichtmodule 

(es sind 3 aus 4 Modulen zu wählen) 

Modultitel und 
-bestandteile 

Teilnahme-
voraus-
setzungen 

Studienleistungen als 
Voraussetzung zur   
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand/ Lernziel Prüfungsform LP 

M
od

.N
r.

 5
1
0

1
2

4
1

0
0
 

Kürzel: KG C1 

Kunstgeschichte des 
Mittelalters 

(V ,Ü, S) 

Dauer: 1-2 Sem. 

Erfolgreicher Ab-
schluss eines 
Grundlagen-
moduls 
KG/KGArch A 

Mündliche Kurzreferate  

und/oder schriftliche 
Tischvorlagen in Seminar 
und Übung; 

Besuch einer Vorlesung;  

Schriftliche Hausarbeit 
(ca. 10 Seiten; benotet) 
zum Seminar 

Überblick über die Kunstproduktion in allen Gattun-
gen der mittelalterlichen Kunstgeschichte 

Einarbeitung in internationale Forschungsfragen der 
mittelalterlichen Kunstgeschichte 

Klausur  

oder 

Seminarprüfung 

12 

M
od

.N
r.

 5
1
0

1
2

4
2

0
0
 

Kürzel: KG C2 

Kunstgeschichte der 
Neuzeit 

(V, Ü, S) 

Dauer: 1-2 Sem. 

Erfolgreicher Ab-
schluss eines 
Grundlagen-
moduls 
KG/KGArch A 

Mündliche Kurzreferate  

und/oder schriftliche 
Tischvorlagen in Seminar 
und Übung; 

Besuch einer Vorlesung;  

Schriftliche Hausarbeit 
(ca. 10 Seiten; benotet) 
zum Seminar 

Überblick über die Kunstproduktion in allen Gattun-
gen der neuzeitlichen Kunstgeschichte.  

Einarbeitung in internationale Forschungsfragen der 
neuzeitlichen Kunstgeschichte. 

Klausur 

oder 

Seminarprüfung 

12 
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Modultitel und 
-bestandteile 

Teilnahme-
voraus-
setzungen 

Studienleistungen als 
Voraussetzung zur   
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand/ Lernziel Prüfungsform LP 

M
od

.N
r.

 5
1
0

1
2

4
3

0
0
 

Kürzel: KG C3 

Kunstgeschichte der 
Moderne 

(V ,Ü, S) 

Dauer: 1-2 Sem. 

Erfolgreicher Ab-
schluss eines 
Grundlagen-
moduls 
KG/KGArch A 

Mündliche Kurzreferate  

und/oder schriftliche 
Tischvorlagen in Seminar 
und Übung; 

Besuch einer Vorlesung;  

Schriftliche Hausarbeit 
(ca. 10 Seiten; benotet) 
zum Seminar 

Überblick über die Kunstproduktion in allen Gattun-
gen der modernen bis gegenwärtigen Kunstge-
schichte 

Einarbeitung in internationale Forschungsfragen der 
modernen bis gegenwärtigen Kunstgeschichte 

Klausur  

oder 

Seminarprüfung 

12 

M
od

.N
r.

 5
1
0

1
1

2
5

0
0
 

Kürzel: KGArch C5 

Christliche  
Archäologie II 

(V, Ü, S) 

Dauer: 2 Sem. 

Erfolgreicher Ab-
schluss der 
Grundlagenmodu-
le KG A1, KG A2 
und KGArch A3 

Mündliche Kurzreferate  

und/oder schriftliche 
Tischvorlagen in Seminar 
und Übung;  

Besuch einer Vorlesung;  

Schriftliche Hausarbeit 
(ca. 10 Seiten; benotet) 
zum Seminar 

vertiefte Kenntnisse der Gattungen und Denkmäler 
(z. B. Architektur, Skulptur, Malerei, Kleinkunst) der 
spätantiken und frühmittelalterlichen/ frühbyzanti-
nischen Epoche 

vertiefte Kenntnisse der Topographie und Landes-
kunde der spätantiken und frühmittelalterli-
chen/frühbyzantinischen Welt 

Kenntnisse der kulturhistorischen Bedeutung von 
spätantiken und frühmittelalterlichen/ frühbyzanti-
nischer Denkmälern 

vertiefte Kenntnisse der Methoden und des For-
schungsstandes 

Klausur  

oder 

Seminarprüfung 

12 
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2. und 3. Studienjahr – Pflichtmodul 

Modultitel und             
-bestandteile 

Teilnahme-
voraus-setzungen 

Studienleistungen als  
Voraussetzung zur   
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand/ Lernziel Prüfungsform LP 

M
od

.N
r.

 5
1
0

1
2

3
2

0
0
 

Kürzel: KG D 

Praxis 

(E (8 Tage),2 S vor 
Originalen,),  

Ein S vor Originalen 
kann ersetzt werden 
durch P (4 Wochen)) 

Dauer: 1-4 Sem. 

Erfolgreicher  Ab-
schluss der Grund-
lagenmodule 
KG/KGArch A oder 
KG B 

Mündliches Referat und/oder  

schriftliche Tischvorlage in 
einer Übung; 

Teilnahme an Exkursion(en) im 
Umfang von mindestens 8 Ta-
gen; 

Teilnahme an einer weiteren 
Übung oder mindestens vier-
wöchiges Praktikum (Nachweis 
der Studienleistung: Vorlage 
von Praktikumszeugnis und 
Praktikumsbericht) 

vertiefte Kenntnisse und praktischer Umhang mit ar-
chäologischen und kunsthistorischen Denkmälern  

vertiefte Kenntnisse und Anwendung archäologischer 
und kunsthistorischer Fachterminologie vor Originalen  

vertiefte Kenntnisse von Bau-, Mal-, Bildhauer- und 
kunsthandwerklichen Techniken  

Grundkenntnisse von Restaurierungstechniken  

Grundkenntnisse zur Ausstellungspraxis 

Klausur  

oder  

Seminarprüfung  

oder 

mündliche Prüfung 

12 
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3. Studienjahr - Wahlpflichtmodule  

(es sind 2 aus3 Modulen zu wählen) 

Modultitel und  
-bestandteile 

Teilnahme-voraus-
setzungen 

Studienleistungen als  
Voraussetzung zur   
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand/ Lernziel Prüfungsform 

M
od

.N
r.

 5
1
0

1
2

5
1

0
0
 

Kürzel: KG E1 

Kunstgeschichte 
(Formanalyse und 
Ikonographie) 

(V, S) 

Dauer: 2 Sem. 

Erfolgreicher  Ab-
schluss eines  
KG/Arch A,und eines 
KG C Moduls, Lati-
num 

Mündliches Referat  

und/oder schriftliche Tischvorla-
gen in Seminar und Übung; 

Besuch einer Vorlesung;  

Schriftliche Hausarbeit (ca. 15 
Seiten; benotet) zum Seminar 

Analyse und kunsthistorische Auswertung ikonographi-
scher Themen  

Vertiefte Kenntnisse, Auswertung und Interpretation 
regional- und zeitspezifischer Eigenheiten kunsthistori-
scher Denkmäler  

Vertiefte Kenntnisse formaler und kompositorischer 
Strukturen von Kunstwerken  

Anwendung kunsthistorischer Methoden 

Klausur 

oder 

Seminarprüfung 

M
od

.N
r.

 5
1
0

1
2

5
2

0
0
 

Kürzel: KG E2 

Kunstgeschichte 
(Funktionen und Kon-
texte) 

(V, S) 

Dauer: 2 Sem. 

Erfolgreicher  Ab-
schluss eines  
KG/Arch A,und eines 
KG C Moduls, Lati-
num 

Mündliches Referat  

und/oder schriftliche Tischvorla-
gen in Seminar und Übung;  

Besuch einer Vorlesung;  

Schriftliche Hausarbeit (ca. 15 
Seiten; benotet) zum Seminar 

Vertiefte Kenntnisse funktionaler Zusammenhänge von 
Kunstwerken  

Auswertung und Interpretation der Verwendungskon-
texte von Kunstwerken  

Formen der Rezeption  

Anwendung kunsthistorischer Methoden 

Klausur  

oder 

Seminarprüfung 

M
od

.N
r.

 5
1
0

1
1

3
3

0
0
 Kürzel: KGArch E3 

Christliche  
Archäologie III 

(V, S) 

Dauer: 2 Sem. 

Erfolgreicher  Ab-
schluss eines 
KG/Arch A Moduls, , 
KG C und KGArch 
C4, Latinum 

Mündliches Referat  

und/oder schriftliche Tischvorla-
gen in Seminar und Übung; 

Besuch einer Vorlesung;  

Schriftliche Hausarbeit (ca. 15 
Seiten; benotet) zum Seminar 

Vertiefte Kenntnisse funktionaler Zusammenhänge  

Kritische Anwendung verschiedenartiger Interpretati-
onsansätze 

Auswertung und Interpretation der Verwen-
dungskontexte spätantik-frühbyzantinischer Denkmäler 

Formen der Rezeption spätantik-frühbyzantinischer 
Denkmäler 

Klausur  

oder 

Seminarprüfung 
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Weitere Prüfungsleistungen im Studiengang Kunstgeschichte: 

 

1.) Optionalmodule zu Schlüsselkompetenzen (Präsentation, Projektmanagement, Datenverarbeitung, weitere methodische, sprachliche und so-
ziale Kompetenzen etc.) im Umfang von 12 LP. Das Prüfungsamt gibt rechtzeitig bekannt, welche Module aus dem Angebot der Universität 
gewählt werden können. 

2.) Bachelorarbeit im Umfang von 12 LP. 
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Studiengangspezifische Bestimmungen für den Studiengang 

B. A. Archäologien  

1. Zugangsvoraussetzungen (§ 3 Abs. 3) und Empfehlungen 

Die Zulassung zum Studium des Bachelorstudiengangs Archäologien setzt gute 
Fremdsprachenkenntnisse voraus, deren Erwerb auch studienbegleitend erfolgen 
kann.  

Zugangsvoraussetzungen sind: 

das Latinum oder Lateinkenntnisse (in einem Umfang, der dem Grundkursus La-
tein von 12 LP im Wahlpflichtbereich der Universität Bonn entspricht.) Diese La-
teinkenntnisse sind spätestens am Ende des ersten Studienjahres nachzuweisen; 

Englischkenntnisse (im Umfang von mindestens drei erfolgreich absolvierten 
Schuljahren oder zwei aufeinander aufbauenden Sprachkursen); 

Kenntnisse einer weiteren modernen Fremdsprache aus dem europäischen 
Sprachraum (im Umfang von 3 erfolgreich absolvierten Schuljahren oder zwei 
aufeinander aufbauenden Sprachkursen). 

Empfohlen wird: 

das Erlernen weiterer modernen Fremdsprachen des europäischen Sprach-
raums. 

das Erlernen von Altgriechisch (Graecum), wenn ein klassisch archäologischer, 
christlich-archäologischer oder ägyptologischer Schwerpunkt ausgebildet werden 
soll. 

2.  Regelstudienzeit, Studienaufbau, Umfang des Lehrangebots (§ 4 Abs. 4) 

Die Regelstudienzeit beträgt einschließlich der Bachelorprüfung sechs Semester 
(drei Studienjahre). Insgesamt sind während des Studiums 180 Leistungspunkte 
zu erwerben. Das Studium umfasst im Kernfach die in der Anlage  genannten 
Module im Umfang von insgesamt 120 Leistungspunkten. Zusätzlich entfallen 
auf die Bachelorarbeit 12 Leistungspunkte. Weitere 48 Leistungspunkte sind 
durch Belegung eines Fachs im Ergänzungsbereich mit 36 LP und durch Optio-
nalmodule im Umfang von 12  LP zu erwerben. Der B.A. –Studiengang Archäolo-
gien kann im Ergänzungsbereich mit allen Fächern der Philosophischen Fakultät 
der Universität Bonn im Umfang von 36 LP kombiniert werden. 

3. Studienleistungen als Voraussetzung zur Teilnahme an Prüfungen 

Voraussetzung für die Teilnahme an Modulprüfungen ist die regelmäßige Teil-
nahme an den Lehrveranstaltungen des Moduls. Die Teilnahme ist nicht regel-
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mäßig, wenn ein Studierender eine Lehrveranstaltung von 2 SWS mehr als zwei 
Mal, bei einem Umfang von zwei Lehrveranstaltungen mit je 2 SWS mehr als vier 
Lehrveranstaltungen und in einer Blockveranstaltung mehr als 20% der Unter-
richtszeit versäumt. Wenn schwerwiegende Umstände für das Versäumnis gel-
tend gemacht werden, kann von dieser Regel abgewichen werden. Im Konfliktfall 
entscheidet der Prüfungsbeirat. Weitere Studienleistungen, die Voraussetzung 
für die Teilnahme an den Prüfungen sind, werden im Modulplan angeführt und 
den Studierenden spätestens zu Beginn der Veranstaltung bekannt gegeben. 

4. Wiederholung von Prüfungen (§ 13 Abs. 3) 

Wird ein Wahlpflichtmodul eines Studienjahres nicht bestanden, so kann im dar-
auf folgenden Studienjahr ein anderes, bisher nicht gewähltes Wahlpflichtmodul 
des ursprünglichen Studienjahrs kompensierend gewählt werden. Diese Kom-
pensation ist nur ein Mal möglich. 

5. Module des B.A. Archäologien (§ 4 Abs. 6) 

Siehe Modulplan. 
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Modulplan B. A. Archäologien  

 (V = Vorlesung, Ü = Übung, S = Seminar, E = Exkursion, P = Praktikum, T = Tutorium) 

1. Studienjahr – Wahlpflichtmodule  

(es sind 3 aus 4 Modulen zu wählen) 

Modultitel und  
-bestandteile 

Teilnahme-
voraus- 
setzungen 

Studienleistungen als  
Voraussetzung zur  
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand/ Lernziel Prüfungsform LP 

M
od

.N
r.

 5
1
0

1
1

1
1

0
0
 

Kürzel: Arch A1 

Grundlagen Klassi-
sche Archäologie 

(Ü, Ü) 

 

Dauer: 2 Sem. 

Keine Regelmäßige Teilnahme an 
allen Veranstaltungen ist obli-
gatorisch.  

Studienleistungen werden 
durch ein mündliches Kurzre-
ferat mit Präsentation oder 
eine schriftliche Tischvorlage 
erbracht. 

Grundkenntnis der zentralen Denkmäler der Klas-
sische Archäologie (Architektur und Bildkünste) 

Grundkenntnisse der zentralen Fragestellungen 
der Klassischen Archäologie 

Grundkenntnisse archäologischer Methoden 

Grundkenntnisse archäologischer Fachterminolo-
gie 

Grundkenntnisse des archäologischen Arbeitens 

Klausur 
12 

M
od

.N
r.

 5
1
0

1
1

1
2

0
0
 

Kürzel: Arch A2 

Grundlagen Vor- und 
Frühgeschichtliche 
Archäologie 

(Ü, Ü) 

 

Dauer: 2 Sem. 

Keine Regelmäßige Teilnahme an 
allen Veranstaltungen ist obli-
gatorisch.  

Studienleistungen werden 
durch ein mündliches Kurzre-
ferat mit Präsentation oder 
eine schriftliche Tischvorlage 
erbracht 

Grundkenntnisse der Forschungsgeschichte der 
Vor- und Frühgeschichtlichen Archäologie 

Grundkenntnisse der Quellenkunde der Vor- und 
Frühgeschichtlichen Archäologie 

Grundkenntnisse archäologischer Methoden und 
Theorien 

Grundkenntnisse archäologischer Fachterminolo-
gie 

Klausur 12 
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Modultitel und  
-bestandteile 

Teilnahme-
voraus- 
setzungen 

Studienleistungen als  
Voraussetzung zur  
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand/ Lernziel Prüfungsform LP 

M
od

.N
r.

 5
1
0

1
1

1
3

0
0
 

Kürzel: KGArch A3 

Grundlagen  
Christliche  
Archäologie I 

(Ü, Ü)  

 

Dauer: 2 Sem. 

Keine Regelmäßige Teilnahme an 
allen Veranstaltungen ist obli-
gatorisch.  

Studienleistungen werden 
durch ein mündliches Kurzrefe-
rat mit Präsentation oder eine 
schriftliche Tischvorlage er-
bracht 

 Grundkenntnis der zentralen Denkmäler der 
Christlichen Archäologie (Architektur samt Baude-
koration und Bildkünste) 

 Grundkenntnisse der zentralen Fragestellungen 
der Christlichen Archäologie 

Grundkenntnisse der Methoden und der Fachter-
minologie der Christlichen Archäologie 

Grundkenntnisse in den Techniken wissenschaftli-
chen Arbeitens 

Grundkenntnisse in analytischer Beschreibung 

Befähigung zur kritischen Darlegung und Diskus-
sion fachspezifischer Inhalte 

Befähigung zur sachgerechten schriftlichen Darle-
gung von Grundkenntnissen der Christlichen Ar-
chäologie in beschränktem zeitlichen Rahmen 
(Klausur) 

Klausur 12 

M
od

.N
r.

 5
1
0

1
1

1
4

0
0
 Kürzel: Arch A4 

Grundlagen 
Ägyptologie 

(S, S, Ü) 

 

Dauer: 2 Sem. 

Keine A Regelmäßige Teilnahme 

Kurzreferat bei Ü 

Grundkenntnisse in der Hieroglyphenschrift u. 
Sprache;  

grundlegende Einführung in Denkmälerkunde 

Klausur 12 
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Pflichtmodule 

Modultitel und 
-bestandteile 

Teilnahme- 
voraus- 
setzungen 

Studienleistungen als 
Voraussetzung zur   
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand/ Lernziel Prüfungsform LP 

M
od

.N
r.

 5
1
0

1
1

4
1

0
0
 

Kürzel: Arch B 

Theorie und  
Methoden  

(V, Ü, S)  

Dauer: 2 Sem. 

Keine Regelmäßige Teilnahme an 
allen Veranstaltungen ist 
obligatorisch.  

Studienleistungen werden 
in der Übung (mündliches 
Kurzreferat mit Präsentati-
on oder schriftliche Tisch-
vorlage) und im Seminar 
(mündliches Referat mit 
Präsentation und Hausar-
beit) erbracht. 

vertiefte Kenntnisse archäologischer Methoden und 
ihrer Geschichte 

vertiefte Kenntnisse archäologischer Fachterminolo-
gie 

vertiefte Kenntnisse des archäologischen Arbeitens 
und Argumentierens 

vertiefte Kenntnisse naturwissenschaftlicher Be-
stimmungs-, Datierungs- und Analysemethoden 

 

Klausur  

oder 

Seminarprüfung. 

12 
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2. Studienjahr –- Wahlpflichtmodule  

(es sind 3 aus 6 Modulen zu wählen) 

 

Modultitel und 
-bestandteile 

Teilnahme- 
voraus- 
setzungen 

Studienleistungen als 
Voraussetzung zur  
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand/ Lernziel Prüfungsform LP 

M
od

.N
r.

 5
1
0

1
1

2
1

0
0
 

Kürzel: Arch C1 

Klassische Archäologie 
(Griechische Kultur) 

(V , Ü, S) 

Dauer: 1-2 Sem. 

Erfolgreicher  Ab-
schluss eines 
Grundlagenmoduls 
Arch A 

Regelmäßige Teilnahme 
an allen Veranstaltungen 
ist obligatorisch. 

 Studienleistungen werden 
in der Übung (mündliches 
Kurzreferat mit Präsenta-
tion oder schriftliche 
Tischvorlage) und im Se-
minar (mündliches Referat 
mit Präsentation) er-
bracht.  

Alternativ zur Übung: Be-
such einer Vorlesung. 

-Kenntnisse der griechischen Kunstgattungen und 
Denkmäler (z. B. Architektur, Skulptur, Keramik)  

 Kenntnisse der Topographie und Landeskunde der 
griechischen Welt  

Kenntnisse von der kulturhistorischen Bedeutung 
griechischer Denkmäler  

Kenntnisse archäologischer Methoden 

Seminarprüfung 
12 
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Modultitel und 
-bestandteile 

Teilnahme- 
voraus- 
setzungen 

Studienleistungen als 
Voraussetzung zur  
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand/ Lernziel Prüfungsform LP 

M
od

.N
r.

 5
1
0

1
1

2
2

0
0
 

Kürzel: Arch C2 

Klassische Archäologie 
(Römische Kultur) 

(V , Ü, S) 

Dauer: 1-2 Sem. 

Erfolgreicher  Ab-
schluss eines 
Grundlagenmoduls 
Arch A 

Regelmäßige Teilnahme 
an allen Veranstaltungen 
ist obligatorisch. 

 Studienleistungen werden 
in der Übung (mündliches 
Kurzreferat mit Präsenta-
tion oder schriftliche 
Tischvorlage) und im Se-
minar (mündliches Referat 
mit Präsentation) er-
bracht. 

Alternativ zur Übung: Be-
such einer Vorlesung. 

vertiefte Kenntnisse der römischen Gattungen und 
Denkmäler (z. B. Architektur, Skulptur, Wandmale-
rei, Mosaiken)  

vertiefte Kenntnisse der Topographie und Landes-
kunde der römischen Welt  

Kenntnisse von der kulturhistorischen Bedeutung 
römischer Denkmäler  

vertiefte Kenntnisse archäologischer Methoden 
 

Seminarprüfung 
12 

M
od

.N
r.

 5
1
0

1
1

2
3

0
0
 

Kürzel: Arch C3 

Vor- und Früh-
geschichtliche Archäolo-
gie (Vorgeschichte) 

(V, Ü, S) 

Dauer: 1-2 Sem. 

Erfolgreicher  Ab-
schluss eines 
Grundlagenmoduls 
Arch/KGArch A 

Regelmäßige Teilnahme 
an allen Veranstaltungen 
ist obligatorisch. 

 Studienleistungen werden 
in der Übung (mündliches 
Kurzreferat mit Präsenta-
tion oder schriftliche 
Tischvorlage) und im Se-
minar (mündliches Referat 
mit Präsentation) er-
bracht.  

Alternativ zur Übung: Be-
such einer Vorlesung. 

Kenntnisse archäologischer Fundgruppen vorge-
schichtlicher Epochen  

Überblick zu Methoden und Fragestellungen vorge-
schichtlicher Kulturgruppen und Kulturräume 

Seminarprüfung 
12 
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Modultitel und 
-bestandteile 

Teilnahme- 
voraus- 
setzungen 

Studienleistungen als 
Voraussetzung zur  
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand/ Lernziel Prüfungsform LP 

M
od

.N
r.

 5
1
0

1
1

2
4

0
0
 

Kürzel: Arch C4 

Vor- und Früh-
geschichtliche Archäolo-
gie (Frühgeschich-
te/Mittelalter) 

(V, Ü, S) 

Dauer: 1-2 Sem. 

Erfolgreicher  
Abschluss eines 
Grundlagenmoduls 
Arch/KGArch A 

Regelmäßige Teilnahme 
an allen Veranstaltungen 
ist obligatorisch. 

 Studienleistungen werden 
in der Übung (mündliches 
Kurzreferat mit Präsenta-
tion oder schriftliche 
Tischvorlage) und im Se-
minar (mündliches Referat 
mit Präsentation) er-
bracht.  

Alternativ zur Übung: Be-
such einer Vorlesung. 

Kenntnisse archäologischer Fundgruppen frühge-
schichtlicher/mittelalterlicher Epochen  

Überblick zu Methoden und Fragestellungen früh-
geschichtlicher und/oder mittelalterlicher Kultur-
gruppen und Kulturräume 

Seminarprüfung 
12 

M
od

.N
r.

 5
1
0

1
1

2
5

0
0
 

Kürzel: KGArch C5 

Christliche  
Archäologie II  

(V, Ü, S) 

Dauer: 1-2 Sem. 

Erfolgreicher  
Abschluss eines 
Grundlagenmoduls 
Arch/KGArch A 

Regelmäßige Teilnahme 
an allen Veranstaltungen 
ist obligatorisch. 

Studienleistungen werden 
in der Übung (mündliches 
Kurzreferat mit Präsenta-
tion oder schriftliche 
Tischvorlage) und im Se-
minar (mündliches Referat 
mit Präsentation) er-
bracht.  

Alternativ zur Übung: Be-
such einer Vorlesung. 

vertiefte Kenntnisse der Gattungen und Denkmäler 
(z. B. Architektur, Skulptur, Malerei, Kleinkunst) der 
spätantiken und frühmittelalterlichen/ frühbyzanti-
nischen Epoche 

vertiefte Kenntnisse der Topographie und Landes-
kunde der spätantiken und frühmittelalterli-
chen/frühbyzantinischen Welt 

Kenntnisse der kulturhistorischen Bedeutung von 
spätantiken und frühmittelalterlichen/ frühbyzanti-
nischer Denkmälern 

vertiefte Kenntnisse der Methoden und des For-
schungsstandes 

Seminarprüfung 12 
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Modultitel und 
-bestandteile 

Teilnahme- 
voraus- 
setzungen 

Studienleistungen als 
Voraussetzung zur  
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand/ Lernziel Prüfungsform LP 

M
od

.N
r.

 5
1
0

1
1

2
6

0
0
 

Kürzel: Arch C6 

Ägyptologie I 

(S, S, Ü) 

 

(Dauer: 1-2 Sem. 

Erfolgreicher  Ab-
schluss eines 
Grundlagenmoduls 
Arch/KGArch A 

Regelmäßige Teilnahme;  

mündliches Referat 

Erweiterung der Sprach-und Denkmälerkenntnisse Mündliche Prüfung  
12 

2. und 3. Studienjahr – Pflichtmodul  

Modultitel und  
-bestandteile 

Teilnahme- 
voraus- 
setzungen 

Studienleistungen als 
Voraussetzung zur  
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand/ Lernziel Prüfungsform LP 

M
od

.N
r.

 5
1
0

1
1

4
2

0
0
 

Kürzel: Arch D 

Praxis 

(E (8 Tage), S vor Origina-
len,  S vor Originalen) 1 S 
kann ersetzt werden 
durch  P (4 Wochen) 

 

Dauer: 1-4 Sem. 

Module 
Arch/KGArch A, 
Arch B 

Regelmäßige Teilnahme 
an allen Veranstaltungen 
ist obligatorisch. 

Studienleistungen werden 
in der Übung (mündliches 
Referat und/oder schriftli-
che Tischvorlage) er-
bracht. 

vertiefte Kenntnisse und praktischer Umhang mit 
archäologischen Denkmälern 

vertiefte Kenntnisse und Anwendung archäologi-
scher und Fachterminologie vor Originalen 

vertiefte Kenntnisse von Bau-, Mal-, Bildhauer- und 
kunsthandwerklichen Techniken 

Grundkenntnisse von Restaurierungstechniken 

Grundkenntnisse zur Ausstellungspraxis 

Mündliche Prüfung 

oder  

Klausur 

12 
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3. Studienjahr –- Wahlpflichtmodule  

(es sind 2 aus 5 Modulen zu wählen) 

Modultitel und  
-bestandteile 

Teilnahme- 
voraus-
setzungen 

Studienleistungen als 
Voraussetzung zur  
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand/ Lernziel Prüfungsform LP 

M
od

.N
r.

 5
1
0

1
1

3
1

0
0
 

Kürzel: Arch E1 

Klassische Archäologie 

(V, S) 

 

Dauer: 1-2 Sem. 

Erfolgreicher  
Abschluss eines 
Arch/KGArch A  
und eines 
Arch/KGArch C-
Moduls; Latinum 

Regelmäßige Teilnahme an 
allen Veranstaltungen ist 
obligatorisch.  

Studienleistungen werden 
in der Übung (mündliches 
Kurzreferat mit Präsenta-
tion oder schriftliche 
Tischvorlage) und im Se-
minar (mündliches Referat 
mit Präsentation) er-
bracht. 

Alternativ zur Übung: Be-
such einer Vorlesung. 

 Analyse und kulturhistorische Auswertung ikono-
graphischer Themen 

vertiefte Kenntnisse, Auswertung und Interpretation 
regional- und zeitspezifischer Eigenheiten antiker 
Denkmäler 

vertiefte Kenntnisse formaler und kompositorischer 
Strukturen antiker Denkmäler 

Anwendung archäologischer Methoden 
 

Seminarprüfung. 12 
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Modultitel und  
-bestandteile 

Teilnahme- 
voraus-
setzungen 

Studienleistungen als 
Voraussetzung zur  
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand/ Lernziel Prüfungsform LP 

M
od

.N
r.

 5
1
0

1
1

3
2

0
0
 

Kürzel: Arch E2 

Vor-und Früh-
geschichtliche  
Archäologie 

(V oder Ü, S) 

 

Dauer: 1-2 Sem. 

Erfolgreicher  
Abschluss eines 
Arch/KGArch A 
und eines 
Arch/KGArch C-
Moduls; Latinum 

Regelmäßige Teilnahme an 
allen Veranstaltungen ist 
obligatorisch.  

Studienleistungen werden 
in der Übung (mündliches 
Kurzreferat mit Präsenta-
tion oder schriftliche 
Tischvorlage) und im Se-
minar (mündliches Referat 
mit Präsentation) er-
bracht.  

Alternativ zur Übung: Be-
such einer Vorlesung. 

Analyse und kulturhistorische Auswertung vor- und 
frühgeschichtlicher Themen 

Vertiefte Kenntnisse zu Themenkomplexen der vor- 
und frühgeschichtlichen Archäologie 

Problemorientierte, epochenübergreifende Frage-
stellungen 

 

Seminarprüfung 12 

M
od

.N
r.

 5
1
0

1
1

3
3

0
0
 

Kürzel: Arch E3 

Christliche 
Archäologie II 

(V , S) 

 

Dauer: 1-2 Sem. 

Erfolgreicher  
Abschluss eines 
Arch/KGArch A 
und eines 
Arch/KGArch C-
Moduls; Latinum 

Regelmäßige Teilnahme an 
allen Veranstaltungen ist 
obligatorisch.  

Studienleistungen werden 
in der Übung (mündliches 
Kurzreferat mit Präsenta-
tion oder schriftliche 
Tischvorlage) und im Se-
minar (mündliches Referat 
mit Präsentation) er-
bracht.  

Alternativ zur Übung: Be-
such einer Vorlesung. 

Vertiefte Kenntnisse funktionaler Zusammenhänge  

Kritische Anwendung verschiedenartiger Interpreta-
tionsansätze 

Auswertung und Interpretation der Verwendungs-
kontexte spätantiker und frühmittelalterli-
cher/frühbyzantinischer Denkmäler 

Formen der Rezeption spätantiker und frühmittelal-
terlicher/frühbyzantinischer Denkmäler 

Seminarprüfung 12 
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Modultitel und  
-bestandteile 

Teilnahme- 
voraus-
setzungen 

Studienleistungen als 
Voraussetzung zur  
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand/ Lernziel Prüfungsform LP 

M
od

.N
r.

 5
1
0

1
1

3
4

0
0
 

Kürzel: Arch E4 

Ägyptologie II 
(S, S) 

 

Dauer: 1-2 Sem. 

Erfolgreicher  
Abschluss eines 
Arch/KGArch A 
und eines 
Arch/KGArch C-
Moduls; Latinum 
 

Regelmäßige Teilnahme. 
Referat 

Intensive Kenntniserweiterung in der mittelägypt. 
Sprache/Literatur und in derem kulturhistorischen 
Umfeld; Einführung in eine andere Sprachstufe 

Mündliche Prüfung 12 

M
od

.N
r.

 5
1
0

1
1

3
5

0
0
 

Kürzel: Arch E5 

Ägyptologie III 
 

(S, S) 

 

Dauer: 1-2 Sem. 

Erfolgreicher  
Abschluss eines 
Arch/KGArch A, 
und eines 
Arch/KGArch C-
Moduls; Latinum 

Regelmäßige Teilnahme an 
allen Veranstaltungen ist 
obligatorisch.  

Studienleistungen werden 
in den Seminaren  durch 
mündliches Kurzreferat 
mit Präsentation oder 
schriftliche Tischvorlage 
oder mündliches Referat 
mit Präsentation erbracht. 

Einführung in ausgewählte Bereiche der Archäolo-
gie, Kunst und Kultur Ägyptens 

Klausur  12 

Weitere Prüfungsleistungen im Studiengang Archäologien 

1) Optionalmodule zu Schlüsselkompetenzen (Präsentation, Projektmanagement, Datenverarbeitung, weitere methodische, sprachliche und so-
ziale Kompetenzen etc.) im Umfang von 12 LP. Das Prüfungsamt gibt rechtzeitig bekannt, welche Module aus dem Angebot der Universität 
gewählt werden können. 

2) Bachelorarbeit im Umfang von 12 LP.
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Studiengangspezifische Bestimmungen für den Studiengang 

B. A. Kunstgeschichte und Archäologie (Begleitfach) 

1. Zugangsvoraussetzungen (§ 3 Abs. 3) und Empfehlungen 

Die Zulassung zum Studium des Bachelorstudiengangs Kunstgeschichte und Ar-
chäologie setzt gute Fremdsprachenkenntnisse voraus, deren Erwerb auch stu-
dienbegleitend erfolgen kann.  
 

Zugangsvoraussetzungen sind: 

1. das Latinum oder Lateinkenntnisse (in einem Umfang, der dem Grundkur-
sus Latein von 12 LP im Wahlpflichtbereich der Universität Bonn ent-
spricht.) Diese Lateinkenntnisse sind am Ende des ersten Studienjahres 
nachzuweisen. 

2. Englischkenntnisse (im Umfang von mindestens 3 erfolgreich absolvierten 
Schuljahren oder zwei aufeinander aufbauenden Sprachkursen); 

3. Kenntnisse einer weiteren modernen Fremdsprache aus dem europäischen 
Sprachraum (im Umfang von 3 erfolgreich absolvierten Schuljahren, oder 
zwei aufeinander aufbauenden Sprachkursen); 
 

Dringend empfohlen wird: 

1. das Erlernen weiterer moderner Fremdsprachen des europäischen Sprach-
raums. 

2. das Erlernen von Altgriechisch (Graecum), wenn ein archäologischer 
Schwerpunkt ausgebildet werden soll. 

2. Regelstudienzeit, Studienaufbau, Umfang des Lehrangebots (§ 4 Abs. 4) 

Das Studium der Kunstgeschichte und Archäologie als Begleitfach umfasst die in 
der Anlage genannten Module im Umfang von insgesamt 36 Leistungspunkten.  

3. Studienleistungen als Voraussetzung zur Teilnahme an Prüfungen 

Voraussetzung für die Teilnahme an Modulprüfungen ist die regelmäßige Teil-
nahme an den Lehrveranstaltungen. Die Teilnahme ist nicht regelmäßig, wenn 
ein Studierender in einer Lehrveranstaltung im Umfang von 2 SWS mehr als zwei 
Mal und in einer Blockveranstaltung mehr als 20% der Unterrichtszeit versäumt. 
Wenn schwerwiegende Umstände für das Versäumnis geltend gemacht werden, 
kann von dieser Regel abgewichen werden. Im Konfliktfall entscheidet der Prü-
fungsbeirat. Weitere Studienleistungen, die Voraussetzung für die Teilnahme an 
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den Prüfungen sind, werden in den Modulbeschreibungen angeführt und werden 
mit dem jeweiligen Dozenten zu Beginn der Veranstaltungen abgestimmt. 

4. Wiederholung von Prüfungen (§ 13 Abs. 3) 

Wird ein Wahlpflichtmodul eines Studienjahres nicht bestanden, so kann im dar-
auf folgenden Studienjahr ein anderes, bisher nicht gewähltes Wahlpflichtmodul 
des ursprünglichen Studienjahrs kompensierend gewählt werden. Diese Kom-
pensation ist nur ein Mal möglich. 

5. Module des B. A. Kunstgeschichte und Archäologie (Begleitfach) (§ 4 Abs. 6) 

Siehe Modulplan. 
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Modulplan B. A. Kunstgeschichte und Archäologie (Begleitfach) 
Studiengang Nr. 281 

 (V = Vorlesung, Ü = Übung, S = Seminar, PL = Plenum, PR  = Praktikum, T = Tutorium) 

1. Studienjahr - Wahlpflichtmodule 

(es ist 1 aus 6 Modulen zu wählen) 

Modultitel und  
-bestandteile 

Teilnahme- 
voraus-
setzungen 

Studienleistungen als 
Voraussetzung zur  
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand/ Lernziel Prüfungsform LP 

M
od

.N
r.

 5
1
0

1
2

1
1

0
0
 

Kürzel: KG A1 

Grundlagen Kunstge-
schichte (Mittelalter) 

(Ü; Ü) 

Dauer: 1-2 Sem. 

Keine Mündliche Kurzreferate  

und/oder  

schriftliche Tischvorlagen 
in zwei Übungen 

Grundkenntnisse in den Gegenstandsbereichen der 
mittelalterlichen Kunstgeschichte  

Grundkenntnisse im Denkmälerwissen  

Grundkenntnisse in der Fachterminologie  

Grundkenntnisse in den Techniken wissenschaftli-
chen Arbeitens  

Grundkenntnisse in analytischer Deskription  

Befähigung zur selbständigen Darstellung und Dis-
kussion fachspezifischer Inhalte  

Befähigung zur sachgerechten schriftlichen Darle-
gung kunsthistorischer Grundkenntnisse in be-
schränktem zeitlichem Rahmen (Klausur) 

Klausur 12 
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Modultitel und  
-bestandteile 

Teilnahme- 
voraus-
setzungen 

Studienleistungen als 
Voraussetzung zur  
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand/ Lernziel Prüfungsform LP 

M
od

.N
r.

 5
1
0

1
2

1
2

0
0
 

Kürzel: KG A2 

Grundlagen Kunstge-
schichte  

(Neuzeit/ Moderne) 

(Ü ;Ü) 

Dauer: 1-2 Sem. 

Keine Mündliche Kurzreferate  

und/oder 

schriftliche Tischvorlagen 
in zwei Übungen 

Grundkenntnisse in den Gegenstandsbereichen der 
neuzeitlichen und modernen Kunstgeschichte  

Grundkenntnisse im Denkmälerwissen  

Grundkenntnisse in der Fachterminologie  

Grundkenntnisse in den Techniken wissenschaftli-
chen Arbeitens  

Grundkenntnisse in analytischer Deskription  

Befähigung zur selbständigen Darstellung und Dis-
kussion fachspezifischer Inhalte  

Befähigung zur sachgerechten schriftlichen Darle-
gung kunsthistorischer Grundkenntnisse in be-
schränktem zeitlichem Rahmen (Klausur) 

Klausur 12 

M
od

.N
r.

 5
1
0

1
1

1
1

0
0
 Kürzel: Arch A1 

Grundlagen Klassische 
Archäologie 

(Ü; Ü) 

Dauer: 2 Sem. 

Keine Mündliche Kurzreferate  

und/oder 

schriftliche Tischvorlagen 
in zwei Übungen 

Grundkenntnis der zentralen Denkmäler der Klassi-
sche Archäologie (Architektur und Bildkünste)  

Grundkenntnisse der zentralen Fragestellungen der 
Klassischen Archäologie  

Grundkenntnisse archäologischer Methoden  

Grundkenntnisse archäologischer Fachterminologie  

Grundkenntnisse des archäologischen Arbeitens 

Klausur 12 
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Modultitel und  
-bestandteile 

Teilnahme- 
voraus-
setzungen 

Studienleistungen als 
Voraussetzung zur  
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand/ Lernziel Prüfungsform LP 

M
od

.N
r.

 5
1
0

1
1

1
2

0
0
 Kürzel: Arch A2 

Grundlagen Vor- und 
Frühgeschichtliche Ar-
chäologie 

(Ü, Ü) 

Dauer: 2 Sem. 

Keine Mündliche Kurzreferate  

und/oder  

schriftliche Tischvorlagen 
in zwei Übungen 

Grundkenntnisse der Forschungsgeschichte der Vor- 
und Frühgeschichtlichen Archäologie  

Grundkenntnisse der Quellenkunde der Vor- und 
Frühgeschichtlichen Archäologie  

Grundkenntnisse archäologischer Methoden und 
Theorien  

Grundkenntnisse archäologischer Fachterminologie 

Klausur 12 

M
od

.N
r.

 5
1
0

1
1

1
3

0
0
 

Kürzel: KGArch A3 

Grundlagen  
Christliche Archäologie I 

( Ü, Ü)  

 

Dauer: 2 Sem. 

Keine Regelmäßige Teilnahme an 
allen Veranstaltungen ist 
obligatorisch.  

Studienleistungen werden 
durch ein mündliches 
Kurzreferat mit Präsenta-
tion oder eine schriftliche 
Tischvorlage erbracht 

 Grundkenntnis der zentralen Denkmäler der Christ-
lichen Archäologie (Architektur samt Baudekoration 
und Bildkünste) 

 Grundkenntnisse der zentralen Fragestellungen der 
Christlichen Archäologie 

Grundkenntnisse der Methoden und der Fachtermi-
nologie der Christlichen Archäologie 

Grundkenntnisse in den Techniken wissenschaftli-
chen Arbeitens 

Grundkenntnisse in analytischer Beschreibung 

Befähigung zur kritischen Darlegung und Diskussi-
on fachspezifischer Inhalte 

Befähigung zur sachgerechten schriftlichen Darle-
gung von Grundkenntnissen der Christlichen Ar-
chäologie in beschränktem zeitlichen Rahmen 
(Klausur) 

Klausur 12 
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Modultitel und  
-bestandteile 

Teilnahme- 
voraus-
setzungen 

Studienleistungen als 
Voraussetzung zur  
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand/ Lernziel Prüfungsform LP 

M
od

.N
r.

 5
1
0

1
1

1
4

0
0
 

Kürzel: Arch A4 

Grundlagen   
Ägyptologie 

(S, S, Ü) 

Dauer: 2 Sem.  

Keine Mündliche Kurzreferate Grundkenntnisse der Forschungsgeschichte ägypto-
logischer Forschung  

Grundkenntnisse zentraler Fragestellungen der 
Ägyptologie 

Grundkenntnisse der Hieroglyphenschrift (Gramma-
tik, Lexikon) bezogen auf die klassische (mittel-
ägyptische) Schriftsprache 

Grundkenntnisse der archäologischen Denkmäler 
(Architektur und Kunst) 

Klausur 12 

2. Studienjahr - Wahlpflichtmodule 

(es ist 1 aus 9 Modulen zu wählen) 

Modultitel und 
-bestandteile 

Teilnahme- 
voraus- 
setzungen 

Studienleistungen als 
Voraussetzung zur  
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand/ Lernziel Prüfungsform LP 

M
od

.N
r.

 5
1
0

1
2

4
1

0
0
 

Kürzel: KG C1 

Kunstgeschichte des 
Mittelalters 

(V, Ü, S) 

Dauer: 1-2 Sem. 

Erfolgreicher Ab-
schluss eines 
Grundlagen-
moduls 
KG/KGArch 

Mündliche Kurzreferate  

und/oder schriftliche 
Tischvorlagen in Seminar 
und Übung;  

Besuch einer Vorlesung; 

Schriftliche Hausarbeit 
(ca. 10 Seiten; benotet) 
zum Seminar 

Überblick über die Kunstproduktion in allen Gat-
tungen der mittelalterlichen Kunstgeschichte 

Einarbeitung in internationale Forschungsfragen der 
mittelalterlichen  

Kunstgeschichte 

Klausur  

oder 

Seminarprüfung 

12 
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Modultitel und 
-bestandteile 

Teilnahme- 
voraus- 
setzungen 

Studienleistungen als 
Voraussetzung zur  
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand/ Lernziel Prüfungsform LP 

M
od

.N
r.

 5
1
0

1
2

4
2

0
0
 

Kürzel: KG C2 

Kunstgeschichte der 
Neuzeit 

(V, Ü, S) 

Dauer: 1-2 Sem. 

Erfolgreicher Ab-
schluss eines 
Grundlagenmoduls 
KG/KGArch 

Mündliche Kurzreferate  

und/oder schriftliche 
Tischvorlagen in Seminar 
und Übung;  

Besuch einer Vorlesung; 

Schriftliche Hausarbeit 
(ca. 10 Seiten; benotet) 
zum Seminar 

Überblick über die Kunstproduktion in allen Gat-
tungen der neuzeitlichen Kunstgeschichte.  

Einarbeitung in internationale Forschungsfragen der 
neuzeitlichen Kunstgeschichte. 

Klausur  

oder 

Seminarprüfung 

12 

M
od

.N
r.

 5
1
0

1
2

4
3

0
0
 

Kürzel: KG C3 

Kunstgeschichte der 
Moderne 

(V , Ü, S) 

Dauer: 1-2 Sem. 

Erfolgreicher Ab-
schluss eines 
Grundlagenmoduls 
KG/KGArch 

Mündliche Kurzreferate  

und/oder schriftliche 
Tischvorlagen in Seminar 
und Übung;  

Besuch einer Vorlesung;  

Schriftliche Hausarbeit 
(ca. 10 Seiten; benotet) 
zum Seminar 

Überblick über die Kunstproduktion in allen Gat-
tungen der modernen bis gegenwärtigen Kunstge-
schichte 

Einarbeitung in internationale Forschungsfragen der 
modernen bis gegenwärtigen Kunstgeschichte 

Klausur  

oder 

Seminarprüfung 

12 

M
od

.N
r.

 5
1
0

1
1

2
1

0
0
 

Kürzel: Arch C1 

Klassische Archäologie 
(Griechische Kultur) 

(V ,Ü, S) 

Dauer: 2 Sem. 

Erfolgreicher  Ab-
schluss eines 
Grundlagenmoduls 
Arch/KGArch A 

Mündliche Kurzreferate  

und/oder schriftliche 
Tischvorlagen in Seminar 
und Übung;  

Besuch einer Vorlesung; 

Schriftliche Hausarbeit 
(ca. 10 Seiten; benotet) 
zum Seminar 

Kenntnisse der griechischen Kunstgattungen und 
Denkmäler (z. B. Architektur, Skulptur, Keramik)  

Kenntnisse der Topographie und Landeskunde der 
griechischen Welt  

Kenntnisse von der kulturhistorischen Bedeutung 
griechischer Denkmäler  

Kenntnisse archäologischer Methoden 

Klausur  

oder 

Seminarprüfung 

12 
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Modultitel und 
-bestandteile 

Teilnahme- 
voraus- 
setzungen 

Studienleistungen als 
Voraussetzung zur  
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand/ Lernziel Prüfungsform LP 

M
od

.N
r.

 5
1
0

1
1

2
2

0
0
 

Kürzel: Arch C2 

Klassische Archäologie  
(Römische Kultur) 

(V ,Ü, S) 

Dauer: 2 Sem. 

Erfolgreicher  Ab-
schluss eines 
Grundlagenmoduls 
Arch/KGArch A 

Mündliche Kurzreferate  

und/oder schriftliche 
Tischvorlagen in Seminar 
und Übung; 

Besuch einer Vorlesung;  

Schriftliche Hausarbeit 
(ca. 10 Seiten; benotet) 
zum Seminar 

vertiefte Kenntnisse der römischen Gattungen und 
Denkmäler (z. B. Architektur, Skulptur, Wandmale-
rei, Mosaiken)  

vertiefte Kenntnisse der Topographie und Landes-
kunde der römischen Welt  

Kenntnisse von der kulturhistorischen Bedeutung 
römischer Denkmäler  

vertiefte Kenntnisse archäologischer Methoden 

Klausur  

oder 

Seminarprüfung 

12 

M
od

.N
r.

 5
1
0

1
1

2
3

0
0
 

Kürzel: Arch C3 

Vor- und Frühgeschicht-
liche Archäologie (Vor-
geschichte) 

(V ,Ü, S) 

Dauer: 2 Sem. 

Erfolgreicher  Ab-
schluss eines 
Grundlagenmoduls 
Arch/KGArch A 

Mündliche Kurzreferate  

und/oder schriftliche 
Tischvorlagen in Seminar 
und Übung;  

Besuch einer Vorlesung;  

Schriftliche Hausarbeit 
(ca. 10 Seiten; benotet) 
zum Seminar 

Kenntnisse archäologischer Fundgruppen vorge-
schichtlicher Epochen  

Überblick zu Methoden und Fragestellungen vorge-
schichtlicher Kulturgruppen und Kulturräume 

Klausur 

oder 

Seminarprüfung 

12 

M
od

.N
r.

 5
1
0

1
1

2
4

0
0
 

Kürzel: Arch C4 

Vor- und Frühgeschicht-
liche Archäologie (Früh-
geschichte/ Mittelalter) 

 (V ,Ü, S) 

Dauer: 2 Sem. 

Erfolgreicher  Ab-
schluss eines 
Grundlagenmoduls 
Arch/KGArch A 

Mündliche Kurzreferate  

und/oder schriftliche 
Tischvorlagen in Seminar 
und Übung;  

Besuch einer Vorlesung;  

Schriftliche Hausarbeit 
(ca. 10 Seiten; benotet) 
zum Seminar 

Kenntnisse archäologischer Fundgruppen frühge-
schichtlicher/mittelalterlicher Epochen  

Überblick zu Methoden und Fragestellungen früh-
geschichtlicher und/oder mittelalterlicher Kultur-
gruppen und Kulturräume 

Klausur 

oder 

Seminarprüfung 

12 
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Modultitel und 
-bestandteile 

Teilnahme- 
voraus- 
setzungen 

Studienleistungen als 
Voraussetzung zur  
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand/ Lernziel Prüfungsform LP 

M
od

.N
r.

 5
1
0

1
1

2
5

0
0
 

Kürzel:KG Arch C5 

Christliche  

Archäologie II  

(V, Ü, S) 

Dauer: 1-2 Sem. 

 Erfolgreicher  Ab-
schluss eines 
Grundlagenmoduls 
Arch/KGArch A 

Regelmäßige Teilnahme 
an allen Veranstaltungen 
ist obligatorisch. 

Studienleistungen werden 
in der Übung (mündliches 
Kurzreferat mit Präsenta-
tion oder schriftliche 
Tischvorlage) und im Se-
minar (mündliches Referat 
mit Präsentation) er-
bracht.  

Alternativ zur Übung: Be-
such einer Vorlesung. 

vertiefte Kenntnisse der Gattungen und Denkmäler 
(z. B. Architektur, Skulptur, Malerei, Kleinkunst) der 
spätantiken und frühmittelalterlichen/ frühbyzanti-
nischen Epoche 

vertiefte Kenntnisse der Topographie und Landes-
kunde der spätantiken und frühmittelalterli-
chen/frühbyzantinischen Welt 

Kenntnisse der kulturhistorischen Bedeutung von 
spätantiken und frühmittelalterlichen/ frühbyzanti-
nischer Denkmälern 

vertiefte Kenntnisse der Methoden und des For-
schungsstandes 

Seminarprüfung 12 

M
od

.N
r.

 5
1
0

1
1

4
2

0
0
 

Kürzel: Arch D 

Praxis 

(E (8 Tage), S vor Origi-
nalen,  S vor Originalen) 
1 S kann ersetzt werden 
durch  P (4 Wochen) 

 

Dauer: 1-4 Sem. 

Module 
Arch/KGArch A, 
Arch B 

Regelmäßige Teilnahme 
an allen Veranstaltungen 
ist obligatorisch. 

Studienleistungen werden 
in der Übung (mündliches 
Referat und/oder schriftli-
che Tischvorlage) er-
bracht. 

vertiefte Kenntnisse und praktischer Umhang mit 
archäologischen Denkmälern 

vertiefte Kenntnisse und Anwendung archäologi-
scher und Fachterminologie vor Originalen 

vertiefte Kenntnisse von Bau-, Mal-, Bildhauer- und 
kunsthandwerklichen Techniken 

Grundkenntnisse von Restaurierungstechniken 

Grundkenntnisse zur Ausstellungspraxis 

Mündliche Prüfung 

oder  

Klausur 

12 
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3. Studienjahr - Wahlpflichtmodule 

(es ist 1 aus 7 Modulen zu wählen) 

Modultitel und  
-bestandteile 

Teilnahme-
voraus-
setzungen 

Studienleistungen als 
Voraussetzung zur  
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand/ Lernziel Prüfungsform LP 

M
od

.N
r.

 5
1
0

1
2

5
1

0
0
 

Kürzel: KG E1 

Kunstgeschichte 
(Formanalyse und 
Ikonographie) 

(V, S) 

Dauer: 2 Sem. 

Erfolgreicher  Ab-
schluss eines KG A- 
und eines KG C-
Moduls; Latinum 

Mündliches Referat 
und/oder schriftliche 
Tischvorlagen in Seminar 
und Übung; 

Besuch einer Vorlesung; 

Schriftliche Hausarbeit 
(ca. 15 Seiten; benotet) 
zum Seminar 

Analyse und kunsthistorische Auswertung ikono-
graphischer Themen  

Vertiefte Kenntnisse, Auswertung und Interpretation 
regional- und zeitspezifischer Eigenheiten kunsthi-
storischer Denkmäler  

Vertiefte Kenntnisse formaler und kompositorischer 
Strukturen von Kunstwerken  

Anwendung kunsthistorischer Methoden 

Klausur  

oder 

Seminarprüfung 

12 

M
od

.N
r.

 5
1
0

1
2

5
2

0
0
 Kürzel: KG E2 

Kunstgeschichte 
(Funktionen und Kon-
texte) 

(V, S) 

Dauer: 2 Sem. 

Erfolgreicher  Ab-
schluss eines KG A- 
und eines KG C-
Moduls; Latinum 

Mündliches Referat 
und/oder schriftliche 
Tischvorlagen in Seminar 
und Übung; 

Besuch einer Vorlesung; 

Schriftliche Hausarbeit 
(ca. 15 Seiten; benotet) 
zum Seminar 

Vertiefte Kenntnisse funktionaler Zusammenhänge 
von Kunstwerken  

Auswertung und Interpretation der Verwendungs-
kontexte von Kunstwerken  

Formen der Rezeption  

Anwendung kunsthistorischer Methoden 

Klausur 

oder 

Seminarprüfung 

12 
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Modultitel und  
-bestandteile 

Teilnahme-
voraus-
setzungen 

Studienleistungen als 
Voraussetzung zur  
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand/ Lernziel Prüfungsform LP 

M
od

. 
N

r.
 5

1
0

1
1

3
1

0
0
 

Kürzel: Arch E1 

Klassische  
Archäologie 

(V, S) 

Dauer: 1-2 Sem. 

Erfolgreicher  Ab-
schluss eines 
Arch/KGArch A- und 
eines Arch/KGArch C-
Moduls; Latinum 

Regelmäßige Teilnahme an 
allen Veranstaltungen ist 
obligatorisch.  

Studienleistungen werden 
in der Übung (mündliches 
Kurzreferat mit Präsenta-
tion oder schriftliche 
Tischvorlage) und im Se-
minar (mündliches Referat 
mit Präsentation) er-
bracht. 

Alternativ zur Übung: Be-
such einer Vorlesung. 

 Analyse und kulturhistorische Auswertung ikono-
graphischer Themen 

vertiefte Kenntnisse, Auswertung und Interpretation 
regional- und zeitspezifischer Eigenheiten antiker 
Denkmäler 

vertiefte Kenntnisse formaler und kompositorischer 
Strukturen antiker Denkmäler 

Anwendung archäologischer Methoden 
 

Seminarprüfung. 12 

M
od

.N
r.

 5
1
0

1
1

3
2

0
0
 

Kürzel: Arch E2 

Vor- und Früh-
geschichtliche  
Archäologie 

(V oder Ü , S) 

Dauer: 1-2 Sem. 

Erfolgreicher  Ab-
schluss eines 
Arch/KGArch A- und 
eines Arch/KGArch C-
Moduls; Latinum 

Regelmäßige Teilnahme an 
allen Veranstaltungen ist 
obligatorisch.  

Studienleistungen werden 
in der Übung (mündliches 
Kurzreferat mit Präsenta-
tion oder schriftliche 
Tischvorlage) und im Se-
minar (mündliches Referat 
mit Präsentation) er-
bracht.  

Alternativ zur Übung: Be-
such einer Vorlesung. 

Analyse und kulturhistorische Auswertung vor- und 
frühgeschichtlicher Themen 

Vertiefte Kenntnisse zu Themenkomplexen der vor- 
und frühgeschichtlichen Archäologie 

Problemorientierte, epochenübergreifende Frage-
stellungen 

 

Seminarprüfung 12 
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Modultitel und  
-bestandteile 

Teilnahme-
voraus-
setzungen 

Studienleistungen als 
Voraussetzung zur  
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand/ Lernziel Prüfungsform LP 

M
od

.N
r.

 5
1
0

1
1

3
3

0
0
 

Kürzel: Arch E3 

Christliche 
Archäologie II 

(V, S) 

Dauer: 1-2 Sem. 

Erfolgreicher  Ab-
schluss eines 
Arch/KGArch A- und 
eines Arch/KGArch C-
Moduls; Latinum 

Regelmäßige Teilnahme an 
allen Veranstaltungen ist 
obligatorisch.  

Studienleistungen werden 
in der Übung (mündliches 
Kurzreferat mit Präsenta-
tion oder schriftliche 
Tischvorlage) und im Se-
minar (mündliches Referat 
mit Präsentation) er-
bracht.  

Alternativ zur Übung: Be-
such einer Vorlesung. 

Vertiefte Kenntnisse funktionaler Zusammenhänge  

Kritische Anwendung verschiedenartiger Interpreta-
tionsansätze 

Auswertung und Interpretation der Verwendungs-
kontexte spätantiker und frühmittelalterli-
cher/frühbyzantinischer Denkmäler 

Formen der Rezeption spätantiker und frühmittelal-
terlicher/frühbyzantinischer Denkmäler 

Seminarprüfung 12 

M
od

.N
r.

 5
1
0

1
1

3
4

0
0
 

Kürzel: Arch E4 

Ägyptologie II 

(S, S) 

Dauer: 1-2 Sem. 

Erfolgreicher  Ab-
schluss eines 
Arch/KGArch A- und 
eines Arch/KGArch C-
Moduls; Latinum 
 

Regelmäßige Teilnahme. 
Referat 

Intensive Kenntniserweiterung in der mittelägypt. 
Sprache/Literatur und in derem kulturhistorischen 
Umfeld; Einführung in eine andere Sprachstufe 

Mündliche Prüfung 12 
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Modultitel und  
-bestandteile 

Teilnahme-
voraus-
setzungen 

Studienleistungen als 
Voraussetzung zur  
Prüfungsteilnahme 

Prüfungsgegenstand/ Lernziel Prüfungsform LP 

M
od

.N
r.

 5
1
0

1
1

3
5

0
0
 

Kürzel: Arch E5 

Ägyptologie III 

(S, S) 

Dauer: 1-2 Sem. 

Erfolgreicher  Ab-
schluss eines 
Arch/KGArch A- und 
eines Arch/KGArch C-
Moduls; Latinum 

Regelmäßige Teilnahme an 
allen Veranstaltungen ist 
obligatorisch.  

Studienleistungen werden 
in den Seminaren  durch 
mündliches Kurzreferat 
mit Präsentation oder 
schriftliche Tischvorlage 
oder mündliches Referat 
mit Präsentation erbracht. 

Einführung in ausgewählte Bereiche der Archäolo-
gie, Kunst und Kultur Ägyptens 

Klausur  12 
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Artikel II 

 
Diese Ordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung in Kraft. Sie 
wird in den Amtlichen Bekanntmachungen der Rheinischen Friedrich-
Wilhelms-Universität Bonn -Verkündungsblatt- veröffentlicht. 
 
 

 
G. Schulz 
Der Dekan 

der Philosophischen Fakultät 
der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn 

Universitätsprofessor Dr. Günther Schulz 
 
 
 
Ausgefertigt aufgrund der Beschlüsse des Fakultätsrats der 
Philosophischen Fakultät vom 21. Januar und 20. Mai 2009  sowie 
der Entschließung des Rektorats vom 29. September 2009. 
 
 
 
 
Bonn, 30. September 2009  
 
 
 

J. Fohrmann 
Der Rektor 

der Rheinischen Friedrich-Wilhelms Universität Bonn 
Universitätsprofessor Dr. Jürgen Fohrmann 

 


